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Ar. 1.

Verordnung für den Freistaat Oldenburg , betreffend anderweitige Fest¬
setzung des Tage - und Rachtgeldes usw . bei Dienstreisen der
Landesbeamten.

Oldenburg , den 2 . Januar 1925.

Auf Grund des Artikels 6 des Gesetzes vom 7 . April
1922 , betreffend Änderung des Gesetzes vom 15 . April
1920 , betreffend Änderung der Bestimmungen der Artikel
21 — 27 des revidierten Zivilstaatsdienergesetzes vom 28 . März
1867 in der Fassung des Gesetzes vom 13 . März 1923,
betreffend Änderung des Gesetzes vom 7 . April 1922 usw .,
wird folgendes bestimmt:



1 . Es beträgt für
die Beamten der die Staats-

Besoldungsgruppen minister

I — V VI — VIII IX usw.

in Reichsmark

das volle Tagegeld 4,50 7 .— 10, — 14,—

das Übernachtungs¬
geld . . . . 3,50 4,50 5 .— 8,—

2 . Die Vergütung für zu Fuß oder mittels Fahr¬

rades oder eigenen Kraftfahrzeuges gemachte Dienstreisen

wird auf 0,20 für jedes angefangene Kilometer der

Hin - und Rückreise (zufammengerechnet ) festgesetzt.

Bei Benutzung
a ) eines eigenen Fahrrades oder Kraftfahrrades wird

bei Zurücklegung einer Strecke von mehr als 5 km

in der einen Richtung ein Zuschlag von 50 v . H . und

d ) eines eigenen Kraftwagens wird bei Zurücklegung

einer Strecke von mehr als 10 km in der einen

Richtung ein Zuschlag von 75 v. H.

gewährt.

3 . Diese Bestimmungen haben rückwirkende Kraft vom

1 . Dezember 1924 an.

Oldenburg , den 2 . Januar 1925.

Staatsnnnistcrium.

(Siegel ) . v . Finckh - Stein.

V^ Fischer?
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Nr . 2.

Prüfungsordnung für die Reifeprüfung an den höheren Handelsschülern
Oldenburg , den 2. Januar 1925.

Für die Reifeprüfung an höheren Handelsschulen wird
die nachstehende Prüfungsordnung erlassen.

Oldenburg , den 2 . Januar 1925.

Ministerium der sozialen Fürsorge.
Stein.

Ordnung
der Reifeprüfung an den höheren Handelsschulen»

81 -

Zweck der Prüfung.

Zweck der Reifeprüfung ist , zu ermitteln , ob der Schüler
diejenige Reife erlangt hat , die den Zielforderungen der von
ihm besuchten höheren Handelsschule entspricht.

8 2.

MatzstaL zur Erteilung des Reifezeugnisses.

Neben sittlicher und allgemeiner geistiger Reife wird
von dem Schüler ein bestimmtes Maß wissenschaftlicher und
technischer Kenntnisse verlangt . Beides muß er teils in seinen
Klassenleistungen dargetan haben , teils in einer Prüfung
vor einem Ausschuß Nachweisen . Den Maßstab für die
Beurteilung seiner Leistungen bilden die Zielfordrrungen des
Lehrplanes.

i*
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8 3.

Zusammensetzung des Prüfungsausschusses.

1 . Der Prüfungsausschuß besteht aus dem von dem

Ministerium der sozialen Fürsorge ernannten Negierungs¬

vertreter als Vorsitzenden , dem Direktor der Anstalt und

denjenigen Lehrern , die mit dem Unterichte in den wissen¬

schaftlichen und technischen Fächern , soweit in ihnen geprüft

wird , betraut sind.
2 . Bei städtischen Schulen ist der Schulvorstand

befugt , aus seiner Mitte einen Vertreter zum Mitgliede des

Prüfungsausschusses zu ernennen . Dieses ist stimmberechtigt

bei der Prüfung von Schülern der Anstalt . Die Ernennung

erfolgt jedesmal für die Amtsdauer des Schulvorstandes

und ist dem Ministerium der sozialen Fürsorge rechtzeitig

anzuzeigen.
3 . Das Ministerium kann den Direktor der Anstalt

zum Regierungsvertreter bestellen ; in diesem Falle hat dieser

bei seiner Unterschrift auch den besonderen Auftrag bcmerklich

zu machen.
4 . Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind hin¬

sichtlich sämtlicher Prüfungshandlungen zur Amtsverschwie¬

genheit verpflichtet ; ebenso alle als Zuhörer anwesenden

Lehrer.

8 4.

Meldung und Zulassung zur Prüfung.

1 . Der Reifeprüfung dürfen sich die Schüler in der

Regel nicht früher als gegen den Schluß des zweiten Halb¬

jahres ihrer Zugehörigkeit zum obersten Jahreskurse unter¬

ziehen.
2 . Die Meldung hat rechtzeitig vor dem Schlüsse des

Schulhalbjahres (bei Osterprüfungen bis zum 5 . Januar , bei

Herbstprüfungen bis zum ö . Juni ) beim Direktor zu erfolgen.

3 . In einer Sitzung , die vom Direktor mit den dem
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Prüfungsausschuß angehörenden Lehrern abzuhalten ist,
werden die Urteile über die Klassenleistungen der Schüler,

die sich gemeldet haben , in sämtlichen Lehrgegenständen unter
Verwendung der für die Prüfungsleistungen vorgeschriebenen
Zeugnisgrade (§ 8,1 ) zusammengestellt , die Urteile , die in die
Reifezeugnisse unter „Betragen und Fleiß " ausgenommen
werden sollen , entworfen und Gutachten darüber abgefaßt,
ob diese Schüler nach ihren Leistungen und nach ihrer sitt¬
lichen Haltung den Zielforderungen der Anstalt entsprechen.
In den Gutachten soll die Persönlichkeit der Schüler soweit
als möglich gewürdigt werden ; insbesondere sind hervorragende
Eigenschaften hervovzuheben.

4 . Hat ein Schüler nach einstimmigem Urteil die
erforderliche Reife in geistiger oder sittlicher Hinsicht noch
nicht erreicht , so ist er von der Reifeprüfung zurückzuweisen.
Die Begründung dieses Beschlusses ist in die Niederschrift
aufzunehmen.

5 . Bei den anderen Schülern ist das Gutachten mit
der bestimmten Angabe abzuschließen , ob ihre Reife als
„zweifellos " oder „nicht zweifellos " anzusehen ist.

6 . Der Direktor hat dem Ministerium der sozialen
Fürsorge bei Osterprüfungen spätestens bis zum 20 . Januar,
bei Herbstprüfungen bis zum 15 . Juli , einzureichen:

u) ein Verzeichnis aller Schüler , die nach ihrem Klassen¬
alter zur Meldung befugt sind,

b ) ein Verzeichnis derjenigen Schüler , die sich gemeldet
haben , mit den erforderlichen Angaben über ihre Person
(siehe Ziffer 7) und dem Gutachten (gemäß Ziffer 3 — 5) ,

o) eine Übersicht der Urteile über Klassenleistungen , Be¬
tragen und Fleiß,

ä ) eine Abschrift der Niederschrift über die Sitzung des
Prüfungsausschusses gemäß Ziffer 3.

Findet keine Prüfung statt , so ist dies bis zu demselben

Zeitpunkt dem Ministerium der sozialen Fürsorge anzuzeigen.



7 . In dem Verzeichnis (zu 6b ) sind zu dem Namen

jedes Schülers folgende Spalten auszufüllen : Tag und Ort
der Geburt , Bekenntnis (oder Religion ), Stand und Wohnort
des Vaters , (bei Nichtoldenburgern mit Angabe des Landes ),

Dauer des Aufenthaltes auf der Schule , der Beruf , den der

Schüler zu erwählen gedenkt . Handelt es sich um eine
Wiederholung der Prüfung , so ist das hervorzuheben.

In der Übersicht ist gegebenenfalls zu vermerken , aus

welchem Grunde der Schüler an einem Unterrichtsfache
nicht teilgenommen hat.

8 . Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet das

Ministerium der sozialen Fürsorge.

8 5.
Art und Gegenstände der Prüfung.

1. Die Reifeprüfung zerfällt in einen schriftlichen und
einen mündlichen Teil.

2 . Zur schriftlichen Prüfung gehören

n) eine praktische und — bei kleineren Aufgaben —
eine theoretische Bearbeitung einer Abschluß - und
Journalisierungsaufgabe aus der doppelten oder

amerikanischen Buchführung,
b ) eine praktische und theoretische Behandlung einer

Aufgabe aus Handelslehre und Schriftverkehr , bei
der auch auf die Rechtslehre zurückzugreifen ist,

o) ein Aufsatz aus der Wirtschaftsgeographie oder
Bürgerkunde (abwechselnd ),

ä ) die Bearbeitung von 6 Aufgaben aus verschiedenen
Gebieten des gesamten kaufmännischen Rechnens,

s ) mindestens ein Aufsatz aus der Volkswirtschaftslehre,
t ) die Anfertigung mindestens je eines Briefes , und

zwar nach Wahl des Prüflings , in französischer und

englischer oder französischer und spanischer oder engli¬
scher und spanischer Sprache.
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3 . Gegenstände der mündlichen Prüfung sind : Volks¬
wirtschaftslehre , kaufmännisches Rechnen , Handelsrecht und
Wechselrecht , Handelslehre , Bürgerkunde oder Wirtschafts¬
geographie (ist Bürgerkunde in der schriftlichen Prüfung
bearbeitet worden , so wird mündlich Wirtschaftsgeographie

gegrüft und umgekehrt ) sowie nach Wahl des Prüflings
Französisch und Englisch oder Französisch und Spanisch
oder Englisch und Spanisch.

8 6 .

Schriftliche Prüfung.

1. Alle gleichzeitig die Prüfung ablegenden Schüler
erhalten dieselben Aufgaben.

2 . Die Aufgaben sind so zu bestimmen , daß sie in
Art und Schwierigkeit die Klassenaufgaben der ersten Klasse
der höheren Handelsschule in keiner Weise überschreiten;
sie dürfen aber nicht einer der bereits bearbeiteten Aufgaben
so nahe stehen , daß ihre Bearbeitung aufhört , den Wert
einer selbständigen Leistung zu haben.

3 . Die Briefe in den Fremdsprachen müssen selbst¬
ständig angefertigt werden , der deutsche Text ist nicht zu
diktieren , sondern nur in kurzen Worten anzudeuten . Ein
Wörterbuch ist nicht zu benutzen.

4 . Die Fachlehrer der obersten Klasse haben ihre Vor¬
schläge mit Namensunterschrift dem Direktor vorzulegen.
Nachdem dieser sie genehmigt und ebenfalls unterschrieben
hat , sendet er sie spätestens 14 Tage vor Beginn der von
ihm anberaumten schriftlichen Prüfung dem Negierungs¬
vertreter ein . Dabei sind die Aufgaben für jedes Fach in
einen offenen Briefumschlag aus undurchsichtigem Papier
zu legen , auf dem der Name der Anstalt , die Bezeichnung
des Faches und gegebenenfalls der Vermerk , ob die Auf¬
gaben für Schüler oder Nichtschüler bestimmt sind , außen

angegeben sein muß ; die einzelnen Umschläge sind in ver¬
siegeltem Umschläge einzusenden.



5 . Rechtzeitig vor Beginn der schriftlichen Prüfung

sendet der Regierungsvertreter die Aufgaben mit Bezeichnung

der von ihm getroffenen Wahl zurück , für jedes Fach unter

besonderem Verschlüsse , der erst unmittelbar vor Anfertigung

der einzelnen Prüfungsarbeiten vor den Augen der Prüflinge

zu lösen ist.
6 . Der Regierungsvertreter ist befugt , statt aus den

vorgeschlagenen Aufgaben zu wählen , andere Vorschläge

einzufordern oder auch selbst Aufgaben zu stellen.
7 . Es ist Pflicht des Prüfungsausschusses , insbesondere

der die Aufgaben stellenden Fachlehrer und des Direktors,

dafür zu sorgen , daß die Aufgaben für die schriftliche

Prüfung den Schülern erst bei Beginn der betreffenden

Arbeit bekannt werden ; jede vorherige Andeutung über die

Aufgaben ist streng zu vermeiden.

8 7.

Bearbeitung der schriftlichen Aufgaben.

1 . Die Bearbeitung der Aufgaben erfolgt nach Anordnung

des Direktors in einem geeigneten Raume (möglichst der Anstalt)

unter der beständigen Aufsicht von Lehrern , die dem Prü¬

fungsauschuß angehören . Diese haben über den Verlauf

der schriftlichen Prüfung eine Niederschrift aufzunehmen.

Es genügt , wenn der Aufsichtsführende in einer besonderen

Liste handschriftlich Beginn und Ende (für jeden Schüler

getrennt ) in der entsprechenden Spalte kenntlich macht und

durch Namensunterschrift beglaubigt , daß die Angaben und

sonstige Bemerkungen der Wahrheit entsprechen.
2 . Für die Bearbeitung der Aufgaben aus der Buch¬

führung und dem kaufmännischen Rechnen , der Handels¬

und Rechtslehre und dem deutschen Schriftverkehr sind je

(Voll -)Stunden vorzusehen , für die übrigen Fächer

je 3 ^ 2 Stunden . Für die Sprachen stehen zusammen

3 /̂2  Stunden zur Verfügung.

Die Arbeitszeit ist von dem Abschlüsse der Niederschrift

der Aufgaben an zu rechnen.
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3 . Die Arbeitszeit darf nicht durch eine längere

Pause unterbrochen werden ; will ein Schüler austreten,
so sind ihm wenige Minuten zu gestatten , mehrere Schüler
dürfen nicht gleichzeitig den Schulraum verlassen.

Die Unterbrechung ist in der entsprechenden Spalte zu
vermerken.

4 . In den Arbeitsraum dürfen keine unerlaubten

Hilfsmittel mitgcbracht werden.

5 . Die Texte sämtlicher Aufgaben werden diktiert
und sind von einem Schüler zu wiederholen . Die Zeit
des Diktats und der Wiederholung ist nicht in Anrech¬

nung zu bringen . In den Fremdsprachen können einzelne
schwierige oder nicht geläufige Redewendungen oder Wörter
angegeben werden.

6 . Werden während der Bearbeitung der Aufgaben
noch weitere Hilfen gegeben , so ist das in der Niederschrift
(Liste ) anzumerken und die gegebene Hilfe am Rande der
Aufgabe nachzutragen.

7 . Wer mit seiner Arbeit fertig ist , hat sie dem be¬
aufsichtigenden Lehrer abzugeben und den Arbeitsraum zu
verlassen . Wer nach Ablauf der vorschriftsmäßigen Zeit
mit seiner Arbeit nicht fertig ist , hat sie unvollendet
abzugeben.

In jedem Falle ist von der fertigen wie von den

unvollendeten Arbeiten außer der Reinschrift der Entwurf
abzuliefern.

8 . Wer bei der schriftlichen Prüfung sich der Be¬
nutzung unerlaubter Hilfsmittel , einer Täuschung oder eines
Täuschungsversuches schuldig macht oder anderen dazu be¬
hilflich ist , wird von der weiteren Prüfung ausgeschlossen;
erfolgt die Entdeckung erst nach der Vollendung der Prüfung,
so wird ihm das Prüfungszeugnis vorenthalten . Auch kann
von dem Prüfungsausschuß das bereits übergebene Prüfungs¬
zeugnis zurückgenommen oder für ungültig erklärt werden.
Die in solcher Weise Bestraften sind hinsichtlich der Wieder-
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holung der Prüfung denjenigen gleichzustellen , die die Prüfung

nicht bestanden haben . Wer sich einer Täuschung oder

eines Täuschungsversuchs auch bei der Wiederholung der

Prüfung schuldig macht , kann von der Zulassung zur Reife¬

prüfung überhaupt ausgeschlossen werden.

9 . Wenn eine Täuschung oder ein Tänschungsversuch

vorzuliegen scheint , so ordnet zunächst der Direktor im Ein¬

vernehmen mit den dem Prüfungsausschuß angehörenden

Lehrern das Erforderliche an . Bestätigt sich der Verdacht,

so ist sofort der Antrag auf Ausschluß des Schülers bei

dem Regierungsvertreter zu stellen . Wird der Antrag nicht

genehmigt , so hat der gesamte Ausschuß die schließlich « Ent¬

scheidung vor der mündlichen Prüfung zu treffen . Soll

ein Schüler von der Zulassung zur Reifeprüfung überhaupt

ausgeschlossen werden , so ist die Entscheidung des Ministeriums

der sozialen Fürsorge einzuholen.

10 . Auf die Vorschriften der Ziffer 8 hat der Direktor

oder der von diesem beauftragte Lehrer , der Mitglied des

Prüfungsausschusses sein muß , die Schüler vor dem Beginn

der schriftlichen Prüfung ausdrücklich aufmerksam zu machen.

8 8.

Beurteilung der schriftlichen Arbeiten.

1 . Jede Arbeit wird zunächst von dem Fachlehrer , der

die Aufgabe vorgeschlagen hat , durchgesehen und beurteilt.

Fehler werden am Rande (nicht durch Änderung in der

Arbeit ) nach ihrer Art (wo dies möglich ) und dem auf sie

zu legenden Gewichte bezeichnet , und es wird über den Wert

der Arbeit im Verhältnisse zu den Prüfungsforderungen

unter Berücksichtigung der Mängel und der Vorzüge ein

Urteil abgegeben , das nach der erforderlichen Begründung

schließlich in einen der vier Grade : sehr gut , gut , ge¬

nügend , nicht genügend  zusammenzufaffen ist.

2 . Nachdem die Arbeiten von den dem Prüfungs¬

ausschuß angehörenden Lehrern eingesehen sind , werden in
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einer vom Direktor anzuberaumenden Sitzung die Vorschläge
für die den einzelnen Arbeiten zu erteilenden Grade zu¬
sammengestellt, und wird darüber beschlossen, ob und für
welche Prüflinge eine Änderung der Urteile über Betragen,
Fleiß und Klasfenleistungen angemessen erscheint; hierbei
darf das Ergebnis der schriftlichen Prüfung nicht berück¬
sichtigt werden. Ferner wird beschlossen, ob und für welche
Prüflinge die Ausschließung von der mündlichen Prüfung
oder die Befreiung von der ganzen mündlichen Prüfung
oder von der in einzelnen Fächern zu beantragen ist. Auch
hinsichtlich des Erlasses der mündlichen Prüfung sind Vor¬
schläge zu machen.

3. Entstehen bei der Durchsicht der Arbeiten erhebliche
Zweifel über die Selbständigkeit einer Leistung, ohne daß
sich eine Täuschung Nachweisen läßt, so ordnet der Direktor
nach Beratung mit den dem Prüfungsausschuß amgehörenden
Lehrern die Anfertigung einer weiteren Prüfungsarbeit an,
wobei eine der vom Regierungsvertreter nicht gewählten
Aufgaben zu stellen ist.

4. Der Direktor hat schließlich die Arbeiten nebst den
Entwürfen und dem vollständigen Texte der Prüfungs¬
aufgaben rechtzeitig vor dem Zeitpunkte der mündlichen
Prüfung dem Regierungsvertreter zuzustellen, Gleichzeitig
ist die Niederschrift über die schriftliche Prüfung (Aufsichts¬
liste usw.) sowie eine Übersicht über die Klassenleistungen
und das Ergebnis der schriftlichen Prüfung eines jeden
Prüflings , einschließlich des Vorschlags der ganzen oder
teilweisen Befreiung oder des Erlasses der mündlichen Prüfung,
einzureichen.

5. Hat der Regierungsvertreter Bedenken gegen die
Ausführung der Korrektur oder gegen die Beurteilung der
Prüfungsarbeiten, so bringt er sie vor dem Eintritt in die
mündliche Prüfung zur Sprache. Er ist befugt, Änderungen
in den für die Prüfungsarbeiten festgesetzten Graden zu ver¬
langen und eintreten zu lassen. Bei erheblichem Zweifel
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an der Selbständigkeit von Prüfungsarbeiten kann er neue

Arbeiten anfertigen lasten . Macht er von diesen Befugnissen

Gebrauch , so ist es in der Niederschrift zu vermerken.

8 9.

Mündliche Prüfung.

1 . Den Zeitpunkt der mündlichen Prüfung bestimmt

der Regierungsvertreter nach Vorschlag des Direktors der

Anstalt.

2 . Für den Tag der mündlichen Prüfung sind in dem

Prüfungsraum bereitzuhalten:

a.) das Zensurenbuch,

b ) etwa während des Aufenthalts in der obersten Klasse

angefertigte größere selbständige Arbeiten.

3 . Bei der mündlichen Prüfung haben außer den dem

Prüfungsausschuß angehörenden auch alle übrigen wissen¬

schaftlichen Lehrer der Anstalt — wenigstens für den ersten

Tag — anwesend zu sein.

4 . Vor Beginn der Prüfung werden die über Betragen,

Fleiß und Klassenleistungen abgegebenen Urteile durchgesehen.

Muß über die Schüler jetzt wesentlich besser oder schlechter

geurteilt werden , so ist dies bei der schließlichen Feststellung

des Zengnisgrades zu berücksichtigen . Dann wird darüber

beraten und beschlossen , ob einzelne Prüflinge von der

mündlichen Prüfung auszuschließen oder von ihr ganz oder

teilweise zu befreien sind.

5 . Ein Schüler , dessen schriftliche Prüfungsarbeiten

sämtlich oder der Mehrzahl nach den Grad „ nicht genügend"

erhalten haben , ist von der mündlichen Prüfung auszu¬

schließen , wenn bereits in dem Gutachten der Zweifel an

seiner Reife Ausdruck gefunden hat . Ist dies nicht geschehen,

so hat der Ausschuß zu erwägen , ob ihm geraten werden

soll , von der mündlichen Prüfung zurückzutreten.
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6. Die Zurückweisung von der mündlichen Prüfung
während des Verlaufes der schriftlichen oder der mündlichen
Prüfung ist dem Nichtbestehen gleich zu achten, ebenso das
Znrücktreten, wenn es nicht durch Krankheit oder außer¬
ordentliche Veranlassungen begründet erscheint.

7. Ein Schüler kann von der ganzen mündlichen
Prüfung auf Beschluß des Ausschusses unter Zustimmung
des Negierungsvertrcters befreit werden, wenn er nach seinen
Leistungen in der Klasse und in der schriftlichen Prüfung
sowie nach seiner ganzen Persönlichkeit dieser Auszeichnung
würdig erscheint.

Die Befreiung soll eine Auszeichnung  darstellen.
Daher müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

a) der Schüler muß im Gutachten als „zweifellos reif"
bezeichnet worden sein,

d) er muß im Betragen den 1. Zeugnisgrad und im
Fleiß mindestens den 2. Zeugnisgrad erhalten haben,

o) die Leistungen in der Klasse und in der schriftlichen
Prüfung dürfen in keinem verbindlichen wissenschaft¬
lichen Fache unter „genügend" stehen und müssen
mindestens entweder in einem Fache, in dem auch
schriftlich geprüft worden ist, oder in zwei Fächern,
in denen nicht schriftlich geprüft wurde, als „gut"
bezeichnet worden sein.

8. Befreiung von der mündlichen Prüfung in einzelnen
Fächern kann auf einen vom Direktor im Einverständnis
mit den betreffenden Fachlehrern gestellten Antrag vom
Negierungsvertreter zugelassen werden, wenn die Klassen-
leistungen und, soweit solche vorgeschrieben sind, die Prüfungs¬
arbeiten wenigstens als „gut" bezeichnet sind.

9. Der Regierungsvertreter kann über die Bestimmungen
zu 7 und 8 hinaus die Prüfung in einzelnen Fächern ab¬
kürzen oder wegfallen lassen. Das geschieht in den Fällen,
in denen durch Klassen- und Prüfungsleistungen der Zeugnis¬
grad bereits so feststeht, daß durch die mündliche Prüfung



daran nichts mehr geändert werden kann . Hier handelt es

sich nicht um eine „Befreiung " sondern um den „ Erlaß"

der Prüfung . Eine „vier " in Klassen - oder Prüfungs¬

leistungen schließt einen solchen Erlaß aus.

8 10.

Durchführung der mündlichen Prüfung.

1. Mehr als zehn Schüler sollen in der Regel nicht

an einem Tage geprüft werden . Die Prüfung jeder Gruppe

soll tunlichst an demselben Tage zu Ende geführt werden.

2 . Der Regierungsvertreter bestimmt die Folge der

Prüfungsgegenstände und die jedem zu widmende Zeit . Er

ist befugt , die Prüfung in einzelnen Fächern abzukürzen oder-

ganz wegfallen zu lassen (siehe 8 9 Ziffer 9).

3 . Die Schüler dürfen keine Bücher zur Prüfung mit¬

bringen.
4 . Für etwaige Täuschungen oder Täuschungsverfuche

bei der mündlichen Prüfung gelten die Bestimmungen des

8 7 , 8.

5 . Zu prüfen hat in jedem Gegenstände dessen Lehrer

in der obersten Klasse ; haben Schüler in einem Fache an

einem besonderen Lehrgänge teilgenommen , so prüft dessen

Leiter oder dessen Stellvertreter , der von dem Negierungs¬

vertreter oder dem Direktor zu berufen ist.

6 . Der Regierungsvertreter ist befugt , seinerseits Fragen

an die Schüler zu richten und in einzelnen Fällen die Prüfung

selbst zu übernehmen.

7 . Bei der Prüfung in den neueren Sprachen ist die

Geübtheit der Schüler im Gebrauche der fremden Sprache,

insbesondere der wichtigsten kaufmännischen Ausdrücke zu

ermitteln . Auch sind Fragen aus der Grammatik zu stellen.

8 . Bei der Prüfung in Vürgerkunde , Volkswirtschaft,

und Wirtschaftsgeographie ist auf Lebenserfahrung , Urteils-
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fahigkeit und Verständnis mehr Gewicht zu legen , als auf
den Besitz gedächtnismäßig erlernten Prüfungsstoffes.

9 . Die Prüfung in den übrigen Fächern erstreckt sich
auf diejenigen Gebiete , die zu den Lehraufgaben der höheren
Handelsschule gehören.

10 . Im Verlaufe der mündlichen Prüfung können auf
Vorschlag des prüfenden Fachlehrers sofort vom Ausschuß
die Zeugnisgrade festgestellt werden , die jedem Prüfling in
den einzelnen Gegenständen auf Grund der mündlichen
Prüfungsleistungen zuzuerkennen sind.

8 11 .

Feststellung des Urteils.
1 . Nach Beendigung der mündlichen Prüfung berät der

Prüfungsausschuß über das Ergebnis der gesamten Prüfung.
Der Regierungsvertreter bestimmt den Gang der Verhandlung.

2 . Bei der Feststellung des Gesamturteils sind für
jedes Fach außer den Leistungen in der schriftlichen und
mündlichen Prüfung die Urteile über die Klassenleistungen
in Betracht zu ziehen (ZZ 4,3 und 9,4 ). Auch etwaige
größere selbständige Arbeiten sind zu berücksichtigen.

3 . Die Prüfung ist als bestanden zu erachten , wenn
das Gesamturteil in allen verbindlichen wissenschaftlichen
Lehrgegenständen mindestens „genügend " lautet.

4 . Eine Abweichung hiervon mit Rücksicht auf den vom
Schüler gewählten Beruf ist nicht zulässig . Jedoch kann ein
Zurückbleiben in einem Gegenstand durch desto befriedigendere
Leistungen in einem anderen als ausgeglichen erachtet werden.
Es dürfen jedoch nur solche Gegenstände zum Ausgleich
herangezogen werden , die Prüfungsfächer sind.

5 . Die dem Prüfungsausschuß angehörenden Lehrer
haben sich der Abstimmung bei solchen Schülern zu enthalten,
die an ihrem Unterrichte in der obersten Klasse nicht teil¬
genommen haben.



6 . Bei Stimmengleichheit entscheidet der Regierungs¬
vertreter , dem auch das Recht des Einspruchs gegen den
Beschluß des Prüfungsausschusses zusteht ; macht er von
diesem Rechte Gebrauch , so entscheidet das Ministerium der
sozialen Fürsorge.

7. Nachdem die Beratung abgeschlossen und die Nieder¬
schrift von sämtlichen Mitgliedern des Ausschusses unter¬
zeichnet ist , verkündigt der Regierungsvertreter das Gesamt¬
ergebnis der Prüfung . Den Schülern , die von der ganzen
mündlichen Prüfung befreit worden sind , kann er es nach
Befinden schon vor Beginn der mündlichen Prüfung mitteilen.

8 . Gegen eine Entscheidung des Prüfungsausschusses
findet eine Berufung nicht statt.

8 12 .

Niederschrift über die Prüfung.

1. Über die gesamten Vorgänge der Prüfung ist eine
Niederschrift aufzunehmen , die durch den Regierungsvertreter
dem Ministerium der sozialen Fürsorge einzureichen ist.
War der Direktor der Anstalt zum Regierungsvertreter
bestellt , so hat er einen Bericht über den Gesamteindruck und
über etwaige besondere Wahrnehmungen beizufügen.

2 . Der Niederschrift sind beizufügen : das Verzeichnis der

zur Prüfung zugelassenen Schüler , eine Abschrift der Nieder¬
schrift während der schriftlichen Prüfung , eine Abschrift der
Niederschrift über die Beratung nach der schriftlichen Prü¬
fung und eine Abschrift der Niederschrift über die münd¬
liche Prüfung.

3 . Die Niederschrift über die mündliche Prüfung hat

zu enthalten : die Namen der Prüflinge und der Prüfenden,
die Zeit der Prüfung , den Inhalt der Fragen und die Be¬
schaffenheit der Antworten , sowie die für die Prüfungs-
leistungen erteilten Zeugnisgrade.
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4 . Beizufügen ist ferner eine Abschrift der ' Niederschrift
über die Schlußberatung , sowie eine Übersicht über die den
Prüflingen für die Leistungen in der Klasse und in der Prü¬
fung (schriftlich und mündlich ) erteilten Grade mit Angaben
über Befreiung , Erlaß der Prüfung , Bestehen (gegebenenfalls
mit welchem Ausgleich ) oder Nichtbestehen der Prüfung.

8 13.

Zeugnis.

1 . Wer die Prüfung bestanden hat , erhält ein Reife¬
zeugnis.

2 . Die Befreiung von der mündlichen Prüfung oder
deren Erlaß ist in der Bemerkungsspalte (nach Aufführung
der einzelnen Fächer ) zu kennzeichnen.

3 . Dem Regicrungsvertreter sind die Reinschriften der
Reifezeugnisse nach der Prüfung zur Unterschrift vorzulegen.
Sie müssen bereits die Namen und die Personalverhältnisse
der abgehenden Schüler und die Unterschrift des Direktors
enthalten.

4 . Die Entwürfe und die Reinschriften sind auf Grund
des gesamten Prüfungsergebnisses unter der Verantwortlich¬
keit des Direktors fertigzustellen und von sämtlichen Mit¬
gliedern des Prüfungsausschusses zu unterschreiben.

5 . Den Zeitpunkt der Aushändigung der Zeugnisse und
die Entlassung der Prüflinge bestimmt der Direktor.

8 14.
Verfahren , wen» die Reifeprüfung nicht bestanden ist.

1. Wer die Reifeprüfung nicht bestanden hat , darf zu
ihrer Wiederholung höchstens zweimal zugelassen werden.

2 . Schüler , die abgehen , ohne die Reifeprüfung be¬
standen zu haben , erhalten ein gewöhnliches Abgangszeugnis,

2



in dem das ungenügende Ergebnis der Reifeprüfung zu er¬

wähnen ist.

8 15.

Reifeprüfung von Nichtschülern.

1 . Wer , ohne Schüler einer höheren Handelsschule zu

sein , die an die Reifeprüfung einer solchen geknüpften Rechte

erwerben will , hat unter Nachweisung seines Bildungsganges

und unter Ausweis über seine sittliche Führung ein Gesuch

um Zulassung zur Prüfung an das Ministerium der sozialen

Fürsorge zu richten und wird , sofern die Nachweisungeu als

ausreichend befunden sind , einer Anstalt zur Prüfung über¬

wiesen.
2 . Das Gesuch um Zulassung ist drei Monate vor dem

Schluffe des Schulhalbjahres einzureichen.
3 . Der Nachweisung des Bildungsganges sind die letzten

Schulzeugnisse beizufügen . Auch ist anzugeben , ob und wo

schon früher der Versuch gemacht worden ist , das Reife¬

zeugnis zu erwerben.
4 . Für die Prüfung sind die W 2 — 14 maßgebend,

soweit im folgenden nichts anderes bestimmt ist.

5 . Für die schriftlichen Arbeiten sind andere Aufgaben

zu stellen , als die Schüler der betreffenden Anstalt erhalten.

6 . Eine Ausschließung von der mündlichen Prüfung

auf Grund der Ergebnisse der schriftlichen Prüfung findet

nicht statt , doch kann der Rat zum Rücktritt erteilt werden,

wenn die schriftlichen Prüfungsarbeiten sämtlich oder der

Mehrzahl nach den Grad „nicht genügend " erhalten haben.

7 . Die mündliche Prüfung ist getrennt von derjenigen

der Schüler der Anstalt abzuhalten . Eine Befreiung von

der mündlichen Prüfung ist weder im ganzen noch teilweise

zulässig , auch kein Erlaß der Prüfung.
8 . Die Prüfung erstreckt sich auf alle für die Reife¬

prüfung der Schüler der betreffenden Anstalt vorgeschriebenen

Gegenstände.
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9 . Die Niederschrift über die Prüfung ist getrennt von
der über die Prüfung der Schüler der Anstalt zu halten.

10 . Über das Ergebnis der Prüfüng ist ein besonderes
Zeugnis auszustellen . Wird die Prüfung nicht bestanden,
so darf sie in der Regel nur noch einmal wiederholt werden.
Der Ausschuß ist berechtigt , zu bestimmen , daß die Wieder¬
holung erst nach Ablauf eines Jahres stattfinden darf.

11 . Die von dem Ministerium der sozialen Fürsorge
festgesetzten Prüfungsgebühren sind vor Beginn der schrift¬
lichen Prüfung an die Schulkasse zu entrichten . Eine Be¬
scheinigung darüber , daß sie rechtzeitig eingezahlt worden
sind , ist in die Niederschrift über die schriftliche Prüfung aufzu¬
nehmen.



..v
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Gesetzblatt
für den

Freiftaat Oldenburg.
Landesteil Oldenburg.

H,IV . Band . (Ausgegeben den 13. Janr . 1925.) 2 . Stück.

Inhalt:
Nr . 3. Verordnung des Staatsministeriums vom 10. Januar 1925, be¬

treffend Lockerung der Wohnungszwangswirtschaft.

Ar. 3.
Verordnung des Staatsministeriums , betreffend Lockerung der Woh¬

nungszwangswirtschaft.

Oldenburg , den 10. Januar 1925.

Auf Grund des Z 22 des Reichsmietengesetzes vom
24. März 1922 (R.G.Bl . S . 273), des § 52 des Gesetzes
über Mieterschutz und Mieteinigungsämter vom 1. Juli 1923
(R.G.Bl . I S . 353), sowie der W 1 und 10 des Woh¬
nungsmangelgesetzes vom 1. Juli 1923 (R.G.Bl . I S . 754)
wird mit Zustimmung des Reichsarbeitsministers für den
Freistaat Oldenburg folgendes verordnet:

8 1-

Die Vorschriften des Reichsmietengesetzes, sowie die Be¬
stimmungen des ersten Abschnittes des Gesetzes über Mieter¬
schutz und Mieteinigungsämter mit Ausnahme des s 29^
ferner die Vorschriften des Wohnungsmangelgesetzes und der
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sämtlichen zu den genannten Reichsgesetzen erlassenen Aus¬

führungsbestimmungen finden keine Anwendung auf möblierte

Zimmer , die keine selbständige Wohnung darstellen.

8 2.

Eine Inanspruchnahme von Räumen , welche mit Wohn-

räumen zusammen keine wirtschaftliche Einheit bilden , und

die bereits vor dem 1 . Juli 1918 gewerblich im Sinne der

Reichsgewerbeordnung benutzt waren , ist nicht mehr zulässig.

8 3.

Das Ministerium der sozialen Fürsorge wird ermächtigt,

für einzelne Gemeinden Ausnahmen von den Bestimmungen

der Z8 1 und 2 zuzulassen.

8 4.

Diese Verordnung tritt mit dem 15 . Januar 1925

in Krast.

Oldenburg , den 10 . Januar 1925.

Staatsmimsterium.

v. Finckh . Stein.
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Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg.
Laitdesteil Oldenburg.

XlilV . Band. (Ausgegeben den 22. Janr. 1825.) 3. Stück.

Inhalt:
Nr . 4. Bekanntmachung des Staatsmimsteriums vom 19 . Januar

1925 , betreffend Genehmigung der „Gerd Köster- Stiftung ".

Nr. 4.
Bekanntmachung des Staatsnnnisteriums , betreffend Genehmigung der

„Gerd Köster-Stiftung ".
Oldenburg , den 19 . Januar 1925.

Die von dem am 20. Juni 1924 in vor Brake ge¬
storbenen Rentner Gerd Köster in seiner letztwilligen Ver¬
fügung vom5. Juni 1924 errichtete Stiftung „Gerd Köster-
Stiftung" ist auf Grund des § 5 der Verordnung vom
1. Dezember 1899 zur Ausführung des B.G.B . vom
Staatsministerium genehmigt worden und hat damit Rechts¬
fähigkeit erlangt. Die Stiftung hat ihren Sitz in Brake
und wird von dem jeweiligen Bürgermeister von Brake,
Gemeindevorsteher von Hammelwarden und Amtshauptmann
des Amtes Brake verwaltet. Das Vermögen der Stiftung
soll dazu dienen, wirtschaftlich Schwachen in der Stadt Brake
und in der Gemeinde Hammelwarden zu helfen.

Oldenburg, den 19. Januar 1925.
Ministerium des Innern.

R. Weber.
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Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg.
Landesteil Oldenburg.

HIV . Band. (Ausgegeben den6. Febr. 1925.) 4. Stück.

Inhalt:
Nr . 5. Ministerialbekanntmachung voni 4. Februar 1925, betreffend

Ergänzung der Ordnung der Reifeprüfung an den Gymnasien^
Realgymnasien und Oberrealschulen, sowie an den entspre¬
chenden Studienanstalten des Freistaats Oldenburg vom
1. Juni 1923.

Nr. 5.
Ministerialbekanntmachung , betreffend Ergänzung der Ordnung der

Reifeprüfung an den Gymnasien, Realgymnasien und Oberreal --
schulen, sowie an den entsprechenden Studienanstalten des Frei¬
staats Oldenburg vom 1. Juni 1923.

Oldenburg , den 4. Februar 1825.

Die Ordnung der Reifeprüfung vom 1. Juni 1923
wird, wie folgt, ergänzt:

in Z 7 Ziffer 2 ist hinter „lateinische freie Arbeit
fünf," einzufügen: „für die Bearbeitung von zwei Auf¬
gaben aus dem Gebiete der Naturwissenschaften vier und
eine halbe,".

Oldenburg, de» I . Februar 1925.
Ministerium der Kirchen und Schulen,

v. Finckh.
Or. Weßner.
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Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg.
Landesteil Oldenburg.

HIV . Band. (Ausgegeben den 10. Febr. 1025.) 6. Stücke

Inhalt:
Nr. 6. Verordnung des Staatzministeriums für den Freistaat Olden¬

burg vom 30. Januar 1025, betreffend die Ausführung des
Reichsheimstättengesetzes vom 10. Mai 1920 (R.G.Bl.
S . 062 ff.).

Rr . 7. Verordnung für den Landesteil Oldenburg vom 3. Februar
1925 über das Inkrafttreten des Rindviehzuchtgesetzes vom
5. Juli 1024 und über die Zulassung von Ausnahmen für
dieses Gesetz,

Nr. 8. Ministerialbekanntmachung vom 3. Februar 1925, betreffend
Übergangs- und Ausfiihrungsbestimmungen zum Rindviehzucht-
gefetz vom 5. Juli 1924.

Ar. 6.
Verordnung des Staatsministeriums für den Freistaat Oldenburg, be¬

treffend die Ausführung des Reichsheimstättengesetzesvom 10. Mai
1920 (R.G.Bl . S , 962 ff.).

Oldenburg, den 30. Januar 1925,

Das Staatsministerium verordnet zur Ausführung des
Reichsheimstättengesetzes, was folgt:

8 1.
Die der obersten Landesbehörde nach denW 1, 17

und 21 des Reichsheimstättengesetzes zustehenden Befugnisse
werden dem Ministerium der sozialen Fürsorge übertragen.



§ 2 .

Die Vergrößerung , Teilung , Veräußerung und Belastung
der Heimstätte , sowie Veräußerung einzelner Grundstücke
oder ' Grundstücksteile ist im Landesteile Oldenburg nur mit

Genehmigung des Ministeriums der sozialen Fürsorge , in
den Landesteilen Lübeck und Birkenfeld nur mit Genehmi¬

gung der Negierung zulässig.
Der Genehmigung bedarf es nicht , wenn der Heim-

stätter die Heimstätte an seinen Ehegatten oder an eine
Person veräußert , die mit ihm in gerader Linie oder bis
zum dritten Grade der Seitenlinie verwandt oder bis zum
zweiten Grade verschwägert ist.

8 3-
Ist das Grundstück bei dem die Heimstätteneigenschaft

eingetragen werden soll , mit Rechten Dritter belastet (Z 25
Abs . 3 des Gesetzes ) , so bedarf es im Landesteil Oldenburg
der Genehmigung des Ministeriums der sozialen Fürsorge,
in den Landesteilen Lübeck und Birkenfeld der Genehmigung

der Negierung . Außerdem ist die Zustimmung sämtlicher

eingetragenen Berechtigten erforderlich.

8 4.

Der Heimstättenvertrag soll alles für das Rechtsver¬
hältnis zwischen dem Ausgeber und dem Heimstätter Wesent¬

liche enthalten . Er muß enthalten:
1 . die Bezeichnung der beiden Vertragsteile (Ausgeber

und Heimstätter ) ;
2 . die Bezeichnung des Grundstücks , das die Eigenschaft

als Heimstätte erhalten soll , gemäß der Eintragung
im Kataster , nach Parzellennummer , Wirtschafsart,
Lage , Größe , Grundsteuerreinertrag und soweit Ge¬
bäude beim Vertragsabschluß schon errichtet sind,

Gebäudesteuernutzungswert;
3 . den — wertbeständigen — Heimstättenpreis und die

Zahlungsbedingungen » wobei der bloße Bodenpreis
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besonders festzulegen ist (Z 6 des Reichsheimstätten¬
gesetzes) ;

4 . alle sonstigen Verpflichtungen , die der Heimstätter
übernehmen soll.

Z 5.
Löst eine nach Z 1 Abs . 2 des Gesetzes zugelassene

gemeinnützige Unternehmung sich auf , oder verliert der Aus¬
geber die Befugnis zur Ausgabe von Heimstätten , so be¬
stimmt im Landesteil Oldenburg das Ministerium der sozialen
Fürsorge , in den Landesteilen Lübeck und Birkenfeld die
Regierung , wer an die Stelle des bisherigen Ausgebers tritt.

8 6.
Die nach ZZ 17 Abs . 2 , 21 Abs . 1 und 22 Abs . 1

des Gesetzes erforderliche Zustimmung oder Genehmigung
hat das Grundbuchamt einzuholcn . Das gleiche gilt hin¬
sichtlich des Nachweises der Nichtausübung des Vorkaufs¬
rechtes (Z 11 Abs . 3 der Gesetzes ) ,

Oldenburg , den 30 . Januar 1925.

Staatsministerium.
(Siegel ) v. Finckh . Stein.

Münzebrock.

Ar. 7.
Verordnung für den Landesteil Oldenburg über das Inkrafttreten des

Rindviehzuchtgesetzes vom 5. Juli 1924 und über die Zulassung
von Ausnahmen für dieses Gesetz.

Oldenburg,  den 3. Februar 1925 .

Das Staatsministerium verordnet auf Grund der ZZ 70
Abs . 1 und 72 des Rindviehzuchtgesetzes für den Landes¬
teil Oldenburg vom 5 . Juli 1924 , was folgt:

8 i.
Das Rindviehzuchtgesetz für den Landesteil Oldenburg

vom 5 . Juli 1924 tritt mit dem 1 . April 1925 in Kraft.
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8 2.
Die Bestimmungen des Rindviehzuchtgesetzes finden auf

die Insel Wangerooge und den Hammelwardersand einschließ¬
lich Hammelwarder -Schlicksand und Fährplate keine An¬
wendung . Es dürfen in diesen Gebietsteilen Bullen , ohne
daß sie dem Körungszwang unterliegen , zum Decken von
Rindern verwandt werden und weibliche Rinder ungekörten
Bullen zum Decken zugesührt werden.

Der Rinderbestand in den genannten Gebietsteilen bleibt
für die Verteilung , Unterverteilung und Aufbringung der
Umlage für die Rindviehzuchtverbände unberücksichtigt , soweit
er nicht als zugehörig zu einem landwirtschaftlichen Betriebe,
dessen Betriebssitz im übrigen Landesteil Oldenburg belegen
ist , am Betriebssitz zu zählen und umlagepflichtig ist.

Oldenburg , den 3 . Februar 1925.

Staatsministerium.
(Siegel ) v. Finckh . R . Weber.

Ott.

Nr. 8.
Ministerialbekanntmachung , betreffend Übergangs - und Aussiihrungs-

bestimmungen zum Rindviehzuchtgesetz vom 5 . Juli 1924.

Oldenburg , den 3 . Februar 1925.

Auf Grund der 70 Abs . 2 und 71 des Rindvieh¬

zuchtgesetzes für den Landesteil Oldenburg vom 5 . Juli 1924

werden vom Ministerium des Innern folgende Übergangs¬

und Ausführungsbestimmungen zum Rindviehzuchtgesetz

erlassen.
8 1.

Mit dem Inkrafttreten des Rindviehzuchtgesetzes wird

die züchterische Vertretung der Zuchtgebiete gemäß ß 60 des

Gesetzes übertragen:
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1 .) im Zuchtgebiete 1 der Oldenburger Wesermarsch -Herd¬
buchgesellschaft,

2 .) .. „ 2 dem Jcverländischen Herdbuchverein,
3 .) „ 3 dem Oldenburger Herdbuchverein,
4 .) „ „ 4 für die Schwarzbuntzucht dem Herd¬

buchverein der Schwarzbuntzüchter
Süd -Oldenburgs , ,
für die Rotbuntzucht dem Herdbuch¬
verein der Rotbuntzüchter Süd-
Oldenburgs.

Die Obliegenheiten und die Zuständigkeit der Rindvieh¬
zucht - , Körungs -. Revisions - und Preisverteilungskommissionen
gehen auf die nach der Satzung des Herdbuchvereins dazu
berufenen Organe der Herdbuchvereine über.

8 2.
Der Vorsitz im Verbandsvorstand wird übertragen:

1 .) im Zuchtgebiet Idem Amtshauptmann des Amtes Brake,
2.) „ „ 2 „ „ „ „ ^ever,
3 .) ,, .. 3 „ „ ., „ Oldenburg,
4 .) „ „ 4 „ „ ., „ Cloppenburg.

8 3.
Bereits vor dem Inkrafttreten des Gesetzes sind die

Verbandsmitglieder der Rindviehzuchtverbände berechtigt , die
Wahlen der Abgeordneten und deren Ersatzmänner zum Ver¬
bandsausschuß vorzunehmen . Die mit der züchterischen Ver¬
tretung der Zuchtgebiete beauftragten Herdbuchvereine sind
durch die Vorstände der Amtsverbände und Gemeinden , die
Verbandsmitglieder sind , rechtzeitig aufzufordern , etwaige
Wahlvorschläge einzureichen.

8 4.

Die Verbandsausschüsse der Rindviehzuchtverbände können
bereits vor Inkrafttreten des Gesetzes zusammentreten , sich
konstituieren und alle Beschlüsse fassen , die hierzu erforderlich
sind oder für die Beordnung der Verbandsangelegenheiten
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nach Inkrafttreten des Gesetzes zweckmäßig erscheinen, insbe¬
sondere den Vorsitzenden des Verbandsausschusses und seinen
Stellvertreter , die Vorstandsmitglieder und deren Stellver¬
treter wählen, den stellvertretenden Vorsitzenden des Ver¬
bandsvorstandes bestimmen, Beschlüsse über die Tagegelder
und Reisekosten fassen, den Voranschlag feststellen und die
Umlage beschließen.

Desgleichen können auch die Herdbuchvereine schon vor
Inkrafttreten des Gesetzes die ihnen nach § 63 Abs. 1 zu¬
stehenden Beschlüsse über die Einteilung des Zuchtgebictes
in Unterbezirke und Preisverteilungsbezirke fassen.

8 5.
Die Rindviehzuchtkommissionen der Herdbuchvereine

können schon vor Inkrafttreten des Gesetzes die ihnen nach dem
Gesetz obliegenden Beschlüsse fassen (Zß 24, 30 Abs. 2, 32,
33 , 35, 37, Abs. 7, 39 Abs. 2, 43 , 44, 49 Abs. 2, 51, 53, 54).

8 6 .
Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes unterliegen die

Zweckverbände zur Förderung der Rindviehzucht , die ledig¬
lich Zwecke verfolgen , welche den Rindviehzuchtverbänden
gesetzlich obliegen , der Auflösung . Verfolgen diese Zweck¬
verbände noch andere Aufgaben , so beschränkt sich ihre Zu¬
ständigkeit auf die Aufgaben , welche nach dem Rindviehzucht¬
gesetz den Rindviehzuchtverbänden nicht obliegen.

8 7.

Der Abgeordnete zum Verbandsausschuß oder dessen
Ersatzmann , der im Laufe der Wahlperiode die Wählbarkeit
verliert , hat als Abgeordneter (Ersatzmann ) auszuscheiden.

8 8.
Für die Verteilung der Umlagen auf die Verbandsmit¬

glieder und die Weiterverteilung der Umlagen durch die
Amtsverbände auf die Gemeinden und die Aufbringung der
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Umlagen ist der gesamte Rindviehbestand maßgebend , und
zwar nach dem Stande am 1 . Juni.

Die Rinder , welche zu einem landwirtschaftlichen Betrieb
gehören , dessen Sitz im Landesteil Oldenburg belegen ist,
sind am Betriebssitz zu zählen und umlagepflichtig , auch
wenn sie am 1 . Juni ihren Stand - oder Weideort außer¬
halb des Landcsteils Oldenburg haben . Für Rinder , welche
zu einem landwirtschaftlichen Betrieb gehören , dessen Betriebs¬
sitz außerhalb des Landesteils Oldenburg belegen ist , oder
die keinem landwirtschaftlichen Betrieb angehören oder die
im Besitz von Viehhändlern sind , auch wenn diese einen
landwirtschaftlichen Betrieb haben , ist für die Zählung und
Umlagepflicht der Stand - oder Weideort der Rinder
maßgebend.

Die Gemeinden haben zum 1 . Juni festzustellen , welche
Rinder der Umlagepflicht unterliegen . Das Endergebnis der
Feststellung ist dem zuständigen Rindviehzuchtverband und
dem Amtsverband bis zum 15 . Juni mitzuteilen . In den
Amtsverbänden Vechta und Cloppenburg haben die Ge¬
meinden gleichzeitig die Zahlen der schwarzbunten und der
rotbunten Rinder festzustellen und das Endergebnis dem
Rindviehzuchtverband und dem .Amtsverband mitzuteilen.

Die Aufbringung und Hebung der Umlagen richtet sich
nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung.

Die auf die Verbandsglieder entfallende Umlage ist
von diesen spätestens zum 1 . Oktober eines jeden Jahres an
den Rindviehzuchtverband zu zahlen.

Z 9.

Die Bestimmung des letzten Absatzes des ß 24 des
Gesetzes findet nur auf die vom Rindviehzuchtverband zur
Verfügung gestellten Geldmittel , nicht auch auf die vom
Staat oder von anderer Seite zur Verfügung gestellten
Geldmittel Anwendung.
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8 10.

Die Übergangszeit für die Erleichterung von Körungs¬
bedingungen bei Einführung des Körungszwanges für die
eigene Zucht für Bullen wird auf 5 Jahre nach Einführung
des Körungszwanges für die eigene Zucht in dem betreffenden
Zuchtgebiet festgesetzt. Die Grundsätze für d̂ie erleichterten
Körungsbedingungen sind von den zuständigen Rindviehzucht-
kommissionen zu beschließen; sie bedürfen der Genehmigung
des Ministeriums des Innern.

8 11-

Die Ämter — Stadtmagistrate der Städte 1. Klaffe —
sind befugt, im Einzelfall nach Anhörung des Obmanns
der zuständigen Körungskommission zu gestatten, daß Rinder
aus verseuchten Viehbeständen und Rinder, welche wegen
seuchenpolizeilicher Vorschriften einem angekörten Bullen
nicht zugeführt werden können, einem ungekörteu Bullen
zugeführt werden und von diesem belegt werden dürfen
(§ 73 des Gesetzes). Diese Erlaubniserteilungen sind zeit¬
lich zu begrenzen; sie verlieren spätestens ihre Gültigkeit
mit Aufhebung der seuchenpolizeilichen Vorschriften, durch
welche sie veranlaßt sind. Die Erlaubniserteilungen haben
schriftlich zu erfolgen. Sie sind dem Obmann der zu¬
ständigen Körungskommission abschriftlich mitzuteilen.

Oldenburg , den 3. Februar 1925.

Ministerium des Innern.
R. Weber.
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Nr . 9. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 10. Februar 1925,

betreffend die Festsetzung der Nacheichungs- und Berichtigungs¬
gebühren bei den Eichämtern der Landesteile Oldenburg und
Birkenfeld. '

Nr. 9.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend die Festsetzung der

Nacheichungs- und Berichtigungsgebühren bei den Eichämtern der
Landesteile Oldenburg und Birkenfeld.

Oldenburg , den 10. Februar 1925.

Auf Grund des § 16 der Maß- und Gewichtsordnung
vom 30. Mai 1908 — Reichsgesetzbl. S . 319 — und des
8 1 Ziffer 3 und 8 der Eichgebührenordnung vom 24. Mai
1924 — Reichsgesetzbl. S . 607 — wird hinsichtlich der bei
den Eichämtern der Landesteile Oldenburg und Birkenfeld
zu hebenden Nacheichungs- und Berichtigungsgcbühren mit
Wirkung vom 1. Januar 1925 an unter Aufhebung der
Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 22. März 1924
folgendes angeordnet:
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8 1.
Erfolgt die Prüfung zum Zweck der Nacheichung an

einer ständigen oder unständigen Amtsstelle , so betragen die
Gebühren

1 . für die Nacheichung , soweit nachstehend nichts anderes
bestimmt ist , ebensoviel wie bei der Neueichung;

2 . für die Nacheichung von Fässern:
a,) Raumgehaltsermittlung:

Fässer von 55 Liter und weniger . 0,50
Fässer von mehr als 55 bis einschl . 110Liter0,80 ^ ,
Fässer von mehr als 110 bis einschl . 210 Liter 1,50 ^ '
Fässer von mehr als210 bis einschl . 310Liter 2,20

Bei Fässern von mehr als 310 Liter betragen
die Nacheichungsgebühren ebensoviel wie die Neu¬
eichungsgebühren.

b ) Taraermittlung : Wie bei Neueichung.
Ziffer 3 und 4 des Z 2III der Eichgebühren¬

ordnung vom 24 . Mai 1924 finden Anwendung
mit der Maßgabe , daß an Stelle der Gebühren
für Neueichung die vorbezeichneten Sätze für Nach¬
eichung treten;

3 . wenn dem Meßgerät die Verkehrsfähigkeit entzogen
wird , die Hälfte der für die Neueichung (Prüfung
und Stempelung ) festgesetzten Gebühren.

8 2.
Erfolgt die Prüfung zum Zweck der Nacheichung außer¬

halb einer Amtsstelle und
1 . am Sitze eines Eichamts oder einer Eichnebenstelle

bei einem hierfür festgesetzten Rundgang oder
2 . bei einer allgemeinen planmäßigen Rundreise inner¬

halb des der Nacheichungsstelle zugewiesenen Bezirks
und der für diesen bestimmten Reisezeit,
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so werden die in § 1 festgesetzten Gebühren erhoben und
außerdem ein Zuschlag von 1 der für jeden beanspruchten
Beamten , für jeden angefangenen Tag und von jedem An¬
tragsteller zu entrichten ist . Dieser Zuschlag erhöht sich auf
2 wenn die festgesetzen Gebühren mehr als 1 ^ be¬
tragen . Der Zuschlag ist auch zu entrichten , wenn die in
§ 1 Ziffer 6 der Eichgebührenordnung erwähnten Voraus¬
setzungen vorliegen.

8 3.

Treffen die in 8 2 zu 1 oder 2 bezeichneten Voraus¬
aussetzungen nicht zu , so werden bei Prüfungen außerhalb
der Amtsstelle die in der Eichgebührenordnung festgesetzten
Gebühren erhoben ; die Vorschriften im 8 1 Ziffer 5 und 6
a . a . O . finden Anwendung . Dasselbe ist der Fall bei
Prüfungen von Meßgeräten einzelner Antragsteller , für die
besondere Rundreisen veranstaltet werden.

8 4.

Die Vorschriften der Eichgebührenordnung in 8 1
Ziffer 2 , 4 und 7 sowie in 8 3 finden auch bei der Nach¬
eichung Anwendung.

8 5.

Für Berichtigungsarbeiten , die von der Physikalisch-
Technischen Reichsanstalt (Abteilung I für Maß und Gewicht)
gestattet sind , werden die Gebühren vom Ministerium des
Innern festgesetzt. Für Berichtigungsarbeiten , deren Aus¬
führung von der genannten Reichsanstalt vorgeschrieben ist,
werden Gebühren nicht berechnet.

Oldenburg , den 10 . Februar 1925.

Staatsministerium,

v . Finckh.
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Nr . 10 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 12. Februar 1925

über die Ausführung des Gesetzes vom 25 . Mürz 1913 , be¬
treffend die Einrichtung eines Schuldbuches der Staatlichen
Kreditanstalt.

Nr . 11 . Bekcmtmachung des StaatsmiNlsteriums vom 12. Februar 1925
zur Ausführung des Gesetzes vom 19. Juli 1922 für den
Freistaat Oldenburg , betreffend die Neubeordmmg der Staat¬
lichen Kreditanstalt.

Nr . 12. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 13. Februar 1925,
betreffend die Abändernng des Abschnitts V der Lotsenordnung
für die auf der Weser und deren Nebenflüssen tätigen olden-
burgischen Flußlotsen , vom 15 . Dezember 1898.

Nr . 10.

Bekanntmachung des Staatsministeriums über die Ausführüng des Ge¬
setzes vom 25 . März 1913 , betreffend die Einrichtung eines Schuld¬
buches der Staatlichen Kreditanstalt.

Oldenburg , den 12. Februar 1925-

Das Staatsministerium gibt nachstehende Bestimmung
zur Ausführung des Gesetzes vom 25 . März 1913 für den
Freistaat Oldenburg , betreffend die Einrichtung eines Schuld¬
buchs für die Staatliche Kreditanstalt , bekannt:

Z 4 der Ausführungsbestimmungen zum Schuldbuchgesetz
vom 25 . März 1913 wird dahin ergänzt , daß gemäß Z 4
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Äbs . 2 der genannten Ausführungsbestimmungen für die

von der Kreditanstalt auszugebenden 8 °/oigen Goldmark -Jn-

haberschuldverschreibungen eine getrennte Abteilung desSchuld-

buchs (Abteilung v ) angelegt wird.

Oldenburg , den 12 . Februar 1925.

Staatsministerium,

v , Finckh.

Nr. 11.
Bekanntmachung des Staatsministeriums zur Aussührung des Gesetzes

vom IS . Juli 1922 für den Freistaat Oldenburg , betreffend die

Neubeordnung der Staatlichen Kreditanstalt.
Oldenburg , den 12. Februar 1925.

Das Staatsministerium gibt nachstehende Bestimmungen

zur Ausführung des Gesetzes vom 19 . Juli 1922 für den

Freistaat Oldenburg , betreffend die Neubeordnung der Staat¬

lichen Kreditanstalt , bekannt:
Die in Z 17 der Bekanntmachung des Staatsmini¬

steriums vom 26  Jul 'fflO ^ ^ Ausführung des Gesetzes

vom 19 . Juli 1922 für den Freistaat Oldenburg , betreffend

die Neubeordnung der Staatlichen Kreditanstalt , hinsichtlich

der Muster der von der Anstalt ausgegebenen Schuldver¬

schreibungen und Zinsscheine getroffenen Bestimmungen

werden dahin ergänzt , daß neben den im Abs . 1 erwähnten

Mustern ^ und 0 auch das beigedruckte Muster L und

neben den im Abs . 2 erwähnten Mustern L und v auch

das Muster 1? für die von der Anstalt auszugebenden

Schuldverschreibungen und Zinsscheinbogen zulässig ist.

Oldenburg , den 12 . Februar 1925.

Staatsmimsterium.

v . Finckh.



Muster

8 Vs Goldmark -Inhaberanleihe
der Staatlichen Kreditanstalt Oldenburg.

Schuldverschreibung
über

den Geldwert von . . . . 8 ? Feingold Goldmark.

Serie . . . . Nr.

Die Staatliche Kreditanstalt Oldenburg schuldet nach

den hierfür geltenden gesetzlichen Vorschriften und den dazu
gehörigen Ausführungsbestimmungen dem Inhaber dieser
Schuldverschreibung den Geldwert von

.Zr Feingold.
Die Schuld wird vom . ab mit 8 vom

Hundert für das Jahr in der Weise verzinst , daß der Geld¬
wert von . Zr Feingold in halbjährlichen am 2.

Januar und 1. Juli jeden Jahres fälligen Teilbeträgen
gegen Rückgabe des auf den entsprechenden Zinstermin
lautenden Zinsscheines ausgezahlt wird.

Die Goldmarkschuldverschreibungen sind seitens der In¬

haber unkündbar , können jedoch seitens der Kreditanstalt
zum 2 . Januar und 1. Juli unter Jnnehaltung einer

Z monatigen Kündigungsfrist , erstmalig zum 2 . Januar 1930
gekündigt werden . Die Kündigung kann sich auf die ganze
Anleihe oder auf einzelne Serien erstrecken.

Für die Sicherheit des Kapitals nebst Zinsen haftet

der Freistaat Oldenburg . Als Deckung dienen ferner Gold¬
markdarlehen an Grundbesitzer und öffentliche Körperschaften.

Im einzelnen gelten die umseitig abgedruckten Bestim¬
mungen.

Oldenburg , den.

Staatsbankdirektion.
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Muster ss.
Vorderseite.

8o/g Goldmark -Inhaberanleihe
der Staatlichen Kreditanstalt Oldenburg.

Zillsschein Rr . . . .
Serie . . . Nr . . , . über den gemäß Anleihebedingungen

über ermittelten Geldwert der halbjährigen
den Geldwert Zinsen von . . . . Gramm Fein¬

bon . . . . Gramm gold Goldmark für die Zeit
Feingold . vom . . . . . . . bis.

Reih - zahlbar am.
" . Oldenburg , den.

Die Staatsbankdirektion.

Rückseite.

Dieser Zinsschein wird vom Tage der Fälligkeit
ab von der Kasse sowie den sonstigen Einlösungsstellen
der Anstalt jederzeit bar eingelöst . Eine Goldmark
gilt hierbei gleich einer Reichsmark , wenn sich gegen¬
über dem ans Grund der Anleihebedingungen ermittelten
Feingoldpreise kein größerer Unterschied nach oben oder
unten gerechnet als 5 "/o ergibt.

Die Vorlegungsfrist beträgt vier Jahre . Die Frist
beginnt mit dem Schlüsse des Jahres , in welchem die
Zahlung zu leisten ist (Z 801 des B .G .B .)

Erneuerungsschein für Zinsscheine
zu der 8 °/g Goldmark -Ziihaberanleihe der Staatlichen

Kreditanstalt Oldenburg.
Serie . Nr . über

. . . . Gramm Feingold — . . . . Goldmark.

Der Inhaber dieses Erneuerungsscheines er¬
hält gegen dessen Rückgabe für die vorstehend bezeich-
nete Schuldverschreibung eine neue Zinsscheinreihe
(Reihe . . .) für weitere zehn Jahre , falls von dem
Besitzer der Schuldverschreibung nicht dagegen Wider¬
spruch erhoben sein sollte.

Oldenburg , am.
Die Staatsbankdirektion.



Nr. 12.
Bekanntmachung des Staatsministenums , betreffend die Abänderung

des Abschnitts V der Lotscnordnung für die auf der Weser und
deren Nebenflüssen tätigen oldenburgischen Flußlotsen , vom 1b.
Dezember 1898.

Oldenburg , den 13 . Februar 1925.

Das Staatsministerium hat auf Grund einer Ermächti¬
gung des Herrn Reichsverkehrsministers zu der Ministerial¬
bekanntmachung vom 15 . Dezember 1898 (Oldbg . Gesetz¬
blatt Bd . 32 S . 269 ) , betreffend den Erlaß einer Lotsen¬
ordnung für die auf der Weser und deren Nebenflüssen
tätigen oldenburgischen Flußlotsen , folgendes beschlossen.

I.
Z 10 erhält folgende Fassung:

8 10.
1 . Das Lotsengeld wird nach Dezimetern des größten

Tiefgangs und Bruttoregistertons der gelotsten
Schiffe berechnet.

2 . Es werden erhoben für die Strecke von Elsfleth
nach Oldenburg oder umgekehrt
n . für jeden Dezimeter Tiefgang 1 (der nie¬

drigste zur Berechnung kommende Tiefgang be¬
trägt 1 Meter ),

b . für je 100 Brutto -Registertons ein Zuschlag
nach folgenden Sätzen:

von 1 bis 100 Brutto -Registertons 1.—
von 101 bis 200 Brutto -Registertons 2 .—
von 201 bis 300 Brutto -Registertons 4 .—
von 301 bis 400 Brutto -Registertons 6 .—
und so fort für je 100 Tons 2 .— mehr.

3 . Für Belotsungen auf folgenden Strecken werden von der
Summe der Taxen in Abs . 2 unter a>. und k,
folgende Hundertsätze erhoben:
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1. für die Strecke Elsfleth-Bremerhaven, Elsfleth-
Bremen oder umgekehrt 80"/o,

2. für die Strecke Elsfleth Nordenham und Lemwer¬
der-Nordenham oder umgekehrt 75°/o,

3. für die Strecke Elsfleth-Brake, Elsfleth-Oberhammel¬
warden, Elsfleth-Lemwerder, Elsfleth-Vegesack oder
umgekehrt 50°/».

4. Für das Einholen in den Hafen, für das Anlegen
an den Pier und die sonstigen Anlegestellen, für
das Ausholen aus dem Hafen oder für das Ab¬
legen, für das Verholen eines Schiffes oder für
die Leitung der Manöver zur Regulierung der
Kompasse beträgt das Lotsgeld
1. für jedes Schiff 5.—
2. dazu für je 400 Brutto -Registertons ein Zu¬

schlag von 1.—
5. Bei Berechnung des Lotgeldes werden angefangene

Dezimeter nach oben abgerundet, Beträge unter 50
Pfennige fallen gelassen, von 50 Pfennigen an nach
oben abgerundet.

6. Für den Raumgehalt der Schiffe ist der Schiffs¬
meßbrief maßgebend.

7. Für Schiffe in Linienfahrt ermäßigt sich das Lots¬
geld nach der 20. Reise desselben Schiffes in dem¬
selben Kalenderjahr um 50°/«.

8. Bei Schleppzügen wird das Lotsgeld nach dem
größten Tiefgang des schleppenden oder geschleppten
Fahrzeugs und nach dem Durchschnitts-Brutto -Ne-
gistertonnengehalt der geschleppten Fahrzeuge be¬
rechnet.

9. Ist aus besonderen Gründen die Gestellung eines
zweiten Lotsen für dasselbe Schiff oder für einen
Schleppzug notwendig, oder wird die Gestellung
eines zweiten Lotsen besonders gewünscht, so wird



als Lotsgeld für den zweiten Lotsen die Hälfte
aller Sätze erhoben.

10 . Wird für ein Schiff , welches sich nicht in Elsfleth be¬
findet , ein Lotse verlangt , so sind die Reisekosten
der Lotsen von dem Schiffe gesondert zu tragen.

11 . Die Zahlung des Lotsgeldes hat bei einkommenden
Schiffen bei Entlassung des Lotsen zu erfolgen.

Erfolgt die Zahlung nicht gemäß Abs . 1 sofort,
so hat sie nach Zustellung der Rechnung in bar
oder durch Scheck zu erfolgen.

Bei ausgehenden Schiffen ist das tarifmäßige
Lotsgeld auf Verlangen vor Antritt der Reise,
die in Gemäßheit der vorstehenden Bestimmungen
den Lotsen etwa sonst zukommende Vergütung bei
Entlassung der Lotsen zu erlegen oder sicherzustellen.

12 . Die Schiffe haften für das schuldige Lotsgeld und
die sonstigen Gebühren ; bei Schleppzügen hastet
der Schlepper für den gesamten Schleppzug . Das
Lotsgeld kann im Verwaltungswege beigetrieben
werden.

II.

ß 12 erhält folgende Fassung:

Wenn ein Schiff , für welches ein Lotse bestellt wurde,
zur bestimmten Zeit nicht zum Abgänge bereit ist , oder wenn
die Reise desselben durch höhere Gewalt oder aus sonstigen
Ursachen verzögert oder zeitweilig unterbrochen wird , ohne
daß der Lotse die Ursache der Verzögerung oder Unter¬
brechung ist und diese Verzögerung oder Unterbrechung länger
als eine Stunde dauert , so ist ein Liegegeld von 10, ^ -
für den Tag , d . h . für jede begonnenen 24Stunden zu entrichten.
Dasselbe gilt , wenn nach Beendigung der Reise der Lotse
auf Wunsch des Schiffers oder infolge Anordnung irgend
einer Behörde oder unter dem Einfluß höherer Gewalt auf
dem Schiffe verbleibt.



III.

§ 13 ist Abs . 12 . des K 10 geworden.

Als neuer § 13 wird ausgenommen:

8 13.

Der Gesamtbetrag der im 8 10 festgesetzten Sätze wird

bei Schiffen
von 1 — 3000 Brutto -Registertons mit 0,60

„ über 3000 „ „ „ 0,50

vervielfältigt.
IV.

Die Ministerialbekanntmachungen vom 25 . August 1922

(Oldbg . Gesetzbl . Bd . 41 S . 1316 ), 5 . November 1923

(Oldbg . Gesetzbl . Bd . 42 S . 858 ) und 20 . Februar 1924

(Oldbg . Gesetzbl . Bd . 43 S . 80 ) werden aufgehoben.

V.

Die Bekanntmachung tritt mit dem Tage ihrer Ver¬

öffentlichung in Kraft.

Oldenburg , den 13 . Februar 1925.

Ministerium des Verkehrs.
R . Weber.
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Inhalt:
Nr . 13. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 15. Februar

1925 zur Ausführung des Reichs-Vogelschutz-Gesetzes vom
30. Mai 1908.

Nr. 13.
Bekanntmachung des Staatsministeriums zur Ausführung des Reichs-

Vogelschutz-Gesetzes vom 30. Mai 1908.
Oldenburg, den 15. Februar 1925.

Auf Grund des Artikels 9 Z 6 des Gesetzes vom
5. Dezember 1868, betreffend die Organisation des Staats¬
ministeriums, und des Gesetzes vom 13. März 1920, be¬
treffend den Schutz der Vögel, hat das Staatsministerium
zur Ausführung des Reichs-Vogelschutz-Gesetzes vom 30. Mai
1908 folgendes bestimmt:

Die Ziffer 1 der Ministerialbekanntmachung vom
28. März 1921 zur Ausführung des Reichs Vogelschutz-
Gesetzes wird aufgehoben und durch folgende Bestimmung
ersetzt:

„Das Einsammeln von Eiern von Kiebitzen und See-
fchwalben ist während des ganzen Jahres , das Einsammeln
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der Eier von Möven mit Ausnahme der Seeschwalben in

der Zeit vom 1 . Mai bis 31 . März verboten . Dieses Verbot

gilt auch für den Meeresstrand und das Küstenmeer.

Zum Ausnehmen von Eiern , welche zu wissenschaftlichen

oder Lehrzwecken benutzt werden sollen , können die für den Bc-

legenheitsort der Nester zuständigen Ämter — Stadtmagistrate

der Städte I . Klasse — Ausnahmen für dieses Verbot zu¬

lassen.

Es ist verboten , Kiebitz - und Seeschwalbeynester während

des ganzen Jahres , Möveneier in der Zeit vom 15 . Juni

bis 31 . März zu versenden , zum Verkauf herumzutragen

und auszustellen , feilzubieten , zu verkaufen , anzukaufen oder

den Verkauf solcher Eier zu vermitteln . "

Oldenburg , den 16 . Februar 1925.

Ministerium des Innern.
R . Weber.
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Inhalt:
Rr. 14. Bekanntmachung des Ministeriums des Innern Vvm 19. De¬

zember 1924, betreffend die Anmeldung des Schiffsverkehrs und
des seewärtigen Güterverkehrs insbesondere.

Ar. 14.
Bekanntmachung des Staatsministeriums, betreffend die Anmeldung des

Schiffsverkehrs und des seewärtigen Güterverkehrs insbesondere.
Oldenburg, den 19. Dezember 1924.

Das Reichswirtschaftsministerium hat in Ergänzung der
Bundesratsbestimmungenvom 27. Juni 1907 (Anhang zu
Nr. 34 des Zentralblattes für das deutsche Reich vom
26. Juli 1907 Seite 371 ff.) angeordnet, außer der bereits
stattfindenden Ermittlung des Verkehrs und der Güterbewegung
auf den deutschen Binuenwasferstraßensowie des Seeschiffs¬
verkehrs vom Jahre 1925 ab auch die Ermittlung des see¬
wärtigen Güterverkehrs,  der bisher statistisch nicht er¬
faßt wurde, vornehmen zu kaffen.

Ferner soll vom 1. Januar 1925 ab bei Fahrten
zwischen Nord- und Ostsee festgestellt werden, ob der Kaiser-
Wilhelm-Kanal benutzt oder die Fahrt um Kap Skagen ge^
macht wurde.
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Das Ministerium weist darauf hin , daß die Schiffs¬
eigner , Schiffsführer , Transportunternehmer , Spediteure usw.
verpflichtet sind , bei den in den Hafenplätzen , Lösch - und
Ladestellen eingerichteten statistischen Anmeldestellen für den
Schiffsverkehr die vorgeschriebenen Angaben zu machen.

Vordrucke für die Anmeldung sind bei den Anmelde¬
stellen erhältlich , wo sie auch auf Wunsch nach den Angaben
des Schiffsführers oder auf Grund der Schiffspapiere und
Ladungsverzeichniffe ausgefüllt werden.

Oldenburg , den 19 . Dezember 1924.

Ministerium des Innern.
R . Weber.
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Inh a l .t:
Nr . 15 . Verordnung vom 21 . Februar 1825 zur Abänderung der

zweiten Ausführungsverordnung zum Gesetz über Mieterschutz
und Mieteinigungsämier vom 1. Juni 1923 (R .G.Bl . Tl . I
S . 353 ).

Nr. 15.
Verordnung zur Abänderung der zweiten Ausführungsverordnung zum

Gesetz über Mieterschutzund Mieteinigungsämier vom 1. Juni 1923
(R .G.Bl . Tl . I S . 353 ).

Oldenburg , den 21 . Februar 1925.

Artikel 1.
§ 16 der zweiten Ausführungsverordnungvom 15. Sep-

tember 1923 (Gesetzbl. Bd. 42 S . 747) zum Gesetz über
Mieterschutz und Mieteinigungsämter vom 1. Juni 1923
(R.G.B. I S . 353) in der Fassung der Ergänzungsverord¬
nung vom 22. September 1924 (Gesetzbl. Bd. 43 S . 575)
wird wie folgt abgeändert:

Beschwerdestellen für die Landesteile Oldenburg und
Lübeck sind die zuständigen Landgerichte. Diese ent¬
scheiden in der Besetzung einer Zivilkammer. Die
Kammer ist im Wege der Geschäftsverteilung zu be¬
stimmen.
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Für den Landesteil Birkenfeld wird die Beschwerde¬
stelle bei der Regierung gebildet . Sie entscheidet in
einer Besetzung von einem höheren Verwaltungs¬
beamten als Vorsitzenden und zwei weiteren Mit¬
gliedern (Beisitzern ), von denen eines zum Richteramt
befähigt oder die Prüfung zum höheren Verwaltungs¬
dienst abgelegt haben muß ; für jedes Mitglied ist
ein Stellvertreter zu bestimmen . Der Stellvertreter
des Vorsitzenden muß zum Richteramt befähigt sein
oder die Prüfung zum höheren Verwaltungdienst ab¬
gelegt haben . Die Bestellung erfolgt durch das
Staatsministerium.

Artikel 2.

Diese Verordnung tritt mit der Verkündung in Kraft,
jedoch sind die in diesem Zeitpunkt bei der bisherigen Be¬
schwerdestelle für den Landesteil Lübeck bereits anhängigen
Verfahren von der bisherigen Beschwerdestelle zum Abschluß
Zu bringen.

Oldenburg , den 21 . Februar 1925.

Ministerium der Justiz. Ministerium der sozialen Fürsorge,
v. Finckh . Stein.

(Siegel) Münzebrock.
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Gesetzblatt
füt dek

Fveistttert Oldenburg.
Landesteil Oldenburg.

xnv . Band. (Ausgegeben den2.März 1925,) 11. Stück.

Inhalt:
Nr . 16 . Verordnung vom 26 . Februar 1925 , betreffend die Anwend¬

barkeit des Gesetzes vom 25 . März 1879 , betreffend Anlegung
oder Veränderung von Straßen oder Plätzen in den Städten
und größeren Orten , auf einen Teil der Gemeinde Ohmstede.

Nr . 17. Ausführungsverordnung vom 25 . Februar 1925 zum Arbeits¬
nachweisgesetz vom 22 . Juli 1922.

Nr . 18. Verordnung des Staatsministeriums vom 25 . Februar 1925,
betressend Erwerbslosensiirsorge.

— Druckfehlcrberichtigung.

Nr. 16.
Verordnung , betreffend die Anwendbarkeit des Gesetzes vom 25 . März

1879 , betreffend Anlegung oder Veränderung von Straßen oder
Plätzen in den Städten und größeren Orten , auf einen Teil det
Gemeinde -Ohmstede.

Oldenburg , den 23 . Februar 1925.

Unter Aufhebung der Verordnung vom 13 . August
1902 (Oldenb . Gesetzblatt Bd . XXXlV , Seite 475/6)
verordnet das Staatsministerium auf Grund des Artikels 12
des Gesetzes vom 25 . März 1879 , betreffend Anlegung oder
Veränderung von Straßen und Plätzen in den Städteit
Und größeren Orten , mit Zustimmung det Gemeinde^
Vertretung:



Das Gesetz vom 25 . März 1879 , betreffend Anlegung

oder Veränderung von Straßen und Plätzen in den Städten

und größeren Orten , in der durch das Gesetz vom 27 . April

1897 festgestellten Fassung , wird auf denjenigen Bezirk

der Gemeinde Ohmstede anwendbar erklärt , welcher be¬

grenzt wird:

im Süden und Westen von der Stadtgrenze,

im Osten und Norden durch den Achterdiek , beginnend

zwischen Parzelle 20 der Flur 24 und Parzelle 257 der

Flur 23 an der Hunte bis zur Parzelle 201 Flur 23,

von da an durch die nördliche Grenze dieser Parzelle,

dann durch die nördliche Grenze der Parzelle 575/362

der Flur 25 , dann durch den Eisenbahndamm bis zur

Überführung des Gemeindeweges Nr . 87 (Waterender Weg ),

von dort bis zur Einmündung des Gemeindeweges Nr . 91

durch diesen bis zur Staatschaussee nach Elsfleth , von

hier aus durch den Gemeindeweg Nr . 92 (über die Kuhlen)

bis zum Hochheiderweg , dann durch den Gemeindeweg

Nr . 14 (Flvtenstraße ) bis zur Staatschaussee nach Rastede

und schließlich durch den Gemeindcweg Nr . 4 (Krehen-

straße ) bis zur Stadtgrenze am Scheidewege.

Die genannten öffentlichen Wege nebst Weggräben ge¬

hören zu dem obigen Bezirke.

Oldenburg , den 23 . Februar 1925.

Staatsmimstermm.

(Siegel ) v . Finckh . R . Weber.
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Nr. 17.
Ausführungsverordnung zum Arbeitsnachweisgesetz vom 22. Juli 1922.

Oldenburg, den 25. Februar 1925.

Zur Ausführung des Arbeitsnachweisgesetzesvom
22. Juli 1922 (Reichsgesetzblatt Seite 657 ff.) wird für
den Freistaat Oldenburg mit Wirkung vom 1. März 1925
folgendes verordnet:

8 1-

Gemäß § 3 des Gesetzes werden die Bezirke der
öffentlichen Arbeitsnachweise im Freistaat Oldenburg, wie
folgt, abgegrenzt:

1. der Arbeitsnachweis Oldenburg umfaßt die Stadt
und das Amt Oldenburg,

2. der Arbeitsnachweis Zwischenahn umfaßt das Gebiet
des Amtes Westerstede,

3. der Arbeitsnachweis Varel umfaßt die Stadt und
das Amt' Varel,

4. der Arbeitsnachweis Jever umfaßt das Amt Jever
außer den dem Arbeitsnachweis Nüstringen zugewiese¬
nen Gebietsteilen,

5. der Arbeitsnachweis Rüstringen umfaßt die Stadt
Rüstringen, sowie die Ortschaften Coldewei, Himmel¬
reich, Aldenburg, Rüstersiel, Rundum, Middelsfähr
und Mariensiel,

6. der Arbeitsnachweis Nordenham umfaßt das Amt
Vutjadingen,

7. der Arbeitsnachweis Brake umfaßt das Amt Brake,
8. der Arbeitsnachweis Elsfleth umfaßt das Amt

Elsfleth,
9. der Arbeitsnachweis Delmenhorst umfaßt die Stadt

und das Amt Delmenhorst,
1*
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10 . der Arbeitsnachweis Wildcshausen umfaßt das Amt

Wildeshausen,

11 . der Arbeitsnachweis Vechta umfaßt das Amt Vechta,

12 . der Arbeitsnachweis Cloppenburg umfaßt das Amt

Cloppenburg,

13 . der Arbeitsnachweis Friesoythe umfaßt das Amt

Friesoythe,

14 . der Arbeitsnachweis Eutin umfaßt die Gemeinden
des Landesteils Lübeck außer den dem Arbeitsnach¬

weis Schwartau zugewiesenen Gemeinden,

15 . der Arbeitsnachweis Schwartau umfaßt die Gemeinden

Schwartau , Stockelsdorf , Rensefeld , Obernwohlde,

Ost -Ratekau , Ahrensbök Stadt und Land , Gnissau
und Curau,

16 . der Arbeitsnachweis Oberstein umfaßt den Landes-

teil Birkenfeld.

8 2.

Oberste Landesbchvrde im Sinne des Arbeitsuachweis-

gesetzrs ist das Staatsministerium , soweit nicht in den nach¬

folgenden Bestimmungen etwas anderes augeordnet ist.

Als untere Verwaltungsbehörde im Sinne des Arbeits-

nachweisgesetzcs gelten im Landesteil Oldenburg die Ämter

und Ctadtmagistrate der Städte I . Klasse , in den Lades¬

tellen Lübeck und Birkenfeld die Regierungen . Gcmeinde-

aussichtsbehörde ist für die Gemeinden im Landesteil Olden¬

burg das Amt , in den Landesteilen Lübeck und Birkenfeld

die Negierung , für die Gemeindeverbände in den Landes¬

teilen Oldenburg , Lübeck und Birkenfeld das Ministerium

der sozialen Fürsorge.

Die Gemeinde wird vertreten durch den Vorstand.
Unter weiteren Gemeindeverbänden im Sinne des Arbeits¬

nachweisgesetzes sind im Landesteil Oldenburg die Amts¬
verbände , in den Landesteilen Lübeck und Virkenfeld die
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Landesverbände zu verstehen . Die Amtsverbände werden

vertreten durch den Amtsvorstand , die Landesverbände durch
den Landesvorstand.

s 3.

Gemäß 8 17 des Arbeitsnachweisgesetzes wird das
Landesarbeitsamt Oldenburg als Landesamt für Arbeits¬
vermittlung im Sinne der 88 15 ff . des Arbeitsnachweis¬
gesetzes für den Freistaat Oldenburg mit dem Sitz in
Oldenburg eingerichtet.

Das Landesamt für Arbeitsvermittlung wird dem
Ministerium der sozialen Fürsorge angegliedert.

8 4.

Das Landesamt dient der Förderung des Arbeitsnach¬
weiswesens ; es hat zu diesem Zwecke die Lage des Arbeits¬
marktes einer ständigen Beobachtung zu unterziehen und
alle geeigneten Maßnahmen zu treffen , den Ausgleich von
Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkte zu fördern.

Neben den ihm durch Anordnungen des Reiches oder
des Landes noch übertragenen besonderen Obliegenheiten
hat es vornehmlich die Aufgabe:

1 . der fachlichen Aufsichts - und Beschwerdestelle gegen¬

über den öffentlichen Arbeitsnachweisen des Bezirks,
2 . der Berufsberatung und Lehrstellenvermittlung nach

Maßgabe der vom Reichsamt für Arbeitsvermittlung
erlassenen allgemeinen Bestimmungen,

3 . der Aufsicht über die gewerbsmäßige und nicht
gewerbsmäßige Stellenvermittlung,

4 . der Arbeitsbeschaffung , sowie der Gestellung und
Kontrolle der Erwerbslosen bei Maßnahmen produk¬
tiver Erwerbslosenfürsorge,

5 . der Mitwirkung bei der Erwerbsbeschränkten - und
Wanderarmenfürsorge,

6 . der statistischen Erfassung der Arbeitsgesuche , offenen
Stellen und Arbeitsvermittlungen des Bezirks.



8 5 .

Das Landesarbeitsamt wird vom Vorsitzenden ver¬
waltet . Der Vorsitzende wird durch das Ministerium der
sozialen Fürsorge nach Anhörung des Verwaltungsaus¬
schusses bestellt ; er wird durch den Geschäftsführer vertreten.
Der Stellvertreter des Vorsitzenden vertritt diesen in den
ihm zur selbständigen Bearbeitung überlassenen Angelegen¬
heiten , sowie in allen Fällen der Behinderung.

8 6 .
Das Rechnungsjahr des Landesarbeitsamtes ist das

Kalenderjahr.
8 7-

Für das Landesarbeitsamt wird ein Verwaltungsaus¬
schuß gebildet , bestehend aus dem Vorsitzenden des Landes¬
arbeitsamtes oder seinen Stellvertretern und je sechs Ver¬
tretern der Arbeitgeber , der Arbeitnehmer und der Errich¬
tungsgemeinden des Bezirks als Beisitzer.

Von den Beisitzern jeder Gruppe entfallen vier auf den
Landesteil Oldenburg und je einer auf die Landesteile Lübeck
und Birkenseld.

Die Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer
werden auf Grund von Vorschlagslisten der wirtschaftlichen
Vereinigungen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer des
Bezirks des Landesarbeitsamtes , die Vertreter der Errich¬
tungsgemeinden auf Grund von Vorschlagslisten der be¬
teiligten Gemeinden vom Staatsministerium bestellt . Die
Vorschläge sind im Wege öffentlicher Bekanntmachung cin-
zuholen . Für die Bestellung ist die Reihenfolge in den
Vorschlagslisten maßgebend.

Unter den Arbeitgeberbeisitzern sollen sich Vertreter der
Landwirtschaft , des Handels , der Industrie und des Hand¬
werks befinden ; bei der Auswahl der Arbeitnehmerbeisitzer
sollen die verschiedenen Organisationen entsprechend ihrer
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Mitgliedcrzahl berücksichtigt werden. Von den Vertretern
der Errichtungsgemeindensollen wenigstens zwei aus den
Städten I. Klasse entnommen werden.

Für jeden Beisitzer ist ein Stellvertreter zu bestellen,
der ihn im Verhinderungsfälle vertritt. Er braucht nicht
derselben Vorschlagsliste entnommen zu werden, der der von
ihm zu vertretende Beisitzer angehört.

Die Stellvertreter sind berechtigt,Lneben den ordentlichen
Beisitzern an den Ausschußsitzungeu teilzunehmen, sie haben
aber weder beratende noch beschließende Stimme,"auch steht
ihnen kein Anspruch auf Tagegelder und Ersatz der Reise¬
kosten zu.

Bei der Bestellung von Beisitzern sollen die Frauen
und die Angestellten angemessen berücksichtigt werden. >

Für die Beurteilung der Arbeitgeber- und Arbeitnehmer¬
eigenschaften sind die Bestimmungen des Z 7, Abs. 3 und 4
des Arbeitsnachweisgesetzes zu beachten.

8 8.

Als Beisitzer und Stellvertreter können nur solche Per¬
sonen bestellt werden, die Reichsangehörige, mindestens
24 Jahre alt und im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte
sind, sie müssen seit mindestens6 Monaten im Bezirk des
Landesarbeitsamtes wohnen oder beschäftigt sein.

Die Beisitzer und ihre Stellvertreter werden auf drei
Jahre bestellt. Sie verwalten ihr Amt als unentgeltliches
Ehrenamt. Für Teilnahme an Sitzungen werden ihnen die
Fahrkosten III . Klasse erstattet und Tagegelder nach den
für Zivilstaatsdiener geltenden Sätzen gewährt.

8 9.

Der Verwaltungsausschußwird durch den Vorsitzenden,
so oft ein Bedürfnis hierfür vorliegt, jedoch mindestens
einmal vierteljährlich, berufen. Er Mß berufen werden,
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wenn VZ der Mitglieder es schriftlich unter Angabe des
Beratungsgegenstandes verlangt.

8 10 .

Zu den Beratungen des Verwaltungsausschusses können
vom Vorsitzenden geeignete Sachverständige mit beratender
Stimme zugezogen werden . Das Ministerium der sozialen
Fürsorge ist berechtigt , in den Verwaltungsausschuß Beauf¬
tragte zu entsenden ; sie haben keine beschließende Stimme.

8 11 .

Die Mitglieder des Berwaltungsausschusses sind vom
Vorsitzenden über alle wichtigen Vorgänge innerhalb des
Landesarbeitsamtes laufend zu unterrichten.

8 12 .

Die Eigenschaft als Beisitzer oder Stellvertreter erlischt
durch Niederlegung des Amtes oder durch Verlust der Be-
stellbarkcit , insbesondere auch , wenn der Beisitzer oder Stell¬
vertreter seine Eigenschaft als Arbeitgeber oder Arbeitnehmer
verliert , nicht mehr im Bezirk des Landesarbeitsamtes wohnt
und beschäftigt ist oder aufhört , Mitglied der wirtschaftlichen
Vereinigung oder der Errichtungsgemeinde zu sein , die ihn
vorgeschlagen hat.

8 13.

Scheidet ein Beisitzer aus , so wird er durch seinen
Stellvertreter für den Rest der Amtsdauer ersetzt . Als
StellvertreterZ .für ^ den neuen Beisitzer wird der nächste aus
den nicht bestellten, ^aber noch bestellbaren Personen derjenigen
Vorschlagsliste entnommen , der der ausgeschiedene Beisitzer
angehört hat . Sein Amt endigt mit der Amtszeit des Ver¬
waltungsausschusses.

Scheidet ein Stellvertreter aus , ohne daß der Fall im
Abs . 1 vorliegt , so wird als Ersatzstellpertreter für ihn der
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nächste aus den nicht bestellten , aber noch bestellbaren Per¬
sonen derjenigen Vorschlagsliste entnommen , der der zu er¬
setzende Stellvertreter angehört hat.

8 14.
Sobald die Zahl der Beisitzer einer Gruppe unter 6

sinkt , ohne daß Ersatz nach 8 13 möglich ist , ist der Ver¬
waltungsausschuß neu zu bestellen.

Das gleiche gilt beim Rücktritt des gesamten Verwal¬
tungsausschusses . Ein Ersatz nach ß 13 findet in diesem
Falle nicht statt.

8 15.

Der Verwaltungsausschuß stellt mit Genehmigung des
Staatsministeriums Grundsätze für die Geschäftsführung der
öffentlichen Arbeitsnachweise auf.

Er regelt die Geschäftsführung des Landesarbeitsamtes
im Rahmen des Gesetzes und dieser Verordnung durch eine
vom Ministerium der sozialen Fürsorge zu genehmigende
Geschäftsordnung.

Er überwacht die Tätigkeit des Landesarbeitsamtes und
entscheidet auf schriftlichen Antrag über Beschwerden gemäß
88 50 Abs . 3 , 52 des Gesetzes . Gegen die Entscheidungen
des Verwaltungsansschusses , die nicht auf Einspruch ergangen
sind , ist Beschwerde an das Ministerium der sozialen Für¬
sorge zulässig . In grundsätzlichen Fragen ist vor der Ent¬
scheidung des Verwaltungsausschusses dem Ministerium Ge¬
legenheit zur Äußerung zu geben.

Der Verwaltungsausschuß wirkt mit bei der Beauf¬
sichtigung der nicht gewerbsmäßigen Arbeitsnachweise im
Rahmen des ß 44 Abs . 3 , ihrer Überführung in Arbeits¬
nachweisämter (8 45 ) und regelt ihre Neuerrichtung nach
8 46 des Gesetzes.

Der Verwaltungsausschuß hat dem Ministerium der

sozialen Fürsorge Vorschläge zu machen für die Aufstellung



des Haushaltsplans des Landesarbeitsamtes und die Be¬
stellung des Geschäftsführers . Als Geschäftsführer sind stets
mindestens 2 nach 8 13 , Abs . 1 , Satz 2 — 5 des Gesetzes
und den vom Reichsamt aufgestellten Richtlinien geeignete
Personen vorzuschlagen , sofern nicht das Ministerium die
Benennung einer einzigen Person für ausreichend hält.
Erscheinen dem Ministerium die vorgeschlagenen Personen
als ungeeignet , so sind neue Vorschläge zu machen . Er¬
folgen solche nicht , oder liegen Tatsachen vor , die auch die
erneut vorgeschlagenen Personen als ungeeignet erscheinen
lassen , so erfolgt die Bestellung des Geschäftsführers ohne
Einholung weiterer Vorschläge durch das Ministerium der
sozialen Fürsorge.

Die Errichtung von Fachabteilungen (8 32 Abs . 1,
3 , 4 , 88 35 — 37 des Gesetzes ) und die Übernahme einer
eigenen Vermittlungstätigkeit durch das Landesamt bedarf
der vorherigen Zustimmung des Verwaltungsausschusses.

8 16.
Das Landesarbeitsamt ist ermächtigt , mit Genehmigung

des Ministeriums der sozialen Fürsorge nach Zustimmung
seines Verwaltungsausschusses innerhalb des Bezirks Zweig¬
stellen zu errichten oder einzelne Aufgaben auf bestimmte
Arbeitsnachweise zu übertragen.

8 17.

Der Vorsitzende des Landesarbeitsamtes führt den Vor¬
sitz im Verwaltungsausschuß . Die Beschlüsse des Verwal¬
tungsausschusses werden mit einfacher Stimmenmehrheit
gefaßt , falls der Ausschuß nicht durch seine Geschäftsordnung
für die Beratung bestimmter Angelegenheiten eine andere Art
der Beschlußfassung festgesetzt hat . Der Ausschuß ist beschluß¬
fähig , wenn mindestens die Hälfte der Beisitzer anwesend
ist ; muß die Beschlußfassung wegen Beschlußunfähigkeit auf
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die nächste Sitzung vertagt werden , so ist der Ausschuß in
dieser Sitzung ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen
Beisitzer beschlußfähig . In Ausnahmefällen ist schriftliche
Beschlußfassung zulässig.

Soweit das Landesamt auf Beschwerde entscheidet,
scheiden bei der Beschlußfassung solche Mitglieder aus , die
bei der angefochtenen Entscheidung mitgewirkt haben . Arbeit¬
geber , Arbeitnehmer und Vertreter der Errichtungsgemeinden
dürfen hierbei nur in gleicher Zahl Mitwirken ; erforderlichen¬
falls scheiden bei der Abstimmung zur Herstellung der gleichen
Zahl die an Lebensalter jüngsten Beisitzer aus.

Über jede Sitzung ist eine Niederschrift aufzunehmen,
die mindestens den Wortlaut der Beschlüsse und die Stimmen¬
mehrheit , mit der sie gefaßt sind , enthält und von dem Vor¬
sitzenden und einem Beisitzer zu unterzeichnen ist.

Der Geschäftsführer des Landcsamtes ist zu den
Sitzungen des Verwaltungsausschusses mit beratender Stimme
hinzuzuziehen , falls der Ausschuß nicht im Einzelfalle anders
bestimmt.

8 18 .

Für die Berufsberatung und Lehrstclleuvermittlung wird
erforderlichenfalls ein Beirat gebildet , als Mitglieder kommen
in Betracht : Vertreter der Landwirtschaft , des Handels , der
Industrie , des Handwerks , der Gewerkschaften , der Schulen,
der Eltern , der Gewerbeaufsicht , der Ärzteschaft , der Kranken¬
kassen, sowie sonstige Sachverständige.

8 19 .

Das Landesarbeitsamt ist berechtigt , von Gemeinden
und Gemeindcverbänden , Handels - , Handwerks - und Land¬
wirtschaftskammern und Arbeitnehmerkammern , von Kranken¬
kassen und Krankenkassenverbänden , sowie von den wirtschaft¬
lichen Vereinigungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer und
von anderen mit der Arbeiterfürsorge befaßten Stellen Aus-



kunft über die Lage des Arbeitsmarktes nach Maßgabe der
vom Reichsamt erlassenen Vorschriften zu fordern.

8 20.

Vor Abänderung der durch diese Verordnung gegebenen
Verfassung des Laudesamtes für Arbeitsvermittlung ist dessen
Berwaltungsausschuß zu hören.

8 21 . ^

Die Ausführungsverordnungen zum Arbeitsnachweis¬
gesetz vom 26 . Oktober 1922 (Oldenb . Gesetzblatt S . 1393 ),
vom 1 . Juni 1923 (Oldenb . Gesetzblatt S . 294 ) und vom
29 . Marz 1924 (Oldenb . Gesetzblatt S . 133 ) treten außer Kraft.

Oldenburg , den 25. Februar 1925.

Staatsrrünistermin.

(Siegel ). v. Finckh . Stein.

Münzebrock.

Nr. 18.
Verordnung des Staatsministcriums , betreffend Ertverbslosensürsorge.

Oldenburg , den 25 . Februar 1925.

Auf Grund des Z 43 in Verbindung mit A 39 Abs . 2
der Verordnung über Erwerbslosenfürsorge vom 16 . Februar
1924 (R . G . Bl . I S . 127 ) wird bestimmt:

8 i.
Zum Zwecke des Lastenausgleichs in der Erwerbslosen¬

fürsorge wird für das Gebiet des Freistaates Oldenburg
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eine Ausgleichskasse errichtet. Die Ausgleichskasse wird vom
Laudesarbeitsamt Oldenburg verwaltet.

8 2.
Die Arbeitsnachweise haben außer dem für den eigenen

Bedarf erforderlichen Beitrage einen Zuschlag für die Aus¬
gleichskasse zu erheben und an das Landesarbeitsamt abzu¬
führen. Der Ausgleichszuschlag ist insoweit nicht zu ent¬
richten, als er zusammen mit dem Beitrag , der im übrigen
erforderlich ist, den Höchstbeitrag (K 5) übersteigen würde.

8 3.

Aus der Ausgleichskasse sind
1.) diejenigen Beträge zw decken, die benötigt werden, um

eine Überschreitung des Höchstbeitrages (§ 5) zu
verhindern,

2 .) 2/3 der notwendigen Kosten des Landesarbeitsamtes
, zu bestreiten.

8 4.

Die Höhe des Ausgleichszuschlages wird vom Verwal¬
tungsausschuß des Landesarbeitsamtes festgesetzt.

ß 5.

Das Ministerium der sozialen Fürsorge kann . einen
Höchstbeitrag bestimmen. Über den Höchstbeitrag hinaus
dürfen von keinem Arbeitsnachweis Beiträge oder Ausgleichs¬
zuschläge erhoben werden.

8 6.

Soweit in einem Bezirk bei Erhebung des Höchstbei-
trages der gemäß Z 36 der Verordnung vom 16. Februar
1924 aus den Beiträgen zu deckende Bedarf nicht bestritten



werden kann , wird der Fehlbetrag aus der Ausgleichskasse
erstattet . Dies gilt nicht , soweit Rücklagen oder Restbestände
von Beiträgen vorhanden sind.

Die örtlichen Rücklagen verbleiben bei den Arbeitsnach¬
weisen . Sie dürfen von diesen in Anspruch genommen
werden , aber nur

1 .) zur Deckung der Ausgleichszuschläge,

2 .) soweit ein Ausgleichszuschlag nicht abzuführen ist,
zur Bestreitung des eigenen Bedarfs bis zu derjenigen
Höhe , die dem jeweiligen Ausgleichszuschlag entspricht.

8 8.

Wird in einem Bezirk kein Beitrag erhoben , so sind
die Krankenkassen verpflichtet , die nach Bestimmung des
Ministeriums der sozialen Fürsorge für die Ermittlung des
Ausgleichszuschlages erforderlichen Angaben zu machen.

Z 9.

Die Anträge auf Zuschüsse aus der Ausgleichskasse sind
beim Landcsarbeitsamt zu stellen.

8 10 .

Die Einleitung von Notstandsarbeiten , für die keine
verstärkte Förderung in Frage kommt , bedarf der vorherigen
Genehmigung des Vorsitzenden und des Verwaltungsaus¬
schusses des Landesarbeitsamtes.

8 11.

Die weiteren zur Ausführung erforderlichen Vorschriften
werden vom Ministerium der sozialen Fürsorge erlassen.
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8 12 .

Diese Verordnung tritt mit dem 1. Mürz 1925
in Kraft.

Oldenburg , den 25 . Februar 1925.

Staatsministerium.

(Siegel .) v . Finckh . Stein.

Theilen.

Druckfehlerberichtigrmg.

Der Abdruck der Ministerialbekanntmachung vom 16 . Fe¬
bruar 1925 zur Ausführung des Neichsvogelschutzgesetzes —
Gesetzblatt Seite 48 — wird dahin berichtigt , daß im letzten
Absatz , Zeile 1 , die Worte „ Kiebitz - und Seeschwalben-
ncster " durch die Worte „ Kiebitz - und Seeschwalbeneier " zu
ersetzen sind.

Oldenburg , den 26 . Februar 1925.

Ministerium des Innern.
R . Weber.

i-
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Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg.
LandesLeil Oldenburg.

XI .IV . Band . (AusgegeSen den 6. März 1925.) 12 . Stück.

Inhalt:
Nr. 19. Bekanntmachungdes Staatsministeriums vom 28. Februar

1925 zur Abänderung der Bekanntmachungdes Staats-
ministerinms vom 1. November 1899, betreffend das Ver¬
fahren bei deit von den Verwaltungsbehörden durchznführen-
den Zwangsvollstreckungen wegen Geldforderungen in dcr
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Januar 1924.

Nr. 20. Dritte Bekanntmachung des Ministeriums des Innern vom
3. März 1925, betreffend Festsetzung des Zinsfußes für die
gemäß Artikel 33 des Enteignungsgesetzes zu verzinsenden
Entschädigungssummen.

Ar. 19.
Bekanntmachung des Staatsministeriums zur Abänderung der Be¬

kanntmachung des Staatsministeriums vom 1. November 1899>
betreffend das Verfahren bei den von den Verwaltungsbehörden
durchzuführenden Zwangsvollstreckungen wegen Geldforderungen in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Januar 1924.

Oldenburg, den 28. Februar 1925.

Auf Grund der Artikel9 und 12 H 2 des Gesetzes
vom 14. April 1882, betreffend die Zwangsvollstreckung
wegen Geldforderungen in Verwaltungssachen, wird fol¬
gendes angeordnet:

Artikel 1.
Der 8 4 der Bekanntmachung des Staatsministeriums

vom 1. November 1899, betreffend das Verfahren bei den



von den Verwaltungsbehörden durchzuführenden Zwangs¬
vollstreckungen wegen Geldforderungen erhält folgenden
zweiten Absatz : „Statt der Mahnung kann auch allgemein
öffentlich an die Zahlungen erinnert werden . "

Artikel 2.

An die Stelle des Z 69 der im Artikel 1 erwähnten

Bekanntmachung in der Fassung der Bekanntmachung vom
14 . Januar 1924 treten folgende Vorschriften:

8 69.

(1) Für die Mahnung (H 4 ) wird eine Gebühr er¬
hoben (Mahngebühr ) .

(2 ) Die Mahngebühr beträgt
von dem Betrage (Z 74 ) bis zu 100 Reichs¬

mark einschließlich . 2 vom Hundert,
von dem Mehrbeträge bis zum Gesamt¬

beträge von 1000 Reichsmark einschließlich I V2 „ „ ,
von dem Mehrbeträge . 1 „ „ ,
mindestens jedoch 20 Reichspfennig.

(3 ) Die Gebührenschuld entsteht , sobald der Mahn¬

zettel zur Post gegeben oder dem mit der Behändigung
Beauftragten übergeben wird oder sobald Auftrag zur münd¬
lichen Mahnung erteilt wird.

(4 ) Die Mahngebühr wird nicht erhoben , wenn der

Auftrag zur Mahnung zurückgenommen wird , bevor der
Beauftragte Schritte zur Ausführung des Auftrags unter¬
nommen hat.

(5 ) Für die öffentliche Erinnerung (8 4 letzter Absatz)
wird keine Gebühr erhoben.

8 70.

Im Vollstrecknngsverfahren werden Gebühren erhoben:

1 . für die Pfändung von Sachen , für die Wegnahme
der vom Schuldner herauszugebenden Urkunden,



7l

sowie für die Pfändung von Forderungen oder anderen
Vermögensrechten (Pfändungsgebühr , Z 71 ) ;

2 . für die Versteigerung und für den freihändigen Ver¬
kauf von Gegenständen (Versteigerungsgebühr , § 72 ) ;

3 . für die Abschrift einer Niederschrift (Schreibgebühr,
8 73 ) .

8 71.

(1 ) Die Pfändungsgebühr (8 70 Nr . 1 beträgt
von dem Betrage (8 74 ) bis zu 100 Reichs¬

mark einschließlich . 3 vom Hundert,
von dem Mehrbeträge bis zum Gesamt¬

beträge von lOOOReichsmark einschließlich 2 /̂4 „ „ ,
von dem Mehrbeträge . 1 */L „ „ ,
mindestens jedoch 60 Reichspfennig.

(2 ) Die Gebührenschuld entsteht:
1 . sobald der Auftrag zur Pfändung von Sachen oder

zur Wegnahme von Urkunden dem Vollziehungs¬
beamten zugeht;

2 . sobald die Vollstreckungsbehörde die Verfügung , durch
die eine Forderung oder ein anderes Vermögensrecht
gepfändet wird , unterzeichnet hat.

(3) Die Pfändungsgebühr wird nicht erhoben:
1 . wenn die Vollstreckungsbehörde den Vollstrcckungs-

auftrag zurücknimmt , bevor der Vollziehungsbeamte
SchrittezurAusführungdesAuftragsunternommenhat;

2 . wenn die Vollstreckungsbehörde von der Zustellung
der Verfügung , durch die eine Forderung oder ein an¬
deres Vermögensrecht gepfändet wird , Abstand nimmt.

(4 ) Wird die Pfändung von Sachen abgewendet
(8 25 ), so ist

1 . die volle Pfändungsgebühr zu entrichten , wenn an
den Vollziehungsbeamtcn , nachdem er sich zur Vor¬
nahme der Pfändung an Ort und Stelle begeben
hat , gezahlt wird;
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2 . die halbe Pfändungsgebühr , mindestens aber 30 Reichs¬
pfennig , zu entrichten , wenn an den Vollziehungs¬
beamten gezahlt wird , bevor er sich an Ort und
Stelle begeben hat oder wenn die Pfändung in anderer
Weise als durch Zahlung abgewendet wird , nachdem
der Vollziehungsbeamte an Ort und Stelle er¬
schienen ist;

3 . keine Pfändungsgebühr zu entrichten , wenn die Pfän¬
dung in anderer Weise als durch Zahlung abgewendet
wird , bevor sich der Vollziehungsbeamte an Ort und
Stelle begeben hat.

(5 ) Wird die Pfändung als Anschlußpfändung (Z 42)
ausgeführt , so wird dadurch die Gebührenschuld nicht be¬
rührt . Das gleiche gilt , wenn ein Pfändungsversuch er¬
folglos bleibt , weil pfandbare Sachen nicht vorgefunden
werden oder weil die Voraussetzungen des 8 24 Abs . 2
vorliegen.

(6 ) Werden wegen desselben Anspruchs mehrere For¬
derungen oder andere Vermögensrechte gepfändet , so wird
die Pfändungsgebühr nur einmal erhoben.

8 72.

(1 ) Die Versteigerungsgebühr (Z 70 Nr . 2) beträgt
von dem Betrage (Z 74 ) bis zu 100 Reichs¬

mark einschließlich . 4 vom Hundert,
von dem Mehrbeträge bis zum Gesamtbeträge

von 1000 Reichsmark einschließlich . . 3 „ „ ,
von dem Mehrbeträge . 2 „ „ ,
mindestens jedoch 60 Reichspfennig.

(2 ) Die Gebührenschuld entsteht , sobald der Auftrag
zur Versteigerung oder zum freihändigen Verkaufe dem Vvll-
ziehungsbeamten oder dem sonstigen Beauftragten zugeht.

(3 ) Die Versteigerungsgebühr wird nicht erhoben,
wenn die Vollstrcckungsbehörde den Auftrag zur Versteigerung
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oder zum freihändigen Verkaufe zurücknimmt , bevor der
Beauftragte Schritte zur Ausführung des Auftrags unter¬
nommen hat.

(4) Wird die Versteigerung oder der freihändige Ver¬
kauf abgewendet (§ 35 Abs . 3), so finden die Bestimmungen
des Z 71 Abs . 4 mit der Maßgabe entsprechende Anwendung,
daß auch im Falle des § 71 Abs . 4 Nr . 1 nur die halbe
Versteigerungsgebühr , mindestens aber 30 Reichspfennig , zu
entrichten ist.

8 73.

(1 ) Die Schreibgebühr (Z 70 Nr . 3) beträgt 20 Reichs¬
pfennig . Umfaßt die Abschrift mehr als zwei Seiten , so
sind für jede weitere angefangene Seite ebenfalls 20 Reichs¬
pfennig zu entrichten.

(2 ) Die Gebührenschuld entsteht , sobald die Erklärung,
durch die die Abschrift bestellt wird , dem Vollziehungsbeamten
oder der Vollstrcckungsbehörde zugeht.

(3 ) Die Schreibgebühr wird nicht erhoben , wenn die
Bestellung zurückgenommen wird , bevor mit der Anfertigung
der Abschrift begonnen worden ist.

8 74.

(1 ) Soweit nicht die Mindestsätze der Gebühren
erhoben werden , wird der Berechnung der Gebühren die
Summe der Beträge zugrunde gelegt , derentwegen gemahnt
oder vollstreckt wird . Bei Feststellung des Betrages , von
dem die Gebühren berechnet werden , werden Zinsen und
Kosten nicht berücksichtigt , wenn sie als Nebenschulden zu¬
sammen mit einer Hauptschuld geltend gemacht werden . Bei
Ausführung einer Versteigerung oder bei einem Verkauf aus
freier Hand wird die Versteigerungsgebühr von dem Erlöse
berechnet , soweit er nicht die Summe der beizutreibenden
Beträge übersteigt.



(2 ) Zur Berechnung der Gebühren wird der nach
Abs . 1 maßgebende Betrag auf den nächsten durch zehn teil¬
baren Reichsmarkbetrag nach unten abgerundet.

8 75.

(1 ) Wird gegen Eheleute wegen eines Anspruchs voll¬
streckt, für den die Eheleute als Gesamtschuldner haften , so
werden Pfändungs - und Versteigerungsgebühren nur einmal
erhoben . Für die Gebühren haften die Eheleute als Ge¬
samtschuldner.

(2 ) Wird in anderen Fällen gegen mehrere Schuldner
vollstreckt , so sind die Gebühren , auch wenn der Vollziehungs¬
beamte mehrere Vollstreckungsmaßnahmen bei derselben Ge¬
legenheit vornimmt , von jedem Vollstreckungsschuldner besonders
zu entrichten.

8 76.

Im Mahnverfahren werden Auslagen nicht erhoben.

8 77.

(1 ) Im Vollstreckungsverfahren sind die Reise - und
Zehrungskosten des Vollziehungsbeamten von dem Voll¬
streckungsschuldner nicht zu erstatten.

(2 ) Die übrigen baren Auslagen , die im Vollstreckungs-
Verfahren entstehen , hat der Vollstreckungsschuldner zu erstatten.
Zu den Auslagen gehören insbesondere:

1 . die Post - , Fernsprech - und Telegrammgebühren;

2 . die Kosten , die durch öffentliche Bekanntmachung,
insbesonere durch Einrücken in öffentliche Blätter
entstehen ; hierzu gehören auch die nach den Vor¬
schriften des Gerichtskostengesetzes zu berechnenden
Schreibgebühren für Schriftstücke , die zum Aushang
bestimmt sind;

3 . die Beträge , die den zum Offnen von Türen oder
Behältnissen zugezogenen Personen zu zahlen sind,



ferner die Kosten der Beförderung , Verwahrung und
Beaufsichtigung gepfändeter Sachen , die Kosten der
Aberntung gepfändeter Früchte und der Erhaltung
gepfändeter Tiere;

4 . die an Zeugen und Sachverständige zu zahlenden
Beträge (ß 78 ) ;

5 . die Gerichtskosten und in den Fällen des K 43
etwaige Gebühren und Auslagen des Gerichtsvollziehers.

(3 ) Dir Pflicht zur Erstattung solcher Auslagen , die
bei Ausführung einer Vollstreckungsmaßnahme erwachsen,
entsteht , sobald der Auftrag zu der Vollstreckungsmaßnahme
dem Vollziehungsbeamten oder dem sonstigen Beauftragten
zugeht oder sobald die Vollstreckungsbehörde die Verfügung,
durch die eine Forderung oder ein anderes Vermögensrecht
gepfändet wird , unterzeichnet.

(4 ) Findet zur Versteigerung oder zum freihändigen
Verkaufe von Sachen , die bei mehreren Vollstreckungsschuldnern
gepfändet worden sind , ein einheitliches Verfahren statt , so
werden die Auslagen , die in diesem Verfahren entstehen , auf
die beteiligten Vollstreckungsschuldner verteilt . Dabei ist auf
die besonderen Umstände des einzelnen Falles , insbesondere
auf Wert , Umfang und Gewicht der Gegenstände billige
Rücksicht zu nehmen.

ß 78.

(1 ) Zeugen und Sachverständigen ist auf Antrag eine
Entschädigung zu gewähren.

(2 ) Die Entschädigung darf die Gebühr , die in bürger¬
lichen Rechtsstreitigkeiten auf Grund der Gebührenordnung
für Zeugen und Sachverständige (in der jeweils geltenden
Fassung ) gewährt werden , nicht übersteigen.

Artikel 3.

Die Gebühren fließen in die Landeskasse.



Artikel 4.

Die bisherigen M 70 und 71 der im Artikel 1 bezeich-
neten Bekanntmachung werden M 79 und 80.

Artikel 5i

Diese Bekanntmachung tritt mit dem 1 . April 1925 in
Kraft mit der Maßgabe , daß die im Artikel 2 bestimmten
Gebührensätze Anwendung finden , wenn die Gebührenschuld
nach dem 31 . März 1925 entsteht.

Oldenburg , den 28 . Februar 1925.

Staatsmiuisterium.

v . Finckh.

Nr. 20.
Dritte Bekanntmachung des Ministeriums des Innern , betreffend Fest¬

setzung des Zinsfußes für die gemäß Artikel 33 des Enteignungs¬
gesetzes zu verzinsenden Entschädigungssummen.

Oldenburg , den 3 . März 1825.

Auf Grund des Gesetzes vom 5 . August 1924 zur
Änderung des Enteignungsgesetzes für das Herzogtum Olden¬
burg vom 21 . April 1897 wird der Zinsfuß für die gemäß
Artikel 33 des bezeichnten Enteignungsgesetzes zu verzinsen¬
den Entschädigungssummen mit Wirkung vom 1 . März 1925
an auf 11 v. H . jährlich festgesetzt.

Oldenburg , den 3 . März 1925.

Ministerium des Zunern.
R . Weber.
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Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg.
Landesteil Oldenburg.

H -IV . Band. (Ausgegeben den 12. März 1928.) 13. Stück.

Inhalt:
Nr . 21. Bekannimachung des Staatsministeriums vom 6. März 1925

zur Ausführung des deutsch-litauischen Optionsvertrages vom
10. Februar 1925 (R .G.Bl . Teil II S . 59).

Ar. 21.
Bekanntmachung des Staatsrninisteriums zur Ausführung des deutsch-

litauischen Optionsvertrages vom 10. Februar 1925 (R .G.Bl.Teil II S . 59).
Oldenburg , den 6. März 1925.

Höhere Verwaltungsbehörden, Options- und Heimat¬
behörden im Sinne des deutsch-litauischen Optionsvertrages
sind im Landesteil Oldenburg das Ministerium des Innern
und in den Landesteilen Lübeck und Birkenseld die Re¬
gierungen.

Oldenburg, den 6. März 1925.

Staatsministerium.
v. Finckh. R. Weber.
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Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg«
Landestett Oldenburg.

H -IV. Band. (Ausgegeben den1t. März 1925.) 14. Stück»

Inhalt:
Rr . 22 . Verordnung des Staatsministeriums für den Landesteil

Oldenburg vom 2 . Februar 1925 zur Ausführung des Z 35
der Verordnung über Erwerbslosenfürsorge vom 16 . Februar
1924 (R .G.Bl . I S . 127).

Nr. 22.
Verordnung des Staatsministeriums für den LandeSteil Oldenburg

zur Ausführung des Z 35 der Verordnung iiber Erwerbslysen¬
fürsorge vom 16 . Februar 1924 (R .G.Bl . I S . 127 ).

Oldenburg , den 2. Februar 1925.

Auf Grund des Artikels 12 Abs. 2 der Ausführungs-
vorschriften zur Verordnung über Erwerbslosenfürsorge vom
25. März 1924 wird bestimmt:

Das Arbeitsamt für Stadt und Amt Oldenburg hat
die bei ihm eingehenden Beiträge der Eisenbahnbetriebs¬
krankenkaffe Oldenburg Zur Erwerbslosenfürsorge für die
Zeit seit dem 1. Januar 1925 nach näherer Anweisung des
Ministeriums der sozialen Fürsorge an die Verwaltungs¬
gemeinden des öffentlichen Arbeitsnachweises des Wohnorts
der Kaffenmitglieder abzuführen.

Oldenburg, den 2. Februar 1925.
Staatsmimsterium.

(Siegel) v. Finckh. Stein.
Theilen.
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Gesetzblatt
für den

FveiftaatOlderrb « e
Landesteil Oldenburg.

HiIV . Band . (Ausgegeben den 2! . März 1925.) 15 . Stück.

Inhalt:
Nr . 23 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 17. März

1925 zur Ausführung des Neichs - Vogelschutz- Gesetzes vom
30 . Mai 1908.

Nr. 23.
Bekanntmachung des Staatsministeriums zur Ausführung des Reichs-

Vogelschutz- Gesetzes vom 30 . Mai 1908.
Oldenburg , den 17 . März 1925.

Au ? Grund des Artikels 9 8 6 des Gesetzes vom
5 . Dezember 1868 , betreffend die Organisation des Staats¬
ministeriums , und des Gesetzes vom 13 . März 1920 , be¬
treffend Schutz der Vögel , hat das Staatsministerium zur
Ausführung des Reichs -Vogelschutz-Gesetzes vom 30 . Mai
1908 unter Aufhebung der Ministerialbekanntmachung vom
15 . Februar 1925 (Gesetzbl. S . 47 ) für den Landesteil
Oldenburg folgendes bestimmt:

Das Einsammeln von Eiern von Kiebitzen und See¬
schwalben ist während des ganzen Jahres , das Einsammeln
der Eier von Möven , mit Ausnahme der Seeschwalben , in
der Zeit vom 16 . Juni bis 31 . März verboten . Dieses
Verbot gilt auch für den Meeresstrand und das Küstenmeer.
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Zum Ausnehmen von Eiern , welche zu wissenschaft¬

lichen oder Lehrzwecken benutzt werden sollen , können die

für den Belegenheitsort der Nester zuständigen Ämter —

Stadtmagistrate I . Klasse — Ausnahmen von diesem Verbot

zulasten.
Es ist verboten , Kiebitz - und Seeschwalbeneier während

des ganzen Jahres , Möveneier in der Zeit vom 1 . Juli

bis 31 . März zu versenden , zum Verkauf herumzutragen

und auszustellen , feilzubieten , zu verkaufen , anzukaufen , oder

den Verkauf solcher Eier zu vermitteln.

Oldenburg , den 17 . März 1925.

Ministerium des Innern.
R . Weber.



Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg.
Landesteil Oldenburg.

XIUV . Band . (Ausgegeben den 25. März 1925.) 16 . Stück.

Inhalt:
Rr . 24 . Ministerialbekanntmachung vom 17 . März 1925 , betr . das

höhere Bildnngswesen für die weibliche Jugend.

Ur. 24.
Ministerialbekanntmachung , betreffend das höhere Bildnngswesen für

die weibliche Jugend.

Oldenburg , den 17 . März 1925.

Unter Aufhebung der bisherigen Bestimmungen übet
das höhere Vildungswesen für die weibliche Jugend wird
folgendes bestimmt:

I. Allgemeines.
Z i.

Der höheren Ausbildung der weiblichen Jugend dienen
das Lyzeum , das Oberlyzeum , die Mädchenoberrealschule
und das Mädchenrealgymnasium sowie die Frauenschule;
außerdem die höhere Mädchenschule und unter gewissen
Voraussetzungen auch die höhere Bürgerschule und eine
höhere Lehranstalt für die männliche Jugend.



8 2 .
Die Anerkennung und die Verleihung der mit den

einzelnen Schularten verbundenen Berechtigungen erfolgt

durch das Ministerium der Kirchen und Schulen (vergl . Z 47 ).

8
Hinsichtlich der äußeren Einrichtungen und der Ver¬

waltung der höheren Lehranstalten für die weibliche Jugend

gelten dieselben allgemeinen Vorschriften , wie für die höheren

Lehranstalten für die männliche Jugend , soweit das Mini¬

sterium der Kirchen und Schulen nicht etwas anderes bestimmt.

IIu. Das Lyzeum.
8 4.

Das Lyzeum hat die Aufgabe , der weiblichen Jugend

eine höhere allgemeine Bildung zu vermitteln , die derjenigen

Bildung gleichwertig ist , die durch die Nichtvollanstalten für

die männliche Jugend vermittelt wird.

8 S.
Das Lyzeum umfaßt sechs aufstcigende Klassen , die

Klassen Sexta bis Untersekunda . Es kann auch siebenklasstg

eingerichtet werden , indem zwischen Untertertia und Ober¬

tertia noch eine Mitteltertia eingeschoben wird . Die Klassen

Sexta bis Ouarta bilden die Unterstufe , Untertertia bis

Untersekunda die Mittelstufe (vergl . K 34 ). Das Lehrziel

ist für beide Formen des Lyzeums und auch für beide

Stufen das gleiche

Der Unterricht ist in den wissenschaftlichen Fächern in

getrennten Jahreslehrgängen zu erteilen ) inwieweit in den

künstlerisch -technischen Fächern Klassen zu gemeinsamem

Unterricht vereinigt werden dürfen , bestimmt das Ministerium

der Kirchen und Schulen.
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8 6.

In den Klassen Untertertia bis Untersekunda ist der
gesamte wissenschaftliche Unterricht , in den Klassen Sexta
bis Quarta wenigstens die Hälfte der wissenschaftlichen
Unterrichtsstunden von akademisch gebildeten Lehrkräften zu
erteilen ; als solche gelten auch Geistliche , die Religionsunter¬
richt erteilen (vergl . § 48 , Abs . 1 und 2 ). Die übrigen
Lehrkräfte müssen die Mittelschullehrerprüfung oder die
Prüfung für Lyzeen (mittlere und höhere Mädchenschulen ) ab¬
gelegt haben.

Der Unterricht in den künstlerisch -technischen Fächern
soll von geprüften Fachlehrern oder -lehrerinnen erteilt werden.

8
Die Lehrkräfte überhaupt , und besonders auch die

akademisch gebildeten , sollen überwiegend dem weiblichen
Geschlecht angehören ; die Zahl der männlichen Lehrkräfte
soll in der Regel nicht unter ein Drittel der Gesammtzahl
heruntergehen.

8 8.

Mit der Leitung eines Lyzeums können nur solche
Lehrer und Lehrerinnen betraut werden , die zur Anstellung
im höheren Lehramt berechtigt sind.

8 9.

Für den Unterricht ist der amtliche Lehrplan maß¬
gebend . Etwaige Abweichungen bedürfen der Genehmigung
des Ministeriums der Kirchen und Schulen.

8 10.

Im sechsklassigen und im siebenklassigen Lyzeum kann
die Untersekunda in eine ^ -Abteilung und in eine U -Ab-
teilung gegabelt werden . Die Schülerinnen der L -Abteilung

i*



erhalten verstärkten Unterricht in Nadelarbeit , dagegen ge¬

kürzten Unterricht in der zweiten Fremdsprache und in der
Mathematik.

8 11 .

Schülerinnen , die die Untersekunda des Lyzeums
mindestens ein Jahr lang erfolgreich besucht haben , erhalten

beim Abgang ein „ Schlußzeugnis des Lyzeums " nach dem

vom Ministerium der Kirchen und Schulen vorgeschriebenen

Muster . Das Zeugnis enthält eine Bemerkung darüber,

welche Abteilung (Z 10 ) die Schülerin besucht hat.

Hb. Die höhere Mädchenschule.
8 12.

Diejenigen Lehranstalten für die weibliche Jugend , die

ihrem Unterricht den Lehrplan des Lyzeums zu Grunde

legen , aber in Bezug auf Einrichtung und Lehrkräfte den

Vorschriften des Abschnitts II a nicht genügen , werden vom

Ministerium der Kirchen und Schulen als „höhere Mädchen¬

schulen " anerkannt , sofern sie den nachstehenden Anforder¬

ungen entsprechen.

8 13.

Die Klasfenzahl muß derjenigen des sechs- oder sieben-

klassigen Lyzeums entsprechen ; doch können auch solche
Schulen anerkannt werden , bei denen die Untersekunda fehlt.

In den wissenschaftlichen Fächern dürfen nur je 2 Klassen

gemeinschaftlich unterrichtet werden.

8 14.

Für die Zusammensetzung des Lehrkörpers gelten die

Vorschriften der Schulgesetze über die Besetzung der Lehrer¬

stellen an höheren Bürgerschulen mit der Maßgabe , daß der

fremdsprachliche Unterricht überhaupt , der mathematische von
Untertertia an aufwärts von Lehrkräften erteilt wird , die
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ihre Befähigung dazu durch eine Prüfung nachgewiefen
haben . Der Leiter muß mindestens die Lehrbefähigung für
Mittelschulen besitzen , die Leiterin diejenige für Mittelschulen
oder für Lyzeen (mittlere und höhere Mädchenschulen ). Ist
an die höhere Mädchenschule eine Frauenschule angeschlossen
(Z 21 ), so muß der Leiter (die Leiterin ) akademisch gebildet
sein (vergl . § 48 Abs . 3 ).

8 15.

Die anerkannten höheren Mädchenschulen unterstehen der
schultechnischen Beaufsichtigung seitens der oberen Schul¬
behörden.

8 16.

Wer die II2 einer anerkannten höheren Mädchenschule
mindestens ein Jahr mit Erfolg besucht hat , erhält ein Ab¬
gangszeugnis , auf dem zu vermerken ist , daß die Schule
durch Verfügung des Ministeriums der Kirchen und Schulen
als höhere Mädchenschule im Sinne dieser Bekanntmachung
anerkannt worden ist ; der Tag der Verfügung ist dabei
anzugeben.

8 17.

Beim Übertritt aus einer anerkannten höheren Mäd¬
chenschule in ein Lyzeum oder in eine höhere Lehranstalt
für die männliche Jugend (s. Abschnitt VI ) ist eine Aufnahme¬
prüfung abzulegen . An deren Stelle kann eine Abgangs-
Prüfung nach den Bestimmungen der Bekanntmachung des
Ministeriums der Kirchen und Schulen vom 1 . September
1912 , betreffend ' die schultechnische Beaufsichtigung von
höheren Bürgerschulen und die Schlußprüfungen an diesen
Anstalten , treten.

8 18.

Diejenigen Mädchen , die die II2V . einer anerkannten
höheren Mädchenschule mit Erfolg besucht haben , können die
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mit dem Schlußzeugnis eines Lyzeums verbundenen Berech¬

tigungen durch das Bestehen einer Schlußprüfung erwerben,

die ein vom Ministerium der Kirchen und Schulen ernannter

Regierungsverteter leitet . Auf diese Schlußprüfung finden

die Vorschriften der Bekanntmachung des Ministeriums der

Kirchen und Schulen vom 17 . April 1916 , betreffend Ordnung

der Schlußprüfung an den Nichtvollanstalten , mit der Maß¬

gabe Anwendung , daß für die Zielforderungen der Lehrplan

des Lyzeums maßgebend ist , daß der Leiter oder die Leiterin

der Schule nicht zum Regierungsvertreter bestellt werden

kann , daß die Aufgaben für die schriftliche Prüfung vom

Regierungsvertreter aus den Vorschlägen der Fachlehrer

ausgewählt werden und das sämtliche Schülerinnen in den

im Z 6 Ziffer 3 bezeichneten Lehrgegenständen , sowie im

Deutschen mündlich zu prüfen sind . Die Schülerinnen , die

geprüft zu werden wünschen , sind bis zum 1 . Januar jedes

Jahres durch die Schulleitung beim zuständigen Regierungs¬

vertreter für die Reifeprüfungen in Oldenburg anzumelden;

dabei ist ein Zeugnis über die Schulleistungen , das auch

die nötigen Personalangaben enthalten muß , und ein Gut¬

achten über Fleiß und Begabung vorzulegen.

8 19.

Soweit im Vorstehenden nichts anderes bestimmt ist,

finden die Vorschriften über das Lyzeum auf die anerkannte

höhere Mädchenschule sinngemäße Anwendung.

III . Die Frauenschule.

8 20.

Die Frauenschule hat die Aufgabe , in den Pflichten¬

kreis des häuslichen und weiteren Gemeinschaftslebens ein-

zusühren und zugleich die durch das Lyzeum oder durch

andere höhere Lehranstalten vermittelte allgemein ? Bildung

zu ergänzen und zu vertiefen,
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8 21 .
Eine Frauenschule kann an ein Lyzeum oder an eine

vollausgebaute anerkannte höhere Mädchenschule oder an
die Lyzealabteilnng einer Realschule (Abschnitt VI ) ange¬
schlossen oder auch selbständig errichtet werden.

8 22 .
Als Frauenschule wird nur eine solche Anstalt aner¬

kannt , die über die durch den Lehrplan geforderten Einrich¬
tungen verfügt und den nachstehenden Vorschriften enspricht.

8 23.

Dem Lehrgang der Frauenschule ist der amtliche Lehr¬
plan zu Grunde zu legen . Mit Rücksicht auf die örtlichen
Verhältnisse sind Abweichungen zulässig , die jedoch der
Genehmigung des Ministeriums der Kirchen und Schulen
bedürfen.

8 24.

Für die Ausbildung in der Hauswirtschaft und in der
Nadelarbeit sollen tunlichst eigene Einrichtungen geschaffen
werden , für die übrigen Arbeitsgebiete können Abmachungen
mit gut eingerichteten Anstalten (Säuglingsheimen , Krippen,
Kleinkinderschulen usw .) getroffen werden , die die vorge¬
schriebene Ausbildung der Schülerinnen sichern.

8 25.

Der Unterricht in Hauswirtschaft , in Kochen und in
Nadelarbeit ist von Gewerbelehrerinnen zu erteilen , der
Unterricht in den wissenschaftlichen Fächern ist akademisch
gebildeten Lehrern oder Lehrerinnen zu übertragen (vergl.
jedoch 8 48 Abs . 3).

8 26.

Die Frauenschule soll der besonderen Fürsorge einer
Oberin unterstellt sein . Die Oberin einer an ein Lyzeum



oder an eine höhere Mädchenschule oder an die Lyzalabteilung

einer Realschule angeschlossenen Frauenschule untersteht dem

Leiter oder der Leiterin der Gesamtanstalt ; im übrigen

werden die besonderen Obliegenheiten der Oberin durch eine

Dienstanweisung geregelt . Für sich bestehende Frauenschulen

müssen weibliche Leitung haben.

8 27.

Die Anzahl der Schülerinnen einer Klasse soll 36

nicht übersteigen . Innerhalb der Klassen sind für die

praktischen Fächer besondere Gruppen zu bilden.

8 28.

Die Schülerinnen der Frauenschulc sind entweder

Vvllschülerinncn oder Gastschülerinnen . Zum Unterricht

in den wissenschaftlichen Fächern sind nur die erstcren zu¬

gelassen ; doch kann auch für die letzteren ein wissenschaft¬

licher Sonderunterricht vorgesehen werden.

8 29.

Als Vollschülerinnen können in die Frauenschule solche

junge Mädchen eintreten , die

1 . das Schlußzeugnis eines Lyzeums (88 11 und 18)

oder das Schlußprnfungs - oder Schlußzeugnis einer

höheren Lehranstalt für die männliche Jugend

(Z 44 ) erworben haben , oder

2 . die Untersekunda einer vollausgebauten anerkannten

höheren Mädchenschule mit Erfolg besucht und ein

mindestens durchweg genügendes Abgangszeugnis

(8 16 ) erlangt haben , oder

3 . die oberste Klasse einer sechsklassigen Mädchenmittel¬

schule mit Erfolg besucht und ein mindestens durch¬

weg genügendes Abgangszeugnis erworben haben,

oder
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4 . in einer besonderen Prüfung eine der in Ziffer 1 — 3
bezeichnten gleichwertige Vorbildung nachgewiesen
haben.

8 30.
Als Gastschülerinnen werden solche junge Mädchen

zugelassen , die
1 . die Reife für die Untersekunda eines Lyzeums , einer

anerkannten höheren Mädchenschule oder höheren
Knabenschule erworben haben , oder

2 . die oberste Klasse einer fünfklassigen höheren Bürger¬
schule oder fünfklassigen anerkannten Mädchenmittel¬
schule oder die zweitvberste Klasse einer sechsklassigen
anerkannten Mädchenmittelschule mit Erfolg besucht
haben , oder

3 . durch eine Prüfung eine der in Ziffer 1— 2 be¬
zeichnten gleichwertige Vorbildung Nachweisen.

Außerdem können junge Mädchen und junge Frauen,
die sich über eine Vorbildung ausweisen können , die min¬
destens der in Absatz 1 verlangten entspricht , zur Teilnahme
an einzelnen nicht wissenschaftlichen Fächern und an einem
etwa für Gastschülerinnen vorgesehenen wissenschaftlichen
Sonderunterricht zugelasseu werden , wobei ihnen die Wahl
der Fachgruppen und der wissenschaftlichen Fächer freisteht.
Sofern sie die in Z 29 geforderte Vorbildung besitzen,
können sie auch am wissenschaftlichen Unterricht der Voll¬
schülerinnen teilnehmeu.

8 31.

Wird außer den verbindlichen Fächern noch wahlfreier
Unterricht in wissenschaftlichen oder künstlerisch -technischen
Fächern erteilt , so verpflichtet die Meldung zur Teilnahme
für wenigstens ein Halbjahr.

Die Gesamtstundenzahl mit Einschluß der wahlfreien
Stunden darf für die einzelne Schülerin 36 in der Woche
nicht übersteigen.



Vollschülerinnen erhalten nach der Teilnahme an einem
abgeschlossenen Lehrgang ein „Schlußzeugnis der Frauen¬
schule " nach dem vom Ministerium der Kirchen und Schulen
vorgeschriebenen Muster , Gastschülerinnen erhalten auf ihren
Antrag eine Bescheinigung über die Dauer und den Um¬
fang ihrer Beteiligung.

IV. Das Oberlyzeum, die Mädchenoberrealschule und
das Mädchenrealgymnasium.

8 33 .

Die Ausbildung entsprechend begabter junger Mädchen,
die das Reifezeugnis einer Vollanstalt erwerben wollen,
erfolgt auf den Vollanstalten für die weibliche Jugend , auf
dem Oberlyzeum , der Mädchenoberrealschule oder dem
Mädchenrealgymnasium.

8 34 .

Die Unter - und Mittelstufe eines Oberlyzeums und
einer Mädchenoberrealschule werden durch die Klassen Sexta
bis Untersekunda , die Unterstufe des Mädchenrealghmnastums
wird durch die Klassen Sexta bis Quarta eines Lyzeums
gebildet.

8 35 .

Für den Unterricht an den Vollanstalten ist der amt¬
liche Lehrplan maßgebend ; Abweichungen bedürfen der Ge¬
nehmigung des Ministeriums der Kirchen und Schulen.

8 36 .

Für die Oberstufe der Vollanstalten für die weibliche
Jugend gelten hinsichtlich der Klassenstärke und der Klassen¬
vereinigung dieselben Bestimmungen wie für die höheren
Lehranstalten für die männliche Jugend.



Die Schülerinnen der Oberstufe aller drei Schularten
(s 33 ) können gegebenenfalls in allen Fächern mit gleicher
Stundenzahl und gleichem Lehrplan gemeinsam unterrichtet
werden . Die Zusatzstunden zu dem allen gemeinsamen
(Kern -) Unterricht können wie die Lehrgänge an den Voll¬
anstalten für die männliche Jugend eingerichtet werden.

8 37.

Der Unterricht in den wissenschaftlichen Fächern aller
drei Schularten (Z 33 ) darf nur von akademisch gebildeten
Lehrern oder Lehrerinnen erteilt werden.

Die Bestimmungen des Z 7 finden auf die Vollanstalten
sinngemäße Anwendung.

8 38.
Der erfolgreiche Besuch der obersten Klasse der Voll¬

anstalten wird durch das Bestehen der Reifeprüfung nach¬
gewiesen . Für diese sind die Bestimmungen der „Ordnung
der Reifeprüfung " vom 1 . Juni 1923 nebst Nachträgen
maßgebend.

8 39.

Die Anerkennung einer Mädchenvollanstalt erfolgt erst
nach Abhaltung der ersten Reifeprüfung , sofern durch deren
Ergebnis die innere Leistungsfähigkeit der Anstalt er¬
wiesen ist.

V. Die technischen Seminare.
8 40.

Mit Genehmigung des Ministeriums der Kirchen und
Schulen können an ein Lyzeum oder an eine vollausgebaute
anerkannte höhere Mädchenschule oder an eine selbstständige
Frauenschule Seminare zur Ausbildung von Handarbeits - ,
Haliswirtschafts - und Türnlehrerinnen sowie von Kinder-



gärtnerinnen angegliedert werden . Für diese gelten hinsicht¬
lich der Aufnahmebedingungen , der Einrichtung , der Lehrpläne
und der Prüfungen die besonderen , vom Ministerium der
Kirchen und Schulen erlassenen oder genehmigten Vorschriften.

VI . Zulassung von Mädchen zum Besuch höherer Lehr¬
anstalten für die männliche Jugend.

8 41 .

In Orten , in denen sich die Einrichtung eines Lyzeums
oder einer höheren Mädchenschule nicht ermöglichen läßt,
können mit Genehmigung des Ministeriums der Kirchen und
Schulen Mädchen zum Besuch einer Realschule oder der
6 unteren Klassen einer Oberrealschüle und ausnahmsweise
auch einer anderen höheren Knabenschule zngelassen werden.
Ist eine anerkannte höhere Mädchenschule am Orte , so kann
die Zulassung auf gewisse Klassen beschränkt werden.

In besonderen Fällen kann auch an Orten , an denen
sich ein Lyzeum oder eine anerkannte höhere Mädchenschule
befindet , der Eintritt einzelner Mädchen in die Unter - oder
Mittelstufe eines Gymnasiums oder Realgymnasiums oder
in die Mittelstufe eines Reformrealgymnasiums ausnahms¬
weise genehmigt werden.

8 42 .

In den beiden untersten Klassen (Sexta und Quinta)
können Knaben und Mädchen gemeinsam unterrichtet werden,
in den höheren Klassen nur solange , als die Zahl der aus der
zweituntersten Klasse (Quinta ) versetzten Mädchen die Zahl
10 nicht dauernd übersteigt ; andernfalls hat dann die
Trennung zu erfolgen.

8 43 .

Ist die Trennung der Geschlechter erforderlich , so ist
für die Mädchen eine Lyzealabteilung einzurichten , in der
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das Schulziel in 4 oder 5 Jahreskursen erreicht wird . Für
die Lyzealabteilung der Realanstalten gelten dieselben Vor¬
schriften wie für das Lyzeum (Abschnitt II ») .

8 44.

Diejenigen Schülerinnen , die die Untersekunda einer
Realschule mindestens ein Jahr lang mit Erfolg besucht
haben , erwerben das Schlußzeugnis durch Bestehen der
Schlußprüfung ; an der Oberrealschule erhalten die Schüle¬
rinnen das Schlußzcugnis nach erfolgreichem Besuch der
Untersekunda ohne besondere Prüfung . Das letztere gilt
auch , wenn die Mädchen ausnahmsweise zum Besuch einer
anderen höheren Knabenschule zugelassen sind (ß 41 Abs . 2 ).

Die Zeugnisse siud nach dem vom Ministerium der
Kirchen und Schulen vorgeschriebenen Muster auszustellen.

8 45.

» Einzelne entsprechend begabte und fleißige Mädchen,
die entweder keine Gelegenheit haben , am Orte ein Ober¬
lyzeum zu besuchen , oder die nicht das Reifezeugnis eines
Oberlyzeums , sondern das einer anderen Vollanstalt erwerben
wollen , können , soweit sie für die Zulassung geeignet er¬
scheinen , in die Oberstufe (Obersekunda bis Oberprima ) eines
Gymnasiums , eines Realgymnasiums oder einer Oberreal¬
schule ausgenommen werden , sofern keine Vollanstalt für die
weibliche Jugend mit gleichem Lehrgang am Orte ist . In¬
wieweit sich diese Mädchen einer Aufnahmeprüfung zu unter¬
ziehen haben , bestimmt der Direktor der aufnehmenden Schule
nach den Vorschriften über die Aufnahme von Schülern in

», die höheren Schulen und unter Berücksichtigung des Abgangs¬
zeugnisses der vorher besuchten Schule.

K 46,

Von der Verpflichtung zur Teilnahme am Gesang¬
unterricht sind die Mädchen , die die Oberstufe einer Voll-



anstatt für die männliche Jugend besuchen , befreit . Dasselbe

gilt hinsichtlich der Teilnahme am Turnunterricht , soweit es

sich nicht ermöglichen läßt , ihnen Gelegenheit zum Turnen

unter weiblicher Leitung zu verschaffen.

Zur Teilnahme an Schul - und Klassenausflügen sind

die Schülerinnen nicht verpflichtet . Im Übrigen gelten für

sie dieselben Bestimmungen wie für die Schüler.

8 47.

Die auf Grund der Bekanntmachungen des Staats¬

ministeriums vom 18 . März 1912 und vom 13 . September

1918 anerkannten höheren Schulen für die weibliche Jugend

bleiben anerkannt , und die Verleihung der mit den einzelnen

Schularten verbundenen Berechtigungen bleibt in Kraft.

VII . Übergangsbestimmungen.

8 48.

Von Ostern 1925 ab muß an dem Lyzeum wenigstens in

Untersekunda und am Mädchenrealgymnasium von Untertertia

an aufwärts der gesamte wissenschaftliche Unterricht von

akademisch gebildeten Lehrkräften erteilt werden.

Soweit es bei der gegenwärtigen Zusammensetzung des

Lehrkörpers möglich ist , ist von demselben Zeitpunkte an

auch in den übrigen Mittelklassen (Untertertia bis Ober¬

tertia ) des Lyzeums der gesamte wissenschaftliche Unterricht

und in den Klassen der Unterstufe wenigstens die Hälfte der

wissenschaftlichen Unterrichtsstunden von akademisch gebildeten

Lehrkräften zu erteilen . Soweit dies nicht ohne weiteres

angängig ist oder sich nicht durch besondere Maßnahmen

ermöglichen läßt , ist spätestens bei Freiwerden von Stellen

für eine ensprechende Änderung des Lehrkörpers zu sorgen.

Solange die durch Z 6 bedingte Zusammensetzung des Lehr¬

körpers noch nicht voll durchgeführt ist , dürfen seminaristisch

vorgebildete Lehrkräfte nicht eingestellt oder wieder eingestellt
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Werden . Geistlichen kann außer dem Religionsunterrichte
ausnahmsweise auch Unterricht in Deutsch und Geschichte
übertragen werden.

Bezüglich des Z 14 , letzter Satz , und Z 25 kann das
Ministerium der Kirchen und Schulen für die bestehenden
Schulen Ausnahmen zulassen , sofern es ihnen bei der gegen¬
wärtigen Zusammensetzung des Lehrkörpers nicht möglich ist,
die betreffenden Vorschriften in vollem Umfange zu erfüllen.

Inwieweit außerdem in besonders begründeten Fällen
kurzfristige Ausnahmen von den vorstehenden Bestimmungen
zugelassen werden können , entscheidet das Ministerium der
Kirchen und Schulen.

Bezüglich der Mädchenrealabteilung am Gymnasium in
Birkenfeld bleibt es vorläufig bei der gegenwärtigen Regelung.

Oldenburg , den 17 . März 1925.

Ministerium der Kirchen und Schulen,
v. Finckh.

Teping.
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Nr. 25.
Bekanntmachung des Ministeriums des Innern zur Ausführung des

Rindviehzuchtgesetzes.
Oldenburg , den 21. März 1925.

Auf Antrag des Großen Ausschusses des Oldenburger
Herdbuchvereins als Rindviehzuchtkommission des Zucht¬
gebietes Oldenburger Geest wird gemäß Z 32 des Rindvieh¬
zuchtgesetzes vom 5. Juli 1924 folgendes angeordnet:

Im Zuchtgebiet Oldenburger Geest, umfassend die
Amtsverbände Amt Oldenburg, Wildeshausen, Stadt Olden¬
burg, Stadt Delmenhorst, und den Amtsverband Amt Delmen--
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Horst mit Ausnahme der Gemeinde Altenesch , unterliegen
vom 1 . Juni 1925 ab auch diejenigen Bullen , die aus-
schießlich zum Decken der dem Bullenbesitzer gehörenden
weiblichen Rinder Verwendung finden , dem Körnngszwang
nach Maßgabe der nachfolgenden besonderen Bestimmungen:

1 . Bis zum 1 . Juni 1930 gilt der Bulle , der aus¬
schließlich zur eigenen Zucht Verwendung findet,
als angekört , wenn er von in das Oldenburger
Herdbuch eingetragenen Eltern abstammt und bei
der Köruug mindestens 57 Punkte erhalten hat.

2 . Ein angekörter Bulle , der ausschließlich zur eigenen
Zucht Verwendung findet , unterliegt nicht der
jährlich sich wiederholenden Körung . Wird er
zur Körung wieder vorgeführt , jedoch nicht wieder
angekört , so darf er auch für die eigene Zucht
nicht mehr verwendet werden.

3 . Ein Bulle , der mit weniger als 60 Punkten an¬
gekört worden ist , und seine Nachzucht haben
kein Recht auf Eintragung in das Herdbuch des
Oldenburger Herdbuchvereins.

4 . Für die Körung gelten im übrigen die Vor¬
schriften der W 35 — 46 des Rindviehzuchtgesetzes
über die Körung der Bullen oder die an Stelle
dieser Vorschriften tretenden , vom Ministerium
des Innern genehmigten Vorschriften der Satzung
des Oldenburger Herdbuchvereins.

Vullenbesitzer , die der vorstehenden Anordnung zuwider¬
handeln , unterliegen den in W 64 , 66 des Rindviehzucht¬
gesetzes festgesetzten Geldstrafen.

Oldenburg , den 21 . März 1925.

Ministerium des Innern.
R . Weber.
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Ur. 26.
Bekanntmachung des Ministeriums des Innern zur Ausführung des

Rindviehzuchtgesetzes.
Oldenburg, den 21. März 1925.

Auf Antrag des Großen Ausschusses des Oldenburger
Herdbuchvereins als Rindviehzuchtkommission des Zucht¬
gebiets Oldenburger Geest wird gemäß § 53 des Rindvieh¬
zuchtgesetzes folgendes angeordnet:

Im Zuchtgebiet Oldenburger Geest, umfassend die
Amtsverbände Amt Oldenburg, Wildeshausen, Stadt Olden¬
burg, Stadt Delmenhorst und den Amtsverband Amt Delmen¬
horst, mit Ausnahme der Gemeinde Altenesch, sind die Be¬
sitzer der in das Herdbuch des Oldenburger Herdbuchvereins
eingetragenen oder zur Eintragung vorgemerkten, im Zucht¬
gebiet gehaltenen Rinder verpflichtet:

1. die nach den vom Ministerium des Innern ge¬
nehmigten Bestimmungen des Oldenburger Herd¬
buchvereins über die Führung des Herdbuchs
vorgeschriebenen Meldungen an den Oldenburger
Herdbuchverein in Oldenburg zu erstatten;

2. die Besichtigung dieser Tiere und der Nachzucht
und ihre Kennzeichnung durch Beauftragte des
Oldenburger Herdbuchvereins nach den für die
Herdbuchführung maßgebenden Bestimmungen zu
gestatten.

Ueber die Eintragung der Tiere in das Herdbuch und
die Vormerkung der Nachzucht entscheidet der Oldenburger
Herdbuchverein.

Bei Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Vorschriften
kann vom Obmann eine Ordnungsstrafe bis zum fünffachen
Betrage des jeweilig festgesetzten niedrigsten Satzes des Deck¬
geldes erkannt werden. Die Ordnungsstrafe fließt in die
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Kasse des Rindviehzuchtverbandes Oldenburger Geest . Sie
unterliegt der Beitreibung im Verwaltungswege . Gegen die
Ordnungsstrafe - ist nach Maßgabe der Bestimmungen des
Artikels 97 der Gemcindeordnung Beschwerde an den Vor¬
stand des Rindviehzuchtverbandes und weiter an das
Ministerium des Innern zulässig.

Die Besitzer der in das Herdbuch des Oldenburger Herd¬
buchvereins eingetragenen oder zur Eintragung vorgemerkten
Rinder sind ferner verpflichtet , die nach den Bestimmungen
über die Führung des Herdbuchs für die eingetragenen und
vorgemerkten Rinder vorgesehenen und vom Ministerium des
Innern genehmigten Gebühren zu bezahlen . Die Beitreibung
der Gebühren erfolgt im Verwaltungswege.

Die vorstehenden Anordnungen treten am 1 . April 1925
in Kraft.

Oldenburg , den 21 . März 1925.

Ministerium des Innern.

R . Weber.

Nr. 27.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend eine Entschließung

über die Auflösung des Landtags.
Oldenburg , den 25 . März 1925.

Der Landtag des Freistaats Oldenburg ist auf Grund
des § 40 Abs . 6 der Verfassung für den Freistaat Olden¬
burg vom 17 . Juni 1919 durch Entschließung des Staats¬
ministeriums vom heutigen Tage aufgelöst worden.

Oldenburg , den 25 . März 1925.

Staatsministerium.

v . Finckh.
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Inhalt:
Nr . 28 . Verordnung des Staatsministeriums vom 25 . März 1925,

betreffend Erwerbslosenfürsorge.

Nr. 28.
Verordnung des Staatsministeriums , betreffend Erwerbslofenfürsorge.

Oldenburg , den 25. März 1925.

Die Verordnung des Staatsministeriums, betreffend
Erwerbslosenfürsorge, vom 25. Februar 1925 (Gesetzblatt
S . 64) wird wie folgt geändert.

Z 7 erhält folgende Fassung:
Die örtlichen Rücklagen verbleiben den Arbeits¬

nachweisen und können von ihnen zur Deckung des
Bedarfes für die Erwerbslosenfürsorgein Anspruch
genommen werden.
8 10 erhält folgende Fasfung:

Die Einleitung oder Durchführung von Not-
standsarbeiten, für die keine verstärkte Förderung in
Frage kommt (kleine Notstandsarbeiten), bedarf der
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Zustimmung des Vorsitzenden und des Verwaltungs¬
ausschusses des Landesarbeitsamts , sofern für den
Vormonat von dem beteiligten Arbeitsnachweis der

Ausgleichszuschlag nicht oder nicht voll zu entrichten
ist (Z 2 Satz 2 ) .

Oldenburg , den 25 . März 1925.

Staatsrninisterium.

(Siegel .) v . Finckh . Stein.

Theilen.
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Inhalt:
Nr . 29 . Verordnung für den Freistaat Oldenburg vom 26 . Marz 1925

zur Herabminderung der Pcrsonalausgaben.

Nr . 29.
Verordnung für den Freistaat Oldenburg zur Herabminderung der

Personalausgaben.

Oldenburg , den 26 . März 1925.

Auf Grund des 8 37 der Verfassung für den Freistaat
Oldenburg vom 17 . Juni 1919 verordnet das Staats¬
ministerium , was folgt:

8 1-
Der Artikel 44 Z 1 des revidierten Zivilstaatsdienek-

gesetzes vom 28 . März 1867 erhält folgende Fassung:

Jeder Zivilstaatsdiener muß sich die Versetzung in ein
anderes Amt derselben oder einer gleichwertigen Laufbahn,
auch in ein solches von geringerem Range und planmäßigem
Diensteinkommen , mit Vergütung der vorschriftsmäßigen
Ilmzugskosten gefallen lassen , wenn das dienstliche Bedürfnis
es erfordert . Bei Versetzung in ein Amt von geringerem
Range und planmäßigem Diensteinkommen behält der Beamte
seine bisherige Amtsbezeichnung und das Diensteinkommen
der bisherigen Stelle.



8 2 .
Die Vorschriften der Artikel 55 8 1 und 56 Z 3 des

revidierten Zivilstaatsdienergesetzes vom 28 . März 1867
treten in folgender Fassung wieder in Kraft:

I.

Artikel 55 , 8 1.

Zivilstaatsdiener , die ohne ihre grobe Verschuldung zum
Dienste bleibend unfähig geworden sind , oder das 65 . Lebens¬
jahr zurückgelegt haben , können ihre Versetzung in den
Ruhestand verlangen und auch wider ihren Willen in den
Ruhestand versetzt werden.

Die Zivilstaatsdiener treten kraft Gesetzes mit dem
Ablauf des Monats in den Ruhestand , in dem sie das
70 . Lebensjahr vollenden.

Die vorstehenden Vorschriften gelten nicht für die im
Dienst befindlichen Staatsminister.

II.

Artikel 56 , 8 3.

Ordentliche Richter können bis zur Vollendung ihres
70 . Lebensjahres wider ihren Willen nur mit zustimmendem
Beschlüsse des höchsten Landesgerichts unter Beobachtung
der im Artikel 44 8 2 gegebenen Bestimmungen in den Ruhe¬
stand versetzt werden . Die Zustimmung kann bei nach¬
gewiesener bleibender Unfähigkeit des Richters zur Ver¬
waltung seines Amtes nicht verweigert werden.

8 3.

Die Vorschrift des Artikels 6 8 1 des Gesetzes , betreffend
den Austritt der Militärpersonen aus dem Dienst , deren
Versetzung in den Ruhestand und Stellung zur Disposition,
vom 2 . April 1855 wird mit der Maßgabe wieder in Kraft
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gesetzt , daß an die Stelle des Wortes „ 70te " das Wort

„65te " tritt und folgender Satz nachgefügt wird : „ Die
Militärpersonen treten kraft Gesetzes mit dem Ablauf des
Monats in den Ruhestand , in dem sie das 70 . Lebensjahr
vollenden . "

8 4.
Wird ein nach dem Artikel 3 des oldenburgischen Per¬

sonalabbaugesetzes vom 28 . März 1924 ausgeschiedener
Beamter im Staatsdienst wieder angestellt , so ist bei der
späteren Festsetzung seines Ruhegehalts die Dienstzeit , für
die eine Abfindung gewährt worden ist , nicht mitzurechnen.

8 5.

(1 ) Beamte und Beamtenanwärter dürfen in den Staats¬
dienst nicht eingestellt werden.

(2) Das Staatsministerium kann von der vorstehenden
Bestimmung Ausnahmen zulassen , wenn eine Hinausschiebung
der Einstellung mit dringenden dienstlichen Bedürfnissen im
Widerspruch steht.

(3)  Im Bedarfsfälle sind nach Möglichkeit leistungs¬
fähige auf Grund des oldenburgischen Personalabbaugesetzes
vom 28 . März 1924 entlassene oder zur Disposition ge¬
stellte Beamten einzustellen.

8 6 .
Die Staats - und Gemeindebeamten sind verpflichtet,

jedes Nebenamt oder jede Nebenbeschäftigung im öffentlichen
Dienste anzunchmen , sofern die auszuübende Tätigkeit ihrer
Vor - oder Berufsbildung entspricht . Die Zustimmung des
Vorgesetzten Ministeriums ist erforderlich , wenn die Anord¬
nung im Geschäftskreise eines anderen Ministeriums getroffen
wird . Für die VolksschnllehrerZ ist in solchen Fällen die
Genehmigung der zuständigen oberen Schulbehörde er¬
forderlich.
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8 7.

(1 ) Angestellte dürfen nicht eingestellt werden . Aus¬
nahmen hiervon sind nur zulässig , wenn ausgeschiedene
geeignete Beamte nicht herangezogen werden können und

a) es sich um eine vorübergehende , zur Erfüllung
außerordentlicher dringender dienstlicher Bedürf¬
nisse notwendige Beschäftigung handelt , oder

b ) in sonstigen Fällen , wenn das Staatsministerium
zustimmt . Es darf seine Zustimmung nur er-
erteilcn , wenn die Einstellung durch zwingende
dienstliche Bedürfnisse geboten ist.

(2 ) Bei Neueinstellungen sind tunlichst auf Grund des
oldenburgischen Personalabbaugesetzcs vom 28 . März 1924
entlassene Angestellte zu berücksichtigen.

8 8.
(1 ) Die Vorschriften dieser Verordnung finden auf die

Beamten , Lehrkräfte und Angestellten der Gemeinden und
Gemeindeverbände entsprechende Anwendung.

(2) Für die Ausführung der Vorschriften dieser Ver¬
ordnung sind die Vorstände der Gemeinden und Gemeinde¬
verbände verantwortlich.

(3 ) Die Einstellung von Beamten und Anwärtern und
von Angestellten ist der Gemeindevertretung mitzuteilen und
bedarf deren Genehmigung.

(4 ) Konfessionelle Minderheitsfchulen dürfen nur mit
Genehmigung des Staatsministeriums errichtet werden.

8 9.

Die Vorschriften dieser Verordnung finden auf die
Körperschaften des öffentlichen Rechts mit Ausnahme der
Religionsgesellfchaften ensprechende Anwendung.
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8 io.
Rechte, die auf Grund der Verordnung für den Frei¬

staat Oldenburg vom 26. Februar 1924 zur Herabminde¬
rung der Personalausgaben und des oldenburgischen Per¬
sonalabbaugesetzes vom 28. März 1924 erworben sind,
bleiben bestehen.

8 11-
(1) Diese Verordnung tritt am 1. April 1925 in Kraft.
(2) Auf Zivilstaatsdiener und Beamt? der Gendarmerie,

die auf Grund des Artikels 55, Z 1 Abs. 2 Satz 2 des
revidierten Zivilstaatsdienergesetzes vom 28. März 1867 in
der Fassung des Artikels 1 I Ziffer 2 des oldenburgischen
Personalabbaugesetzes vom 28. März 1924 oder auf Grund
dieser Bestimmung in Verbindung mit Artikel 1 II des
oldenburgischen Persoualabbaugesetzes zum 1. April d. Zs.
in den Ruhestand zu treten hätten, finden die Vorschriften
der 88 2 bezw. 3 dieser Verordnung Anwendung.

(3) Die §8 5, 7, 9 dieser Verordnung treten am
31. März 1926 außer Kraft. Das Staatsministerium ist
ermächtigt, durch Verordnung diese Bestimmungen früher
außer Kraft zu setzen, soweit dies reichsgesetzlich zulässig ist.

Oldenburg, den 26. März 1925.

Staatsmimsterium.
v. Fiuckh. Stein . R. Weber.

(Siegel).
vr . Christians.
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Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg.
Laudesteil Oldenburg.

UckV . Band. (Ausgegeben den6. April 1925.) 20. Stück.

Inhalt:
Nr . 30 . Verordnung für den Freistaat Oldenburg vom 2. April 1925,

betreffend Verlängerung des Gesetzes für den Freistaat Olden¬
burg vom 15 . Juli 1924 über die vorläufige Regelung der
für das Steuerjahr 1924/25 nach den Gewerbesteuergesetzen
für die drei Landesteile vom 27 . August 1920 zu entrich¬
tenden Gewerbesteuer und der Verordnung für den Landes¬
teil Oldenburg vom 8. August 1924 über die vorläufige
Regelung der nach dem Gewerbegesetz vom 11. Juli 1861
und dem K43 Abs. 2 des Gewerbesteuergesetzes vom 27 . August
1920 für das Rechnungsjahr 1. April 1924/31 . März 1925

. zu entrichtenden Nekognition.

Ur. 30.
Verordnung für den Freistaat Oldenburg , betreffend Verlängerung des

Gesetzes für den Freistaat Oldenburg vom 15 . Juli 1924 über
die vorläufige Regelung der für das Steuerjahr 1924/25 nach den
Gewerbesteuergesetzen für die drei Landesteile vom 27 . August 1920
zu entrichtenden Gewerbesteuer und der Verordnung für den Landes¬
teil Oldenburg vom 8. August 1924 über die vorläufige Regelung
der nach dem Gewerbegesetz vom 11 . Juli 1861 und dem Z 43
Abs . 2 des Gewerbesteuergesetzes vom 27 . August 1920 für daK



Rechnungsjahr 1. April 1824/31 . März 1925 zu entrichtenden

Rekognition.
Oldenburgs den 2 . April 1925.

Auf Grund der HZ 37 und 85 der Verfassung für

den Freistaat Oldenburg vom 17 . Juni 1919 wird bestimmt:

Artikel 1.

Das Gesetz für den Freistaat Oldenburg vom 15 . Juli

1924 über die vorläufige Regelung der für das Steuerjahr

1924/25 nach den Gewerbcsteuergesetzen für die drei Landes¬

teile vom 27 . August 1920 zu entrichtenden Gewerbesteuer

wird bis zum 1 . Oktober 1925 mit der Maßgabe verlängert,

daß die für die Zeit nach dem 1 . April 1925 zu leistenden

Vorauszahlungen als auf das Steuerjahr 1925/26 ent¬

richtet gelten.
Artikel 2.

Die Verordnung für den Landesteil Oldenburg vom'

8 . August 1924 über die vorläufige Regelung der nach dem

Gewerbegesetz vom 11 . Juli 1861 und dem 8 43 Abs . 2

des Gewerbesteuergesetzes vom 27 . August 1920 für das

Rechnungsjahr 1. April 1924/31 . März 1925 zu entrich¬

tenden Rekognition wird bis zum 1 . Oktober 1925 mit der

Maßgabe verlängert , daß die für die Zeit nach dem 1 . April

1925 zu leistenden Vorauszahlungen als auf das Steuer¬

jahr 1925/26 entrichtet gelten.

Artikel 3.

Diese Verordnung tritt mit dem 1 . April 1925 in Kraft.

Oldenburg , den 2 . April 1925.

Staatsmimsterium.

(Siegel .) v. Finckh . R . Weber.

Münzebrock.
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Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg.
Laudesteil Oldenburg.

UckV . Band. (Ausgegeben den 14. April 1925.) 21. Stück.

Inhalt:
Nr . 31. Verordnung des Staatsministeriums vom 3. April 1925,

betreffend Lockerung der Wohnungszwangswirtschaft.
— Berichtigung.

Nr. 31.
Verordnung des Staatsministeriums . betreffend Lockerung der Woh-

nungszwangswirtschaft.
Oldenburg , den 3. April 1925.

Auf Grund der W 1 und 10 des Wohnungsmangel¬
gesetzes vom 26. Juni 1923 (R.G.Bl . I S . 754) wird für
das Gebiet des Freistaates Oldenburg folgendes verordnet:

8 i.
Eine Inanspruchnahme von Teilen einer Wohnung mit

der Begründung, daß die Wohnung im Verhältnisse zur
Zahl ihrer Bewohner als übergroß anzusprechen sei, ist.
nicht mehr zulässig.

8 2.
Soweit bis zum Inkrafttreten dieser Verordnung die

Inanspruchnahme von Teilen übergroßer Wohnungen aus-
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gesprochen oder durchgeführt worden ist , behält es bei den
bisherigen Bestimmungen und dem durch die Inanspruch¬
nahme geschaffenen Zustande sein Bewenden . Dies gilt auch
bei einem Wechsel in der Person desjenigen , dem gegenüber
die Inanspruchnahme ausgesprochen oder durchgeführt
worden ist.

Die Gemeindebehörden können in einzelnen besonderen
Fällen eine Ausnahme von der Bestimmung des Absatzes 1
Satz 2 zulaffen.

8 3-
Das Ministerium der sozialen Fürsorge wird ermächtigt,

für einzelne Gemeinden Ausnahmen von den Bestimmungen
des § 1 zuzulassen.

8 4.
Diese Verordnung tritt mit der Verkündung in Kraft.

Oldenburg , den 3 . April 1925.

Staatsministerium.

(Siegel .) v . Finckh . Stein.

Theilen.

Berichtigung.
In § 1 Ziffer 15 der Ausführungsverordnung zum

Arbeitsnachweisgesetz vom 25 . Februar 1925 ist hinter
„Ost -Ratekau „ zu setzen : „West -Ratekau " .
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Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldeabrrr
Landesteil Oldenburg.

H,IV . Band. (Ausgegeben den 15. April 1925.) 22. Stück.

Inhalt:
Nr . 32 . Ministerialbekanntmachung vom 6. April 1925 , betreffend

Änderung der Ministerialbekanntmachung vom 17. März 1925,
betreffend das höhere Bildungswesen für die weibliche Jugend.

Nr . 33 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 8 . April 1925,
betreffend Prüfungsgebühren für den Landesteil Oldenburg.

Nr. 32.
Ministerialbekanntmachung , betreffend Änderung der Ministerialbekannt¬

machung vom 17. März 1925 , betreffend das höhere Bildungswesen
für die weibliche Jugend.

Oldenburg , den 6 . April 1925.

Die Ministerialbekanntmachung vom 17. März 1925,
betreffend das höhere Bildungswesen für die weibliche Jugend,
wird, wie folgt, geändert:

Im Z 37 erhält der erste Absatz folgende Fassung:
„Der Unterricht in den wissenschaftlichen Fächern

aller drei Schularten (H 33) darf von Untertertia
an aufwärts nur von akademisch gebildeten Lehrern
oder Lehrerinnen erteilt werden (vergl. im übrigen
8 6).»

Oldenburg, den 6. April 1925.
Ministerium der Kirchen und Schulen.

v. Finckh.
Teping-
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Nr. 33.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Prüfungsgebühren

für den Landesteil Oldenburg.
Oldenburg , den 8. April 1925.

Die Prüfungsgebühren werden wie folgt festgesetzt:
für die zweite juristische Prüfung auf . . . 75

„ pädagogische Prüfung für das höhere
Lehramt auf. 75 „

„ „ Prüfung für den höheren Vermesfungs-
und Landeskulturdienst auf . . . . 50 ,.

„ „ Prüfungen für den mittleren Staats-
dienst (Prüfung der Verwaltungsan-
Wärter, der Justizanwärter, der Ver-
messungsanwärter, der mittleren Tech-
niker,̂.Prüfung für den Rechnungs- und
Kassendienst) auf . . . 21 „

„ „ Prüfung der Förster auf . . . . 15 „
„ „ Prüfung der Bauaufseher und Bau-

schreiber auf. 15 „
„ „ Prüfung der Wegemeister auf . . . 10 ,.
„ „ Hauptprüfung der Volksschullehrer auf 25 „
„ „ Prüfung der Lehrerinnen auf . . . 25 „

„ Prüfung der Lehrer und Lehrerinnen
an -Mittelschulen auf. 25 „

„ Prüfung der Sprachlehrerinnen auf . 25 ,.
„ Prüfung der Lehrer und Lehrerinnen

an Hilfsschulen auf. 25 „
„ „ Reifeprüfung von Nichtschülern an Voll-

anstalten:
s.) für die volle Prüfung auf . . 50 ..
b) für die Ergänzungsprüfung in einer

Sprache auf. 25 „
o) in mehreren Sprachen für jede

weitere Sprache auf . . . . 12,50 ,.
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für die Prüfung zwecks Nachweises der Reife
für Prima auf . 37,50

„ „ Schlußprüfung an den Nichtvollan¬
stalten des Freistaats auf . . . . 31,50 „

„ „ Prüfung zwecks Nachweises der für die
Versetzung nach 0 II eines Real¬
gymnasiums erforderlichen Kenntnisse
in Latein auf . 13,— „

„ „ Abschlußprüfung auf . . . . . . 31,50 „
„ „ Prüfung der Gewerbe- und Handels¬

lehrer auf . 20 „
„ „ Reifeprüfung von Nichtschülern an

höheren Handelsschulen auf . . . 40
„ Prüfung der Krankenpfleger und

-Pflegerinnen auf . 20 „
„ ,, Prüfung der Säuglingspslegerinnen auf 20 „
„ „ Prüfung in der Gesundheitspflege an

Bord von Seefischereifahrzeugen auf 5
„ Prüfung der Desinfektoren:

s.) für den Unterricht auf . . . 10 „
d) für die Prüfung auf . . . . 5 „

„ „ Prüfung der Fleischbeschauer auf. . 5 „
„ „ Prüfung der Trichinenschauer auf . 3 „ .

Die vorstehenden Sätze sind zu entrichten, wenn das
Gesuch um die Zulassung zur Prüfung nach der Ver¬
öffentlichung dieser Bekanntmachung eingereicht ist; andern¬
falls gelten die bisherigen Sätze.

Oldenburg, den 8. April 1925.
Staatsmimsterium.

v. Finckh.
vr . Christians.
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Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg.
Landesteil Oldenburg.

xnv . Band. (Ausgegeben den 21. April 182b.) 23. Stück.

Inhalt:
Nr . 34 . Bekanntmachung des Staatsministeriums dom 16. April 182b

zur Ausführung des Reichs -Bogclschutz-Gesepes vom 30. Mai
1908.

Nr . 3b . Verordnung für den Freistaat Oldenburg vom 17. April 192b,
- betreffend Änderung des Landtagswahlgesetzes.

Nr . 36 . Verordnung für den Freistaat Oldenburg vom 17. April 1925,
betreffend die Änderung der Landtagswahlordnung.

Nr. 34.
Bekanntmachung des Staatsministeriums zur Ausführung des Reichs-

Vogelschutz-Gesetzes vom 30 . Mai 1908.

Oldenburg , den 16. April 1925.

Auf Grund des Artikels 9 ß 6 des Gesetzes vom
b . Dezember 1868 , betreffend die Organisation des Staats¬
ministeriums und einiger demselben untergeordneter Behör¬
den , des Reichs -Vogelschutz -Gesetzes vom 30 . Mai 1908 und
des Gesetzes für den Freistaat Oldenburg vom 13 . März
1920 , betreffend den Schutz der Vögel , hat das Staats¬
ministerium folgendes bestimmt:



Die Ziffer 3 der Ministerialbekanntmachung vom 2s.
März 1921 zur Ausführung des Reichs -Vogelschutz -Gesetzes
vom 30 . Mai 1908 erhält folgende Fasfung:

Auf der Mellum -Plate , den Oberahnischen Feldern und
dem als Vogelschutzgebiet gekennzeichneten Gelände im Süd¬
westen der Insel Wangerooge ist das Zerstören und Aus¬
heben von Nestern oder Brutstätten von Vögeln jeder Art,
das Zerstören und Ausnehmen von Eiern , das Ausnehmen
von Jungen und das Fangen und Erlegen von Vögeln
während des ganzen Jahres verboten . Das Ministerium
des Innern kann Ausnahmen von diesem Verbot zulassen.

Das Betreten der Mellum - Plate und der Ober¬
ahnischen Felder ist nur auf Grund schriftlicher Erlaubnis
des Amtes Butjadingen , das Betreten des Vogelschutzgebietes
auf der Insel Wangerooge nur aufGrund schriftlicher Erlaubnis
des Amtes Jever gestattet . Beamte bedürfen bei Ausübung
des Dienstes zum Betreten der genannten Inseln und des
Vogelschutzgebietes auf Wangerooge keiner Erlaubnis.

Oldenburg , den 16 . April 1925.

Ministerium des Innern.
R . Weber.

Ur. 35.
Verordnung für den Freistaat Oldenburg , betreffend Änderung des

Landtagswahlgesetzes.

Oldenburg , den 17. April 1925.

Das Staatsministerium verordnet auf Grund des Z 37
der Verfassung für den Freistaat Oldenburg vom 17 . Juni
1919 (Gesetzbl . für den Landesteil Oldenburg , Band 40,
Seite 391 ; Gesetzbl . für den Landesteil Lübeck Band 27,
Seite 515 ; Gesetzbl . für den Landesteil Birkeufeld Band 22,
Stück 101 , Seite 309 ), was folgt:



Das Landtagswahlgesetz in der Fassung der Bekannt¬
machung des Staatsministeriums vom 14. September 1921
(Gesetzbl. für den Landesteil Oldenburg Band 41, Seite 563;
Gesetzbl. für den Landesteil Lübeck Band 28, Seite 523;
Gesetzbl. für den Landesteil Birkenfeld Band 23 Seite 311)
wird wie folgt abgeändert:

I.

Im § 11 Abs. 2 wird die Zahl „50" ersetzt durch
die Zahl „20".

II.
Der 8 13 erhält folgende Fassung:
„Die Stimmzettel werden durch den Wahlkommissar für

jeden Wahlkreis amtlich hergestellt; sie enthalten alle zu¬
gelassenen Wahlvorschläge unter Angabe der Partei oder des
sonstigen Kennwortes und Hinzufügung der Namen je der
ersten fünf Bewerber. Enthält ein Wahlvorschlag weniger
als fünf Bewerber, so sind deren Namen in den Stimm¬
zettel aufzunehmen.

Die Stimmabgabe erfolgt derart, daß der Wähler durch
ein auf den Stimmzettel gesetztes Kreuz oder auf andere
Weise kenntlich macht, welchem Wahlvorschlage er feine
Stimme geben will.

Der Inhalt des in jedem Wahlkreis zu verwendenden
Stimmzettels ist spätestens am vierten Tage vor der Wahl
von dem Wahlkommissar öffentlich bekannt zu machen."

III.
Der 8 13s, erhält folgenden Wortlaut:
„Das Ministerium des Innern kann anordnen, daß

zur Vermeidung von Jrrtümern die Stimmzettel und die
Umschläge mit der Bezeichnung„Landtagswahl" versehen
sein müssen. Stimmzettel, bei denen diese Bezeichnung fehlt,
sind ungültig."



122

IV.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver¬
kündung in Kraft.

Oldenburg , den 17 . April 1925.

Staatsministerium.
(Siegel ) v. Finckh . Stein . R . Weber.

Zimmermann.

Nr. 36.
Verordnung für den Freistaat Oldenburg , betreffend die Änderung der

Landtagswahlordnung.

Oldenburg , den 17. April 1625.

Auf Grund des 8 22 des Landtagswahlgesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung des Staatsministeriums vom
14 . September 1921 (Ges .-Bl . für den Landesteil Oldenburg
Bd . 41 , S . 563 ff . ; Ges .-Bl . für den Landesteil Lübeck
Bd . 28 , S . 523 ff . ; Ges .-Bl . für den Landesteil Birken¬
feld Bd . 23 , S . 311 ff .) und der Verordnung des Staats¬
ministeriums für den Freistaat Oldenburg vom 17 . April

1925 , betreffend Änderung des Landtagswahlgesetzes , wird
die Wahlordnung für die Wahlen zum oldenburgischen Land¬
tag vom 14 . September 1921 (Ges .-Bl . für den Landesteil
Oldenburg Bd . 41 , S . 572 ff . ; Ges .-Bl . für den Landes¬
teil Lübeck Bd . 28 , S . 530 ff . ; Ges .-Bl . für den Landes¬
teil Birkenfeld Bd . 23 , S . 319 ff .) wie folgt geändert:

I.
Im 8 28 Abs . 1 wird zwischen Satz 1 und Satz 2

folgender neuer Satz eingeschoben:

, „Fehlt es an einem Kennwort , so gilt der Name des
ersten Bewerbers als Kennwort ."
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II.

Der § 41 wird gestrichen.

III.

Im § 43 Abs . 1 erhält der letzte Satz folgenden
Wortlaut:

. „Dabei sind die Wahlvorschläge in der Reihenfolge,
wie sie zeitlich beim Wahlkommissar eingegangen sind , fort¬

laufend zu beziffern . "

Der Abs . 2 wird gestrichen . An seine Stelle tritt

folgender neuer Abs . 2:

„Ferner hat der Wahlkommissar spätestens am vierten

Tage vor der Wahl den Inhalt des im Wahlkreise zu ver¬

wendenden Stimmzettels öffentlich bekannt zu machen . "

IV.

Der 8 44 Abs . 2 erhält folgenden Wortlaut:

„Zuständig für die Abgrenzung der Stimmbezirke sind
im ersten Wahlkreis die Ämter und die Stadtmagistrate der

Städte I . Klasse , im zweiten Wahlkreis der Stadtmagistrat
von Eutin für die Stadt Eutin , im übrigen die Regierung
in Eutin , im dritten Wahlkreis die Regierung in Birkenfeld ."

V.

Im 8 50 Abs . 3 ist in Zeile 3 das Wort „Vor¬

richtungen " durch das Wort „Schutzvorrichtungen " zu ersetzen.

Im Abs . 3 am Schluß sind die Worte „in den Um¬

schlag zu legen vermag " zu streichen und dafür die Worte
zu setzen „behandeln und in den Umschlag legen kann . "

Dem Abs . 3 ist folgender neuer Satz zuzufügen:

„In den Nebenräumen oder den Schutzvorrichtungen

sollen Bleistifte bereit liegen , die an Bindfäden oder sonst¬

wie befestigt sind . "
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VI.
Der 8 51 erhält folgenden Wortlaut:
„Die Stimmzettel werden durch den Wahlkommissar

amtlich hergestellt und den Gemeinden unmittelbar oder durch
Vermittlung der Verwaltungsbehörden zur Weitergabe an die
Abstimmungsvorsteher überwiesen.

Die Stimmzettel müssen alle zugelassenen Wahlvor¬
schläge unter Angabe der Partei oder des sonstigen Kenn¬
worts und Hinzufügung der ersten fünf Bewerber jedes
Wahlvorschlages enthalten. Enthält ein Wahlvorschlag weni¬
ger als fünf Bewerber, so sind deren Namen in den
Stimmzettel aufzunehmen. Die Wahlvorschläge werden fort¬
laufend beziffert (8 43 Abs. 1 letzter Satz) auf dem Stimm¬
zettel aufgeführt.

Die Stimmzettel sollen 9 : 12  Zentimeter groß und
von weißem oder weißlichem Papier sein. Auch Zeitungs¬
papier ist zulässig. Von der vorgeschriebenen Größe kann
abgewichen werden, wenn es der Aufdruck nach Abs. 2
erforderlich macht; doch muß sich der Stimmzettel, ein- oder
zweimal gefaltet, leicht in den Umschlag legen lassen.

Die Umschläge sollen 12: 15 Zentimeter groß, undurch¬
sichtig und amtlich abgestempelt sein. Hat das Ministerium
des Innern von der Befugnis des § 13a des Landtags¬
wahlgesetzes Gebrauch gemacht, so müssen Stimmzettel und
Umschläge mit der Bezeichnung„Landtagswahl" versehen sein.

Umschläge und Stimmzettel sind in ausreichender Zahl
in den Wahlräumen bereitzuhalten."

VII.
Der 8 54 erhält folgenden Wortlaut:
„Der Wahlvorsteher leitet die Wahl und läßt bei

Andrang den Zutritt zu dem Wahlraum ordnen.
Wenn der Wahlberechtigte den Wahlraum betritt, erhält

er Umschlag und Stimmzettel. Er begibt sich hiermit in
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den Nebenraum oder an den mit einer Vorrichtung gegen
Sicht geschützten Nebentisch und kennzeichnet auf dem Stimm¬
zettel durch ein Kreuz oder Unterstreichen oder in sonst
erkennbarer Weise , welchem Wahlvorschlag er seine Stimme
geben will.

Danach tritt er an den Vorstandstisch , nennt seinen Namen
und auf Erfordern seine Wohnung und übergibt , sobald der
Schriftführer den Namen in der Wählerliste oder Wahlkartei
aufgefunden hat , den Umschlag mit dem Stimmzettel dem
Wahlvorsteher oder dessen Stellvertreter , der ihn sofort
ungeöffnet in die Wahlurne legt.

Auf Erfordern hat sich der Wähler gegenüber dem
Abstimmungsvorstand über seine Person auszuweisen.

Inhaber von Wahlscheinen nennen ihren Namen und
übergeben den Wahlschein dem Wahlvorsteher , der ihn nach
Prüfung dem Schriftführer weiterreicht . Entstehen Zweifel
über die Echtheit oder den rechtmäßigen Besitz , so hat der
Wahlvorstand sie nach Möglichkeit aufzuklären und über die
Zulassung oder Abweisung Beschluß zu fassen . Der Vor¬
gang ist in der Wahlniederschrift kurz zu schildern.

Wähler , die des Schreibens unkundig oder durch körper¬
liche Gebrechen behindert sind , ihren Stimmzettel eigen¬
händig auszufüllen oder in den Umschlag zu legen und
diesen dem Wahlvorsteher zu übergeben , dürfen sich im
Wahlraum der Beihilfe einer Vertrauensperson bedienen,

Stimmzettel , die nicht in einem abgestempeltcn Umschlag
oder die in einem mit einem Kennzeichen versehenen Um¬
schlag abgegeben werden , öder denen ein durch den Umschlag
deutlich fühlbarer Gegenstand beigefügt ist , hat der Wahl¬
vorsteher zurückzuweisen , ebenso die Stimmzettel von Wählern,
die sich nicht in den Nebenraum oder an den Nebentisch
begeben haben . Hat das Ministerium des Innern von der
Befugnis des K 13a , des Landtagswahlgesetzes Gebrauch ge¬
macht , so hat der Wahlvorsteher Stimmzettel , die in einem



126

Umschlag abgegeben werden , auf welchem die Bezeichnung

„Landtagswahl " fehlt , ebenfalls zurückzuweisen.

Der Wahlvorsteher hat darüber zu wachen , daß die

Wähler die amtlichen Stimmzettel erhalten und daß sie in

dem Nebenraum oder an dem Nebentische nur so lange ver¬

weilen , als unbedingt erforderlich ist ."

VIII.

Im § 58 ist in Zeile 5 hinter dem Worte „übergibt"

statt des Kommas ein Punkt zu setzen, der Rest des Para¬

graphen zu streichen und folgender neuer Satz 2 anzufügen:

„Der Wahlvorsteher liest aus dem Stimmzettel den

Wahlvorschlag vor , dem die Stimme gegeben worden ist,

und übergibt sodann die Stimmzettel und die Umschläge

einem anderen Beisitzer . Die gleichlautenden Stimmzettel

werden gesondert gesammelt und bis zum Ende der Ab¬

stimmung unter Aufsicht des Beisitzers belassen . "

IX.

Der 8 59 erhält folgenden Wortlaut:

Ungültig sind Stimmzettel:

1 . die nicht in einem amtlich abgestempelten Umschlag oder

die in einem mit einem Kennzeichen versehenen Umschlag

oder in einem Umschläge übergeben worden sind , auf dem

die gemäß 8 13a - des Landtagswahlgesctzes vorgeschriebene

Bezeichnung „Landtagswahl " fehlt;

2 . die als nicht amtlich hergestcllte erkennbar sind;

3 . aus denen der Wille des Wählers nicht unzweifelhaft

zu erkennen ist;
4 . denen irgendein durch den Umschlag deutlich fühlbarer

Gegenstand beigefügt ist;

5 . die mit Vermerken oder Vorbehalten versehen sind;

6 . auf denen die gemäß Z 13u des Wahlgesetzes vor¬

geschriebene Bezeichnung „Landtagswahl " fehlt;
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7. denen ein Druck- oder Schriftstück beigefügt ist.

Mehrere in einem Umschlag enthaltene Stimmzettel
gelten als eine  Stimme , wenn sie gleichlautend sind oder
wenn nur einer von ihnen eine Stimmabgabe enthält; sonst
sind sie ungültig."

X.
Der Z 89 wird gestrichen.

XI.

1. In der Anlage 4 (Gesetzbl. für den Landesteil Oldenburg
S . 616 ; Gesetzbl. für den Landesteil LübeckS . 566;
Gesetzbl. für den Landesteil Birkenfeld S . 360) sind
in der neunten Druckzeile hinter dem Wort „Umschläge"
die Worte „und Stimmzettel" einzuschalten.

2. In der, zehnten Druckzeile sind vor dem Wort „Um¬
schlag" die Worte „Stimmzettel und einen" einzufügen.

3. Zwischen der dritten und vierten Druckzeile von unten
ist folgende Ziffer 5 einzuschalten:
„5. weil der Wähler in den Umschlag einen deutlich

fühlbaren Gegenstand gelegt hatte, . . . . Stimm¬
zettel".

4. u) Auf Seite 618 (Gesetzbl. für den Landesteil Olden¬
burg), Seite 568 (Gesetzbl. für den Landesteil Lübeck),
Seite 362 (Gesetzbl. für den Landesteil Birkenfeld) sind im
Abs. 4 unter Ziffer 4 die Worte „nicht von weißem
oder weißlichem Papier waren", zu streichen und dafür
die Worte zu setzen: „als nicht amtlich hergestellte er¬
kennbar waren".

- b) Unter Ziffer 5 sind die Worte „sie mit einem Kenn¬
zeichen versehen waren" zu streichen und dafür die
Worte zu setzen „aus der zulässigen Kennzeichnung
der Wille des Wählers nicht unzweifelhaft zu erkennen
war."
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«) Unter Ziffer 6 sind die Worte von „weil sie" bis
einschließlich „enthielten " zu streichen und dafür die
Worte zu setzen „denen irgendein durch den Umschlag
deutlich fühlbarer Gegenstand beigegeben war ".

U) Unter Ziffer 7 sind die Worte von „weil sie" bis
einschließlich „enthielten " zu streichen und dafür die
Worte zu setzen „die mit Vermerken oder Vorbehalten
versehen waren " .

s ) Die Ziffern 8 und 9 nebst dem dazu gehörigen Wort¬
laut sind zu streichen. Die bisherige Ziffer „10 " er¬
hält die Ziffer „8 " die bisherige Ziffer „11 " erhält die
Ziffer „9 " . Unter der neuen Ziffer 8 ist hinter der
Bezeichnung „813a " die Bezeichnung „Abs. 2 " zu
streichen.

I ) Die bisherige Ziffer „12 " erhält die Ziffer , 10 " , die
bisherige Ziffer „13 " erhält die Ziffer „11 " .

A) Auf Seite 619 (Ges .-Bl . für den Landesteil
Oldenburg ), Seite 569 (Ges .-Bl . für den Landesteil
Lübeck), Seite 363 (Ges .-Bl . für den Landesteil Birkenfeld)
ist in der ersten Druckzeile statt der Ziffer „13 " die
Ziffer „ 11 " zu setzen.

XII.

Diese Verordnung tritt gleichzeitig mit der Verordnung
für den Freistaat Oldenburg vom 17 . April 1925 , betreffend
Änderung des Landtagswahlgesetzes , in Kraft.

Oldenburg , den 17 . April 1925.

Staatsministerium.

(Siegel .) v . Finckh . R . Weber.

Zimmermann.
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Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg.
Landesteil Oldenburg.

HilV . Band. (Ausgcgeben den 24. April 1925.) 24. Stück.

Inhalt:
Nr . 27 . Bekanntmachung des Siaatsministeriums vom 24. April 1925,

betreffend die Entscheidung des Staatsgerichtshofs vom 21. April
1925 in Sachen des Landtags gegen das Staatsministerium
des Freistaats Oldenburg .'

Ur. 37.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend die Entscheidung

des Staatsgerichtshofs vom 21. April 1925 in Sachen des Land-
' tags gegen das Staatsministerium des Freistaats Oldenburg.

Oldenburg , den 24. April 1925.

Nachstehend wird, die Entscheidung, des Staatsgerichts¬
hofs vom 21. April 1925 in Sachen des Landtags gegen
das Staatsministerium des Freistaats Oldenburg gemäßZ75
Abs. 3 der Verfassung für den Freistaat Oldenburg vom
17. Juni 1919 zur allgemeinen Kenntnis gebracht.

Oldenburg, den 24. April 1925.

Staatsmmisterium.
v. Finckh.

vr . Christians.
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Entscheidung.
In Sachen

des Landtags des Freistaats Oldenburg
gegen

das Staatsministerium Oldenburg

hat der Staatsgerichtshof des Freistaats Oldenburg in der
Sitzung vom 21. April 1925, an welcher teilgenommen
haben:

Oberlandesgerichtspräsident Tenge
als Vorsitzender,

Apotheker König  in Löningen,
Obcrlandesgerichtsrat Ramsauer  in Oldenburg,
Oberlandesgerichtsrat Hoher  in Oldenburg,
Bankdirektor Murken  in Oldenburg,
Bürgermeister Jordan  in Delmenhorst,
Oberlandesgerichtsrat vr . Klus mann  in Oldenburg

als Beisitzer,
für Recht erkannt:

Es wird festgestellt, daß die Auflösung des Land¬
tages durch die Erklärung des Staatsministeriums
in der Sitzung des Landtags vom 25. März 1925
verfassungsrechtlich zulässig war.

(gez.) Tenge , König , Ramsauer , Hoher,
Murken , Jordan , vr . Klusmann.
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Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg.
Landesteil Oldenburg.

XI -IV . Band. (Ausgegeben dm 28. April 1925.) 25. Stück.

Inhalt:
Nr . 38. Bekanntmachung des Staatsmmisteriums vom 27. April

1925, betreffend den Lehrgang der Grundschule.

Nr. 38.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend den Lehrgang der

Grundschule.
Oldenburg , den 27. April 1925.

Nachdem durch das Reichsgesetz vom 18. April 1925,
betreffend den Lehrgang der Grundschule, bestimmt ist, daß
im Einzelfalle besonders leistungsfähige Schulkinder, die die
Grundschule erst drei Jahre besucht haben, zur Aufnahme in
die unterste Klasse einer mittleren oder höheren Schule zu¬
gelassen werden können, haben die Eltern und Vertreter
solcher Kinder, die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen
wollen, ihre Anmeldungen unter Beifügung eines Zeugnisses
des Schularztes über die körperliche Entwicklung und den
Gesundheitszustand der Anzumeldenden mit tunlichster Be¬
schleunigung an die Leitung derjenigen Schule zu richten, in
die die Kinder eintreten sollen. Falls von der Grundschule
ein Osterzeugnis ausgestellt worden ist, muß dieses ebenfalls
bei der Anmeldung mit vorgelegt werden.
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Die Aufnahme bedarf in jedem einzelnen Falle der
Genehmigung der oberen Schulbehörde (Oberschulkollegium,
Regierung ).

Aufnahmegesuche können in diesem Jahre ausnahms¬
weise noch berücksichtigt werden , wenn sie bis zum 20 . Mai
bei der Schulleitung eingehen ; künftig sind die von den
Schulleitern bekannt gegebenen Anmeldefristen einzuhalten.

Oldenburg , den 27 . April 1925.

Ministerium der Kirchen und Schulen.
v . Finckh.

Or . Weßner.
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Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg»
Landesteil Oldenburg.

H -IV. Band. (Ausgegeben den 26. April 1925.) 26. Stück.

Inhalt:
Nr . 3S . Bekanntmachung des Staatsrninifteriums vom 22 . Aptil 1925

zur Änderung und Ergänzung der Ministerialbekattntmachung
vom 18 . Mürz 1912 bezw . 6. April 1922 bezw. 1. Mai
1924 , betreffend die Beförderung gefährlicher Gegenstände
mit Kauffahrteischiffen.

Nr. 39.
*

Bekanntmachung des Staatsministeriums zur Änderung und Ergän¬
zung der Ministerialbekanntmachung vom 18. März 1912 bezw.
6. April 1922 bezw. 1. Mai 1924 , betreffend die Beförderung ge^
fährlicher Gegenstände mit Kauffahrteischiffen.

Oldenburg , den 22 . April 1925.

Das Staatsministerium verordnet auf Grund des
Artikels9 Z 6 des Gesetzes vom 5. Dezember 1868, be¬
treffend die Organisation des Staatsministeriums usw. :

Die Anlage 1 der Ministerialbekanntmachungvom
6. April 1922 in der Fassung vom 1. Mai 1924 wird,
wie folgt, geändert und ergänzt:

1. Unter KlasseI a. 2̂ .. Güterverzeichnis, 1. Gruppe,
Unterabsatza), Ammonsalpetersprengstoffe. Zm Ein¬
gangsabsatz sind die Worte: „und außerdem den Be¬
förderungsvorschriften" zu streichen und dafür ist am
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Schlüsse des Absatzes hinter : „entsprechen " anzufügen:
„und vom Reichsverkehrsministerium zur Beförderung
auf deutschen Bahnen zugelassen sind " .

2 . Unter Klasse I s.. Güterverzeichnis , 1. Gruppe,
Unterabsatz a), Ammonsalpetersprengstoffe . Die Auf¬
zählung der nicht durch Polizeiverordnung der Länder
zugelassenen Sprengstoffe unter II erhält folgende
Fassung : „Kohlen - Ammoncahücit , Ammon¬
carbonit , Ammon - Praeposit , Ammonraschit,
Astralit , auch Gesteins - Astralit , Dominit,
auch Gesteins - Dominit , Donarit , auch Ge-
steins - Donarit , Dorfit , Fördit , auch Gesteins-
Fördit , Halalit , auch Gesteins - Halalit , Koh-
len - Lignosit , Monachit , Kohlen - Nospagit,
Rhenanit , auch Gesteins - Rhenanit , Nivalit,
auch Gesteins - Rivalit , Romperit , auch Ge-
steins - Romperit , Tremonit , auch Gesteins-
Tremonit , Walsroder Sicherheitsspreng¬
stoff , Gesteins - Westfalit , Kohlen - Westfalit,
sämtlich auch mit angehängten Buchstaben und / oder
Zahlen.

3 . Unter I er. H.. Güterverzeichnis , 1. Gruppe , Unter¬
absatz ä), „Schwarzpulverähnliche pp . Sprengstoffe ",
und 2 . Gruppe , Unterabsatz lff „Chlorat und Per¬
chloratsprengstoffe ". Im Eingangsabsatz ist je am
Schlüsse hinter : „entsprechen " anzufügen : „und vom
Reichsverkehrsministerium zur Beförderung auf deut¬
schen Bahnen zugelassen sind " .

4 . Klasse I a . , Güterverzeichnis , 1. Gruppe ä ).
Unter der Aufführung der Sprengstoffnamen unter I
sind die Worte zu streichen : Gesteinssprengstoffe " .

6 . Unter Klasse I a . 1. Gruppe , Verpackung zu b),
„Organische Nitrokörper " , Absatz (1). Der letzte Satz,
beginnend mit den Worten : „Mit Wasser oder " ist zu
streichen und dafür zu setzen: „Silvite , Hexamit und



135

Pikrit sind nach den Vorschriften für Ammonsalpeter¬
sprengstoffe a ) zu verpacken , bei den beiden letzteren
kann die Paraffinierung oder Zeresiniernng fortfallen " .

Die mit „Hexamit " beginnende Verpackungsvorschrift
zu 8) ist zu streichen.

6 . Unter Klaffe I a . Güterverzeichnis , 2 . Gruppe,
Unterabsatz ä . Die bisherige Fassung wird ersetzt durch
die Fassung:

,,ä)  Pyrolit  1 auch mit angehängten Buchstaben,
Phrolit  2 auch mit angehängten Buchstaben . "

7 . Unter I L. Güterverzeichnis , 2 . Gruppe . Der

Unterabsatz s ) erhält folgende Fassung : ,,s ) Nitro¬
glyzerinpulver  1 (Gemenge von 94 bis 96 vom
Hundert Nitroglyzerinpulver und 4 bis 6 vom Hundert

üOprozentiger Calciumnitratlösuug ), Nitroglygly-
zerinPulver  2 (Gemenge von 97 bis 99 vom Hundert
Nitroglyzerinpulver und 1 bis 3 vom Hundert substi¬
tuierten Ursthanen ). "

8 . Unter I a . 2 . Gruppe , Verpackung zu b ) wird

im Absatz (1) für die Worte : „ Miedziankit und Bar-
barit I , II und III usw ." gesetzt : „Chloratit 3 " .

9 . Unter I a . Güterverzeichnis , 3 . Gruppe , Unter¬

absatz I : „ Für Ammoniaksalpeterstrengstoffe " wird ge¬

setzt : „ Ammonsalpetersprengstoffe " .
10 . Unter I u . 3 Verpackung , Absatz (2). Die

Worte „ 3 . Gruppe " sind zu streichen und das Wort

Explosiv! ist dreimal zu umranden.

11. In der Fußnote hierzu ist für „Vergleiche Bonarit"
zu setzen : „ Vergleiche Ammonit 1 " und an Stelle der
Worte : „Bezeichnung statt „3 . Gruppe " „ 1. Gruppe"

zu setzen: „Bezeichnung sExplosi »! statt IExplosiv! ".

12 . Unter I a . v . 0 . Sprengstoffe , Verladungs¬

vorschriften , Abschnitt Ziffer 3 , ist als zweiter Satz
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anzufügen : „Bei den Ammonsalpetersprengstoffen und
den schwarzpulverähnlichen handhabungssicheren Spreng¬
stoffen der 1 . Gruppe sowie den Chlorat - und Per¬
chloratsprengstoffen der 2 . Gruppe der Sprengmittel
muß angegeben werden , daß und wann der Spreng¬
stoff vom Reichsverkehrsministerium zur Beförderung
auf deutschen Bahnen zugelassen worden ist.

13 . Unter I 5 , Munition . Die Verpackungsvorschriften
zu Ziffer 1) erhalten folgende Fassung:

„Allgemein.
(1 ) Diese nicht sprengkräftigen Zündungen sind in

starke , dichte , sicher verschlossene Behälter fest zu ver¬
packen ; zulässig sind Holzkisten , bei den Zündhütchen
unter u) auch Blechkästen , die leeren Patronenhülsen
unter ä ) können auch in Säcke verpackt werden.

(2 ) Die Behälter müssen die deutliche und haltbare
Aufschrift : „Nichtsprengkräftige Zündungen , I 5 Mu¬
nition"  tragen.

14 . Ebenda . Die einzelnen Abschnitte „zu u) " erhalten in
ihrer Reihenfolge die Bezeichnung : „(1), bezw . (2 ) ,
bezw . (3) . "

15 . Klasse 15 , Güterverzeichnis . Der Unterabsatz 2a wird
gefaßt : „Sprengkapseln (auch mit Zeitzündung ) mit
einem Knallsatz aus Knallquecksilber und Kaliumchlorat.

Sprengkapseln mit anderen Füllungen , wenn das
Reichsverkehrsministerium sie zur Bahubeförderung be¬
sonders zugelassen hat " .

16 . Ebenda . Der Unterabsatz 25 wird gefaßt:
„Sprengkapseln mit elektrischen Zündern (auch mit
Zeitzündung ), und zwar
«) Sprengkapseln mit einem Knallsatz aus Knallqueck¬

silber und Kaliumchlorat,

N Sprengkapseln mit anderen Füllungen , wenn das
Reichsverkehrsministerium sie zur Bahnbeförderung

besonders zugelassen hat . "
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17 . Ebenda . Der Unterabsatz 2o wird gefaßt:
Sprengkapseln in fester Verbindung mit Schwarz¬
pulverzündschnur , und zwar

«) Sprengkapseln mit einem Knallsatz aus Knallqucck-
silber und Kaliumchlorat,

ß) Sprengkapseln mit anderen Füllungen , wenn das
Reichsverkehrsministerium sie zur Bahnbeförderung
besonders zugelassen hat . "

18 . Unter Klasse Id Verpackung zu Ziffer 2a . Der Ab¬
satz (5 ) erhält die Fassung : „ Eine Kiste darf höchstens
20 irZ Knallsatz enthalten.

Für Sprengkapseln mit anderen Füllungen als Knall¬
quecksilber und Kaliumchlorat darf die Höchstmenge des
Knallsatzes in einer Kiste die in den Zulassungs¬
bedingungen des Reichsverkehrsministeriums für den
Eisenbahntransport zugelassene Menge nicht überschreiten.

Kisten , deren Gewicht 25 dZ übersteigt , müssen mit
Handhaben oder Leisten versehen sein " .

19 . Unter Id , Güterverzeichnis , Ziffer 3 . Die Ziffer¬
bezeichnung im 1 . Satz muß heißen " 1ä " statt „ Io " .

20 . Unter Id , Verpackung zu Ziffer 7 des Güterverzeich-
nisfes , Absatz (1). Statt der Worte „ Sprengladungen"
bis „Bohrpatronen " ist zu setzen: „Diese Gegenstände " .

21 . Klasse Id , Verladungsvorschriften , Abschnitt
Ziffer 3 . Nach dem 1 . Unterabsatz ist einzufügen:
„Bei Sprengkapseln mit anderem Knallsatz als Knall¬
quecksilber und Kaliumchlorat (Ziffer 2a , d , o) muß
angegeben werden , daß das Reichsverkehrsministerium
diese Sprengkapseln zur Bahnbeförderung besonders zu¬
gelassen hat , und daß die Höchstmenge des Knallsatzes in
einer Kiste den Zulassungsbedingungen für den Eisen¬
bahntransport entspricht . "

22 . Unter Id , Verladungsvorschriften , Abschnitt L,
Ziffer 3 . Der mit den Worten : „Die sprengkräftigen
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Zündungen " beginnende Unterabsatz wird gefaßt : „ Die

sprengkräftigen Zündungen der Ziffer 2 , außerdem

nicht mit:
Sprengstoffen la,
Patronen und gefüllten Geschossen für Geschütze und

Minenwerfer , Torpedoausstoßpatronen und Zünd¬
patronen für Torpedos , Ziffer 5, Hand - und Gewehr¬
granaten , Ziffer 6,
brisanten Sprengladungen , Ziffer 7,
Leucht - und Signalmitteln , Ziffer 8,

Signalfeuerwerk , Ziffer 9. "
23 . Ebenda . Unter Abschnitt 6 , letzter Absatz.

Statt der Worte : „4a. und 4d bezeichneten Art " ist zu

setzen: „4s , bezeichneten Art , der unter 4d bezeichneten
Art , sofern sich die ganze Menge des Pulvers in dem
metallenen Patronenunterteil befindet ."

24 . Unter Klasse I «, Verpackung . Zu Ziffer Io des
Güterverzeichnisses erhält der Absatz (1) die Fassung:

„(1) Holzkisten , wie für a) vorgeschrieben , jedoch stets
mit Blecheinsätzen . Außer bei Wunderkerzen
mit nicht explosionsfähiger Kerzenmasse ohne

Zündkopf müssen die Kisten aus Brettern von
nicht weniger als 18 rum Stärke hergestellt
und mit Eisenbandarmierung versehen  sein.
Es können auch Kisten von gleicher Stärke mit

sogenannter Kreuzuagelung *) und ohne Eisen¬
band verwendet werden.

26 . Unter Klasse Io , Abschnitt Ziffer 3 der Ver¬
ladungsvorschriften ist als 3 . Satz anzufügen:

25. Anmerkung .*) Unter Kreuznagelung versteht man eine
sulche Nagelung , bei der die Längsrichtungen der in
einer Ecke zusammenstoßenden Bretter und die
Richtung der Nägel in diesen Brettern um 90 " ein¬
ander kreuzen und damit die Nägel immer in Lang¬
holz unjd niemals in Hirnholz getrieben werden.
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„Bei pyrotechnischen Zündstäbchen ( Io ) ist anzugeben,
ob die Zündköpfe mit einem Lacküberzug versehen sind,
und bei Wunderkerzen , ob die Kerzenmasse explosions-
fähig ist und ob sie einen Zündkopf haben . "

27 . Unter Klasse Io , Verladungsvorschriften : Im Ab¬
schnitt 0 erhält die Überschrift die Fassung : „6 . Zusatz
für Unterdeck -Verladung " , und der Absatz 2 wird gefaßt:
„2 . Wenn Überallzünder (1b ) und pyrotechnische Zünd¬
stäbchen ( Io ) unter Deck verladen werden , müssen sie in
unmittelbarer Nähe von unbehindert zugänglichen Luken
verstaut werden . Pyrotechnische Zündstäbchen mit
Zündkopf dürfen nur unter Deck verladen werden , wenn
der Zündkopf mit einem Lacküberzug versehen ist . "

28 . Klasse Ila , Ziffer 4 , Übermangansaure Salze.
Unter (1) der Verpackungsvorschriften ist als neuer
Unterabsatz anzufügen : „ Bei Frachtstücken bis zu einem
Rohgewicht von 50 IrA können die Stoffe auch in Papier¬
beuteln in starke , dichte , sicher verschlossene Holzkisten
mit einem verlöteten Zinkeinsatz verpackt werden . Die
Kisten müssen aus Hartholz gefertigt , ihre Bretter ge¬
leimt , oder gefedert oder genutet sein . "

29 . Unter Klaffe Via , Verpackung zu Ziffer 6 des
Güterverzeichniffes , erhält die Vorschrift folgende
Fassung:
„Die Stoffe der Ziffer 6 sind in feste imprägnierte
oder nicht imprägnierte Jutesäcke oder in dichte Holz¬
behälter , beide mit oder ohne Kraftpapiereinlage , zu
verpacken.

30 . Unter VIb , Güterverzeichnis , Ziffer 5 , ist hinter
den Worten : „Rückstände aus der Maisstärkefabrikation"
einzufügen : „ Mahlerzeugniffe aus Reis (Neisschrot,
Reismehl , Reisfuttermehl und dergl .). Die Morte:
„und Reis (risoomssl )" sind zu streichen.

31 . Unter VIb , Verladungsvorschriften . Der Beginn
der Ziffer 5 wird gefaßt : „Mahlerzeugniffe aus Reis
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(Reisschrot , Reismehl , Reisfuttermehl und dergl .) ,

Maiskleie " usw . wie bisher.

32 . Ebenda wird hinter Ziffer 6 als „ Ziffer 7 " an¬

gefügt : „ 7 . Laderäume , in denen Massengüter der

Ziffer 3 — 8 des Güterverzeichnisses verstaut sind,

. müssen dauernd gut durchlüftet werden , und zwar in

einer auch für die unteren Teile der Räume wirksamen

Weise , sie müssen täglich auf ihren Wärmegrad be¬

obachtet und sie dürfen erst betreten werden , nachdem

ihre Luft mit Sicherheitslampen geprüft worden ist . "

Oldenburg , den 22 . April 1925.

Ministerium des Verkehrs.
N . Weber.
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für den

Freistaat Oldenburg.
Laudesteil Oldenburg.

XI -IV . Band. (Ausgegeben den 30. April 1925.) 27. Stück.

Inhalt:
Nr . 40 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 23 . April 1925.

betreffend - das Festhalten überladener oder seeuntüchtiger
Seeschiffe im Hafen.

Nr . 41. Verordnung vom 23. April 1925 zur Ausführung des H 29
des Gesetzes für den Landesteil Oldenburg über die Ord¬
nungspolizei.

Nr. 40.
Bekanntmachung des Staatsmiuisteriums , betreffend das Festhalten

überladener oder seeuntüchtiger Seeschiffe im Hafen.
Oldenburg , den 23 . April 1925.

Auf Grund des Artikels 9 Z 6 des Gesetzes vom
S. Dezember 1868, betreffend die Organisation des Staats¬
ministeriums usw., bestimmt das Staatsministerium, was
folgt:

Z 1.

Ist ein Seeschiff überladen oder wird seine Seeuntüch¬
tigkeit der zuständigen Polizeibehörde glaubhaft gemacht, so
ist letztere nach Anhörung der Seeberufsgenossenschaft er¬
mächtigt, das Auslaufen des Schiffes aus dem Hafen zu
verhindern.



8 2.

Im Falle der Zuwiderhandlung gegen die Anordnung

der Polizeibehörde wird der Kapitän , sofern nicht nach den

allgemeinen Strafgesetzen eine höhere Strafe verwirkt ist,

mit Geldstrafe bis zu 150 Reichsmark bestraft.

Oldenburg , den 23 . April 1925.

Ministerium des Verkehrs.
R . Weber.

Nr. 41.
Verordnung zur Ausführung des H 29 des Gesetzes für den Landes¬

teil Oldenburg über die Ordnungspolizei.

Oldenburg , den 23 . April 1925.

In Ausführung des ß 29 des Gesetzes für den Landes¬

teil Oldenburg über die Ordnungspolizei vom 16 . Juli

1923 (Ges .-Bl . Band 42 , Seite 473 ) bestimmt das Staats¬

ministerium folgendes:

8 1.
Inhaber des Polizeiversorgungsscheins (Z 8 der Ver-

lorgungs -Ordnung vom 16 . Juli 1923 ), die auf Grund

der Personal -Abbau -Verordnung des Reichs vom 27 . Oktober

1923 (R .G .Bl . I S . 999 ) oder der nach Artikel 18 der vor¬

genannten Verordnung ergangenen Pensonal -Abbau -Verord-

nungen der Länder und Gemeinden ohne Gewährung von

Wartegeld oder Ruhegehalt entlassen werden , können auf

Antrag gegen Rückgabe des Polizeiversorgungsscheins eine

einmalige Entschädigung im Betrage von 2000 Reichsmark

erhalten.
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Die Entschädigung kann auch gewährt werden:

s ) Inhabern des Polizeiversorgungsscheins , die am
29 . März 1924 (Tag des Inkrafttretens des Olden-
burgischen Personalabbaugesetzes vom 28 . März
1924 ) bei Behörden vorgemerkt waren;

b ) Inhabern des Polizeiversorgungsscheins , die am
29 . März 1924 bei Behörden noch nicht vorgemerkt
waren , die aber den Polizeiversorgungsschein nach
dem 31 . März 1923 erhalten haben und bis zum
31 . März 1925 aus der Ordnuugspolizei äus-
geschieden sind;

o) Polizeiwachtmeister (S . B .) , die in der Zeit vom
3 . November 1923 (Tag des Inkrafttretens der
Verordnung des Reichs zur Abfindung von Ver¬
sorgungsanwärtern vom 30 . Oktober 1923 —
R .G .Bl . I S . 1050 — ) bis zum 31 . März 1925
an Stelle des Polizeiversorgungsscheines die Zulage
zu den Übergangsgebührnissen (8 13 der Versorgungs¬
ordnung ) gewählt haben ; jedoch ist diese auf die
Entschädigung anzurechnen.

Neben der einmaligen Entschädigung wird eine andere
Entschädigung für den Polizeiversorgungsschein nicht ge¬
währt . Die Entschädigung wird nicht gewährt an Beamte
der Ordnungspolizei , die ruhegehaltsberechtigt sind oder
den Polizeivcrsorgungsschein auf Grund des 8 8 Nr . .3
der Versorgungs -Ordnung erhalten haben . Mit der An¬
nahme der Entschädigung erlischt die Anwartschaft auf
Anstellung.

8 2 .

Der Antrag auf Gewährung der Entschädigung ist
bei dem Kommando der Ordnungspolizei zu stellen , und
zwar spätestens innerhalb dreier Monate nach dem Inkraft¬
treten dieser Verordnung oder innerhalb dreier Monate
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nach der auf Grund einer Personal -Abbau -Verordnung er¬
folgten Entlassung.

8 3.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkün¬
dung in Kraft.

Oldenburg , den 23 . April 1925.

Staatsministerium.

(Siegel ) Stein . R . Weber.
Ott.
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Freistaat Oldenburg.
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Xliiv.Band. (Ausgegeben den 30.April 1S2S.) 28.Stück.
Inhalt:

Nr. 42. Bekanntmachung des Staatsministeriums für den Landesteil
Oldenburg vom 27. April 1925, betreffend Regelung des
Kraflfahrzeugvcrkehrs auf den öffentlichen Wegen.

Ar. 42.
Bekanntmachung des Staatsministeriums für den Landesteil Oldenburg,

betreffend Regelung des Kraftfahrzeugverkehrs auf den öffentlichen
Wegen.

Oldenburg, den 27. April 1925.

Auf Grund der Z8 23 und 38 der Reichsverordnung
über Kraftfahrzeugverkehr vom 15. März 1923 und des
Artikels9 ß 6 des Landesgesetzes vom 5. Dezember 1868,
betreffend die Organisation des Staatsministeriums, wird
folgendes für den Landesteil Oldenburg bestimmt:

I . Personenkraftfahrzeuge.

8 1.
Der Verkehr mit Personenkraftfahrzeugen mit höchstens

6 Sitzplätzen einschließlich des Führersitzes ist auf allen
öffentlichen Fahrwegen gestattet, soweit er nicht für besteinte
Wege vom Ministerium des Innern und für nicht besteinte
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Wege von dem zuständigen Amte oder Stadtmagistrate der

Stadt I . Klasse verboten wird . Den Städten bleibt eine

besondere Regelung im Wege der Polizeiverordnung nach¬

gelassen.
8 2.

Der Verkehr mit Kraftstellwagen (Autoomnibussen ) und

mit Personenkraftwagen mit mehr als 6 Sitzplätzen ist auf

den Staatsstraßen und den vom Ministerium des Innern

als Durchgangsstraßen festgestellten Amts - und Gemeinde¬

wegen gestattet , wenn die Wagen mit Luftgummibereifung

versehen sind , auf allen übrigen öffentlichen Wegen verboten.

Dieses Verbot findet keine Anwendung auf den Verkehr in

den Städten und Ortschaften mit städtischer Bebauung.

Ausnahmen von dem Verbot des ersten Satzes und von der

Verkehrszulassung des zweiten Satzes können in Einzelfällen

von dem örtlich zuständigen Amte oder dem Stadtmagistrate

der Stadt I . Klasse , allgemeine Ausnahmen nur vom Mi¬

nisterium des Innern , soweit es sich jedoch um die Verkehrs¬

zulassung des zweiten Satzes für Städte handelt , auch von

den Städten im Wege der Polizeiverordnung zugelassen oder

angeordnet werden.

8 3.

Der Verkehr mit Personenkrafträdern einschließlich der

Kleinkrafträder ist auf Radfahrwegen und auf Fußwegen,

auch wenn sie für Fahrräder freigegeben sind , verboten , es

sei denn , daß der Verkehr mit Kraftzweirädern auf diesen

Wegen von dem örtlich zuständigen Amte oder dem Stadt¬

magistrate der Stadt I . Klasse allgemein oder in Einzelfällen

besonders zugelassen ist.

8 4.

Die Höchstgeschwindigkeit der Personenkraftfahrzeuge

darf in den Städten und Ortschaften mit städtischer Be¬

bauung , soweit in ihnen die geschlossene Bebauung reicht,
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30 km in der Stunde nicht überschreiten . Die Grenzen
der geschlossenen Bebauung werden von dem zuständigen
Amte oder Stadtmagistrate der Stadt I . Klasse bestimmt
und sind durch Warnungstafeln zu kennzeichnen . Sie sind
dem Ministerium des Innern mitzuteilen , damit dieses eine
Nachprüfung vornehmen und gegebenenfalls eine andere Ab¬
grenzung anordnen kann.

Die Höchstgeschwindigkeit der Kraftstellwagen , deren

Gesamtgewicht (Eigengewicht einschließlich zulässiger Belastung)
5 .5 Tonnen übersteigt , beträgt in den Städten und auf den
Landstraßen 25 km in der Stunde , für leichtere Kraftstell¬

wagen wird die Höchstgeschwindigkeit auf 30 km beschränkt.

Das Ministerium des Innern kann aus besonderen

Gründen , insbesondere auch in den Fällen des Z 23 Abs . 3
der Reichsverordnung , weitergehende Beschränkungen der
hiernach zugelassenen Höchstgeschwindigkeiten anordnen.

II . Lastkraftfahrzeuge.

8 5.
Der Verkehr mit Lastkraftwagen bis zu einem Gesamt¬

gewicht (Eigengewicht einschließlich des höchstzulässigen Lade¬
gewichts ) von 4 Tonnen ist auf allen öffentlichen Wegen
gestattet , wenn die Wagen mit Luftgummibereifung versehen
sind und kein Verbot auf Grund des Z 11 Abs . 2 ausge¬

sprochen ist . Für bei Veröffentlichung dieser Bekanntmachung
bereits zugelassene Wagen beträgt die Gesamtgewichtsgrenze
4 .4 Tonnen.

8 6.

Der Verkehr mit Lastkraftwagen , deren Gesamtgewicht
5 .5 Tonnen nicht übersteigt , ist auf allen Staatsstraßen und,
wenn sie mit Luftgummibereifung versehen sind , auch auf
den vom Ministerium des Innern als Durchgangsstraßen
sestgestellten Amts - und Gemeindewegen gestattet , auf allen
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anderen öffentlichen Wegen ist er verboten , soweit er nicht

nach Z 5 gestattet ist , oder auf Grund des 8 11 Abs . 1

Ausnahmen zugelassen sind.

8 7-
Der Verkehr mit Lastkraftwagen , deren Gesamtgewicht

9 Tonnen nicht übersteigt , ist auf allen Staatsstraßen ge¬

stattet . Auf allen anderen öffentlichen Wegen ist er ver¬

boten , soweit er nicht nach den ZK 5 und 6 gestattet ist,

oder auf Grund des 8 11 Abs . 1 Ausnahmen zugelasfen

sind . Bei Vollgummibereifung müssen die Gummireifen

auch in abgenutztem Zustande mindestens 50 Millimeter

stark sein.

8 8.
Der Verkehr mit Lastkraftwagen , deren Gesamtgewicht

9 Tonnen übersteigt , ist verboten.

8 9.

Das Gesamtgewicht der Anhängewagen (§ 25 der Reichs¬

verordnung ) darf auf den Staatsstraßen 7,5 Tonnen , auf

den Durchgangsstraßen 5,5 Tonnen und auf den übrigen

öffentlichen Wegen 4 Tonnen nicht übersteigen . Anhänge¬

achsen , soweit sie gemäß 8 25 Abs . 4 der Reichsverordnung

überhaupt zugelasfen werden , dürfen nur die Hälfte der

vorbezeichneten Gesamtgewichte haben . Anhängewagen sowohl

wie Anhängeachsen müssen mit Luftgummibereifung versehen

sein , wenn der Hauptwagen diese Bereifung haben muß

(8 5 und 6). Bei Vollgummibereifung müssen die Gummi¬

reifen auch in abgenutztem Zustande mindestens 50 Milli¬

meter stark sein.

8 10.

Der Verkehr mit Zugmaschinen ohne Güterladeraum,

deren betriebsfähiges Eigengewicht 2,5 Tonnen und deren
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Höchstgeschwindigkeit 8 Irin in der Stunde nicht übersteigt,
ist auf allen öffentlichen Wegen gestattet , soweit kein Verbot
auf Grund des Z 11 Abs . 2 ausgesprochen ist . Schwerere
Zugmaschinen oder Zugmaschinen mit größerer Höchst¬
geschwindigkeit sind verboten.

Die Zugmaschinen dürfen höchstens zwei zusammen¬
gekoppelte Wagen ziehen . Auf die Wagen finden die Aus¬

führungsbestimmungen zur Wegeordnung Anwendung.

8 11 -

Ausnahmen von den Verboten der HZ 5 — 10 können
nur vom Ministerium des Innern nach Anhörung des Wege¬

pflichtigen zugelassen werden , es sei denn , daß die Wege¬
pflichtigen selbst allgemein oder in besonderen Fällen mit
einer über die vorstehenden Beschränkungen hinausgehenden
Benutzung ihrer Wege oder von Teilstrecken für Lastkraft¬
fahrzeuge einverstanden sind.

Weitergehende Verbote können für den Verkehr auf be¬

steinten Wegen vom Ministerium des Innern und für den
Verkehr auf nicht besteinten Wegen von dem zuständigen
Amte oder dem Stadtmagistrate der Stadt I . Klasse ange¬
ordnet werden.

8 12 .

Die Verbote der ZK 5 — 10 finden keine Anwendung
auf den Verkehr mit Lastkraftfahrzeugen in den Städten
und Ortschaften mit städtischer Bebauung . Hier hat nötigen¬
falls eine Regelung durch örtliche Polizeiverordnungen oder
durch Einzelbeordnungen einzutreten . Die Polizeiverord¬
nungen unterliegen der Genehmigung des Ministeriums des

Innern , die Einzelbeordnung ist Aufgabe des Amts oder
der Stadtmagistrate der Städte I . Klaffe.

8 13-
Die höchstzulässige Fahrgeschwindigkeit der Lastkraft¬

fahrzeuge von mehr als 5,5 Tonnen Gesamtgewicht beträgt



25 Irin, innerhalb der Städte und der Ortschaften mit
städtischer Bebauung wird sie, soweit die geschlossene Be¬
bauung reicht (Z 4), auf 16 Kur in der Stunde beschränkt.
Die höchstzulässige Fahrgeschwindigkeit der Lastkraftfahrzeuge
bis zu 5,5 Tonnen Gesamtgewicht wird in den Städten und
auf den Landstraßen auf 30 Irin in der Stunde beschränkt.
Das Ministerium des Innern kann aus besonderen Gründen
weitergehende Beschränkungen der hiernach zugelasscnen Höchst¬
geschwindigkeiten anordnen.

III . Schluß - und Strafbestimmungen.

8 14.

Alle Ausnahmen gelten stets als widerruflich erteilt.

8 15.

In allen Einzelfällen, in denen Ausnahmen zugelassen
sind, haben die Wagenführer einen behördlichen Ausweis
bei sich zu führen und auf Verlangen eines Polizeibeamten
oder eines Wegebaubeamten einschließlich der Wegewärter
vorzuzeigen.

8 16.

Auf Verbote und Beschränkungen nach Abs. 1—3 des
Z 23 der Reichsverordnung ist durch Warnungstafeln in der
vom Ministerium des Innern vorgeschriebenen Form hinzu¬
weisen. Die Warnungstafeln sind als Zubehör der Wege
(Artikel7 K2 der Wegeorduung) vom Wegepflichtigen zu setzen
und zu unterhalten. Solange er die Tafeln nicht setzt, wird
angenommen, daß er mit der uneingeschränkten Benutzung
des Weges einverstanden ist. Ungültig gewordene Warnungs¬
tafeln sind zu beseitigen.

8 17-
Die von den Ämtern und den Stadtmagistraten der

Städte I . Klasse auf Grund des Z 16 der Ausführungs-
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bestimmungen zur Wegeordnung vom 16 . Februar 1895 in
der Fassung vom 5 . Oktober 1903 und auf Grund der
ihnen vom Ministerium des Innern nach Artikel 60 Z 1 der
Wegeordnung erteilten Ermächtigung für den Fuhrwerks¬
verkehr angeordneten zeitweiligen Aufhebungen und Beschrän¬
kungen der Benutzung der Wege gelten auch für den Kraft¬
fahrzeugverkehr.

8 18.

Die Staatsstraßen und die Durchgangsstraßen werden
zu Anfang jeden Jahres in den Oldenburgischen Anzeigen
bekannt gegeben.

8 Id.
Die von den zuständigen Stellen bereits angeordneten

Verbote und Beschränkungen verlieren , soweit es sich nicht
um vom Ministerium des Innern genehmigte Polizeiverord¬
nungen handelt , ihre Gültigkeit , wenn sie nicht innerhalb
4 Wochen nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung vom
Ministerium des Innern oder den Ämtern und Stadt¬
magistraten der Städte I . Klasse innerhalb der ihnen im
Vorstehenden zugewiesenen Zuständigkeit erneut angeordnet
werden.

8 20.

Zuwiderhandlungen werden mit Geldstrafe bis zu
150 Reichsmark bestraft , soweit nicht nach Z 21 des Reichs¬
gesetzes über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen vom 3 . Mai
1909 oder nach anderen Gesetzen eine höhere Strafe eintritt.

8 21.

Die Bekanntmachung des Staatsministeriums zur Aus¬
führung der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 3 . Fe¬
bruar 1910 , betreffend die Regelung des Verkehrs mit
Kraftfahrzeugen vom 29 . März 1910 (Ges .-Bl . S . 487 ) ,
wird aufgehoben , soweit die Zuständigkeit der Behörden des
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Landesteils Oldenburg durch diese Bekanntmachung geändert

wird . Im A 1 Zeile 2 der Bekanntmachung vom 29 . März

1910 fallen die Worte „Abs . 1 und 2 " weg.

Oldenburg , den 27 . April l925.

Staatsministerium.
R . Weber.
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Inhalt:
Nr . 43 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 2. Mai 1925,

betreffend Vereinbarung zwischen Oldenburg und Preußen
über die gegenseitige Anerkennung von Prüfungszeugnissen
für Lehrerinnen der weiblichen Handarbeiten und der Haus¬
wirtschaftskunde.

Nr. 43.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Vereinbarung,

zwischen Oldenburg und Preußen über die gegenseitige Anerken¬
nung von Prüfungszeugnissen für Lehrerinnen der weiblichen.
Handarbeiten und der Hauswirtschastskunde.

Oldenburg , den 2. Mai 19 - 5.

Das Staatsministeriumhat mit der preußischen Re¬
gierung ein Übereinkommen wegen gegenseitiger Anerkennung,
der Befähigungszeugnisse für Lehrerinnen der weiblichen
Handarbeiten und der Hauswirtschaftskunde getroffen. Das
Übereinkommen erstreckt sich auf die Zeugnisse, die in Olden¬
burg auf Grund der Prüfungsordnungen für Lehrerinnen
der Hauswirtschaftskundeund der weiblichen Handarbeiten.



vom 18 . Dezember 1924 an dem städtischen Seminar für
Hauswirtschafts - und Handarbeitslehrerinnen in Oldenburg
und die in Preußen auf Grund der Prüfungsordnungen
für Lehrerinnen der weiblichen Handarbeiten und der Haus¬
wirtschaftskunde vom 10 . Mai 1908 erworben sind.

Oldenburg , den 2 . Mai 1925.

Ministerium der Kirchen und Schulen.

v. Finckh.
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Gesetzblatt
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Freistaat Oldenburg«
Landesteil Oldenburg.

X1-IV. Band. (Ausgegeben den 16. Mai 1925.) 30. Stück.

Inhalt:
Nr . 44. Verordnung für den Freistaat Oldenburg vom 11. Mai 1925

über die Änderung des Gesetzes für den Freistaat Oldenburg
zur Ausführung des Gesetzes über den Finanzausgleich zwi¬
schen Reich, Ländern und Gemeinden (FinanSausgleichsgesetz)
vom 12. Juli 1924.

Nr . 45. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 14. Mai 1925,
betreffend Änderung der Flußlotsengebührenürdnung.

Nr . 46. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 14. Mai 1925,
betreffend Änderung der Seelotsgebührenordnung.

Nr. 44.
Verordnung für den Freistaat Oldenburg über die Änderung des Ge¬

setzes für den Freistaat Oldenburg zur Ausführung des Gesetzes
über den Finanzausgleich zwischen Reich, Ländern und Gemeinden
(Finanzausgleichsgesetz) vom 12. Juli 1924.

Oldenburg , den 11. Mai 1925.

Auf Grund des § 37 der Verfassung für den Freistaat
Oldenburg vom 17. Juni 1919 verordnet das Staatsmini-
fterium, was folgt:

Die Gültigkeitsdauer des Gesetzes für den Freistaat
Oldenburg zur Ausführung des Gesetzes über den Finanz-



äusgkeich zwischen Reich , Ländern und Gemeinden vvnt
12 . Juli 1924 wird bis zum 30 . September 1925 mit fol¬
genden Änderungen verlängert:

1.

Der 8 1 Abs . 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:

Der Gemeindeanteil wird nach dem Jstaufkommen
der einzelnen Finanzamtsbezirke zerlegt und der hiernach
errechnet Gemeindeunteranteil auf die Gemeinden des
einzelnen Bezirks nach dem Maßstabe der Rechnungs¬
anteile gemäß Z 22 Abs . 1 Satz 3 des Finanzausgleichs¬
gesetzes und Z 40 Nr . 2 der dritten Steuernotverordnung
vorläufig verteilt.

2.

Der 8 10 wird aufgehoben.

3.

Im Z 15 ist hinter dem Worte „Landesverbände " statt
„sind verpflichtet " zu setzen „sind berechtigt " .

4.

Im 8 17 Abs . 1 ist statt „8 40 Nr . 1 " zu setzen
„8 40 Nr . 2 » .

6.

Im 8 20 wird vorläufig die Ziffer 45 durch 75 ersetzt,
der letzte Satz des Abs . 1 wird gestrichen.

6 .

Die Regelungen der vorstehenden Ziffern 1 und 5 und
des 8 13 letzter Absatz des Gesetzes sind vorläufige , die
endgültige für das Rechnungsjahr 1925/26 wirkende Rege¬
lung bleibt der Gesetzgebung Vorbehalten.
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7.

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. April 192h
in Kraft.

Oldenburg , den 11 . Mai 1925.

Staatsministerium.

(Siegel ) v. Finckh . Stein . R . Weber,

Ott.

Nr. 45.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Änderung der Fluß¬

lotsgebührenordnung.

Oldenburg , den 14. Mai 1925.

Auf Grund einer Ermächtigung des Herrn Reichs¬
verkehrsministers wird mit sofortiger Wirkung die Fluß¬
lotsgebührenordnung vom 30 . April 1924 (Gesetzbl . S . 180)
wie folgt geändert:

1.

Der § 2 erhält folgende Ziffer IV:

„IV . Das Mindestlotsgeld für die Strecke von der
Bremerhavener Reede bis Bremen oder um¬
gekehrt beträgt

vom 1 . April — 30 . September 20 Gm.
vom 1 . Oktober — 31 . März 25 „

Für Teilstrecken gelten die Berhältnissätze von
Ziffer II.



Die Bestimmungen des § 3 werden hierdurch
nicht berührt . "

2.

Hinter 8 4 ist als 8 4a einzuschalten:

8 4a.

„Außer dem Lotsgeld gebührt den Lotsen , so
lange sie an Bord des von ihnen gelotsten
Schiffes sind , freie Beköstigung und angemessene
Unterkunft . "

3.

Der 8 11 erhält folgende Fassung:

„Der Gesamtbetrag der in den 88 2 , 3 , 4 und
5 festgesetzten Sätze wird bei Schiffen

von 1 — 3000 Brutto -Register -Tons mit 0,60
über 3000 „ „ „ „ 0,50

multipliziert.

Der sich danach ergebende Betrag ist in
Reichsmark oder in der Währung der Ber¬
einigten Staaten von Nordamerika zu zahlen,
wobei 1 Reichsmark — Dollar zu rechnen

ist . Das gleiche gilt für die Gebühr des 8 6 . "

4.

In den 88 2 und 6 ist statt „ Golvmark und Gold¬

pfennige " zu setzen : „Reichsmark und Reichspfennige " ,

Oldenburg , den 14 . Mai 1925.

Ministerium des Verkehrs.
R . Weber.
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Nr. 46.
Bekanntmachung des Staatsministertums , betreffend Änderung der

Seelotsgebührenordnung.

Oldenburg , den 14 . Mai 1S25.

Auf Grund einer Ermächtigung des Herrn Reichs¬
verkehrsministers wird mit sofortiger Wirkung die Seelots¬
gebührenordnung vom 30 . April 1924 (Gesetzblatt S . 187)
wie folgt geändert:

1.

Der Z 2 erhält folgende Ziffer 5:

„5 . Das Mindestlotsgeld für die Strecke See bis
Bremerhaven Reede oder umgekehrt beträgt

vom 1 . April — 30 . September 40 Gm.
vom 1 . Oktober — 31 . März 50 „

Für Teilstrecken gelten die Verhältnisfätze von Ziffer 3 . "

2.

Der 8 15 erhält folgende Fassung:

„Der Gesamtbetrag der in dem 8 2 festgesetzten
Sätze wird bei Schiffen

von 1— 1000  Brutto -Register -Tons mit 0,77
1001 — 2000 „ „ „ 0,63
2001 — 3000 „ „ ,. .. 0 .57

über 3000 „ „ „ 0,53

multipliziert.

Der sich danach ergebende Betrag ist in Reichs¬
mark oder in der Währung der Vereinigten
Staaten von Nordamerika zu zahlen , wobei
1 Reichsmark — *0/42  Dollar zu rechnen ist.
Das gleiche gilt für die Gebühren der 88  9
und 13 . "



In den ZZ 2 , 3, 9 und 13 ist statt „Goldmark"
„Goldpfennigbeträge " , „Goldpfennig " zu setzen: „Reichs
mark " , „Reichspfennigbeträge ", „Reichspfennige " .

Oldenburg , den 14 . Mai 1925.

Ministerium des Verkehrs.

R . Weber.
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Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg.
Landesteil Oldenburg.

HIV . Band. (Ausgegeben den 18. Mai 1925.) 31. Stück.

Inhalt:
Nr . 47 . Verordnung des Staatsministeriums vom 13. Mai 1925 , be¬

treffend Erwerbslosenfürsorge.

Nr. 47.
Verordnung des Staatsministeriums , betreffend Erwerbslosenfürsorge.

Oldenburg , den 13. Mai 1925.

Der 8 10 der Verordnung des Staatsministeriums,
betreffend Erwerbslosenfürsorge, vom 25. Februar 1925
(Gesetzbl. S . 64) in der Fassung der Verordnung vom
25. März 1925 (Gesetzbl. S . 103) wird aufgehoben.

Oldenburg, den 13. Mai 1925.

Staatsmimsterium.
(Siegel.) Stein . R. Weber.

Theilen.
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Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg.
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XOIV . Band . iAusgegeben den 22. Mai 1925.) 32 . Stück.

Inhalt:
Nr . 48. Bekanntmachung des Staatsmimsterimns vom 18. Mai 1925

zur Ausführung des Gesetzes vom 19. Juli 1922 für detr
Freistaat Oldenburg, betreffend die Neubeordnung der staat¬
lichen Kreditanstalt.

Nr. 48.
Bekanntmachung des Staatsministeriums zur Ansführung des Gesetzes

vom 19. Juli 1922 für den Freistaat Oldenburg, betreffend die
Neubeordnung der Staatlichen Kreditanstalt.

Oldenburg, den 18. Mai 1925.

Die Bekanntmachung des Staatsministeriums vom
3. August 1922 zur Ausführung des Gesetzes vom 19. Juli
1922 für den Freistaat Oldenburg, betreffend die Neu¬
beordnung der Staatlichen Kreditanstalt, wird wie folgt
geändert.

I.
Dem zweiten Absatz des Z 8 werden die Worte nach¬

gefügt „soweit nicht eine andere Abschreibung vereinbart,
wird".
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II.

Im ersten Absatz des 8 11 , Satz 1 , werden die „ fünf
Mark " ersetzt durch „zwei

Oldenburg , den 18 . Mai 1925.

Staatsministerium,

v. Finckh.
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Inhalt;
Nr . 49. Bekanntmachung des Staatsministerimns vom 19. Mai 1825

zur Änderung der Bekanntmachung des Staatsministeriums
vom 14. März 1914, betreffend die Bildung einer Kammer
für Handelssachen bei dem Landgericht in Oldenburg.

Nr. 49.
Bekanntmachung des Staatsministeriums zur Änderung der Bekannt¬

machung des Staats Ministeriums vom 14. Mürz 1914, betreffend
die Bildung einer Kammer für Handelssachen bei dem Landgericht
in Oldenburg.

Oldenburg, den 19. Mai 1925.

Artikel I.

Der Z 3 der Bekanntmachung des Staatsministeriums
vom 14. März 1914, betreffend die Bildung einer Kammer
für Handelssachen bei dem Landgericht in Oldenburg, erhält
folgende Fassung:

Für die Kammer für Handelssachen werden2 Handels¬
richter und 4 stellvertretende Handelsrichter ernannt. Von
den Handelsrichtern soll mindestens einer, von den stellver¬
tretenden Handelsrichtern sollen mindestens2 ihren Wohnsitz
in der Stadt Oldenburg haben.
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Artikel II.

Diese Bekanntmachung tritt mit sofortiger Wirkung
in Kraft.

Oldenburg , den 19 . Mai 1925.

Staatsministerium.

v . Finckh.

Köster.
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Gesetzblatt
für den

Freiftaat Oldenburg.
Laudesteil Oldenburg.

XOIV . Band. (Ausgegeben den 30. Mai 1025.) 34. Stück.

Inh alt:
Nr. 50. Bekanntmachung des Staatsministeriumŝ vom 26. Mai 1925,

betreffend Bekämpfung des Kartoffelkäfers.
Nr. 51. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 27. Mai 1925,

betreffend Änderung der Lotsenordnung für die Weserseelotsen--
gesellschaft vom 21. November 1922.

Rr. 60.
Bekanntmachung des Staatsministeriums, betreffend Bekämpfung des

Kartoffelkäfers.
Oldenburg, den 26. Mai 1925.

Auf Grund des Artikels 9 Z 6 des Gesetzes vom
5. Dezember 1868, betreffend die Organisation des Staats¬
ministeriums, und des § 50 des Feld- und Forstpolizeigesetzes
vom 15. August 1882 hat das Staatsministerium zur Be¬
kämpfung des Kartoffelkäfers für den Landesteil Oldenburg
folgendes angeordnet:

8 1.
Aufsicht.

(1) Die landwirtschaftlich genutzten Felder und Gärten
unterliegen der amtlichen Beaufsichtigung zum Zwecke der
Bekämpfung des Kartoffelkäfers(I^ xtiiiotarM äsosralirwats.



8a ^ ). Die Aufsicht wird von den Polizeibehörden , den Ge¬
meindebehörden und den Organen des öffentlichen Pflanzen¬
schutzdienstes ausgeübt.

(2 ) Die mit der Aufsicht betrauten Personen und die
von den Gemeinden ernannten Vertrauensmänner dürfen die
Grundstücke betreten und die zur Entnahme der verdächtigen
Insekten erforderlichen Maßnahmen treffen.

8 2.
Anzeigepflicht.

(1) Etwaige den Verdacht des Vorhandenseins des Kar¬
toffelkäfers begründende Erscheinungen sind binnen 24 Stunden
der Polizeibehörde oder dem Gemeindevorstand anzuzcigen.
Die Anzeigepflicht liegt dem Nutzungsberechtigten des Grund¬
stücks und in dessen Abwesenheit dessen Vertreter ob.

(2) Der Gemeiudevorstand hat die bei ihm eingehenden
Anzeigen unverzüglich an die Polizeibehörde weiterzuleiten.

(3 ) Die Anzeigepslicht ruht , wenn und soweit von
anderer Seite bereits Anzeige erstattet worden ist.

8 3.

Weitergehende Vorschriften.

Weitergehende Anordnungen der Polizeibehörden und
Gemeindevorstände sind zulässig.

8 4.

Polizeibehörden sind die Ämter , in den Städten I . Klaffe
die Stadtmagistrate.

8 5.

Zuwiderhandlungen gegen dievorstehenden Bestimmungen
unterliegen den Strafvorschriften des 8 50 des Feld - und
Forstpolizeigesetzes.
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8 6.

Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage ihrer Ver¬
kündung in Kraft.

Oldenburg , den 26 . Mai 1925.

Ministerium des Innern.
R . Weber.

Nr. 61.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Änderung der Lotsen-

ordnnng für die Weserseelotsengesellschaft vom 2 t . November 1922.

Oldenburg , den 27. Mai 1925.

Auf Grund einer Ermächtigung des Herrn Reichsver¬
kehrsministers erhält der Z 23 der Lotscnordnung für die
Weserseelotsengesellschaft vom 21 . November 1922 -- Gesetz¬
blatt S . 1451 — mit sofortiger Wirkung folgende Fassung:

8 23.

Der Lotsendirektor kann Warnungen , Verweise und
Geldstrafen bis zu 50 Reichsmark gegen die Lotsen aus¬
sprechen . Auf höhere Geldstrafe » bis zu 500 Reichsmark,
auf zeitweilige Enthebung vom Dienst und auf Ausschluß
aus der Gesellschaft kann nur von der Reichswasserstraßen¬
direktion erkannt werden.

Die Vollstreckung der Geldstrafe erfolgt im Verwal¬
tungswege.

Die erkannten Geldstrafen fließen in die Pensionskasse
der Weserseelotsen.

Vor Verhängung der Strafe ist der Lotse verantwortlich
zu hören.

Oldenburg , den 27 . Mai 1925.

Ministerium des Verkehrs.
R . Weber.
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Inhalt:
Nr . 52 . BekaNnimachung des Staatsministeriums vom 5 . Juni 1925,

betreffend den Geschäftsbetrieb der Stellenvermittler.

Ar. 52.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend den Geschäftsbetrieb

der Stellenvermittler.

Oldenburg , den 5. Juni 1925.

Die Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend
Vorschriften über den Umfang der Befugnisse und Ver¬
pflichtungen sowie über den Geschäftsbetrieb der Gesinde-
Vermieter und Stellenvermittler mit Ausschluß der Stellen¬
vermittler für Bühnenangehörige (Theateragenten ) und der
Stellenvermittler für Schiffsleute , vom 18 . Februar 1905 wird,
wie folgt , geändert:

An Stelle der im tz 1 der genannten Bekanntmachung
bestimmten Geschäftsbücher ^ und 8 ist fortan ein gemein-



sames Geschäftsbuch nach dem beigefügten Vordruck zu
führen.

Der Bestand an alten Vordrucken kann aufgebraucht
werden.

Oldenburg , den 6 . Juni 1925.

Staatsministerium,

v . Finckh.
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Gesetzblatt
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H,IV . Band. (Ausgegeben den 12. Juni 1925.) 36. Stück.

Inhalt:
Nr . 53. Bekanntmachung des Ministeriums der Kirchen und Schulen

vom 4. Juni 1L25, betreffend die von den Landesregierungen
getroffene Vereinbarung über die Deutsche Oberschule vom
28. Mürz 1925.

Nr . 54. Bekanntmachung des Ministeriums des Innern vom 6. Juni
1925 zur Ausführung des Rindviehzuchtgesetzes.

Nr. 53.
Bekanntmachung des Ministeriums der Kirchen und Schulen, betreffend

die von den Landesregierungen getroffene Vereinbarung über die
Deutsche Oberschule vom 28. März 1925.

Oldenburg, den 4. Juni 1925.

Nachstehende Vereinbarung der Landesregierungen über
die Deutsche Oberschule wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis
gebracht.

Oldenburg, den 4. Juni 1925.
Ministerium der Kirchen und Schulen.

v. Finckh.

Or. Weßner.



Vereinbarung
der Länder über die deutsche Oberschule.

Die Regierungen der Länder *) haben das folgende Über¬

einkommen getroffen:
1 . Als neue zur Hochschulreife führende höhere Schule

wird die deutsche Oberschule versuchsweise zugelassen.

2 . Die Dauer des Lehrgangs der deutschen Oberschule

ist dieselbe wie bei den übrigen höheren Schulen.

Die deutsche Oberschule ist auch in der Form der Auf¬
bauschule zugelassen (Vereinbarung der Länder über die
Aufbauschule vom 19 . Dezember 1922 — Reichsministerial¬
blatt 1923 , S . 15 ).

3 . Allgemein verbindliche Lehrfächer der deutschen Ober¬
schule sind : Religion , Deutsch , Geschichte , Erdkunde , Mathe¬
matik , Naturwissenschaften , Zeichnen und Musik , ferner
Staatsbürgerkunde , Kunstbetrachtung und philosophische Pro¬
pädeutik als gesonderte Lehrfächer oder im Anschluß an
andere Lehrfächer . Dazu kommen zwei fremde Sprachen,
von denen die eine in der untersten Klasse der deutschen

Oberschule beginnt und bis zum Abschluß , die zweite mit
mindestens 3 Wochenstunden während der letzten 4 Jahre

durchgeführt werden muß.
4 . Die Aufstellung der Lehrpläne bleibt den Unter¬

richtsverwaltungen der Länder überlassen , die sich, ge¬
gebenenfalls durch Vermittlung des Ausschusses für das
Unterrichtswesen , über deren Angleichung verständigen.

5 . Schüler solcher deutschen Oberschulen , die nur eine
verbindliche fremde Sprache eingeführt haben , im übrigen
aber den Anforderungen unter 1 bis 4 entsprechen , können
die Berechtigungen der deutschen Oberschule nur dann er¬
werben , wenn an der Schule , die sie besucht haben , eine

h Die Bayerische Regierung hat sich diesem Übereinkommen nicht

angeschlossen.



175

zweite fremde Sprache als unverbindliches Fach mit mindestens
Z Wochenstunden während der letzten 4 Jahre betrieben wurde,
und wenn sie die Teilnahme an dem Unterrichte der zweiten
fremden Sprache in ihrem Reifezeugnis Nachweisen ; die Leistun¬
gen in dieser fremden Sprache sind bei den Versetzungen
und bei der Erteilung des Reifezeugnisses wie bei einem or¬
dentlichen Lehrfach zu werten.

6 . Der Unterricht an der deutschen Oberschule wird , un¬
vermeidliche vorübergehende Vertretungen ausgenommen , nur
von Lehrern erteilt , die sich über ihre Befähigung für die
ihnen gestellte Lehraufgabe ordnungsmäßig ausgewicsen haben.

7 . Die . Einbeziehung der deutschen Oberschule in die
Vereinbarung über die gegenseitige Anerkennung der Reife¬
zeugnisse der höheren Schulen vom 19 . Dezember 1922 bleibt
Vorbehalten.

Ar. 54.
Bekanntmachung des Ministeriums des Innern zur Ausführung des

Rindviehzuchtgesetzes.
Oldenburg , den 6. Juni 1925.

Der niedrigste Satz des Deckgeldes , welcher für jedes
von einem angekörten Bullen belegte Rind zu entrichten ist,
wird für das Zuchtgebiet Wesermarsch auf Vorschlag des
Großen Ausschusses der Oldenburgischen Wesermarsch -Herd-
buchgesellschaft als Rindviehzuchtkommission für dieses Zucht¬
gebiet auf Grund des Z 49 Abs . 2 des Rindviehzuchtgesetzes
für den Landesteil Oldenburg vom 5 . Juli 1924 auf 5
festgesetzt.

Oldenburg , den 6 . Juni 1925.

Ministerium des Innern.
R . Weber.
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Gesetzblatt
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Inhalt:
Nr . 55. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 10 . Juni 1925,

betreffend das Dienstgericht der Ordnungspolizei.
Nr . 56 . Bekanntmachung des Ministeriums des Innern vom 10. Juni

1925 , betreffend das Dienstgericht der Ordnungspolizei.

Nr. 55.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend das Dienstgericht

der Ordnungspolizei.
Oldenburg , den 10. Juni 1925.

Auf Grund des Z 34 Abs . 2 des Gesetzes für den
Landesteil Oldenburg vom 16 . Juli 1923 über die Ordnungss
Polizei (Ges .Bl . Bd . 42 , S . 473 ff .) wird folgendes bestimmt:

8 1-

Das gemäß Z 26 des Gesetzes für den Landesteil
Oldenburg über die Ordnungspolizei vom 16 . Juli 1923
zu bildende Dienstgericht führt die Bezeichnung „ Dienstgericht
der Ordnungspolizei " .

8 2.
Das Dienstgericht entscheidet in der Besetzung von drei

Mitgliedern mit Einschluß des Vorsitzenden . Der Vorsitzende
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Und ein Beisitzer sowie je ein Stellvertreter werden aus der
Zahl der ordentlichen Richter, die in der Stadt Oldenburg
ihren dienstlichen Wohnsitz haben, vom Präsidenten des
höchsten Landesgerichts ernannt. Der andere Beisitzer ist
ein Polizeioffizier oder ein Polizeiwachtmeister(Sammel¬
begriff), je nachdem es sich um die Berufung eines Polizei-
offiziers oder eines Polizeiwachtmeisters handelt. Diese Bei¬
sitzer müssen das 25. Lebensjahr vollendet haben; sie werden
einschließlich je eines Stellvertreters vom Ministerium des
Innern auf Vorschlag des Kommandos der OrdnungS-
polizei ernannt.

8 3.

Die Mitglieder des Dienstgerichts erhalten für ihre
Tätigkeit keine besondere Vergütung.

8 4-

Das Ministerium des Innern erläßt gemäß 8 26 des
Gesetzes für den Landesteil Oldenburg über die Ordnungs-
polizei alle näheren Vorschriften, die als Teil einer zu er¬
lassenden Disziplinarstrafordnunggelten.

8 5.

Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage ihrer Ver¬
kündung in Kraft.

Oldenburg, den 10. Juni 1925.
Staatsministerium.

v. Finckh.



Bekanntmachung des Ministeriums des Innern , betreffend das Dienst¬
gericht der Ordnungspolizei.

Oldenburg , den 10. Juni 1925.

Zur Ausführung des Z 26 des Gesetzes für den Landes¬
teil Oldenburg über die Ordnungspolizei vom 16 . Juli 1923
(Ges .Bl . Bd . 42 , S . 473 ff.) und des § 4 der Bekannt¬
machung des Staatsministeriums , betreffend das Dienst¬
gericht der Ordnungspolizei , vom 10 . Juni 1925 wird
folgendes bestimmt:

8 1-

Die Namen der Mitglieder des Dienstgerichts sind den
Angehörigen der Ordnungspolizei durch Tagesbefehl des
Kommandos bekannt zu machen.

8 2.
Zu den Verhandlungen des Dienstgericht ist ein vom

Ministerium des Innern zu ernennender Schriftführer zu¬
zuziehen.

8 3.

Die Berufung ist binnen zwei Wochen nach Verkündung
oder Zustellung der Entscheidung schriftlich einzulegen . Die
Berufung ist , sofern das nicht schon in der Berufungsschrift
geschehen ist , binnen zwei weiteren Wochen nach Ablauf der
Frist zur Einlegung der Berufung schriftlich zu begründen.

Die Frist zur Einreichung der Berufungsbegründung
kann auf Antrag des Berufungsführers von dem Vorsitzenden
des Dienstgerichts um zwei Wochen verlängert werden.

Für die Berechnung der Fristen findet die Vorschrift
des Z 43 der Strafprozeßordnung entsprechende Anwendung.



8 4.

Die Verufungsschrift und die Berufungsbegründung

sind bei dem Dienstgericht oder bei der Stelle , deren Ent¬

scheidung angefochten wird , einzureichen . Diese Stelle reicht

die Schriften unverzüglich an das Dienstgericht ein . Das

Dienstgericht stellt eine Abschrift derSchriften dem Ministerium

des Innern zu.

8 5 .
Das Ministerium des Innern bestellt für das Ver¬

fahren vor dem Dienstgericht durch eine Verfügung an

dieses einen höheren Vcrwaltungsbeamten zum Vertreter

des Staatsinteresfes . Dieser ist zur mündlichen Verhand¬

lung zu laden.

8 6.
Der Berufungsführer kann sich des Beistandes eines

bei einem deutschen Gericht zugelassenen Rechtsanwalts be¬

dienen . Mit Genehmigung des Dienstgerichts kann er sich

auch des Beistandes einer anderen Person bedienen . Die

Bestellung zum Beistand ist durch Vorlage einer schriftlichen

Vollmacht nachzuweisen . Dem Beistand ist die Einsicht der

Akten zu gestatten . Zur mündlichen Verhandlung ist er

neben dem Berufungsführer zu laden.

8 7 .

Der Vorsitzende des Dienstgerichts bestimmt den Termin

für die mündliche Verhandlung und veranlaßt die erforder¬

lichen Ladungen sowie die Herbeischaffung der als Beweis¬

mittel dienenden Gegenstände.

8 8.

Für die Ausschließung und die Ablehnung von Mit¬

gliedern des Dienstgerichts und des Schriftführers finden
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vorbehaltlich des Absatzes2 die Vorschriften der §8 22—32
der Strafprozeßordnung entsprechende Anwendung.

Über das Ablehnungsgesuch entscheidet, wenn ein Mit¬
glied des Dienstgcrichts abgelehnt wird, das Dienstgericht
ohne Mitwirkung des abgelehntcn Mitglieds und ohne das
ein Ersatzmann einzutreten hat, endgültig. Bei Stimmen¬
gleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden und, falls
er selbst abgelehnt ist, die Stimme des dienstältesten Mit¬
glieds. Werden alle Mitglieder abgelehnt, so entscheidet das
Ministerium des Innern.

8 9.
Das Dienstgericht entscheidet nach mündlicher Verhand¬

lung in nicht öffentlicher Sitzung.

8 10.

Die mündliche Verhandlung findet statt, auch wenn der
Berufungsführer nicht erschienen ist; er kann sich durch einen
mit schriftlicher Vollmacht versehenen Beistand (ß 7) ver¬
treten lassen. Dem Dienstgericht steht cs jederzeit zu, das
persönliche Erscheinen des Berufungsführers unter der
Warnung anzuordnen, daß aus seinem Fernbleiben nachteilige
Schlüffe gezogen werden können.

8 11.

Für die Aufrechterhaltung der Ordnung während der
Sitzung gelten die Vorschriften der ZZ 176 bis 183 des
Gerichtsverfassungsgesetzesentsprechend. Eine Anfechtung
der Entscheidungen findet nicht statt.

8 12.

Die Verhandlung beginnt mit dem Aufruf der Zeugen
und Sachverständigen. Hieran schließt sich die Vernehmung
des Berufungsführers über seine persönlichen Verhältnisse.
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Sodann hält der Berichterstatter einen Vortrag über
die bisherigen Ergebnisse des Verfahrens. Die Entscheidung
ist stets zu verlesen.

Die Vernehmung des Berufungsführers und der
Vortrag des Berichterstatters finden in Abwesenheit der
Zeugen statt.

8 13.

Ob und in welchem Umfange eine Beweisaufnahme
stattsinden soll, bestimmt das Dienstgericht nach freiem Er¬
messen.

8 14.

Das Dienstgericht kann für den Fall einer Beweis¬
aufnahme die Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen
durch ein beauftragtes Mitglied oder einen darum zu er¬
suchenden Richter oder in der Hauptverhandlung anordnen.
Di« Vernehmung muß auf Antrag des Vertreters des
Staatsinteresses oder des Berufungsführers in der Haupt¬
verhandlung erfolgen, sofern nicht voraussichtlich der Zeuge
oder Sachverständige am Erscheinen in der mündlichen Ver¬
handlung verhindert oder sein Erscheinen wegen großer Ent¬
fernung besonders erschwert sein wird, und unter der weiteren
Voraussetzung, daß die Tatsachen, über welche die Ver¬
nehmung erfolgen soll, nach dem Ermessen des Dienstgerichts
erheblich sind.

8 15.

Im Falle einer Vernehmung außerhalb der mündlichen
Verhandlung sind der Berufungsführer, sein Beistand und
der Vertreter des Staatsinteresses durch den vernehmenden
Beamten von dem Termin zu benachrichtigen.
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8 16.

Die Aussagen eines außerhalb der mündlichen Ver¬
handlung vernommenen Zeugen oder Sachverständigen, dessen
Vernehmung nicht in der mündlichen Verhandlung erfolgen
muß, sind zu verlesen. Doch kann die Verlesung im Ein¬
verständnis mit den Beteiligten unterbleiben.

8 17.

Die Bestimmungen im sechsten und siebenten Abschnitt
des ersten Buches der Strasprozeßordnung über Zeugen und
Sachverständige finden entsprechende Anwendung, soweit
nichts anderes bestimmt ist.

Von der Beeidigung der Zeugen und Sachverständigen
kann das Dienstgericht Abstand nehmen, wenn es sie nicht
für erforderlich erachtet.

8 18.

Zum Schluß werden der Vertreter des Staatsinteresses
und der Berusungsführer mit ihren Ausführungen und An¬
trägen gehört. Dem Berusungsführer steht das letzte Wort zu.

8 19.

Das Dienstgericht Entscheidet unter Berücksichtigung des
gesamten Inhalts der Verhandlungen und des Ergebnisses
einer etwaigen Beweisaufnahme nach freier Überzeugung.

Das Urteil wird am Schlüsse der Verhandlung oder
spätestens mit Ablauf einer Woche nach dem Schlüsse der
Verhandlung verkündet.

Das Urteil ist mit Gründen zu versehen und in je
einer Ausfertigung dem Berufungsführer und der Stelle,
deren Entscheidung angefochten worden ist, sowie dem Ver¬
treter des Staatsinteresses zuzustellen.



8 20.

Über die mündliche Verhandlung wird eine Niederschrift
ausgenommen.

Diese enthält:

1 . den Ort und den Tag der Verhandlung;

2 . die Namen der Richter , des Vertreters des Staatsinteresses
und des Schriftführers:

3 . die Namen des Berufungsführers und der Beistände.

Die Niederschrift muß den Gang und die Ergebnisse
der Verhandlung im wesentlichen wiedergeben , auch die An¬
träge und Entscheidungen , inbesondere die Urteilsformel,
enthalten.

Die Niederschrift wird von dem Vorsitzenden und dem
Schriftführer unterzeichnet.

8 21 .

Die Kosten des Verfahrens fallen , falls das Dienst¬
gericht der Berufung nicht oder nur zum Teil stattgibt , ganz
oder teilweise - dem Berufuugsführer zur Last . Die Ent¬
scheidung hierüber ist im Urteil zu treffen.

8 22 .

Diese Bekanntmachung tritt gleichzeitig mit der Be¬
kanntmachung des Staatsministeriums , betreffend das Dienst¬
gericht der Ordnungspolizei , vom 10 . Juni 1925 in Kraft.

Oldenburg , den 10 . Juni 1925.

Ministerium des Innern.
R . Weber.
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Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg.
Laudesteil Oldenburg.

XI -IV . Band. (Ausgegeben den 19. Juni 1925.) 38. Stück.

Inhalt:
Nr . 57. Verordnung für den Landesteil Oldenburg vom 15. Juni

1925, betreffend Enteignung zwecks Anlegung elektrischer
Leitungen in der Stadt Jever seitens der Elektrizitäts¬
genossenschaft Nord-Jeverland , e. G. m. u . H., in Hohen-
irchen.

Nr. 57.
Verordnung für den Landesteil Oldenburg, betreffend Enteignung

zwecks Anlegung elektrischer Leitungen in der Stadt Jever seitens
der Elektrizitätsgcnossenschaft Nord-Jeverland , e. G. m. u . H.,
in Hohenkirchen.

Oldenburg, den 15. Juni 1925.

Auf Grund des Enteignungsgesetzes vom 21. April
1897 Artikel 2 und 6 verordnet das Staatsministerium
hiermit, was folgt:

Das angeführte Gesetz findet Anwendung auf die von
der Elektrizitätsgenosfenschaft Nord-Jeverland, e. G. m.
u. H., in Hohenkirchen in der Stadt Jever anzulegenden
elektrischen Leitungen.

Entschädigungspflichtig ist die genannte Elektrizitäts¬
genossenschaft.
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Als Enteignungsbehörde wird der Stadtmagistrat in
Jever bestellt.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkün¬

dung in Kraft.

Oldenburg , den 15 . Juni 1925.

Staatsministerium.

(Siegel .) v . Finckh . R . Weber.
Ott.
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Inhalt:

Nr . 58. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 17. Juni 1925
zur Abänderung der Ministerialbekanntmachung vom 15 . De¬
zember 1911 . betreffend polizeiliche Vorschriften für die Schiff¬
fahrt und Flößerei auf der Weser von der Kaiserbrücke in Bremen
bis zum Rotesand -Leuchtturm , sowie auf der Geeste und
Lesum.

Nr. 58.
Bekanntmachung des Staatsministeriums zur Abänderung der Mi¬

nisterialbekanntmachung vom 1b. Dezember 1911 . betreffend poli¬
zeiliche Vorschriften für die Schiffahrt und Flößerei auf der Weser
von der Kaiserbrucke in Bremen bis zum Rotesand -Leuchtturm.
sowie auf der Geeste und Lesum.

Oldenburg , den 17 . Juni 1925.

Auf Grund des Artikels9 8 6 des Gesetzes vom
5. Dezember 1868, betreffend die Organisation des
Staatsministeriums, wird die Ministerialbekanntmachungvom.
15. Dezember 1911, wie folgt geändert:
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8 1.
Ziffer V des Z 16 erhält folgende Fassung:

Der Schiffseigentüruer und der Schiffer sind verpflichtet,

bei der Feststellung des Freibords jede erforderliche Hilfe

zu gewähren.

Für den Freibordschein sind

bei Fahrzeugen bis zu 2V t Tragfähigkeit 4 .50

„ „ von größerer „ 6 .— „

an Gebühren zu entrichten , wobei 1 Reichsmark — ^ /42 Dollar

zu rechnen ist.
8 2.

Die Bekanntmachung tritt am 20 . Juni 1925 in Kraft.

Oldenburg , den 17 . Juni 1925.

^ 7 Z Ministerium des Verkehrs.

- R . Weber.
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Inhal t:

Nr . 59 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 19. Juni 1925
über die Änderung der Ministerialbekanntmachung vom 15. De¬
zember 1898 , betreffend die Regelung des Schiffsverkehrs auf
den Staats - und öffentlichen Genossenschaftskanälen.

Nr. 59.
Bekanntmachung des Staatsministeriums über die Änderung der Mi¬

nisterialbekanntmachung vom 15. Dezember 1898 , betreffend die
Regelung des Schiffsverkehrs auf den Staats - und öffentlichen
Genossenschastskanälen.

Oldenburg , den 19. Juni 1925.

Auf Grund des Artikels 9 Z 6 des Gesetzes vom
5 . Dezember 1868 , betreffend die Organisation des
Staatsministeriums und einiger demselben untergeordneter
Behörden , hat das Staatsministerium dem Z 1 Ab . 1
der Ministerialbekanntmachung vom 15 . Dezember 1898,
betreffend die Regelung des Schiffsverkehrs auf den Staats-
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und öffentlichen Genoffenschaftskanälen , der oberen Hunte

und den Nebenflüssen der Ems usw . folgende Bestimmung

nachgefügt:

Die freie Bordhöhe der beladenen Schiffe muß mindestens

betragen
a ) bei offenen Schiffen 20 ona

d ) bei gedeckten Schiffen 15 „

Feste Borde und Aufsatzborde über Gangbord (Schan-

deck) werden bei Bemessung der Bordhöhe mitgerechnet , doch

darf das Schiff nicht tiefer als bis zum Gangbord ab¬

geladen werden.

Oldenburg , den 19 . Juni 1925.

Ministerium des Inner » .

R . Weber.
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Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg.
Landesteil Oldenburg.

XOIV . Band. lAusgegeben den 28. Juni 18W.> 41. Dtüch

Inhalt:
Nr . 00. Verordnung des Staatsministeriums vom 26 . Juni 1925,

betreffend Mietzinsbildung.

Nr. 60.
Verordnung des Staatsministeriums , betreffend Mietzinsbildun ^.

Oldenburg , den 26 . Juni 1925.

Das Staatsministerium verordnet auf Grund der
88 21 und 22 des Reichsmietengesetzes vom 24. März 1922
(R.G.Bl . S . 273), sowie der 88 27, 31 der Dritten Steuer¬
notverordnung vom 14. Februar 1924 (R.G.Bl . S . 74)
für den Landesteil Oldenburg das Folgende:

8 i.
Gesetz im Sinne dieser Verordnung ist das Reichs¬

mielengesetz.
Gemeindebehörde im Sinne des Reichsmietengesetzes'

und dieser Verordnung ist der Vorstand der Gemeinde
(Art. 10 Z 1, Art. 29/31 der Gemeindeordnung für den
Landesteil Oldenburg).



8 2.
Die gesetzliche Miete beträgt für gewerbliche Räume

100 , im übrigen 80 v. H . der Friedensmiete.

8

Hat der Mieter einen Teil des Mietraumes weiterver¬
mietet , so erhöht sich die gesetzliche Miete um 50 v. H . des
von der Gesamtmiete auf den weiler -vermieteten leeren Raum¬
teil entfallenden Teilbetrages . Der Weitervermietung steht
jede nicht nur vorübergehende Raumüberlassung gleich. Auf
Anrufen des Untervermieters kann das Mieteinigungsamt,
falls es die Bedürftigkeit des Untervermieters anerkennt
diese Erhöhung ermäßigen oder erlassen.

8
Für die Kosten der notwendigen Jnstandsetzungsarbeiten

hat der Vermieter 25 v. H . der Friedensmiete aufzuwenden.

, 8 5.
Der Vermieter hat l den Mietern oder ihren Bevoll¬

mächtigten ) den Nachweis über die Verwendung des für Jn¬
standsetzungsarbeiten bestimmten Anteiles der gesetzlichen
Miete auf Verlangen jährlich zweimal zu erbringen , näm¬
lich in der Zeit vom — 10 . Januar und vom 1.—00 . Juli

eines jeden Jahres . Der fllachweis ^ ift in der Weise zu
führen , daß der Vermieter den Mietern eine Zusammen¬
stellung über die im abgelaufenen Halbjahre zur Deckung
der Kosten notwendiger Jnstandsekungsarbeiten eingenom¬
menen Mietbeträge , sowie über die in diesem Zeitraum aus-
gefühtten notwendigen Jnstandsetzungsarbeiten und die hier¬
für erwachsenen Kosten mitzuteilen hat . Soweit die Belege

^nicht schon dieser Mitteilung beigefügt werden , ist dert^
Mietern auf Verlangen Einsicht in die Belege zu gewähren;
die Mitteilung hat in diesem Falle darauf hinzuweisen,
Wann und wo die Belege zur Einsichtnahme aufliegen.



Vermieter , die diesen Verpflichtungen nicht Nachkommen,
"können von der Gemeindebehörde zur Vorlage des Verwen-
dungsnachweises angehalten werden (Art . 34 der Gemeinde-
vrdnung ).

8 6.
Hat der Vermieter die Ausführung notwendiger Jn-

standsctzungsarbeiten unterlassen oder die Gelder nicht sach¬
gemäß verwendet , so hat unbeschadet der Bestimmung des
H 536 B .G .B . die Gemeindebehörde auf Antrag eines Mieters
oder von Amts wegen die sachgemäße Ausführung der Jn-
standsetzungsarbciten durch geeignete Anordnungen zu sichern.
Das gleiche gilt , wenn der Vermieter die Ausführung solcher
Arbeiten verweigert , oder wenn Tatsachen vorliegen , welche
die nicht sachgemäße Verwendung der Gelder befürchten
kaffen.

Die Gemeindebehörde kann insbesondere anordnen:
1 . daß nach erfolglosem Ablauf einer dem Vermieter

gesetzten Frist die Mieter zur Vornahme notwendiger,
bestimmt bezeichneter Arbeiten berechtigt sind . Mieter,
die auf Grund solcher Anordnung Instandsetzungskosten
bezahlen , sind in Höhe ihrer Zahlungen insoweit von
der Mietzahlung befreit , als der für Jnstandsetzungs-
arbeitcn bestimmte Teil der gesetzlichen Miete beträgt.
Diese Befreiung gilt auch gegenüber einem Rechtsnach¬
folger des Vermieters und bei Beschlagnahme des
Grundstücks auf Grund des .Reichsgesetzes über die
Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung;

2 . daß die Mieter den für Jnstandsetzungsarbeiten be¬
stimmten Teil der gesetzlichen Miete an eine von ihr
zu bezeichnendezStelle abzuführen haben . Diese Beträge
können von den Mietern wie Gemeindeabgaben nach
Maßgabe der Bekanntmachung des Staatsministeriums,
betreffend das Verfahren bei den von den Verwaltungs¬
behörden 'durchzuführenden Zwangsvollstreckungen wegen
Geldforderungen vom 1. November 1899 (Gesetzbl.
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Bd . 32 S . 589 ff.), beigctrieben werden . Die Gemeinde¬
behörde hat dann die notwendigen Jnstandsetzungs»
arbeiten ausführen zu lassen . Sobald die Kosten für
die ausgeführten Arbeiten aus den abgeführten Miet-
beträgen gedeckt sind , hat die Gemeindebehörde ihre
Anordnung wieder aufzuheben . Die Bestimmung zu
Ziffer 1 Satz 3 gilt entsprechend.

Im übrigen regelt die Gemeindebehörde das Ver¬
fahren.

8 7.

Die Betriebskosten sind vom Vermieter zu tragen . Die
Umlegung der Betriebskosten auf die Mieter ist unzulässig-

Das Ministerium der sozialen Fürsorge kann bestimmen^
welche Aufwendungen außer den im 8 4 Abs . 1 des Gesetzes
genannten als Betriebskosten anzusehen sind.

8 8 .

Das Ministerium der sozialen Fürsorge entscheidet
darüber , ob die Voraussetzungen des Schlußsatzes des § IE
Abs . 1 des Gesetzes zutreffen.

8 9.
Diese Verordnung tritt am 1 . Juli 1925 in Kraft-

Mit dem gleichen Zeitpunkt treten die Ausführungsverord¬
nungen zum Reichsmietengesetz vom 29 . Juni 1922 (Gesetzbl.
S . 1027 ) sowie die Verordnungen des Staatsministeriums
vom 25 . März und 26 . Juni 1924 (Gesetzbl . S . 127 , 331)
außer Kraft.

Oldenburg , den 26 . Juni 1925.

Staatsmittisterium.
(Siegel ) v. Finckh . Driver.

Münzebrock.
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Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg.
Landesteil Oldenburg.

xnv . Band. (Ausgegeben den1. Juli 19259 42. Stück.

Juh . lt:
Nr . 61. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 27 . Juni 1825,

betreffend die Anzeigepslicht für die Räude der Rinder.

Nr. 61.
Bekanntmachung .des Staatsministeriums , betreffend die Anzeigepslicht

für die Räude der Rinder.

Oldenburg , den 27 . Juni 1925.

Nachdem der Herr Reichsminister des Innern mit Ver¬
ordnung vom 14. Mai 1925 — R.G.Bl . Teil I S . 72 —
bestimmt hat, daß für die Landesteile Oldenburg und Lübeck
bis auf weiteres für die Räude der Rinder die Anzeigepflicht
im Sinne von § 9 des Reichsviehfeuchengesetzes eingeführt
wird, bestimmt daS Staatsministerium, daß diese Vorschrift
mit dem 15. Juli d. Js . in Kraft tritt.

Die Vorschriften der W 246—257 der Ausführungs¬
vorschriften des Bundesrats zum Reichsviehseuchengesetzvom
7. Dezember 1911 finden auf die sarooxtss- und äsrmato-
ooxwss-Räude der Rinder Anwendung.

Oldenburg, den 27. Juni 1925.

Staatsministerium.
Or. Driver.
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Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg.
Landesteil Oldenburg.

xnv . Band. (Ausgegeben den2. Juli 1925.) 43 . Stück.

Inhalt:
Nr . 62 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 27. Juni 1925,

betreffend Änderung der Bekanntmachung des Staats-
Ministeriums vom 10. Juni 1924 , betreffend Vorschriften
über den Vertrieb von giftigen Pflanzenschutzmitteln durch
Veririebsstellen des amtlichen Pflanzenschutzes und landwirt¬
schaftliche Körperschaften (Ges. Bl . Bd . 43 S . 261 ff.).

Nr. 63. Bekanntmachungdes Staatsministeriums vom 29. Juni 1925
zur Änderung der Bekanntmachung des Staatsministeriums
vom 14. März 1914, betreffend die Bildung einer Kammer
für Handelssachen beim Landgericht in Oldenburg.

Nr. 62.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Änderung der Be¬

kanntmachung des Staatsministeriums vom 10. Juni 1924, be¬
treffend Vorschriften über den Vertrieb von giftigen Pflanzenschutz¬
mitteln durch Veririebsstellen des amtlichen Pflanzenschutzes und
landwirtschaftliche Körperschaften (Ges. Bl . Bd . 43 S . 261 ff.) .

Oldenburg, den 27. Juni 1925.

Die Bekanntmachung des Staatsministeriums vom
10. Juni 1924, betreffend Vorschriften über den Vertrieb
von giftigen Pflanzenschutzmitteln durch Vertriebsstellen des



amtlichen Pflanzenschutzes und landwirtschaftliche Körper¬
schaften , wird wie folgt geändert:

In Anlage I erhält die Abteilung 1 folgende Fassung:

Abteilung 1.

Arsen und seine Verbindungen.

Nikotin und seine Verbindungen , ausgenommen Tabaklauge.
Quecksilberverbindungen.
Uransalze , wasserlösliche.

Jedoch dürfen Pflanzenschutzmittel , die „Arsen und
seine Verbindungen " und „Quecksilberverbindungen " enthalten,
wie Gifte der Abteilung 3 bezüglich der Aufbewahrung und
Abgabe behandelt werden , wenn sie in Originalpackungen
aufbewahrt und abgegeben werden , und ihre Behältnisse mit
Inhalt folgenden Anforderungen entsprechen:

1 . Die Packungen müssen unbeschädigt sein (ß 4 Abs . 1
Satz 2) ;

2 . dieBehältnisse müssen dicht , fest und gut verschlossen sein ;

3 . die Behältnisse müssen die deutliche und dauerhafte Auf¬
schrift „Gift " tragen sowie mit der Angabe des In¬
halts versehen sein (Z 5 Abs . 1) und dürfen keine
reklamehaften Aufdrucke und reklamehaften Bilder auf¬
weisen (§ 12 Abs . 3 ) ;

4 . der Inhalt muß mit einem Farbstoff versetzt sein (ß 14
Abs . 2), wobei ein grüner Farbstoff vorhanden sein
muß , wenn Arsen und Quecksilber gleichzeitig vorliegen;
außerdem muß er einen vom Genuß abschreckenden oder
stechenden Geruch und schließlich einen widerlichen Ge¬
schmack aufweisen;

5 . die Packungen müssen mit einem auf die Giftigkeit bei
unvorschriftsmäßiger Verwendung hinweisenden Ver¬
schlußstreifen , Bügel oder dergl ., mit einer amtlich ge¬
billigten warnenden Belehrung und einer Gebrauchs¬
anweisung (Z 14 Abs . 1) versehen sein.
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In Abteilung 3 werden die Worte „Chlorphenal-
quecksilberz. B. „Uspulun" und „Germisan" gestrichen.

Oldenburg, den 27. Juni 1925.

Staatsministerium.
Or . Driver.

Nr. 63.
Bekanntmachung des Staatsministeriums zur Änderung der Bekannt¬

machung des Staatsministeriums vom 14. März 1914, betreffend
die Bildung einer Kammer für Handelssachen beim Landgericht in
Oldenburg.

Oldenburg, den 29. Juni 192S.

Artikel 1.
Der Z 2 der Bekanntmachung des Staatministeriums

vom 14. März 1914, betreffend die Bildung einer Kammer
für Handelssachen beim Landgericht in Oldenburg, erhält
folgenden,Absatz 2:

„Im Falle der vorübergehenden Verhinderung des
gemäß Abs. 1 bestellten Vorsitzenden und seines Stell¬
vertreters ist das Ministerium der Justiz ermächtigt,
für die Zeit der Verhinderung einen weiteren Stell¬
vertreter zu bestellen."

Artikel 2.
Diese Bekanntmachung tritt mit sofortiger Wirkung

in Kraft.

Oldenburg, den 29. Juni 1925.
Staatsministerium.

v. Finckh.

Köster.
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Inhalt:
Nr . 64 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 24 . Juli 1925,

betreffend Änderung der für den Freistaat Oldenburg erlassenen
Bekanntmachung über die Polizeistunde und die Abhaltung
von Tanzlustbarkeiten vom 15. April 1924.

Nr. 64.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Änderung der für

den Freistaat Oldenburg erlassenen Bekanntmachung über die Polizei¬
stunde und die Abhaltung von Tanzlustbarkeiten vom 15. April 1924.

Oldenburg, den 24. Juli 1925.

Die auf Grund des ArtikelsI 8 2 und des Artikels II
Z 1 des Reichsnotgesetzes vom 24. Februar 1923 erlassene
Bekanntmachung des Staatsministeriums über die Polizei¬
stunde und die Abhaltung von Tanzlustbarkeiten vom 15. April
1924 wird geändert, wie folgt:

8 11 erhält folgende Fassung:
Am 1. Weihnachts-, Oster- und Pfingsttage, dem Buß-

und Bettage, am Totensonntage, an den diesen Feiertagen
vorhergehenden Tagen und in der ganzen Karwoche ist die
Abhaltung von Tanzlustbarkeiten verboten. Für Tanzlustbar-
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keilen , die an den Vorabenden der übrigen Sonn - und all¬

gemeinen Feiertage stattfinden , darf der Beginn der Polizei¬

stunde nicht verschoben werden.

An Sonn - und allgemeinen Feiertagen dürfen Tanz¬

lustbarkeiten nicht vor 4 Uhr nachmittags beginnen.

An den Vorabenden der Sonn - und allgemeinen Feier¬

tage ist die Veranstaltung von öffentlichen Tanzlustbarkeiten
verboten.

Oldenburg , den 24 . Juli 1925.

Staatsministerium.
1) ,-. Driver.
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Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg.
Landesteil Oldenburg.
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Inhalt:

Nr . 65 . Gesetz für den Landesteil Oldenburg bom 28 . Juli 1925 zur
Änderung des Landwirtschaftskammergesetzes für den Landes¬
teil Oldenburg vom 22 . Juni 1922.

Nr . 66 . Bekanntmachung des Staatsministenums vom 29 . Juli 1925.
betreffend Neubildung des Staatsgerichtshofs.

Nr. 65.
Gesetz für den Landesteil Oldenburg zur Änderung des Landwirtschafts¬

kammergesetzes für den Landesteil Oldenburg vom 22 . Juni 1922.

Oldenburg , den 28 . Juli 1925.

Das Staatsministerium verkündet mit Zustimmung des
Landtags als Gesetz für den Landesteil Oldenburg zur Abände¬
rung des Landwirtschaftskammergesetzcs vom 22 . Juni 1922
was folgt:

Artikel 1.

In Artikel 19 wird hinter Absatz Ziffer 4 als Absatz
Ziffer 5 und 6 eingefügt:

„(5) Wahlvorschläge dürfen nur Personen in Vorschlag
bringen , die nach den gesetzlichen Bestimmungen zugewählt
werden können . Sie müssen mindestens die dreifache Zahl
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der zuzuwählenden Mitglieder oder Stellvertreter enthalten.

Die Wahlvorschläge der Berufsvereinigungen müssen sich auf

solche Personen beschränken , deren berufliche Interessen von

ihnen vertreten werden.

(6 ) Wahlvorschläge , die den vorstehenden Vorschriften

entsprechen , sind bei der Zuwahl zu berücksichtigen , wenn

die Vereinigung oder der Verband einen erheblichen Teil

der zuwählbaren Personen umfaßt , und wenn ihr Bezirk

sich über einen erheblichen Teil des Kammerbezirks erstreckt.

Die Berücksichtigung hat derart zu erfolgen , daß aus der

Gruppe , für die ein oder mehrere solcher Wahlvorschläge

vorliegen , andere als vorgeschlagene Personen nicht zugewählt

werden dürfen . "

Artikel 19 Absatz Ziffer 5 — 7 erhalten die Ziffern 7 — 9.

Artikel 2.

Im Artikel 14 Abs . 1 Satz 4 wird das Wort „end¬

gültig " gestrichen.

Hinter Artikel 19 wird als Artikel 19 a eingefügt:

„Gegen die Beschlüsse der Landwirtschaftskammer über

Einwendungen gegen die Gültigkeit der Wahl (Artikel 14 ),

über den Verlust der Wählbarkeit (Artikel 18 ) sowie ferner

wegen Nichtberücksichtigung von Wahlvorschlägen für die

Zuwahl durch die unmittelbar gewählten Kammermitglieder

ist innerhalb zwei Wochen nach Zustellung oder Bekannt¬

machung der Entscheidung Beschwerde an das Ministerium

des Innern zulässig . Die Entscheidung des Ministeriums

kann innerhalb zwei Wochen nach der Zustellung durch Klage

Leim Oberverwaltungsgericht angefochten werden . "

Artikel 3.

Im Artikel 24 Abs . 1 wird die Zahl „3 " durch die

Zahl „6 " ersetzt.
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Im Artikel 24 Abs. 2 Satz 4 wird die Zahl „4"
durch die Zahl „7" ersetzt.

Oldenburg, den 28. Juli 1925.

Staatsmimsterium.
(Siegel.) v. F i-nckh. vr . Driver.

Hennings.

Nr. 66.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Neubildung des

Staatsgerichtshofs.
Oldenburg, den 29. Juli 1S25.

Nachdem eine Neubildung des Staatsgerichtshofs nach
-8 70 der Verfassung für den Freistaat Oldenburg stattge¬
sunden hat, besteht dieser aus folgenden Mitgliedern:

Präsident:
Oberlandesgerichtspräsident Tenge.

Beisitzer:
Direktor Hartong, Delmenhorst,
Bürgermeister Jordan, Delmenhorst,
Rechtsanwalt Or. Rcinke, Vechta,
Amtsgerichtsrat vr . Cordes, Cloppenburg,
Oberlandesgerichtsrat Ramsauer, Oldenburg,
Oberlandesgerichtsrat vr . Klusmann, Oldenburg.

Stellvertreter:
Oberstudiendirektor Bortfeldt, Oldenburg,
Parteisekretär Frerichs, Rüstringen,
Schlossermeister Raschle, Rüstringen,



206

Oberlandesgerichtsrat Hoher , Oldenburg,
Amtsgerichtsrat vr . Zerhusen , Vechta,
Landgerichtsdirektor Woge , Oldenburg.

Oldenburg , den 29 . Juli 1925.

Staatsministerium.

v. Finckh.
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Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg.
Laudesteil Oldenburg.

HiIV . Band. sAusgegeben den3. August 1925.) 46. Stück.

Inhalt:
Nr. 67. Gesetz für den Landesteil Oldenburg vom 31. Juli 192S,

betr. die Verlängerung der Geltungsdauer des Gesetzes vom
5. Dezember 1924, betr. die Erhebung einer Steuer vom be¬
bauten Grundbesitz (O. Ges.Bl . Bd. 43 S . 644).

Nr. 67.
Gesetz für den Landesteil Oldenburg, betr. die Verlängerung der Gel¬

tungsdauer des Gesetzes vom 5. Dezember 1924, betr. die Erhebung
einer Steuer vom bebauten Grundbesitz (O. Ges.Bl . Bd. 43 S . 644).

Oldenburg, den 31. Juli 192S.

Das Staatsministerium verkündet mit Zustimmung
des Landtages als Gesetz für den Landesteil Oldenburg,
was folgt:

Einziger Artikel.
Die Geltungsdauer des Gesetzes für den Landesteil

Oldenburg vom 5. Dezember 1924, betr. die Erhebung einer
Steuer vom bebauten Grundbesitz(O. Ges.Bl . Bd. 43 S . 644)
wird bis zum 30. Juni 1925 verlängert.

Oldenburg, den 31. Juli 1925.

Staatsministerium.
(Siegel.) v. Finckh. Or. Millers.

Münzebrock.
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Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg»
Laudesteil Oldenburg.

XOIV . Band. iAusgegeben den5. August 1925.) 47. Stück.

Inhalt:
Nr . 68 . Gesetz für den Freistaat Oldenburg vom 1. August 1925 , be¬

treffend Erlaß , Stundung und Verzinsung von Abgaben und
sonstigen Geldleistungen.

Ar. 68.
Gesetz sür den Freistaat Oldenburg , betreffend Erlaß , Stundung und

Verzinsung von Abgaben und sonstigen Geldleistungen.
Oldenburg , den 1. August 1925.

Das Staatsministerium verkündet mit Zustimmung
des Landtags als Gesetz für den Freistaat Oldenburg,
was folgt:

8 1.
Das Ministerium der Finanzen kann im einzelnen Fall

Landesabgaben und sonstige Geldleistungen, deren Einziehung
nach Lage der Sache unbillig wäre, ganz oder zum Teil
erlassen oder die Erstattung oder Anrechnung bereits ent¬
richteter Beträge verfügen. Die Befugnis hierzu kann für
bestimmte Arten von Fällen den örtlichen Verwaltungs¬
behörden übertragen werden.

8 2.

Landesabgaben und sonstige Geldleistungen können voin
Ministerium der Finanzen gestundet werden, wenn ihre



210

sofortige Einziehung mit erheblichen Härten für den Zah¬
lungspflichtigen verbunden wäre und der Anspruch durch die
Stundung nicht gefährdet wird . Die Stundung soll in der
Regel nur gegen Verzinsung gewährt werden . Die Ver¬
zinsung beginnt mit Ablauf des Tages , an dem die Zahlung
nach dem amtlich festgesetzten Zahlungstermin zu leisten war.
Die Zinsberechnung erfolgt stets für volle 10 Tage . Den

Zinsfuß und den Mindestsatz des zu entrichtenden Zins¬
betrages bestimmt das Ministerium der Finanzen.

Die Befugnis zur Stundung kann für bestimmte Arten
von Fällen den örtlichen Verwaltungsbehörden übertragen
werden.

8 3-

Wird eine Zahlung , die nach den Landesgesetzen , Ver¬
ordnungen und Gebührenordnungen an den Staat , die Ge¬
meinden und Gemeindcverbändc zu leisten ist , nicht rechtzeitig

entrichtet , so ist , sofern nicht die Zahlung gestundet ist , für
jeden auf den Zeitpunkt der Fälligkeit folgenden angefan¬
genen halben Monat ein Zuschlag zu zahlen . Die Höhe
des Zuschlags und den Mindestsatz des zu entrichtenden
Einzelbetrages bestimmt das Ministerium der Finanzen , jedoch
darf der Zuschlag , den das Reich bei nicht rechtzeitiger
Zahlung von Steuern jeweils festsetzt, nicht überschritten
werden . Strafen gelten nicht als Zahlungen im Sinne
dieser Vorschrift.

8 4.
Dieses Gesetz tritt am 1 . Juli 1925 in Kraft.
Artikel 2 des Gesetzes vom 31 . Mai 1923 über die

Berücksichtigung der Geldentwertung in den Steuergesetzen
wird außer Kraft gesetzt.

Oldenburg , den 1 . August 1925.

Staatsministerium.
(Siegel .) v . Finckh . Or . Millers.

Münzebrock.
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Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg.
Landesteil Oldenburg.

HIV . Band. (Ausgegeben den7. August 1925.) 48. Stück.

Inhalt:
Nr . 69 . Gesetz für den Freistaat Oldenburg vom 3. August 1925.

betreffend Änderung der abgeänderten Bestimmungen in
Artikel 21 bis 27 des revidierten Zivilstaatsdienergesetzes vom
28. März 1867.

Nr. 69.
Gesetz für den Freistaat Oldenburg , betreffend Änderung der ab¬

geänderten Bestimmungen in Artikel 21 bis 27 des revidierten
Zivilstaatsdienergesetzes vom 28 . März 1887.

Oldenburg, den 3. August 1925.

Das Staatsministerium verkündet mit Zustimmung
des Landtags als Gesetz für den Freistaat Oldenburg,,
was folgt:

8 1-
Die durch die Gesetze vom 15. April 1920, 7. April

1922, 13. März 1923 und 17. Dezember 1923 erlassenen
Bestimmungen, betreffend Abänderung der Bestimmungen
der Artikel 21—27 des revidierten Zivilstaatsdienergesetzes
vom 28. März 1867, werden aufgehoben.
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8 2.

Das Staatsministerium wird ermächtigt , Bestimmungen
über die den Landerbeamten bei dienstlicher Beschäftigung

zustehenden Tagegelder , Übernachtungsgelder und Fahrkosten
im Wege der Verordnung zu erlassen.

8 3.

Dies Gesetz tritt mit dem 1 . Juli 1925 in Kraft.

Oldenburg , den 3 . August 1925.

Staatsmimsterium.

(Siegel .) v . Finckh . vr . Millers.

Münzebrock.
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Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg.
Landesteil Oldenburg.

xnv . Band. (Ausgegeben den 14. August 1925.) 49. Stück.

Inhalt:
Nr . 70. Bekanntmachungdes Staatsministeriums vom 8. August 1925,

betreffend Abänderung der Bekanntmachung vom 29. März
1910 zur Ausführung der Bekanntmachungdes Reichskanzlers
vom 3. Februar 1910, betreffend die Regelung des Verkehrs
mit Kraftfahrzeugen.

Nr. 70.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Abänderung der

Bekanntmachung vom 29. März 1910 zur Ausführung der Be¬
kanntmachung des Reichskanzlers vom 3. Februar 1910, betreffend
die Regelung des Verkehrs mit Kraftfahrzeugen.

Oldenburg, den 8. August 1925.

Auf Grund der ZH23 und 38 der Reichsverordnung über
Kraftfahrzeugverkehr vom 15. März 1923 wird die Be¬
kanntmachung des Staatsministeriums vom 29. März 1910
zur Ausführung der Bekanntmachung des Reichskanzlers
vom 3. Februar 1910 , betreffend die Regelung des Verkehrs
mit Kraftfahrzeugen(jetzt Reichsverordnung über Kraftfahr-
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zeugverkehr vom 15 . März 1923 ), dahin geändert , daß dem
H 3 dieser Bekanntmachung der Satz hinzugefügt wird:

„Ihnen steht auch die Befugnis des Z 23 Abs . 1
Satz 2 zu . "

Oldenburg , den 8 . August 1925.

Staatsministerium.
Or . Driver.



Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg.
Landesteil Oldenburg.

H -IV. Band. tAusgegeben den 15. August 1925.) 50. Stück.

Inhalt:

Nr . 71. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 11. August
1925. betreffend Änderung der sür den Freistaat Oldenburg
erlassenen Bekanntmachungen über die Polizeistunde und
die Abhaltung von Tanzlustbarkeiten vom 15. April und
22. Mai 1924.

Nr . 72. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 12. August
1925 zur Änderung der Bekanntmachung vom 11. August
1923 (Gesetzbl. S . 661), betreffend den Gesundheitsschutz der
Arbeiter, die in Abwrackwerften mit dem Zerlegen von Schiffen
beschäftigt werden.

Nr. 71.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Änderung der für

den Freistaat Oldenburg erlassenen Bekanntmachungen über die
Polizeistunde und die Abhaltung von Tanzlustbarkeiten vom
15. April und 22. Mai 1924.

Oldenburg , den 11. August 1925.

Die auf Grund des ArtikelsI 8 2 und des Artikel II
Z 1 des Reichsnotgesetzes vom 24. Februar 1923 erlassenen
Bekanntmachungen des Staatsministeriums über die Polizei¬
stunde und die Abhaltung von Tanzlustbarkeiten vom
15. April und 22. Mai 1924 werden geändert, wie folgt:
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Z 14 erhält folgende Fassung:
Die Polizeibehörden haben die Einhaltung der vor¬
stehenden Bestimmungen zu überwachen.

Polizeibehörden im Sinne dieser Bekanntmachung sinti
im Landesteil Oldenburg die Ämter und Stadtmagistrate
der Städte I . Klasse, im Landesteil Lübeck die Regierung,
in der Stadt Eutin der Stadtmagistrat und im Landesteil
Birkenfcld die Stadtbürgermeister und Bürgermeister.

Oldenburg, den 11. August 1925.
Staatsmimsterium.

Or. Driver.

Nr. 72.
Nr . 72. Bekanntmachung des Staatsministeriums zur Änderung der

Bekanntmachung vom 11. August 1923 (Gesetzblatt S . 661),
betreffend den Gesundheitsschutz der Arbeiter, die in Abwrack¬
werften mit dem Zerlegen von Schiffen beschäftigt werden.

Oldenburg, dan 12. August 1925.

Auf Grund desZ120s Abs.2 der Reichsgewerbeordnung
wird für den Landesteil Oldenburg bestimmt:

In der Bekanntmachung des Staatsministeriums vom
11. August 1923 (Gesctzbl. S . 661), betreffend den Gesund¬
heitsschutz der Arbeiter, die in Abwrackwerften mit dem
Zerlegen von Schiffen beschäftigt werden, fallen in Ziffer k
Abs. 2 die Worte „wöchentlich" bis einschließlich„Menge"
fort und hinter dem Wort „Hände" wird unter Fortfall,
des Kommas das Wort „und" eingefügt.

Oldenburg, den 12. August 1925.
Staatsmimsterium.

v. Finckh.
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Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg.
Landesteil Oldenburg.

XI .IV. Band. (Ausgegeben den 18. August 1925.) 51. Stück.

Inhalt:
Nr. 73 . Verordnung des Ministeriums der Justiz vom 13. August

1925 über die Eintragung der öffentlichen Last des Jndustrie-

belastungsgefetzes in das Grundbuch.

Nr. 73.
Verordnung des Ministeriums der Justiz über die Eintragung der

öffentlichen Last des Jndustriebelastungsgesetzes in das Grundbuch.
Oldenburg, den 13. August 1925.

Auf Grund des ß 19 Abs. 2 der zweiten Verordnung
zur Durchführung des Jndustriebelastungsgesetzes vom
5. Dezember 1924 (Reichsgesetzblatt Teil II Seite 427)
wird folgendes verordnet:

Eintragungen, die sich auf die öffentliche Last beziehen»
erfolgen in der zweiten Abteilung des Grundbuchs.

Oldenburg, den 13. August 1925.

Ministerium der Justiz,
v. Finckh.(Siegel)

Köster.
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Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg.
Landesteil Oldenburg.

xnv . Band. (Ausgegeben den 19. August 1925.) 52. Stück.

Inhalt:
Nr . 74 . Gesetz für den Freistaat Oldenburg vom 13. August 1925

zur Änderung des Gesetzes vom 15. August 1882 , betreffend
den Forstdiebstahl und die Forst- und Feldpolizei.

Nr. 75. Gesetz für den Landesteil Oldenburg vom 14. August 1925
zur Änderung des Gesetzes für das Herzogtum Oldenburg
vom 25. März 1879. betreffend die Befugnis der Polizei¬
behörden zur Erlassung von Strafverfügungen bei Über¬
tretungen.

Nr. 74.

besetz für den Freistaat Oldenburg zur Änderung des Gesetzes vom
15. August 1882 . betreffend den Forstdiebstahl und die Forst- und
Feldpolizei.

Oldenburg, den 13. August 1925^

Das Staatsministerium verkündet mit Zustimmung
des Landtags als Gesetz für den Freistaat Oldenburgs
was folgt:



Artikel 1.

Der 8 80 des Gesetzes vom 15 . August 1882 , be-
treffend den Forstdiebstahl und die Forst - und Feldpolizei,
wird aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:

„Mit Geldstrafe bis zu 150 oder mit Haft wird
bestraft , wer , abgesehen von den Fällen des 8 368 Nr . 2

des R .St .G ., den zum Schutz heimischer oder nützlicher oder
zur Bekämpfung oder Vernichtung schädlicher Tiere und

Pflanzen durch Gesetz oder im Wege der Polizeiverordnung
erlassenen Anordnungen zuwiderhandelt . Als eine solche

Anordnung kann die Verpflichtung zur Anlegung von Nist¬
kästen vorgeschrieben werden.

Neben der Strafe kann auf Einziehung der verbots¬
widrig in Besitz genommenen , feilgebotenen oder verkauften
Pflanzen und Tiere , deren Eier , Nester , rohen Häute und
Bälge und ferner auf Einziehung der bei der Zuwider¬
handlung benutzten Gerätschaften und Tiere erkannt werden
ohne Rücksicht darauf , ob diese Gegenstände dem Verurteilten
gehören oder nicht . Ist die Verfolgung oder Verurteilung
einer bestimmten Person nicht ausführbar , so kann diese
Maßnahme selbständig erkannt werden ."

Artikel 2.

Der § 65 Abs . 1 des genannten Gesetzes erhält folgenden
Zusatz : „ Es kann ferner Ersatzgeld gefordert werden , wenn

außer in den vorstehend genannten Fällen Federvieh in
Gärten , Schonungen oder Wiesen oder bestellten Äckern vor

beendeter Ernte betroffen wird . "

In Z 65 Abs . 4 werden die Worte „ in den Fällen
der 88 26 und 30 dieses Gesetzes oder im Falle des 8 368

Nr . 9 des Strafgesetzbuches " ersetzt durch die Worte „ in den

im Abs . 1 genannten Fällen . "
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Artikel 3.

In § 67 Ziffer 1 des genannten Gesetzes werden die
Worte:
,,a) für ein Pferd, einen Esel oder ein Stück Rindvieh 2,— ^
6) für ein Schwein, eine Ziege oder ein Schaf . 1,—
o) für ein Stück Federvieh. . . . . . . . 0,40^ "
ersetzt durch die Worte:
„s.) für ein Pferd, einen Esel oder ein Stück Rindvieh 3,—
b) für ein Schwein, eine Ziege oder ein Schaf . 1,50L^
o) für eine Gans. 0,60 L^
ä) für ein sonstiges Stück Federvieh . . . 0,30L ^ "

Artikel 4.

8 72 des Gesetzes erhält folgende Fassung:
„Der Bescheid des Gemeindevorstehers(Bürgermeisters)

(8 71) ist den Beteiligten schriftlich zu eröffnen. Gegen den
Bescheid findet das Verwaltungsstreitverfahren bei den Ver¬
waltungsgerichten statt. (8 46 des Gesetzes, betreffend die
Verwaltungsgerichtsbarkeit vom 9. Mai 1906)."

Artikel 5.

In 8 73 Abs. 2 werden vor dem Worte „zulässig"
eingefügt die Worte „und die Pfändung des Federviehes,
welches in Gärten, Schonungen oder auf Wiesen oder be¬
stellten Äckern vor beendeter Ernte betroffen wird."

Artikel 6.

In 8 75 und ß 76 Abs. 1 werden hinter den Worten
„Bezirksvorsteher(Bauervogt, Schöffen)" eingesügt die Worte
„oder Gemeindevorsteher(Bürgermeister)".

Artikel 7.

In ß 76 Abs. 1 wird das Wort „präklusiven" gestrichen.
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8 76 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„Falls die Anzeige an den Bezirksvorsteher (Bauervogt,
Schöffen ) erstattet ist , hat dieser über die vorläufige Ver¬
wahrung der gepfändeten Tiere Bestimmungen zu treffen
und von der erfolgten Pfändung sofort dem Gemeindevor¬
steher (Bürgermeister ) Anzeige zu machen . "

Artikel 8.

In Z 78 des Gesetzes werden hinter dem Wort „schleu¬
nigst " eingefügt die Worte „erforderlichenfalls durch Sach¬
verständige ."

Artikel 9.

Der 8 80 des Gesetzes erhält folgende Fassung:

„Der Bescheid des Gemeindevorstehers (Bürgermeisters)
(8 78 ) ist den Beteiligten schriftlich zu eröffnen . Gegen den
Bescheid findet das Vcrwaltungsstreitverfahren bei den Ver¬
waltungsgerichten statt . (8 46 des Gesetzes , betreffend die
Verwaltungsgerichtsbarkeit vom 9 . Mai 1906 ). "

Oldenburg , den 13 . August 1925.

(Siegel .)

Staatsmiuisterium.

v. Finckh . vr . Driver.

Gassebohm.



Ges tz für den Landestcil Oldenburg zur Änderung des Gesetzes für
das Herzogtum Oldenburg vom 25 . März 1879, betreffend die
Befugnis der Polizeibehörden zur Erlassung von Strafverfügungen
bei Übertretungen.

Oldenburg , den 14. August 1925.

Das Staatsministerium verkündet mit Zustimmung des
Landtags als Gesetz für den Landesteil Oldenburg , was folgt:

8 i.
In Artikel 2 Z 1 des Gesetzes für das Herzogtum

Oldenburg vom 25 . März 1879 , betreffend die Befugnis
der Polizeibehörden zur Erlassung von Strafverfügungen
bei Übertretungen , wird folgende Bestimmung als Ziffer 1
eingefügt:

„Übertretungen der Strafbestimmungen des § 21 des
Gesetzes über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen vom
3. Mai 1909 (R .G .Bl . S . 437 ) in der Fassung des
Gesetzes vom 21 . Juli 1923 (R .G .Bl . I . S . 743 )."

8 2.

Folgende Bestimmung wird als Artikel 6s . eingefügt:

„Die gemäß Artikel 2 Z 1 i endgültig festgesetzten
Geldstrafen werden der Kasse der Gemeinde , in deren
Bezirk die Übertretung begangen ist , alsdann überwiesen,
wenn die Übertretung auf einem Gemeinde - oder Ge¬
nossenschaftswege stattgefunden hat und dadurch nicht zu¬
gleich ein Staatsweg oder der Verkehr auf einem Staats¬
wege beeinträchtigt oder gefährdet ist . Die vorstehende
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Bestimmung kommt , wenn die Übertretung auf einem

Amtswege stattgefunden hat , zugunsten des betreffenden
Amtsverbandes entsprechend zur Anwendung.

Oldenburg , den 14 . August 1925.

Staatsmiuisterium.

(Siegel .) v . Finckh . Dr . Millers.

vr . Fischer.
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Gesetzblatt
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Freistaat Oldenburg.
Landesteil Oldenburg.
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Inhalt:
Nr . 76 . Bekanntmachung des Ministeriums der Justiz vom 20 . August

1925 über das Kostenwesen bei den Aufwertungsstellen.

Nr. 76.
Bekanntmachung des Ministeriums der Justiz über das Kostenwesen bei

den Aufwertungsstellen.
Oldenburg , den 20 . August 1925.

Auf Grund des Z 7 Abs. 2 der Verordnung über die
Einrichtung und das Verfahren der Aufwertungsstellen vom
21. Juli 1925 (Reichsgesetzbl. I S . 154) wird folgendes
bestimmt:

8 1-
Für das Verfahren vor der Aufwertungsstelle werden

Gebühren und Auslagen nach Maßgabe der folgenden Vor¬
schriften berechnet.

8 2.
Für die Gebührenberechnung ist der Wert des Streit¬

gegenstandes maßgebend. Dieser Wert ist von der Auf¬
wertungsstelle, im Beschwerdeverfahren von dem Beschwerde¬
gericht, unter Berücksichtigung der gestellten Anträge nach
freiem Ermessen festzusetzen.
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8 3.

Schuldner der Gebühren und Auslagen ist derjenige,
dem durch eine Entscheidung der Aufwertungsstelle oder des
Beschwerdegerichts die Kosten des Verfahrens auferlegt
worden sind (Z 76 Abs . 1 des Aufwertungsgesetzes vom
16 . Juli 1925 — Reichsgesetzbl . I S . 117 ). In Er¬
mangelung einer solchen Entscheidung kommen die Vor¬
schriften der 88 1 , 2 , 4 und 5 der Oldenburgischen Ge¬
richtskostengesetze vom 30 . Dezember 1899 für die Landes¬
teile Oldenburg und Birkenfeld und vom 13 . März 1903
für den Landesteil Lübeck entsprechend zur Anwendung.

8

Soweit nicht in dieser Bekanntmachung besondere Be¬
stimmungen über die Fälligkeit getroffen sind , werden die
Gebühren bei Beendigung des Verfahrens , die Auslagen bei
ihrer Entstehung fällig . Im Übrigen richtet sich die Be¬
rechnung und Einziehung der Kosten sowie das Erinnerungs¬
und Beschwerdeverfahren über den Kostenansatz nach den
Vorschriften , die für die nach den Oldenburgischen Gerichts¬
kostengesetzen zu erhebenden Gerichtskosten maßgebend sind.
Der Z 114 des Gerichtskostengesetzes für die Landesteile
Oldenburg und Birkenfeld vom 30 . Dezember 1899 und
der 8 111 des Gerichtskostengesetzes für den Landesteil
Lübeck vom 13 . März 1903 sind entsprechend anwendbar.

8 5.

Volle Gebühr im Sinne dieser Bekanntmachung ist die
im Z 20 des Gerichtskostengesetzes für die Landesteile Olden¬
burg und Birkenfeld vom 30 . Dezember 1899 und im
8 19 des Gerichtskostengesetzes für den Landesteil Lübeck
vom 13 . März 1903 in der jeweils gültigen Fassung
(vergl . die Verordnungen vom 3 . Januar 1924 ) bestimmte
Gebühr . Der Mindestbetrag einer Gebühr ist zwei Reichsmark.
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8 6.

Für die Entgegennahme des Antrags auf Einleitung
des Verfahrens gemäß 69 , 70 des Aufwertungsgesetzes
werden von dem Antragsteller zwei Zehnteile der vollen
Gebühr erhoben . Die Gebühr ist bei Eingang des Antrags
fällig ; sie wird auf die für das Verfahren zu erhebende
Gebühr (Z 7 Abs . 1) angerechnet.

8 7.

(1 ) Für das Verfahren vor der Aufwertungsstelle ein¬
schließlich der Anordnung und Vornahme von Beweisver¬
handlungen und der Beurkundung eines Vergleichs werden
fünf Zehnteile der vollen Gebühr erhoben.

(2) Wird eine das Verfahren abschließende Entscheidung
der Aufwertungsstelle getroffen , so werden weitere fünf
Zehnteile der vollen Gebühr erhoben.

(3) Bei Einleitung des Verfahrens kann ein Vorschuß
in Höhe von drei Zehnteilen der vollen Gebühr erhoben
werden .'

8 8.

(1) Für die Entscheidung einschließlich des vorangegan¬
genen Verfahrens in der Beschwerdeinstanz (Z 74 des Auf¬
wertungsgesetzes ) werden fünf Zehnteile der vollen Gebühr
erhoben.

(2) Wird die Beschwerde zurückgenommen, bevor eine
Entscheidung ergangen ist, so werden zwei Zehnteile der
vollen Gebühr erhoben.

8 9.

(1) Wird vom Beschwerdegericht eine Sache zur ander¬
weiten Verhandlung an die Vorinstanz zurückverwiesen , so
gilt die Fortsetzung des Verfahrens in dieser Instanz hin¬
sichtlich der Gebührenerhebung nicht als ein neues Verfahren.
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(2) Werden gemäß8 3 der Verordnung über die Ein¬
richtung und das Verfahren der Aufwertungsstellen vom
21. Juli 1925 (Reichsgesetzbl. I S . 154) mehrere gegen den¬
selben Schuldner anhängige Aufwertungsverfahren zum
Zwecke der gleichzeitigen Verhandlung und Entscheidung
verbunden, so sind die Gebühren während der Dauer der
Verbindung von dem Gesamtwerte zu berechnen.

8 10.

(1) Für die Erhebung der Auslagen gelten die Vor¬
schriften der 88 71 bis 73 des Rcichsgerichtskostengesetzes.
Zur Deckung der baren Auslagen kann von dem Antrag¬
steller ein angemessener Vorschuß erhoben werden.

(2) Eine Erhebung von Stempeln findet nicht statt.
Urkunden, von den im Verfahren Gebrauch gemacht wird,
sind nur insoweit einem Stempel unterworfen, als sie es
ohne diesen Gebrauch seirt würden.

8 11.

Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 15. Juli
1925 in Kraft.

Oldenburg, den 20. August 1925.
Ministerium der Justiz,

v. Finckh.
Köster.

3
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Gesetzblatt
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Inhalt:
Nr . 77 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 22 . August 1825,

betreffend Abänderung der Ministerialbekanntmachung vom
27 . Januar 1870 , die Navigationsschule in Elsfleth betreffend, in
der Fassung der Ministerialbekanntmachung vom 1. Juni 1876.

Nr. 77.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Abänderung der

Ministerialbekanntmachung vom 27. Januar 1870 , die Navigations¬
schule in Elsfleth betreffend, in der Fassung der Ministerialbekannt¬
machung vom 1. Juni 1876.

Oldenburg, den 22 . August 1825.

Die Bekanntmachung des Staatsministeriums, Departe¬
ment des Innern , vom 27. Januar 1870, die Navigations¬
schule in Elsfleth betreffend, in der Fassung der Ministerial¬
bekanntmachung vom 1. Juni 1876, wird geändert, wie folgt:

Abs. 2 erhält die Fassung: „Die Verwaltung der An¬
gelegenheiten der Schule ist einer Schulkommission übertragen,
welche aus dem ersten Beamten des Amtes Elsfleth, dem
Leiter der Schule, dem Wasserschout in Brake und einem
vierten vom Staatsministerium zu ernennenden Mitgliede
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besteht . Der erste Beamte des Amtes Elsfleth wird im

Verhinderungsfälle durch den Leiter der Schule vertreten;

im übrigen werden die Vertreter vom Staatsministerium

bestellt.

Oldenburg , den 22 . August 1925.

Staatsministerium.
Or . Driver.
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Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg.
Laudesteil Oldenburg.

XOIV. Band. (Ausgegeben den 2g. August 1S25.) 55. Stück.

Inhalt:
Nr . 78 . Gesetz vom 20 . August 1925, betreffend Abänderung des

Volksschullehrerdiensteinkommensgesetzes für den Freistaat
Oldenburg vom 12. Juli 1921.

Nr. 78.
Gesetz, betreffend Abänderung des Volksschullehrerdiensteinkommens-

gesetzes für den Freistaat Oldenburg vom 12. Juli 1921.

Oldenburg , den 20 . August 1925.

Das Staatsministerium verkündet mit Zustimmung des
Landtags als Gesetz für den Freistaat Oldenburg, was folgt:

Artikel 1.

Im Z 29 des Volksschullehrerdiensteinkommensgesetzes
vom 12. Juli 1921 wird im Abs. 1 hinter dem 1. Satz
folgender Satz eingeschoben:

„Für die Lehrer, die an Hilfsschulen vollbeschäftigt
sind und die Prüfung für Lehrer an Hilfsschulen abgelegt
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haben , und für die Lehrer , die an den mit einer Volksschule
verbundenen gehobenen Klassen vollbeschäftigt sind und die

Prüfung für Mittelschullehrer abgelegt haben , betragen die

Vergütungssätze:
1680 — 1920 — 2040 — 2160 — 2280 — 2280 Mark ."

Artikel 2.

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. April 1925

ab in Kraft.

Oldenburg , den 20 . August 1925.

Staatsministerium.

(Siegel .) v. Finckh . vr . Driver.

Köster.
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Inhalt:
Nr . 79 . Verordnung des Staatsmtnisteriums vom 27. August 1925.

betreffend Änderung der Grenze zwischen den Gemeinden
Rastede und Jade.

Nr . 80 . Verordnung sür den Freistaat Oldenburg vom 29 . August
1925 . betreffend Reisekosten bei Dienstreisen der Landes¬
beamten (Reisekostenverordnung ).

Nr. 79.
Verordnung des Staatsministeriums, betreffend Änderung der Grenze

zwischen den Gemeinden Rastede und Jade.
Oldenburg, den 27. August 1925.

Auf Grund des Artikel3 § 4 der revidierten Ge-
meindeorduung vom 15. April 1873 verordnet das Staats¬
ministerium mit Zustimmung der Vertretungen der beteiligtenGemeinden:

Die Grenze zwischen den Gemeinden Rastede und
Jade wird durch die Mitte des neuen Bettes der Hahner
Bäke gebildet. Angrenzende Parzellen sind 188, 189, 190,



191 , 192 , 193 der Flur XVI der Gemeinde Rastede

und die Parzellen 321/204 , 320/204 , 318/204 , 335/204

der Flur XX der Gemeinde Jade.

Oldenburg , den 27 . August 1925.

Staatsministerium.

(Siegel .) v . Finckh . vr . Millers.

Ott.

Nr. 80.

Verordnung sür den Freistaal Oldenburg , betreffend Reisekosten bei

Dienstreisen der Landesbeamten (Reisekostenverordnung ) .

Oldenburg , den 29 . August 1925.

Auf Grund des § 2 des Gesetzes vom 3. August

1925 , betreffend Änderung der abgeänderten Bestimmungen

in Artikel 21 — 27 des revidierten Zivilstaatsdienergefetzes vom

28 . März 1867 (O .G .Bl . S . 211 ) , wird folgendes

bestimmt:

8 1-

1. Die Landesbeamten erhalten bei Dienstreisen Tage-

und Übernachtungsgelder sowie Ersatz der wirklich veraus¬

lagten und erftattungsfähigen Fahrkosten.

2 . Eine Dienstreise darf nur vorgenommen werden,

wenn dienstliche Gründe sie notwendig machen und der

Zweck auf eine andere Weise nicht erreicht werden kann.
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Tagegeld.

8 2.

1. Das volle Tagegeld beträgt

a . bei Dienstreisen nach besonders teuren
Orten für die Beamten der Besoldungs-
gruppen I — V. 7-

der Besoldungsgruppen VI — VIII . . 9,- ,, ,

der Besoldungsgruppen IX usw . . . . 12,- „ ,
für die StaatSminister . . . . . . 16-

b . bei Dienstreisen nach anderen Orten für
die Beamten der Besoldungsgruppen I — V 4,50
der Besoldungsgruppen VI — VIII . . 7,—

der Besoldungsgruppen IX usw . . . . 10,-
für die Staatsminister

innerhalb deS Landesteils Oldenburg . 10,- ,, ,
im übrigen. 14- „ '

2 . Als Reisetag gilt der Kalendertag.

3 . Für Dienstreisen , die an demselben Kalendertag
angetreten und beendet werden und nicht mehr als 3 Stunden
dauern , wird ein Tagegeld nicht gewährt . Dauert eine solche
Dienstreise mehr als 3 , jedoch nicht über 6 Stunden , so
werden drei Zehntel , dauert sie mehr als 6 , jedoch nicht
über 8 Stunden , so werden fünf Zehntel des vollen Tage¬
geldes gezahlt . Für Reisen , die an demselben Kalendertag
angetreten und beendet werden und über 8 Stunden dauern,
beträgt das Tagegeld acht Zehntel des vollen Tagegeldes.

4 . Erstreckt sich die Dienstreise auf zwei oder mehrere
Tage , so ist das Tagegeld für den Hin - und den Rückreisetag
nach den Bestimmungen des 1 . und 2 . Satzes des vor¬
stehenden Absatzes je besonders zu berechnen . Dabei sind
auch bei längerer als 8 ständiger Reisedauer an dem be¬
treffenden Tage nicht mehr als fünf Zehntel des vollen
Tagegeldes zu gewähren ; wird jedoch die Hinreise vor 2 Uhr
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nachmittags angetreten oder die Rückreise nach 2 Uhr nach¬
mittags beendet , so ist für den betreffenden Tag das volle

Tagegeld zu zahlen , das auch für die dazwischenliegenden
Tage gewährt wird.

5 . Für kurze Reisen , die sich auf zwei Tage erstrecken

und an jedem oder doch an einem Kalendertage weniger als ^
3 Stunden gedauert haben , ist für die Berechnung des Tage - >

geldes die Gesamtdauer der Reise zugrunde zu legen . In

solchen Fällen sind entsprechend der Reisedauer drei Zehntel
oder fünf Zehntel des vollen Tagegeldes zu zahlen . Im

übrigen wird bei Dienstreisen , die nach 12 Uhr nachts,
aber vor 3 Uhr morgens beendet werden , für den Tag ,

der Ankunft kein Tagegeld gewährt.
6 . Bei mehreren Reisen an einem Kalendertage wird

jede Reise für sich entschädigt . Es darf jedoch für einen

Kalendertag nicht mehr als acht Zehntel , und wenn die

Reisen zusammen nicht über 8 Stunden gedauert haben,

nicht mehr als fünf Zehntel des vollen Tagegeldes gezahlt
werden . .

7 . Bei Bemessung der Gesamtdauer einer Dienstreise,

die mit der Eisenbahn , dem Schiffe oder mit sonstigen

öffentlichen Verkehrsmitteln angetreten oder beendet wird,
gilt als Zeitpunkt des Antritts und der Beendigung die

fahrplanmäßige Abfahrts - oder Ankunftszeit des Verkehrs¬
mittels mit einem Zuschläge von einer halben Stunde für

die Wege zwischen Wohnung und Abfahrtsstelle . Ver¬

spätungen kommen nur in Betracht , wenn sie mehr als eine

Stunde betragen.
8 . Bei anderen Reisen ist für den Antritt und die

Beendigung der Reise der Zeitpunkt maßgebend , an dem der

Beamte die Wohnung , den Dienstraum usw . verläßt oder 2
wieder betritt.

9 . Sind an einem Dienstgeschäfte mehrere Beamte be¬

teiligt und ist ihr Zusammenreisen aus dienstlichen Gründen

veranlaßt , so erhält der Beamte der niedrigeren Besoldungs-
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gruppe ebenfalls das dem Beamten der höheren Besoldungs¬
gruppe zustehende Tagegeld , jedoch im Höchstfälle nur das
Tagegeld der Besoldungsgruppe IX usw.

10 . Für Versetzungsreisen erhalten alle Beamten min¬
destens ein volles Tagegeld , auch dann , wenn die Reise noch
nicht drei Stunden gedauert hat.

Übernachte gsgeld.

8 3.

1 . Das Übernachtungsgeld für jedes auswärtige Nacht-
quartier bei Dienstreisen beträgt:

a,. bei Dienstreisen nach besonders teuren Orten
für die Beamten der Besoldungsgruppen
I — V. 4,50
der Besoldungsgruppen VI — VIII . . 6,- „ ,
der Besoldungsgruppen IX usw . . . . 9,- „ ,
für die Staatsminister. 12,- „,

b . bei Dienstreisen nach anderen Orten für
die Beamten der Besoldungsgruppen I — V 3,50
der Besoldungsgruppen VI — VIII . . 4,50
der Besoldungsgruppen IX usw . . . . 5,— „ ,
für die Staatsminister

innerhalb des Landesteils Oldenburg . 5 —
im übrigen. 8- „

2 . Entsprechendes gilt auch für Nächte , die der Beamte,
ohne ein Nachtquartier zu nehmen , zur Reise selbst verwendet,
sofern die Reise vor 3 Uhr morgens angetreten oder nach
2 Uhr morgens beendet wird.

3 . Das Übernachtungsgeld wird nicht gewährt , wenn
die Reise lediglich zur Vornahme von Dienstgeschäften
während der Nacht ausgeführt wird und ein Nachtquartier
nicht in Anspruch genommen ist.
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4. Wenn zur Abkürzung der Reisedauer eine Nacht¬
reise gemacht und ein Schlafwagen benutzt wird, können
die Auslagen für eine Bettkarte mit Nebengebühren be¬
rechnet werden und zwar von den Beamten der Besoldungs¬
gruppen

I —VIII der III . Wagenklasse, tz
IX usw. der II . Wagenklasse,
die Staatsministcr der I . Wagenklasse.

5. Neben der Erstattung der Schlafwagenkosten wird
nur dann ein Übernachtungsgeld gewährt, falls ein Beamter
auf der Dienstreise infolge des späten Abganges des Nacht-
zugeS gezwungen sein sollte, das Hotelzimmer für die Nacht
noch beizubchalten.

6. Sind an einem Dienstgeschäfte mehrere Beamte
beteiligt und ist ihr Zusammcnreisen und Übernachten in
einem Hotel geboten, so erhält der Beamte der niedrigeren
Besoldungsgruppe ebenfalls das dem Beamten der höheren
Besoldungsgruppe zustchende Übernachtungsgeld, jedoch im ^
Höchstfälle nur das Übernachtungsgeld der Besoldungs¬
gruppe IX usw.

7. Bei Versctzungsreisen ist den Beamten für den Tag
der Ankunft am neuen Dienstort ebenfalls das Über¬
nachtungsgeld zu gewähren.

Fahrkosten.
8 4.

1. Die Beamten sind verpflichtet, denjenigen Reiseweg
zu wählen, welcher sich für die Staatskaffc unter Berück¬
sichtigung der Tagegelder als der möglichst günstige darstellt. S
Die Fahrkosten für einen Umweg sind nur dann zu be¬
rücksichtigen, wenn durch ihn eine im dienstlichen Interesse
liegende Zeitersparnis erzielt oder eine Unterbrechung der
Reise vermieden wird.



239

2 . Für Wegestreckcn , die bei Dienstreisen auf Eisen¬
bahnen , Schiffen oder sonstigen öffentlichen regelmäßigen
Verkehrsmitteln zurückgelegt werden , sind den Beamten
innerhalb der Grenzen der Ziffer 3 an Fahrkosten die
wirklich erwachsenen Auslagen einschl - der Kosten für Be¬
förderung und Versicherung des notwendigen Gepäcks zu
erstatten.

3 . Es sind berechtigt zu benutzen:
die Beamten der Besoldungsgruppen
I — VIII die III . Wagen - oder II . Schiffsklasse.
IX usw . die II . Wagen - oder I . Schiffsklasse,
die Staatsminister die I . Wagen - oder I . Schiffsklasse.

4 . Die Mehrkosten für Schnellzugsbenutzung dürfen
nur dann erstattet werden , wenn die Dienstreise durch die
Benutzung des Schnellzuges abgekürzt wurde.

5 . Sind an einem Dienstgeschäfte mehrere Beamte
beteiligt und ist ihr Zusammenreisen in einer Schiffs - oder
Wagenklasse aus dienstlichen Gründen veranlaßt , so dürfen
auch die Beamten , die sich einer niedrigeren Schiffs - oder
Wagenklasse zu bedienen hätten , die höhere Schiffs - oder
Wagenklasse benutzen.

6 . Für Wegcstrecken , die nicht auf Eisenbahnen , Schiffen
oder sonstigen öffentlichen regelmäßigen Verkehrsmitteln zu¬
rückgelegt werden können , wird für jedes angefangene Kilo¬
meter der Hin - und Rückreise (zusammengerechnet ) ein Betrag
von 0,20 gewährt . Denselben Betrag erhält der
Beamte bei Benutzung eines Dienstrades.

7 . Bei Benutzung eines staatlchen Kraftfahrzeuges
wird keine Entschädigung gewährt.

8 . Bei Benutzung

a . eines eigenen Fahrrades wird bei Zurücklegung einer
Strecke von mehr als 5 lrw , in der einen Richtung
ein Zuschlag von 25 v. H . für die ganze Strecke,
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d . eines eigenen Kraftfahrrades wird bei Zurückleguttg
einer Strecke von mehr als 10 kna in der einen

Richtung ein Zuschlag von 50 v. H . für die ganze
Strecke und

o. eines eigenen Kraftwagens wird bei Zurücklegung
einer Strecke von mehr als 15 ktn in der einen

Richtung ein Zuschlag von 100 v. H . für die ganze
Strecke

gewährt.

9 . War der Beamte durch besondere Umstände genötigt,

sich eines Fuhrwerks zu bedienen , so werden ihm die entstan¬
denen ortsüblichen Kosten ersetzt. Bei Benutzung eines

eigenen Fuhrwerks werden in der Regel zwei Drittel der
ortsüblichen Kosten eines Mietfuhrwerks bezahlt.

10 . , In besonderen Fällen , namentlich auch , wenn im

Außendienste unter Benutzung eines Fahrrades im Monat

durchschnittlich mehr als 150 Kilometer oder bei Benutzung
eines Kraftfahrzeuges mehr als 250 Kilometer zurückgelegt
werden , kann statt der Kilometerentschädigung eine Pauschal¬
vergütung gewährt werden . Die Pauschalvergütung setzt das
Staatsministerium fest.

11 . Reisen oder Gänge zwischen tatsächlichem Wohn¬

ort und regelmäßiger Dienststätte gelten weder als Dienst¬
reisen noch als Dienstgänge.

Zuschußgewiihrmlg.

8 5.

Erfordert eine Dienstreise einen Aufwand , der durch
die Tage - und die Nachtgelder nicht gedeckt werden kann,
oder sonst einen außergewöhnlichen Aufwand , so kann auf

Antrag vom Staatsministerium ein Zuschuß oder eine
Pauschvergütung gewährt werden . In derartigen Fällen sind
zu den bestimmungsmäßigen Tagegeldern häusliche Ersparnisse
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amte und für unverheiratete Beamte mit eigenem Hausstand
mit 20 v. H . des Tagegeldes , für unverheiratete Beamte
ohne eigenen Hausstand mit 40 v . H . des Tagegeldes für
jeden Tag anzusetzen sind . Die Anrechnung erfolgt nur für
die Tage , für die ein volles Tagegeld gewährt wird ; bei
Mehraufwand an Reisetagen , für die Bruchteile von Tage¬
geld gewährt werden , wird eine Anrechnung von Haushalts¬
ersparnissen nicht vorgenommen.

Dienstgeschäfte am dienstlichen Wohnsitz.

8 6.

Bei Dienstgeschäften am dienstlichen Wohnsitz oder am
Beschäftigungsort sowie außerhalb in 3Vs Kilometer Ent¬
fernung (Luftlinie ) von der OrtSmitte werden weder Tage¬
gelder noch Kilometergelder gewährt . Wird die dienstliche
Tätigkeit in einem Wirtshause vorgenommen , so werden
lediglich die wirklichen Ausgaben erstattet , wenn sie durch
die besonderen Umstände gerechtfertigt sind . Außerdem
werden die baren Auslagen für die Benutzung eines öffent¬
lichen regelmäßigen Verkehrsmittels erstattet , wenn die Ent¬
fernung die Benutzung rechtfertigt.

Außerplanmäßige Beamte und Beamte im
Vorbereitungsdienst.

8 7-

1. Außerplanmäßige Beamte erhalten bei Dienstreisen
Tage - und Übernachtungsgelder nach Maßgabe dieser Ver¬
ordnung unter Zugrundelegung derjenigen Besoldungsgruppe,
in der sie beim regelmäßigen Verlauf ihrer Dienstlaufbahn
zuerst planmäßig angestellt werden.
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2 . Für Dienstreisen von Beamten , welche sich im Vor¬
bereitungsdienst befinden , werden Tage - und Übernachtungs¬
gelder sowie Fahrkosten dann nicht gewährt , wenn die Reisen
lediglich zum Zwecke der Ausbildung dieser Beamten er¬
folgen . Für Reisen zur Ablegung von Prüfungen können
die wirklich erwachsenen Auslagen für die Eisenbahnkarte
III . Klasse erstattet werden ; Tage - und Übernachtungs-
Felder werden nicht gewährt . Im übrigen werden bei
Dienstreisen Reisekosten unter Zugrundelegung derjenigen
Besoldungsgruppe , in der die Beamten beim regelmäßigen
Verlauf ihrer Dienstlaufbahn zuerst planmäßig angestellt
werden , nach Maßgabe dieser Verordnung gewährt.

Gendarmerie.

8 8.

Di « Bestimmungen dieser Verordnung finden auf die
Beamten des Gendarmeriekorps sinngemäße Anwendung.
Die sich aus der besonderen Eigenart des Dienstes er¬
gebenden Abweichungen auch hinsichlich der Höhe der Tage-
und Übernachtungsgelder und der Fahrkosten regelt das
Ministerium des Innern durch Ausführungsbestimmungen.
Die Sätze dieser Verordnung dürfen dabei nicht überschritten
werden.

Beschäftigungstagegelder.

8 9.

1 . Ob und welche Vergütung Beamte erhalten , die
vorübergehend außerhalb ihres dienstlichen Wohnsitzes bei
einer Behörde beschäftigt werden oder die sich sonst zu aus¬
wärtigen Dienstgeschäften an demselben Orte voraussichtlich
länger als 14 Tage aufhalten , bestimmt das Staats¬
ministerium.



243

2 . Für die Dauer der Hin - und Rückreise erhalten die

Beamten die in HZ 2 und 3 für Versetzungsreisen fest¬
gesetzten Tage - uns Übernachtungsgelder.

3 . Für Beamte , die durch die Art ihrer Dienstgeschäfte
zu häufigen Dienstreisen (mindestens viermal im Monat)
nach demselben Ort genötigh werden , können an Stelle

der in den HH 2 — 4 vorgesehenen Vergütungen im Einzel¬
falle anderweitige Beträge durch das Staatsministerium
festgesetzt werden.

Besonders teure Orte.

8 10.

1 . Als besonders teure Orte sind anzusehen:

a . die Städte:

Aachen , Altona , Augsburg , Barmen , Berlin , Bochum , Braun¬

schweig , Bremen , Breslau , Cassel , Chemnitz , Coblenz , Crefeld,
Cuxhaven , Dortmund , Dresden , Duisburg , Düsseldorf,
Elberfeld , Emden , Erfurt , Essen , Flensburg , Frankenthal,

Frankfurt a ./M ., Fürth , Gelsenkirchen , Hagen i ./W ..
Halle a ./S ., Hamborn , Hamburg , Hannover , Kaiserslautern,
Karlsruhe , Kiel , Köln , Königsberg i./Pr ., Konstanz , Landau

(Pfalz ), Leipzig , Lübeck, Ludwigshafen , Magdeburg , Mainz,
Mannheim , Mühlheim a ./Ruhr , Münster , München , München-
Gladbach , Neustadt (Hardt ), Nürnberg , Oberhausen , Offen¬
bach , Oppeln , Pirmasens , Plauen , Rheydt (Bezirk Düssel¬
dorf ), Saarbrücken , Speyer , Stettin , Stuttgart , Trier,
Wandsbeck , Wiesbaden und Zwcibrücken;

b . die Norseeinseln:

Borkum , Juist , Norderney , Neuwert , Helgoland , Hooge,
Langenees , Amrum , Föhr , Sylt und Wangerooge.

2 . Bei Reisen nach Orten außerhalb des Reichsgebiets
bestimmt das Staatsministerium in jedem einzelnen Falle

die Höhe der Reisekosten.
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8 11 .

Diese Verordnung tritt mit dem 1 . September 1925

in Kraft . Bis zu diesem Tage bleiben die bisherigen Be¬

stimmungen in Geltung . Die Verordnungen vom 12 . Januar

1924 , 28 . Januar 1924 und 2 . Januar 1925 , betreffend

anderweitige Festsetzung des Tage - und Nachtgeldes usw.

bei Dienstreisen der Landesbeamten , werden mit dem 1 . Sep¬

tember d . I . aufgehoben.

Oldenburg , den 29 . August 1925.

Staatsministerium.

(Siegel .) v . Finckh . Or . Millers.

M ü n z e b r o ck.
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Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg.
Landesteil Oldenburg.

xnv . Vaud. iAusgegeben den4. Septbr. 192b.) 57. StÜÄ.

Inhalt:
Nr . 81. Verordnung vom 2. September 1925 über die Gewährung

von Straffreiheit im Freistaat Oldenburg.

Nr. 8l.
Verordnung über die Gewährung von Straffreiheit im Freistaat

Oldenburg.
Oldenburg , den 2. September 1925.

Auf Grund des 8 37 der Verfassung für den Freistaat
Oldenburg vom 17. Juni 1919 wird folgendes bestimmt:

8 1-
Es wird Straferlaß gewährt für die zur Zeit des In¬

krafttretens dieser Verordnung noch nicht verbüßten Strafen,
die wegen Zuwiderhandlung gegen die 88 81 bis 86, 128,
129 des Strafgesetzbuchs, 88 7, 8 des Gesetzes vom 21. Juli
1922 (Reichsgesetzbl. I S . 585), 8 5 der Verordnung vom
26. Juni 1922 in der Fassung der Verordnung vom 29. Juni
1922 (Reichsgesetzbl. I S . 532) und damit im Zusammen¬
hänge stehender Straftaten verhängt worden sind, wenn die
Strafe oder der noch nicht verbüßte Strafrcst nur entweder
in Geldstrafe allein oder in Haft oder Festungshaft bis zu
zwei Jahren oder Gefängnis bis zu zwei Jahren allein oder
in einer dieser Freiheitsstrafen neben Geldstrafe besteht.
Übersteigt die noch zu verbüßende Festungshaft oder Ge¬
fängnisstrafe die Dauer von zwei Jahren , so wird sie um
zwei Jahre gekürzt.
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Ist von Gerichten wegen mehrerer im 8 1 genannter
Zuwiderhandlungen auf Haft oder Festungshaft oder Ge¬
fängnisstrafe erkannt worden , ohne daß die Voraussetzungen
für die Bildung einer Gesamtstrafe Vorlagen , so wird der
Straferlaß nur bis zum Gesamtbeträge von zwei Jahren
gewährt . Er tritt beim Zusammentreffen von Haft , Festungs¬
haft und Gefängnis oder zweier dieser Strafen zunächst bei
der Gefängnisstrafe , dann bei der Festungshaft , im übrigen
zunächst bei der früher erkannten Strafe ein . Eine Um¬
rechnung (Z 21 des Strafgesetzbuchs ) findet nicht statt.

Unter den gleichen Voraussetzungen werden erlassen
Strafen und Strafreste wegen Zuwiderhandlung gegen
8 92 Abs . 1 Nr . 1 des Strafgesetzbuchs und damit im Zu¬
sammenhänge stehender Straftaten , sofern die Tat durch
öffentliche Bekanntmachung begangen und durch innerpolitifche
Beweggründe veranlaßt ist.

Ein nach Abs . 1 bis 3 eintretender Straferlaß erstreckt
sich auch auf Nebenstrafen , soweit sie noch nicht vollstreckt
sind , auf rückständige Geldbußen , die in die Staatskasse
fließen , und auf rückständige Kosten . Ist auf Einziehung
erkannt , so behält es dabei sein Bewenden.

8 2.

Verfahren , die bei Gerichten oder Staatsanwaltschaften
wegen Zuwiderhaudlung gegen 8 8 des Gesetzes vom
21 . Juli 1922 (Reichsgesetzbl . I S . 585 ). 8 5 der Ver¬
ordnung vom 26 . Juni 1922 in der Fassung der Ver¬
ordnung vom 29 - Juni 1922 (Reichsgesetzbl . I S . 532 ) und da¬
mit im Zusammenhänge stehender Straftaten anhängig sind,
werden eingestellt ; neue Verfahren werden nicht eingeleitet.
Dies gilt nicht , wenn die Tat nach dem 15 . Juli 1925
begangen ist.

8 3.

Ferner werden eingestellt die bei Gerichten oder Staats¬
anwaltschaften anhängigen Verfahren wegen Zuwiderhand¬
lung gegen die 88 81 bis 86 , 128 , 129 des Strafgesetz-



buchs , 8 7 des Gesetzes vom 21 . Juli 1922 (Reichs-
gesetzbl. I S . 585 ) und damit im Zusammenhänge stehender
Straftaten , wenn die Tat vor dem 1 . Oktober 1923 be¬
gangen ist oder wenn sie in der Zeit vom 1. Oktober 1923
bis zum 15 . Juli 1925 begangen ist und voraussichtlich
auf keine höhere Strafe als Geldstrafe oder Haft oder zwei
Jahre Festungshaft oder zwei Jahre Gefängnis allein oder
nebeneinander oder in Verbindung mit einer Nebenstrafe
oder mit Einziehung erkannt werden würde ; neue Verfahren
werden nicht eingeleitet.

Unter den gleichen Voraussetzungen werden eingestellt
die bei Gerichten oder Staatsanwaltschaften anhängigen
Verfahren wegen Zuwiderhandlung gegen § 92 Abs . 1
Nr . 1 des Strafgesetzbuchs und damit im Zusammenhänge
stehender Straftaten , sofern die Tat durch öffentliche Be¬
kanntmachung begangen und durch innerpolitische Beweg¬
gründe veranlaßt ist.

8 4.
Von der Straffreiheit (88 1 bis 3) ausgeschlossen sind

diejenigen Personen , welche
1 . zur Durchführung der Straftat oder im Zusammen¬

hänge damit ein Verbrechen gegen das Leben (88 211,
212 , 214 des Strafgesetzbuchs ) , ein Verbrechen der
schweren Körperverletzung (88 224 bis 226 des
Strafgesetzbuchs ), des schweren Raubes (§8 250 , 251
des Strafgesetzbuchs ), der Brandstiftung (88 306 bis
308 , 311 des Strafgesetzbuchs ), der vorsätzlichen
Gefährdung eines Eisenbahntransports (8 315 des
Strafgesetzbuchs ), ein Verbrechen gegen 8 321 Abs . 2
des Strafgesetzbuchs oder gegen die 88 5 , 6 , 7 des
Gesetzes gegen den verbrecherischen und gemeingefähr¬
lichen Gebrauch von Sprengstoffen vom 9 . Juni 1884
(Reichsgesetzbl . S . 61 ) begangen haben , oder

2 . lediglich aus Roheit , Eigennutz oder sonstigen nicht¬
politischen Beweggründen gehandelt haben , oder

Z . einen Hochverrat (Verbrechen gegen die 88 81 bis 86
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des Strafgesetzbuchs ) begangen haben , nachdem sie
wegen einer solchen Straftat bestraft worden waren,
auch wenn die frühere Strafe nur teilweise verbüßt
oder ganz oder teilweise erlassen worden war.

8 5.

Enthält eine Gesamtstrafe eine Einzelstrafe wegen einer
im Z 1 genannten Zuwiderhandlung oder mehrere derartige
Einzelstrafen , so wird die Gesamtstrafe um den Teil des
noch nicht verbüßten Strafrestcs gekürzt , der auf diese Einzel¬
strafen nach ihrem Verhältnis zu den übrigen in der Gesamt¬
strafe enthaltenen Einzelstrafen entfällt , sofern dieser Teil
des Strafrestes höchstens zwei Jahre Festungshaft oder zwei
Jahre Gefängnis beträgt . Übersteigt der genannte Teil des
Strafrestes die Dauer von zwei Jahren Festungshaft oder
Gefängnis , so wird die Gesamtstrafe um zwei Jahre gekürzt.

Wird eine gerichtliche Entscheidung (A 458 der Straf¬
prozeßordnung ) darüber notwendig , ob und inwieweit eine
Gesamtstrafe nach den Vorschriften des Abs . 1 zu kürzen ist,
so wird sie von dem Gericht erlassen , das die Einzelstrafe
wegen einer im 8 1 genannten Zuwiderhandlung festgesetzt hat.

8 6.
Eine Straffreiheit oder Niederschlagung nach Maßgabe

der 88 1^ 5 tritt nur insoweit ein , als dem Freistaat
Oldenburg das Recht der Begnadigung zusteht.

8 7.

Diese Verordnung tritt mit dem auf die Verkündung
folgenden Tage in Kraft.

Das Ministerium der Justiz wird ermächtigt , die zur
Auslegung und Ausführung der Verordnung erforderlichen
Anordnungen zu erlassen.

Oldenburg , den 2 . September 1925.

Staatsministerium.
(Siegel .) v. Finckh . Or . Willers.

Köster.
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Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg«
Landesteil Oldenburg.

HilV . Band. (Ausgegeben den7. Septbr. 1925.) 58. Stück»

Inhalt:
Nr . 82. Bekanntmachung des Staatsmimsterinms vom 2. September

1925 , betreffend Abänderung der Ministerialbekanntmachung
vom 24 . November 1904 , die Navigationsschule in Elsfleth
betreffend.

Nr . 83. Verordnung des Staatsministeriums für den Landesteil Olden¬
burg vom 2. September 1925 zur Änderung der Verordnung
vom 25 . Juli 1922 , in der Fassung der Verordnungen vom
4. Oktober 1922 , 14. Dezember 1923, 22 . Februar 1924,
12. Mai 1924 zur Ausführung der Pachtschutzordnung.

Ar. 82.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Abänderung der

Ministerialbekanntmachung vom 24 . November 1904 , die Navi¬
gationsschule in Elsfleth betreffend.

Oldenburg , den 2. September 1925.

Unter Zurücknahme der Bekanntmachung des Staats¬
ministeriums vom 22. Augustd. Js ., betreffend Abänderung
der Ministerialbekanntmachung vom 27. Januar 1870, die
Navigationsschule in, Elsfleth betreffend, wird die Bekannt-
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Machuüg des Staatsministeriums vom 24 . November 1904,

die Navigationsschule in Elsfleth betreffend , geändert

wie folgt:
Abs . 3 erhält die Fassung : „Die Verwaltung der

Angelegenheiten der Schule ist einer Schulkommission über¬

tragen . welche aus dem ersten Beamten des Amtes Elsfleth,

dem Leiter der Schule , dem Wasserschout in Brake und

einem vierten vom Ministerium des Innern zu ernennenden

Mitgliede besteht . Der erste Beamte des Amtes Elsfleth

wird im Verhinderungsfälle durch den Leiter der Schule

vertreten ; im übrigen werden die Vertreter vom Ministerium

des Innern bestellt . "

Oldenburg , den 2 . September 1925.

Staatsministerium.
Vr . Millers.

Nr. 83.
Verordnung des Siaatsministeriums für den Landesteil Oldenburg zur

Änderung der Verordnung vom 25 . Juli 1922 , in der Fassung

der Verordnungen vom 4. Oktober 1922 , 14 . Dezember 1923,

22 . Februar 1924 , 12 . Mai 1924 zur Ausführung der Pachtschutz-

ordnung.

Oldenburg , den 2 . September 1925.

Auf Grund des Reichsgesetzes vom 23 . Juli 1925

R .G .Bl . S . 151 — zur Änderung der Pachtschutzordnung

vom 9 . Juni 1920 wird die Verordnung des Staatsmini¬

steriums für den Landesteil Oldenburg vom 25 . Juli 1922

zur Ausführung des Reichsgesetzes zur Verlängerung der

Pachtschutzordnung vom 29 . Juni 1922 (Ges .Vl . Bd . 41,

S . 1231 ) , in der Fassung der Verordnungen vom 4 . Ok-



tober 1922 (Bd . 41 , S . 1371 ), 14 . Dezember 1923 (Bd . 42,

S . 909 ), 22 . Februar 1924 (Bd . 43 , S . 83 ), 12 . Mai 1924

(Bd . 43 , S . 211 ) geändert , wie folgt:

1. ß 1 Abs . 2 wird gestrichen . Dem § 1 wird als neuer

Absatz nachgefügt : „Das Landespachteinigungsamt und

die Pachteinigungsämter , die gemäß 8 1 der Verordnung
des Staatsministeriums vom 25 . Juli 1922 errichtet
worden sind , bleiben bestehen . "

2 . Im tz 4 Abs . 1 letzter Satz wird das Wort „Ver¬

pächterbeisitzer " ersetzt durch „Beisitzer " und hinter
„Großverpächters " eingefügt „ oder Großpächters " .

3 . Z 4 Abs . 5 wird gestrichen.

4 . In den §8 6, 25 , 26 , 27 wird jedesmal das Wort

„Goldmark " ersetzt durch „Reichsmark (Z ^ ) ".

5 . 8 11 erhält folgende Fassung : „Die auf Grund der

bisherigen Vorschriften berufenen Vorsitzenden und Bei¬
sitzer der Pachteinigungsämter und des Landespacht¬

einigungsamtes und deren Stellvertreter bleiben bis
weiter im Amt . "

6 . Fm 8 14 Abs . 1 Satz 2 wird vor den Worten „ sowie

die wirtschaftlichen Verhältnisse " eingefügt „die Pacht-
Preisrichtlinien der Landwirtschaftskammer " .

7. 8 14 Abs . 1 Satz 3 erhält folgende Fassung : „Zur
Umwandlung eines Pachtvertrages in einen Heuerlings¬

vertrag oder umgekehrt , sowie zur Beseitigung von Be¬
stimmungen über ein Arbeitsverhältnis aus dem Pacht¬

vertrag ist die Zustimmung beider Teile erforderlich . "

8 - Im 8 14 Abs . 3 wird hinter Satz 1 folgender Satz

eingefügt : „Dasselbe gilt für alle Sammelpachtverträge,
wenn der einzelne Pächter nicht mehr als 10 lla , be¬
wirtschaftet . "

9 . Im 8 14 Abs. 3 , neuer Satz 3 , werden die Worte
„des Verpächters " gestrichen.
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10 . 8 16 Satz 2 erhält folgende Fassung : „Liegt durch
Verschulden des zur Arbeit Verpflichteten (des Heuer¬
lings ) ein wichtiger Grund zur fristlosen Kündigung
des Arbeitsverhältnisses vor , so darf von der Befugnis,
einen solchen Vertrag zu verlängern oder seine Kündi¬
gung für unwirksam zu erklären , kein Gebrauch gemacht
werden ."

11 . Im Z 19 wird der vorletzte Absatz gestrichen.

12 . Im Z 23 wird als Abs . 1 neu eingefügt:
„Dem Pächter steht das Recht zu , sich durch seine

Berufsorganisation vor dem Pachteinigungsamt und dem
Landespachteinigungsamt vertreten zu lassen ."

13 . Im ß 23 , neuer Absatz 3 , wird hinter „Großver¬
pächters " eingefügt „oder Großpächters " .

14 . Die Bestimmung des 8 23 , bisheriger Abs. 3 , wird als
letzter Satz dem 8 23 - neuer Abs . 2 , nachgefügt.

15 . Im 8 25 wird Abs . 3 gestrichen.

16 . Artikel II und III der Verordnung des Staatsmini¬
steriums vom 22 . Februar 1924 werden aufgehoben.

8 30 erhält folgende Fassung:

„Diese Verordnung tritt in der vorstehenden Fas¬
sung am 1. Oktober 1925 in Kraft und am 30 . Sep¬
tember 1927 außer Kraft.

Die vor dem 1. Oktober 1925 gestellten Anträge
werden , wenn das Pachteinigungsamt noch darüber zu
entscheiden hat , nach den neuen Vorschriften , andernfalls
nach dem bisherigen Recht beurteilt.

Pachtverträge , die in der Zeit vom 1. März 1924
bis 30 . September 1925 abgeschlossen sind , bleiben vom
Pachtschutz befreit . Dies gilt nicht für die in den
88 15 und 16 bezeichneten Verträge . "
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17 . Die Verordnung wird in ihrer vom 1 . Oktober 1925 an

geltenden Fassung in fortlaufender Paragraphenfolge

nachstehend bekanntgegeben.

Oldenburg , den 2 . September 1925.

Staatsministerium.
(Siegel ) v . Finckh . vr . Driver.

Ott.

Pachtschutzordnimg
für den Landesteil Oldenburg.

8 i.
Im Landesteil Oldenburg werden bei den unteren Ver¬

waltungsbehörden für die Bezirke dieser Behörden für den

Erlaß von Bestimmungen nach ZZ 14 bis 16 dieser Ver¬

ordnung Pachteinigungsämter errichtet . Die Bezirke der

Städte I . Klasse können durch Anordnung des Ministeriums

des Innern dem Bezirk des angrenzenden Amtes angegliedert

werden . In einem Amte können auf Anordnung des

Ministeriums des Innern mehrere Pachteinigungsämter mit

örtlich abgegrenzten Bezirken errichtet werden.

Für den Erlaß von Bestimmungen nach § 17 dieser

Verordnung wird für den ganzen Landesteil Oldenburg ein

Pachteinigungsamt mit dem Sitz in Oldenburg errichtet.

Als Berufungsinstanz wird für den Landesteil Olden¬

burg ein Landespachteinigungsamt eingerichtet , welches dem

Landgericht in Oldenburg angegliedert ist.

Das Landespachteinigungsamt und die Pachteinigungs¬

ämter , die gemäß ß 1 der Verordnung des Staatsministeriums

vom 25 . Juli 1922 errichtet worden sind , bleiben bestehen.
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8 2.

Die Pachteinigungsämter zum Erlaß von Bestimmungen
nach 14 bis 16 dieser Verordnung bestehen aus einem
Vorsitzenden und mehreren Beisitzern , und zwar

2 Beisitzern — ein Verpächter und ein Pächter —

aus dem Kreise der Verpächter und Pächter von
Grundstücken von unter 10 kg Größe,

2 Beisitzer — ein Verpächter und ein Pächter —

aus dem Kreise der Verpächter und Pächter von
Grundstücken von 10 las, Größe und darüber,

ferner in den Bezirken , wo Pachtverträge mit Arbeits¬
verpflichtung des Pächters im Betriebe des Verpächters
üblich sind , 2 Beisitzern — ein Verpächter und ein Pächter —
aus dem Kreise der Verpächter und Pächter , die derartige
Pachtverträge mit Arbeitsverpflichtung des Pächters ge¬
schlossen haben.

Das Pachteinigungsamt zum Erlaß von Bestimmungen
nach 8 17 dieser Verordnung besteht aus einem Vorsitzenden
und mehreren Beisitzern , und zwar

2 Beisitzern — ein Verpächter und ein Pächter —
aus dem Kreise der Verpächter und Pächter von
Torfmooren zur Torfnutzung,

2 Beisitzern — ein Verpächter und ein Pächter —

aus dem Kreise der Verpächter und Pächter von
Grundstücken zur Gewinnung von Bodenbestandteilen
anderer Art.

Das Landespachteinigungsamt besteht aus einem Vor¬
sitzenden und mehreren Beisitzern , und zwar

8 Beisitzern — 2 ständige (ein Verpächter und ein Pächter ),
6 unständige (3 Verpächter und 3 Pächter ) — aus
dem Kreise der Verpächter und Pächter von Grund¬
stücken von unter 10 Kg, Größe,
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8 Beisitzern— 2 ständige(ein Verpächter und ein Pächter),
6 unständige (3 Verpächter und 3 Pächter), — aus
dem Kreise der Verpächter und Pächter von Grund¬
stücken von 10 lau Größe und darüber,

8 Beisitzern— 2 ständige(ein Verpächter und ein Pächter),
6 unständige (3 Verpächter und 3 Pächter), — aus
dem Kreise der Verpächter und Pächter, die Pacht¬
verträge mit Arbeitsverpslichtung des Pächters ge¬
schlossen haben.

4 Beisitzern — 2 Verpächter und 2 Pächter — aus dem
Kreise der Verpächter und Pächter, die Verträge
über die Gewinnung von Bodenbestandteilen ge¬

schlossen haben.

8 3-

Die Vorsitzenden der Pachteinigungsämter und des
Landespachteinigungsamtes und ihre Stellvertreter müssen

zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst be¬

fähigt sein.
Die Vorsitzenden der Pachteinigungsämter und ihre

Stellvertreter werden vom Ministerium des Innern ernannt.

Der Vorsitzende des Landespachteinigungsamtes und seine
Stellvertreter werden vom Staatsministerium auf Vorschlag

des Präsidenten des Landgerichts Oldenburg aus den Mit¬

gliedern des Landgerichts ernannt.

8 4.

Die Beisitzer der Pachteinigungsämter müssen in dem

Bezirk des Pachteinigungsamtes, dem sie angehören, wohnen.
Sie müssen im Besitz des passiven Gemeindebürgerrechts
sein (Artikel5 tz 3 der Gen eindeordnung). Die Beisitzer

der Pachteinigungsämterzum Erlaß von Bestimmungen
nach §§ 14 bis 16 dieser Verordnung sollen möglichst
selbstwirtschaftende Landwirte sein. Soweit ein Bedürfnis



dazu besteht , können an Stelle von Verpächtern auch selbst-
wirtschaftende Eigentümer zu Beisitzern bestellt werden . Als
Beisitzer können Beamte des Reichs , der Länder , Gemeinden
und Kirchen , sowie gesetzliche Vertreter von gemeinnützigen
Stiftungen und Anstalten und sonstigen öffentlich -rechtlichen
Körperschaften zugezogen werden , wenn diese Körperschaften
Verträge gemäß ZZ 14 , 17 abgeschlossen haben , ferner in
der landwirtschaftlichen Verwaltung eines Großverpächters
oder Großpächters in leitender Stellung tätige Angestellte.

Aus die Beisitzer des Landespachteinigungsamtes finden
die vorstehenden Bestimmungen des Abs. 1 Anwendung.
Die ständigen Beisitzer des Landespachteinigungsamtes
müssen im Landesteil Oldenburg wohnhaft sein . Von den
unständigen Beisitzern müssen je ein Drittel in jeder Gruppe,
und zwar je ein Verpächter und ein Pächter , aus den nach¬
benannten Bezirken entnommen werden:
1 . Bezirk : Ämter Butjadingen , Brake , Elsfleth , Jever,

Städte Rüstringen und Jever;
2 . Bezirk : Ämter Oldenburg , Westerstede , Varel , Delmen¬

horst , Wildeshausen,
Städte Oldenburg , Varel und Delmenhorst;

3 . Bezirk : Ämter Vechta , Cloppenburg und Friesoythe.
Die Beisitzer der Pachteinigungsämter zum Erlaß von

Bestimmungen nach 14 bis 16 dieser Verordnung werden
vom Amtsrat bezw. Gesamtstadtrat gewählt . Die Beisitzer
des Pachteinigungsamtes zum Erlaß von Bestimmungen
nach Z 17 dieser Verordnung und die Beisitzer des Landes¬
pachteinigungsamtes werden vom Ministerium des Innern
ernannt.

Die Berufsvertretungen der Verpächter und Pächter
(Heuerlinge ) sollen bei der Auswahl der Beisitzer gutachtlich
gehört und ihre Vorschläge berücksichtigt Wörden.

Beisitzer , die gleichzeitig Arbeitnehmer sind , dürfen in
der Übernahme oder in der Ausübung dieses Amtes als
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Beisitzer von ihrem Arbeitgeber nicht beschränkt oder benach¬
teiligt werden.

8 5.

Die Berufung zum Beisitzer eines Pachteinigungsamtes
oder des Landespachteinigungsamtes kann nur aus Gründen
abgelehnt werden , welche zur Ablehnung eines unbesoldeten
Gemeindeamtes berechtigen (Artikel 7 der Gemeindeordnuug ).

Sofern die Beisitzer vom Amtsrat bezw . Gesamtstadt¬
rat gewählt sind , entscheidet über die Ablehnungsgründe der
Amtsrat bezw . Gesamtstadtrat . Gegen diese Entscheidung
ist Beschwerde au das Ministerium des Innern zulässig,
welches endgültig entscheidet.

Soweit die Beisitzer vom Ministerium des Innern er¬
nannt werden , entscheidet über die Ablehnungsgründe das
Ministerium des Innern . Gegen diese Entscheidung ist Be¬
schwerde an das Staatsministerium zulässig , welches end¬
gültig entscheidet.

Die Beisitzer haben auszuscheiden , wenn die Voraus¬
setzungen für ihre Berufung in Wegfall gekommen sind.

8 6.

Ein Beisitzer , der ohne genügende Entschuldigung sich
nicht rechtzeitig zu den Sitzungen einfindet oder sich seinen
Obliegenheiten in anderer Weise entzieht , kann vom Vor¬
sitzenden des Pachteinigungsamtes mit Geldstrafe bis zu
10 Reichsmark bestraft werden und zu der Tragung der
durch sein Ausbleiben verursachten Kosten verurteilt werden.
Erfolgt nachträglich genügende Entschuldigung , so kann die
Bestrafung oder Verurteilung ganz oder teilweise zurück-
genommen werden . Auf Beschwerde entscheidet der Vor¬
sitzende des Landespachteinigungsamtes endgültig.

Die gleichen Befugnisse stehen dem Vorsitzenden des
Landespachteinigungsamtcs gegenüber den Beisitzern des



Landespachteinigungsamtes zu . Eine Beschwerde gegen seine

Entscheidung findet nicht statt.
Die verhängten Geldstrafen werden im Verwaltungs¬

wege beigetriebcn und fließen in die Landeskasse . Richtet

sich die Strafe gegen einen Beisitzer eines bei einer Stadt

I . Klasse eingerichteten Pacheinigungsamts , so fließt die

Geldstrafe in die Stadtkasfe.

8 7.

Die Beisitzer der Pachteinigungsämter und des Landes¬

pachteinigungsamtes sind durch ihre Vorsitzenden mittels

Handschlag an Eidesstatt auf treue und gewissenhafte Führung

ihres Amtes und zur Amtsverschwiegenheit zu verpflichten.

8 8.

Den Pachteinigungsämtern und dem Landespacht¬

einigungsamt sind Schriftführer zuzuordnen . Die Schrift¬

führer der Pachteinigungsämter werden vom Vorsitzenden

derselben , der Schriftführer des Landespachteimgungsamtes

wird vom Präsidenten des Landgerichts bestellt.

8 9 .

Den Vorsitzenden und den Schriftführern der Pacht¬

einigungsämter und des Landespachteinigungsamtes kann für

ihre Tätigkeit im Einigungsamt eine Vergütung gewährt

werden , die das Ministerium des Innern festsetzt.

Die Beisitzer des Pachteinigungsamtes und des Landes-

pachteinigungSamtes verwalten ihr Amt unentgeltlich als

Ehrenamt . Sie erhalten neben der Erstattung der Reisekosten

Tagegelder , die vom Ministerium des Innern festzusetzen

sind.
Die Vergütungen , Tagegelder und Reisekosten für den

Vorsitzenden , den Schriftführer und die Besitzer werden aus

der Landeskasse bezahlt , bei einem bei einer Stadt I . Klasse

eingerichteten Pachteinigungsamt aus der Stadtkasse.
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8 10.

Für die Vorsitzenden und die Beisitzer der Pacht¬
einigungsämter und , des Landespachteinigungsamtes sind
Stellvertreter zu bestellen. Auf die Berufung der Stellver¬
treter und ihre Vergütung finden die vorstehenden Bestim-

» mungen Anwendung.

8 11-

Die auf Grund der bisherigen Vorschriften berufenen
Vorsitzenden und Beisitzer der Pachteinigungsämter und des
Landespachteinigungsamtes und deren Stellvertreter bleiben
bis weiter im Amt.

8 12.

Die Pachteinigungsämter entscheiden in einer Besetzung
von einem Vorsitzenden und zwei Besitzern.

Zum Erlaß von Bestimmungen über Pachtungen von
» unter 10 lla Größe sind die Beisitzer aus dem Kreise der

Verpächter und Pächter von Grundstücken unter 10 lls, Größe,
zum Erlaß von Bestimmungen für Pachtungen von 10 lla,
Größe und darüber sind die Beisitzer aus dem Kreise der
Verpächter und Pächter von Grundstücken von 10 lra Größe
und darüber, zum Erlaß von Bestimmungen für Pachtungen
mit Arbeitsverpflichtung des Pächters sind die Beisitzer aus
dem Kreise der Verpächter und Pächter solcher Pachtungen
heranzuziehen.

Bei dem nach 8 1 Abs. 2 gebildeten Pachteinigungs¬
amte sind für Erlaß von Bestimmungen über Verträge zur
Gewinnung von Torf die Beisitzer aus dem Kreise der

» Verpächter und Pächter von Torfmooren, für Verträge über
die Gewinnung anderer Bodenbestandteile die Beisitzer aus
dem Kreise dieser Verpächter und Pächter heranzuziehcn.

Mit Zustimmung der Parteien kann die Zuziehung von
Beisitzern unterbleiben.
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8 13.

Das Landespachteitiigungsamt entscheidet in einer Be¬

setzung von einem Vorsitzenden und vier Beisitzern . Die

Bestimmungen des § 12 Abs . °2 finden Anwendung . Von den
unständigen Beisitzern sollen in der Regel diejenigen Bei¬

sitzer herangezogen werden , die in dem Bezirk wohnen , in ^

welchem das Pachtstück gelegen ist . Für Berufungsent¬
scheidungen über Verträge nach Z 17 dieser Verordnung
sind die Beisitzer aus dem Kreise der Verpächter und Pächter

von Grundstücken zur Gewinnung von Bodenbestandteilen
heranzuziehen.

Z 12 Abs . 4 findet Anwendung.

8 14.

Die Pachteinigungsämter können für Grundstücke , die

zu landwirtschaftlicher , obstbaulicher oder gewerbsmäßiger
gärtnerischer Nutzung verpachtet oder verliehen sind , oder
bei denen sonst die Übertragung des Genusses der Erzeug - »

niste — gegen Entgelt — erfolgt ist , bestimmen , daß
Leistungen , die unter den veränderten allgemein wirtschaft¬

lichen Verhältnissen nicht mehr gerechtfertigt sind , anderweit

festgesetzt werden , soweit dies der Billigkeit entspricht . Sie

haben hierbei den Ertrag , den das Grundstück bei ordnungs¬
mäßiger Bewirtschaftung nachhaltig zu gewähren vermag,

die Pachtpreisrichtlinicn der Landwirtschaftskammer sowie die

wirtschaftlichen Verhältnisse beider Vertragsteile angemessen
zu berücksichtigen . Zur Umwandlung eines Pachtvertrages
in einen Heuerlingsvertrag oder umgekehrt , sowie zur Be¬

seitigung von Bestimmungen über ein Arbeitsverhältnis aus

dem Pachtvertrag ist die Zustimmung beider Teile erforderlich . K

Beträgt die Größe des Pachtlandes weniger als 10 lla,

so können die Pachteinigungsämter , wenn und soweit es bei

Abwägung der Interessen beider Teile der Billigkeit ent¬

spricht , außerdem bestimmen , daß
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a) gekündigte Verträge bis zur Dauer von zwei Jahren
fortzusetzen sind;

d ) ohne Kündigung ablaufende Verträge bis zur Dauer
von zwei Jahren verlängert werden;

«) Verträge vor Ablauf der vereinbarten Zeit auf¬
gehoben werden.

Ein Vertrag soll , soweit nicht der Pächter oder Nutzungs¬

berechtigte das Land besonders schlecht bewirtschaftet , regel¬

mäßig dann verlängert werden , wenn dem Pächter oder

Nutzungsberechtigten sonst nicht insgesamt 10 lla Land zur
Bewirtschaftung verbleiben würden ; eigenes oder sonst genutztes

Land ist dabei anzurechnen . Dasselbe gilt für alle Sammel¬

pachtverträge , wenn der einzelne Pächter nicht mehr als 10 lla
bewirtschaftet . Verlängert das Pachteinigungsamt den Ver¬

trag , so hat es zugleich auf Antrag den Pachtzins neu fest¬

zusetzen , und zwar auf den Betrag , der nach dem Ertrag

angemessen erscheint , den das Grundstück bei ordnungsmäßiger
Bewirtschaftung nachhaltig zu gewähren vermag . Ein

gekündigter oder abgelaufener Vertrag kann wiederholt ver¬
längert werden.

Zur Entscheidung der zur Zuständigkeit der Pacht¬
einigungsämter gehörenden Pachtstreitigkeiten können die
ordentlichen Gerichte nicht angerufen werden.

Die Zuständigkeit der Pachteinigungsämter wird nicht
dadurch ausgeschlossen , daß sich der Vertrag auch auf Wohn-
oder Wirtschaftsräume erstreckt . In diesem Falle kommt die
Zuständigkeit einer anderen Stelle nicht in Betracht.

8 15.

Verträge (§ 14 ) , bei denen der Pächter das Pacht¬
grundstück oder erhebliche Teile davon selbst kultiviert hat,

oder bei denen das Pachtgrundstück oder erhebliche Teile

davon durch seine Eltern kultiviert worden sind , unterliegen
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der Pachteinigungsämter.

8 16.

Verträge (Z 14 ), die gleichzeitig eine Arbeitsverpflichtung
des Pächters oder seiner Angehörigen im landwirtschaftlichen
Betriebe des Verpächters enthalten (Heuerlingsverträge ),

unterliegen ohne Rücksicht auf die Grundstücksgröße und

unter Ausschluß der Zuständigkeit einer .anderen Stelle

den Befugnissen der Pachteiniguugsämter . Liegt durch

Verschulden des zur Arbeit Verpflichteten (des Heuerlings)
ein wichtiger Grund zur fristlosen Kündigung des Arbeits¬

verhältnisses vor , so darf von der Befugnis , einen solchen
Vertrag zu verlängern oder feine Kündigung für unwirksam

zu erklären , kein Gebrauch gemacht werden.

8 17.

Die Zuständigkeit der Pachteinigungsämter wird aus¬

gedehnt auf Verträge , welche die Gewinnung von Boden¬
bestandteilen , soweit sie dem Abbaurecht des Grundeigentümers
unterliegen , gegen Entgelt zum Gegenstände haben . Die

Zuständigkeit beschränkt sich auf Erlaß von Bestimmungen
der im 8 14 Abs . 1 bezeichneten Art . Die Bestimmungen
des 8 14 Abs . 4 und 5 finden Anwendung . Das Pacht¬

einigungsamt kann derartige Bestimmungen auch für das

laufende Vertragsjahr treffen.

8 18.

Dasjenige Pachteinigungsamt ist örtlich zuständig , in

dessen Bezirk das verpachtete Grundstück ganz oder zum
größeren Teile liegt.

8 19.

Anträge an das Pachteinigungsamt sind innerhalb der

nachstehend festgesetzten Fristen bei dem zuständigen Pacht-
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einigungsamt schriftlich oder zur Niederschrift des Schrift¬
führers einzubringen . Die Fristen sind Ausschlußfristen.
Die Nichtinnehaltung der Fristen hat zur Folge , daß die
anrufende Partei mit ihrem Anträge ausgeschlossen wird,

h Der Antrag hat keine aufschiebende Wirkung . Die Wieder¬
einsetzung in den vorigen Stand ist nach Maßgabe der
Bestimmungen des 8 57 des Verwaltungsgerichtsgesetzes
zulässig . Sie kann nicht mehr beantragt werden , wenn der
Pachtvertrag abgelaufen ist . Über den Antrag entscheidet
das Pachtcinigungsamt . Gegen diese Entscheidung findet
innerhalb zwei Wochen die Beschwerde an das Landes¬
pachteinigungsamt statt.

a.) Anträge auf eine anderweitige Festsetzung der
Leistungen gemäß Z 14 Abs . 1 , 8 17 , sind spätestens
binnen zwei Monaten nach Ablauf des Pachtjahres,
für welches die Abänderung beantragt wird , bei
Verträgen von kürzerer Dauer als ein Jahr binnen

^ zwei Monaten nach Beendigung des Pachtverhältnisses,
bei dem zuständigen Pachteinigungsamt einzubringen,

d ) Die Unwirksamerklärung einer Kündigung und die
Fortsetzung eines gekündigten Vertrages ist spätestens
fünf Monate vor Ablauf des Vertrages bei dem
Pachteinigungsamt zu beantragen . Beträgt die
Kündigungsfrist weniger als sechs Monate , oder
wird der Vertrag fristlos gekündigt oder aufgehoben,
so ist der Antrag auf Unwirksamerklärung der
Kündigung und Fortsetzung des gekündigten Vertrages
spätestens innerhalb zwei Wochen nach erfolgter
Kündigung oder Aufhebung an das Pachteinigungs-

^ amt zu richten.
v) Die Verlängerung eines ohne Kündigung ablaufenden

Pachtverhältnisses ist spätestens sechs Monate vor

Beendigung des Pachtverhältnisses zu beantragen.

Für Verträge über unbchauste Pachtgrundstücke,

die als Wiese oder Weide benutzt werden , gilt als
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verlängerung bis zum Ablauf des Pachtvertrages

gestellt werden kann , sofern der Pachtvertrag in der

Zeit vom 15 . Oktober bis 31 . Dezember eines

Jahres abläuft.
ä ) Anträge auf Aufhebung eines Pachtverhältnisses sind

spätestens fünf Monate vor Beendigung des laufenden

Pachtjahres bei dem Pachteinigungsamt einzubringen.

Werden die vorstehend genannten Fristen nicht gewahrt,

so hat der Vorsitzende des Pachteinigungsamtes durch einen

mit Gründen versehenen Bescheid den Antrag sofort als

unzulässig zurückzuweisen . Gegen diesen Bescheid steht

innerhalb zwei Wochen nach dem Tage der Zustellung dem

Antragsteller der Antrag auf Anberaumung der mündlichen

Verhandlung vor dem Pachteiniguugsamt zu . In dem

Bescheid ist ausdrücklich anzugeben , daß gegen den Bescheid

ein Antrag auf Anberaumung der mündlichen Verhandlung

zulässig ist . Wird der Antrag auf mündliche Verhandlung

nicht gestellt , so gilt der Bescheid als Schlußentscheidung.

8 20 .

Die Pachteinigungsämter , die in erster Linie auf einen

Vergleich hinzuwirkn haben , entscheiden , wenn ein solcher

zwischen den Beteiligten nicht zu erreichen ist , nach billigem

Ermessen durch Beschluß.
Die Schlußentscheidungen der Pachteinigungsämter

können durch Berufung an das Landespachteiuiguwgsamt

sowohl in tatsächlicher als in rechtlicher Beziehung an-

gefochtcn werden . Die Entscheidung über die Kosten kann

nur mit der Entscheidung über die Hauptsache zugleich an-

gefochten werden.
Die Berufung ist unter Angabe der Gründe , auf die

sie gestützt wird , binnen einer Ausschlußfrist von zwei

Wochen vom Tage der Zustellung des Beschlusses beim

Pachteinigungsamt schriftlich oder zur Niederschrift des
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Schriftführers einzulegen . Die Berufung hat aufschiebende
Wirkung.

Die Frist gilt als gewahrt , wenn die Berufung inner¬
halb dieser Zeit schriftlich bei dem Landespachteinigungsamt
eingegangen ist . Dieses hat die Berufung unverzüglich an
das Pachteinigungsamt , dessen Entscheidung angefochten ist,
abzugeben . Ist die Frist zur Einlegung der Berufung ver¬
säumt , so kann der Vorsitzende des Pachteinigungsamtcs
die Berufung ohne weiteres durch einen mit Gründen ver¬
sehenen Bescheid zurückweiscn . In demselben ist dem Be¬
rufungskläger zu eröffnen , daß ihm innerhalb einer Frist
von zwei Wochen , vom Tage der Zustellung an , die Be¬
schwerde an das Laudespachteinigungsamt zusteht , widrigen¬
falls eS bei dem Bescheide verbleibt.

Für die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen
Versäumung der Berufungsfrist gelten die Bestimmungen
des 8 57 des Verwaltungsgerichtsgesetzes . Über den Antrag
entscheidet das Landespachteinigungsamt.

8 21 .

Das Landespachteinigungsamt kann , wenn die Be¬
rufung begründet ist , entweder selbst in der Sache ent¬
scheiden oder sie an das Pachteinigungsamt zurückverweisen.
Das Pachtcinigungsamt ist an die rechtliche Beurteilung
gebunden , die der Aufhebung des Beschlusses zugrunde liegt.

Die Schlußentscheidungen der Pachteinigungsämter und
de» Landespachteinigungsamts sind mit Gründen zu ver¬
sehen und den Beteiligten zuzustellen.

Die Schlußentscheidung des Landespachteinigungsamts
wird mit der Verkündung und , wenn eine solche nicht er¬
folgt , mit der Zustellung rechtskräftig.

Der Inhalt des Vergleichs und der rechtskräftigen Ent¬
scheidungen über den Pachtstrcit gilt unter den Beteiligten
als Vertragsinhalt.

2
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8 22 .

Für die Zeit bis zur rechtskräftigen Entscheidung kann

das Pachteinigungsamt (Landespachteinigungsamt ) , sowie

außerhalb der mündlichen Verhandlung der Vorsitzende

durch einstweilige Anordnung daS streitige Pachtverhältnis

regeln . Eine solche Anordnung muß getroffen werden , wenn
daS Reich , Länder , Gemeinden und Kirchen sowie gesetzliche

Vertreter von gemeinnützigen Stiftungen und Anstalten und

sonstigen öffentlich - rechtlichen Körperschaften als Beteiligte

es beantragen.
Gegen die Entscheidung des Vorsitzenden kann binnen

zwei Wochen nach ihrer Bekanntgabe die Entscheidung des

Pachteinigungsamts (Landespachteinigungsamts ) angerufen
werden . Diese ist endgültig.

8 23.

Aus Vergleichen , die vor dem Pachteinigungsamt oder

vor dem Landespachteinigungsamt oder vor deren Vor¬

sitzenden zwischen dem Verpächter , dem Pächter oder einem

Dritten abgeschlossen sind , findet die gerichtliche Zwangs¬

vollstreckung statt . Die Vollstreckungsklausel wird vom Vor¬

sitzenden erteilt.
Die Entscheidungen der Pachteinigungsämter und des

Landespachteinigungsamtes über die Kosten und über die

Kostenerstattung sind im Verwaltungswege vollstreckbar.

8 24.

Dem Pächter steht das Recht zu , sich durch seine Berufs¬

organisation vor dem Pachteinigungsamt und dem Landes¬

pachteinigungsamt vertreten zu lassen.

Im übrigen finden auf das Verfahren vor den Pacht-

einiguugsämtern und dem Landespachteinigungsamt die Be¬

stimmungen des Gesetzes vom 9 . Mai 1906 , betreffend die

Verwaltungsgerichtsbarkeit , 88 56 — 98 , mit Ausnahme der
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Z8 59 , 63 , 65 Abs . 1 und 2 , 67 Abs . 1 und 2 , 78 , 84

Abs . 2 , 85 , 88 , 90 und 91 , Anwendung mit der Maßgabe,

daß an Stelle des Verwaltungsgerichts und seines Vor¬

sitzenden das Pachteinigungsamt und sein Vorsitzender und

an Stelle des Oberverwaltungsgerichts und seines Vorsitzenden

das Landespachteinigungsamt und sein Vorsitzender treten.

Die Frist zur Abgabe der Gegenerklärung nach § 68 Abs . 1

und § 94 Abs . 1 soll in der Regel zwei Wochen nicht

übersteigen.
Ist eine Körperschaft Partei , so sind ihre Beamten oder

gesetzlichen Vertreter von der Ausübung des Amtes als Bei¬
sitzer ausgeschlossen ; das gleiche gilt für die in der land¬
wirtschaftlichen Verwaltung ' eines Großverpächtcrs oder Groß¬
pächters in leitender Stellung tätigen Angestellten , wenn der
Dienstberechtigte Partei ist . Hat ein Verpächter an mehrere
Pächter Grundstücke verpachtet , so sind seine sämtlichen
Pächter von der Ausübung des Amtes als Beisitzer ausge¬
schlossen, wenn der Verpächter Partei ist.

8 25.

Das Verfahren vor den Pachteinigungsämtern und das
Berufungsverfahren vor dem Landespachteinigungsamt ist
kostenpflichtig . Die Kosten des Verfahrens zerfallen in die
Gebühr und die baren Auslagen.

Wird ein Antrag auf Änderung der Leistungen abge¬
lehnt , so trägt die unterliegende Partei die Kosten ; andern¬
falls entscheiden über die Auferlegung der Kosten die Pacht¬
einigungsämter und das Landespachteinigungsamt nach billigem
Ermessen . Bei Anträgen auf Fortsetzung gekündigter Ver¬
träge oder auf Verlängerung ohne Kündigung ablaufender
Verträge oder auf Aufhebung von Verträgen vor Ablauf der
vereinbarten Zeit trägt die unterliegende Partei die Kosten.

Von einem Beteiligten , der außer stände ist , ohne Be¬
einträchtigung des für ihn und seine Familie notwendigen
Unterhalts die Kosten des Verfahrens zu bestreiten , dürfen
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oder Rechtsverteidigung nicht mutwillig oder aussichtslos
war . Von der Erstattung der baren Auslagen kann einst¬
weilen befreit werden , wenn die Einziehung eine besondere

Härte bedeutet . Die Befreiung von den Kosten wird auf
Grund eines Zeugnisses gemäß H 118 Abs . 2 Z .P .O . von
dem Vorsitzenden des Pachteinigungsamts oder des Landes¬
pachteinigungsamts für jede Instanz besonders gewährt.
Gegen die Entscheidungen der Vorsitzenden der Pachteini¬
gungsämter ist die Beschwerde an den Vorsitzenden des
Landespachteinigungsamtes binnen einer Frist von zwei
Wochen zulässig.

Ein Ersatz der einer Partei entstandenen Auslagen und
Vertretungskosten wird nicht gewährt.

8 26.

Die Gebühr wird mit dem Eingang des Antrages oder
der Berufung beim Pachteinigungsamt bzw . beim Landes¬
pachteinigungsamt fällig . Sie ist nach Reichsmark zu be¬
rechnen und zu verbuchen . Sie beträgt in jeder Instanz
2 v . H . des vereinbarten Jahrespachtzinses oder , wenn der
Pachtvertrag auf eine kürzere Zeit als 1 Jahr abgeschlossen
ist , de- vereinbarten Pachtpreises mit Einschluß des Wertes
von Naturalleistungen , mindestens aber 3 Reichsmark . Wird
einem Anträge auf Fortsetzung eines gekündigten Vertrages
oder auf Verlängerung eine- ohne Kündigung ablaufenden
Vertrages nicht entsprochen , so wird der Berechnung der
Gebühr der in dem ablaufendeu Vertrage vereinbarte Pacht¬

preis zugrunde gelegt . Die Gebühr wird nach dem durch
Beschluß des Pachteinigungsamtes (Landespachteinigungs¬
amtes ) festgesetzten oder durch Vergleich bestimmten Betrage
deS Pachtpreises berechnet , wenn dieser von dem vereinbarten
Pachtpreis abweicht.

Die Gebühr wird verdoppelt , wenn der Pachtstreit durch



Beschluß des Pachteinigungsamtes oder des Landespachteini¬
gungsamtes erledigt wird.

Die Gebühren fließen in die Landeskasse , die Gebühren
für das Verfahren vor einem bei einer Stadt I . Klasse ein¬
gerichteten PachteinigungSamt in die Stadtkasse.

8 27.

An baren Auslagen werden erhoben:

1 . die Schreibgebühr mit 0,20 Reichsmark für jede Seite,
2 . die Post - und Telegraphengebühr,
3 . die an Zeugen und Sachverständigen zu zahlenden

Gebühren,
4 . die bei Geschäften außerhalb des Amtssitzes den Vor¬

sitzenden , Beisitzern und Schriftführern der Pachteini¬
gungsämter oder des Landespachteinigungsamts zu¬
stehenden Tagegelder und Reisekosten.

8 28.

Die Berechnung der Kosten erfolgt durch den Schrift,
führer . Sie ist in der Gesamtsumme auf volle 0,10 Reichs¬
mark nach unten abzurunden . Die Kostenfestsetzung kann
innerhalb zwei Wochen nach Zustellung durch Beschwerde
an den Vorsitzenden angefochten werden . Gegen dessen Ent¬
scheidung ist binnen einer Frist von zwei Wochen die Be¬
schwerde an den Vorsitzenden des Landespachteinigungsamtes
zulässig.

§ 29.

Auf die den Vertragsteilen nach dieser Verordnung
zustehenden Rechte kann nicht verzichtet werden ; die Ver¬

einbarung schiedsrichterlicher Entscheidung ist zulässig . Eine

Vereinbarung , nach der einem Vertragsteil bei Ausübung

der Rechte besondere Nachteile erwachsen sollen , ist un¬
wirksam.
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8 30.

Das Ministerium des Innern erläßt die erforderlichen

Ausführungsbestiminungen.

8 31.

Diese Verordnung tritt in der vorstehenden Fassung

am 1. Oktober 1925 in Kraft und am 30 . September 1927

außer Kraft.
Die vor dem 1. Oktober 1925 gestellten Anträge werden,

wenn das Pachtelnigungsamt noch darüber zu entscheiden

hat , nach den neuen Vorschriften , andernfalls nach dem bis¬

herigen Recht beurteilt.
Pachtverträge , die in der Zeit vom 1 . März 1924 bis

30 . September 1925 abgeschlossen sind , bleiben vom Pacht-

schutz befreit . Dies gilt nicht für die in den Z8 15 und 16

bezeichnten Verträge.
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Das Staatsministerium verkündet mit Zustimmung des

Landtags als Gesetz für den Landesteil Oldenburg , was folgt:

Die Geltungsdauer des Gesetzes für den Landesteil

Oldenburg vom 5 . Dezember 1924 , betreffend die Erhebung

einer Steuer vom bebauten Grundbesitz (O . G .Vl . Bd . 43

S . 644 ), durch das Gesetz vom 31 . Juli 1925 bis zum

30 . Juni 1925 verlängert , wird mit folgenden Abänderungen

für die Zeit vom 1. Juli 1925 bis zum 31 . März 1926

weiter verlängert.

I . § 7 Abs . 1 des Gesetzes erhält folgende Fassung:

„Die Steuer beträgt für die Zeit vom 1. Juli 1925

bis 31 . März 1926 für je 1000 deS nach den

88 4 und 5 ermittelten , auf volle 100 nach oben

abgerundeten Wertes (Wertanteils ) monatlich

a . 0,90 bei den Neubauten und den durch Um¬

oder Einbauten neugeschaffenen Gebäudeteilen , die

nach dem 1. Juli 1918 mit Beihilfen aus öffent¬

lichen Mitteln ausgesührt und bezugsfertig ge¬

worden sind,
d . 0,45 bei den übrigen Gebäuden.

Beträgt der gesamte Brandkassenwert eines Steuer¬

pflichtigen nicht mehr als 500, — so kommt die

Steuer nicht zur Erhebung . "

II . Im 8 8 des Gesetzes erhält der Abs . 1 folgende Fassung:

„Abs . 1 . Soweit vor dem 14 . Februar 1924 auf

einem Grundstück eine privatrechtliche wertbeständige

Last gemäß der Verordnung über die Eintragung von

Hypotheken in ausländischer Währung vom 13 . Februar

1920 (R .G .Bl . I S . 231 ) oder dem Gesetz über wert¬

beständige Hypotheken vom 23 . Juni 1923 (R .G .Bl . I

S . 407 ) eingetragen ist , ist der dem Werte der aus

der Last sich ergebenden laufenden Geldverpflichtung

entsprechende Geldbetrag dem Grundstückseigentümer auf

seinen Antrag zu erstatten . Das gleiche gilt für die
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auf Grund des Gesetzes über das Zusatzabkommen zum

Abkommen vom 6 . Dezember 1920 zwischen dem Deut¬

schen Reich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

betreffend schweizerische Goldhypotheken in Deutschland

und gewisse Arten von Frankenforderungen an deutsche
Schuldner , vom 23 . Juni 1923 (R .G .Bl . II S . 284)

aus der Umwandlung einer schweizerischen Goldhypothek

entstandenen Frankengrundschulden sowie für solche

Hypotheken in in - oder ausländischer Währung , die der

Grundstückseigentümer zur Ablösung dieser Franken¬

grundschuld aufnimmt . Zu den laufenden Geldver¬

pflichtungen gehören in diesem Falle auch Tilgungs¬

beträge , die zur Abtragung der Frankengrundschuld an¬

gesammelt werden . Die näheren Bestimmungen darüber,

in welcher Höhe Tilgungen als angemessen anzusehen

sind , trifft das Ministerium der Finanzen ."

III . In tz 8 des Gesetzes wird zwischen Abs . 1 und Abs . 2

folgender neuer Abs . 1s, eingeschaltet:

„Abs . 1a . Die gesetzliche Miete wird vom 1. Juli

1925 ab um einen Betrag erhöht , mit dem eine vor

dem 1. Januar 1918 eingetragene , nach dem Grundsatz

des 8 4 des Aufwertungsgesetzes vom 16 . Juli 1925

(R .G .Bl . I S . 117 ) aufgewertete Papiermarkhypothek

zu verzinsen wäre , deren Nennbetrag dem Friedenswert

de? Grundstücks entspricht . Für die Höhe der Ver¬

zinsung gilt der im 8 28 des Aufwertungsgesetzes vor¬

geschriebene Zinssatz . Hierdurch sind die Steuermin¬

derungsansprüche gemäß 8 28 Abs . 3 letzter Satz der

III . Steuernotverordnung alter Fassung mit abge¬
golten ."

IV . Dem 8 8 des Gesetzes wird folgender neuer Abs . 4

nachgcfügt:

»Abs. 4 . War ein Grundstück am 1. Juli 1914

— bei späterer Fertigstellung des Gebäudes im Zeit-
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punkte der Fertigstellung — mit dringlich privatrecht¬
lichen Lasten nicht oder mit nicht mehr als 20 v . H.
des Gesamtwertes (gemeinen Wertes ) belastet , so ist die
Steuer auf Antrag des Eigentümers um 30 v. H.
herabzusetzen . Voraussetzung ist , daß das Grundstück
sich noch im Eigentum des am 1. Juli 1914 (im Zeit¬
punkt der Fertigstellung ) eingetragenen Eigentümers oder
seines Ehegatten oder seiner unmittelbaren Abkömmlinge
befindet , oder daß das Eigentum an dem Grundstück
von den genannten Personen erst nach dem 1 . De¬
zember 1923 auf einen Dritten übergegangen ist . "

V . Dem Gesetz wird als Z 13 hinzugefügt:

„Das Staatsministerium wird ermächtigt , die durch
eine Änderung der Bestimmungen der III . Steuernot¬
verordnung über den Geldentwertungsausgleich bei be¬
bauten Grundstücken notwendig werdenden Änderungen
im Wege der Verordnung zu treffen und das Gesetz
in der durch dieses Abänderungsgesetz sowie durch die
Verordnung geänderten Fassung im Gesetzblatt bekannt
zu machen.

Oldenburg , den 2 . September 1925.

Staatsmmistermm.

(Siegel ) v . Finckh . vr . Millers.

Münzebrock.
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Nr. 85.
Verordnung zur Durchführung des Gesetzes für den Landesteil

Oldenburg vom 2 . September 1925 , betreffend die Abänderung

und Verlängerung der Geltungsdauer des Gesetzes vom 5 . De¬

zember 1924 , betreffend die Erhebung einer Steuer vom bebauten

Grundbesitz,

Oldenburg , den 2 , September 1925,

Zur Ausführung des Gesetzes für den Landesteil Olden¬

burg vom 2 . September 1925 , betreffend die Abänderung

und Verlängerung der Geltungsdauer des Gesetzes vom

5 . Dezember 1924 , betreffend die Erhebung einer Steuer

vom bebauten Grundbesitz , wird folgendes bestimmt:

ff.
Die Verordnung zur Durchführung des Gesetzes für

für den Landesteil Oldenburg vom 2 . Juli 1924 , betreffend
die Erhebung einer Steuer vom bebauten Grundbesitz , vom

7. Juli 1924 (O .G .Bl . Bd . 43 S . 375 ) findet auch auf

die Durchführung des Gesetzes vom 2 . September 1925,

betreffend die Abänderung und Verlängerung der Geltungs¬

dauer des Gesetzes vom 5 . Dezember 1924 , betreffend die

Erhebung einer Steuer vom bebauten Grundbesitz sinngemäße

Anwendung.

II.

Als Beihilfen aus öffentlichen Mitteln (Z 1 Abs . 1 und 2

des Gesetzes) gelten nur solche, die gewährt worden sind
auf Grund

1. der Bestimmungen deS Bundesrats für die Gewährung
von Baukostenzuschüssen aus Reichsmitteln vom

31 . Oktober 1918 (Zentralblatt für das Deutsche
Reich S . 1160 ) und der dazu erlassenen Bekannt-



machung des Direktoriums vom 11 . Januar 1919

(Oldenburgische Anzeigen vom 21 . Januar 1919 ) ,

2 . der Bestimmungen des Reichsrats über die Gewäh¬

rung von Darlehen aus Reichsmitteln zur Schaffung

neuer Wohnungen vom 10 . Januar 1920 (Zentral¬

blatt für das Deutsche Reich S . 56 ) ,

3 . der Bekanntmachung der Reichsregierung zur Aus¬

führung des Gesetzes vom 12 . Februar 1921 , be¬

treffend die vorläufige Förderung des Wohnungsbaues

(Zentralblatt für das Deutsche Reich S . 130 ) nebst

Ausführungsvorschriften des Staatsministeriums vom

18 . März 1921 (Oldenburgische Anzeigen vom

22 . März 1921 ).

Oldenburg , den 2 . September 1925.

Staatsministerium.

(Siegel ) v. Finckh . vr . Millers.

Münzebrock.

Nr. 86.
Gesetz für den Freistaat Oldenburg , betreffend Bestätigung der Ver¬

ordnung für den Freistaat Oldenburg zur Herabminderung der

Personalausgaben vom 26. März 1925.

Oldenburg , den 2. September 1925.

Das Staatsministerium verkündet mit Zustimmung des

Landtags als Gesetz für den Freistaat Oldenburg , was folgt:

Die Verordnung für den Freistaat Oldenburg zur

Herabminderung der Personalausgaben vom 26 . März 1925

wird mit folgender Maßgabe bestätigt:
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1. An die Stelle des 8 5 der Verordnung tritt als

Z 5 folgende Vorschrift:

(1 ) Zur Einstellung von Beamten und Beamten¬

anwärtern in den Staatsdienst bedarf es der Zustimmung
des Staatsministeriums.

(2 ) Bei Einstellungen sind in erster Linie Ver¬

sorgungsanwärter , Schwerbeschädigte sowie nach Möglichkeit

leistungsfähige auf Grund des Oldenburgischen Personal¬
abbaugesetzes vom 28 . März 1924 entlassene oder in den

einstweiligen Ruhestand versetzte Beamte heranzuziehen.

2 . Im 8 11 Abs . 3 der Verordnung ist zwischen den

Ziffern 7) Und 9) einzufügen : »8 Abs . 2 — 4 " und der

letzte Satz zu streichen.

Oldenburg , den 2 . September 1925.

Staatsministerium.

(Siegel ) v. Finckh . Dr . Millers.

Köster.





279

Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg.
LandesLeil Oldenburg.

HIV . Band. (Ausgegeben den9. Septbr. 1925.) 60. Stück.

Inhalt:
Nr 87. Verordnung des Staatsministeriums für den Freistaat Olden¬

burg vom 3. September 1925 über die Feuerbestattung.

Nr . 88. Bekanntmachung des Ministeriums des Innern vom 3. Sep¬
tember 1925. betreffend Aushebung der für den Amtsverband
Varel erlassenen Eberkörungsordnung und Änderung der Eber¬
körungsordnung für die Amisverbandsbezirke Amt Oldenburg,
Butjadingen , Brake, Elsfleth, Delmenhorst, Wildeshausen,
Cloppenburg und Friesoythe und Stadt Oldenburg und
Delmenhorst.

Nr. 89. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 3. September
1925, betreffend Verbot des Lenzens von Öl, Ölrückständen
und ölhaltigen Flüssigkeiten.

Nr. 87.
Verordnung des Staatsministeriums für den Freistaat Oldenburg über

die Feuerbestattung.
Oldenburg, den 3. September 1925.

Auf Grund des Artikels9 ß 6 des Gesetzes für das
Großherzogtum vom 5. Dezember 1868, betreffend die Or¬
ganisation des Staatsministeriums und einiger demselben
untergeordneter Behörden, verordnet das Staatsministerium
für den Freistaat Oldenburg, was folgt:



286

8 r.
Die Feuerbestattung ist nur in Anlagen zulässig , deren

Errichtung und Betrieb vom Ministerium des Innern ge¬

nehmigt worden ist.

Die Genehmigung wird nur erteilt , wenn die Anlage

den bau - / seuer - und gesundheitspolizeilichen Vorschriften

entspricht und das Unternehmen die Gewähr bietet , daß es
dauernd und in würdiger Weise geführt wird.

8 2.

Die Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb

einer Feuerbestattungsanlage wird nur Gemeinden , Gemeinde-
Verbünden und solchen Körperschaften des öffentlichen Rechts

erteilt , denen die Sorge für die Beschaffung öffentlicher

Begräbnisplätze obliegt.

8 3
Die Benutzung der Anlage darf nur nach Maßgabe

einer vom Ministerium des Innern genehmigten Gebrauchs¬

ordnung , die einen Gebührentarif und Bestimmungen über

die Art der Beisetzung der Aschenreste enthalten muß , erfolgen.

8 4.

Die Feuerbestattung ist nur mit schriftlicher Genehmi¬

gung des Gemeindevorstandes des Einäscherungsortes zulässig.
Antragsberechtigt ist jeder Bestattungspflichtige.

Die Genehmigung ist zu erteilen , wenn beigebracht sind:

1. die amtliche Sterbeurkunde;

2 . der Nachweis , daß der Verstorbene die Feuerbestat¬

tung angeordnet hat (ß 5) ;

3 . eine nach vorgängiger Leichenschau aufzustellende Be¬

scheinigung des für den Sterbeort zuständigen be-
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amteten Arztes , daß ein Verdacht , der Tod sei durch
eine strafbare Handlung herbeigeführt worden , sich
nicht ergeben hat;

4 . eine Bescheinigung der Polizeibehörde des Sterbe¬
ortes oder des letzten Wohnorts des Verstorbenen,

daß keine Bedenken gegen die Feuerbestattung bestehen,
daß insbesondere ein Verdacht , der Tod sei durch
eine strafbare Handlung herbeigesührt worden , nicht

vorliegt . In den Fällen des § 159 der Strafprozeß¬
ordnung wird die Bescheinigung der Polizeibehörde
durch die nach Abs . 2 daselbst erteilte Genehmigung

ersetzt. Die Genehmigungserklärung muß die Be¬
scheinigung enthalten , daß die Feuerbestattung für

unbedenklich gehalten wird.

8 5.

Der Nachweis , daß der Verstorbene seine Feuerbestat¬

tung angeordnet hat (8 4 Abs . 2 Ziffer 2) , kann erbracht
werden:

1 . durch eine letztwillige Verfügung des Verstorbenen;
2 . durch eine mündliche Erklärung des Verstorbenen,

die vor einer zur Führung eines öffentlichen Siegels

berechtigten Behörde oder Person als vor ihr abge¬
geben beurkundet ist;

3 . durch eine unter Angabe des Ortes und des Tages

eigenhändig geschriebene und unterschriebene Erklärung
des Verstorbenen;

4 . durch die eidesstattliche Versicherung zweier glaub¬

würdiger Personen , daß der Verstorbene in ihrer

Gegenwart den ausdrücklichen und ernsthaften Wunsch
geäußert hat , eingeäschert zu werden.

8 6 .
In Ausnahmefällen kann die Feuerbestattung auch ohne

den in 8 4 Abs . 2 Ziffer 2 und 8 5 vorgesehenen Nachweis
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auf Antrag des Bestattungspflichtigen genehmigt werden,

wenn dieser glaubhaft macht , daß die Feuerbestattung dem

Willen des Verstorbenen entspricht.

8 7.

Die Anordnung der Feuerbestattung (Z 4 Abs . 2 Ziffer 2)

kann nicht durch einen Stellvertreter getroffen werden . Sie

ist nur wirksam , wenn der Verstorbene sie nach vollendetem

16 . Lebensjahr getroffen hat und zu der Zeit der Anordnung

nicht geschäftsunfähig war.

An die Stelle seiner Anordnung tritt:

1 . der Antrag des Inhabers der elterlichen Gewalt,
wenn der Verstorbene unter elterlicher Gewalt stand

und das 16 . Lebensjahr nicht vollendet hatte;

2 . der Antrag des Vormunds , wenn der Verstorbene

unter Vormundschaft stand und nicht nach Abs . 1

fähig war , selbst eine Anordnung zu treffen.

8 8 .
War der Verstorbene in einer dem Tode unmittelbar

voraufgegangenen Krankheit ärztlich behandelt worden , so

soll der behandelnde Arzt zur Leichenschau zugezogen und

sein Gutachten über die Todesursache in die nach § 4 Abs . 2

Ziffer 3 auszustellende Bescheinigung ausgenommen werden.

Vor der Erteilung der Bescheinigung ist die Leichen¬

öffnung vorzunehmen , wenn der beamtete Arzt oder im Falle

des Abs . 1 der behandelnde Arzt sie zur Feststellung der

Todesursache für erforderlich hält.

8 9.

Über Beschwerden gegen Verfügungen des Gemeinde¬

vorstandes auf Grund des A 4 hat die Aufsichtsbehörde

tunlichst binnen einer Frist von 24 Stunden endgültig zu

entscheiden.



8 10.

Ausführungsbestimmungen werden vom Staatsmini¬
sterium erlassen.

8 11.

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Ver¬
ordnung und ihrer Ausführungsbestimmungen werden mit
Geldstrafe bis zu 150 ^ bestraft.

Oldenburg, den 3. September 1925.

Staatsministerimn.
(Siegel) Dr . Driver . Or . Millers.

Zimmermann.

Nr. 88.
Bekanntmachung des Ministeriums des Innern , betreffend Aushebung

der für dm Amtsverband Varel erlassenen Eberkörungsordnung

und Änderung der Eberkörungsordnung für die Amtsverbands¬

bezirke Amt Oldenburg , Butjadingen , Brake , Elsfleth , Delmenhorst,

Wildeshausen , Cloppenburg und Friesoythe und Stadt Oldenburg

und Delmenhorst.

Oldenburg , den 3 . September 1925.

Auf Grund dcs Artikels3 des Gesetzes für den Landes¬
teil Oldenburg vom 4. Februar 1888, betreffend die Ein¬
führung einer Eberkörungsordnung, wird nach Zustimmung
des Amtsrates des Amtsverbandes Varel und des Ausschusses
des Zweckverbandes für das Zuchtgebiet des Oldenburger
veredelten Landschweines im Freistaat Oldenburg die für den
Amtsverband Varel erlassene Eberkörungsordnung in der
Fassung vom 24. März 1903 aufgehoben und die Eber¬
körungsordnung vom 21. April 1923 für die Amtsverbands¬
bezirke Amt Oldenburg, Butjadingen. Brake, Elsfleth, Del¬
menhorst, Wildeshausen, Cloppenburg und Friesoythe und
Stadt Oldenburg und Delmenhorst geändert, wie folgt:
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I . In der Überschrift und im Artikel 1 wird jedesmal
hinter „Amt Oldenburg " eingeschaltet „Varel " .

II . Hinter Artikel 20 wird nachgefügt:

VI.

Ausnahmebestimmungen für die Gemeinden Bockhorn,
Zetel und Neuenburg.

Artikel 21.

8 1.

In den Gemeinden Bockhorn , Zetel und Neuen¬
burg des Amt -sverbandsbezirks Varel ist nach Maßgabe
der folgenden Bestimmungen bis weiter zugelassen , daß
in das Zuchtbuch der Jeverländischen Schweinezucht-
genosfenschaft eingetragene Eber anstatt vom Körungs¬
ausschuß von einer gemäß Z 5 der Eberkörungsordnung
für die Amtsverbandsbezirke Jever und Rüstringen vom
17 . November 1921 gebildeten Körungskommission gekört
werden.

Diese Körung hat die Wirkung , daß die ange¬
körten Eber nach Maßgabe der für die Jeverländische
Schweinezuchtgenossenschaft geltenden Bestimmungen zum
Decken fremder , in den Gemeinden Bockhorn , Zetel und
Neuenburg gehaltener Sauen , die in das Zuchtbuch der
Jeverländischcn Schweinezuchtgenossenschaft eingetragen
sind , zugelassen sind.

8 2.

Die angekörten Eber sind in gleicher Weise wie
die übrigen , von der Körungskommission der Jever¬
ländischen Schweinezuchtgenossenschaft angekörten Eber
zu kennzeichnen . Eine Niederschrift über das Ergebnis
der Körungen ist von der Jeverländischen Schweine-



zuchtgenossenschaft nach jedesmaligem Abschluß der Kö¬

rungen dem Obmann des Körungsausschusses (Artikel 5

Z 2 ) zu übersenden.
Ein Verzeichnis der in den Gemeinden Bvckhorn,

Zetel und Neuenburg gehaltenen , in das Zuchtbuch der

Jeverländischen Schweinezuchtgenossenschaft eingetragenen

Sauen ist von dieser Genossenschaft dem Obmann des

Körungsausschusses mitzuteilen und auf dem Laufenden

zu halten.
8 3.

Die Besitzer der von der Körungskommission det

Zeverländischen Schweinezuchtgenossenschaft augekörten

Eber sind verpflichtet , Namen , Zuchtbuchnummer , Kenn¬

zeichnung und Standort des Ebers vor seiner Ver¬

wendung zum Decken dem Obmann des Körungsaus¬

schusses (Artikel 5 K 2 ) mitzuteilen ; sie haben ein Ver¬

zeichnis sämtlicher von diesen Ebern belegten Sauen

nach einem ihnen gemäß Artikel 17 zu beendigenden

Vordruck ordnungsmäßig zu führen und dieses Ver¬

zeichnis dem Körungsausschnß bis zur jährlichen Haupt¬

körung zu übergeben.

Oldenburg , den 3 . September 1925.

Ministerium des Innern.
I . V . :

Dr . Millers.

Nr. 89.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Verbot des Lenzens

von Öl , Ölrückständen und ölhaltigen Flüssigkeiten.

Oldenburg , den 3 . September 1925.

Auf Grund des Artikels 9 Z 6 des Gesetzes vom 5 . De¬

zember 1868 , betreffend die Organisation des Staatsmini¬

steriums , bestimmt das Staatsministerium , was folgt:
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8 i.

In allen öffentlichen Gewässern einschließlich der Küsten¬

gewässer und in den Häfen ist das Lenzen von Ol , Ölrück¬
ständen oder ölhaltigen Flüssigkeiten verboten.

8 2.

Zuwiderhandlungen werden , soweit nicht gesetzlich eine
höhere Strafe verwirkt ist , mit Geldstrafe bis zu 150
im Unvermögensfalle mit entsprechender Haft bestraft.

Oldenburg , den 3 . September 1925.

Staatsministerium.

vr . Millers.
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Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg.
Laudesteil Oldenburg.

XOIV . Band. (Ausgegeben den 16.Septbr. 1925.) 61. Stülk.

Inhalt:
Nr . 90. Gesetz für den Freistaat Oldenburg vom 5. September 1925

wegen Aufnahme von Anleihen.
— Druckfehlerberichtigung.

Nr. 90.
Gesetz für den Freistaat Oldenburg vom 5. September 1925 wegen

Aufnahme von Anleihen.
Oldenburg , den 5. September 1925.

Das Staatsministerium verkündet mit Zustimmung
des Landtags als Gesetz für den Freistaat Oldenburg»
was folgt:

8 1-

Die Staatsregierung wird ermächtigt, die Mittel zur Be¬
streitung der nach den Voranschlägen der Landeskassen der
drei Landesteile für 1925 zu leistenden Ausgaben, soweit
die sonstigen Einnahmen nicht ausreichen, durch Ausgabe
von verzinslichen oder unverzinslichen Schatzanweisungen
zu verschaffen, die in spätestens vier Jahren wieder einzu¬
lösen sind.



Werden die Schatzanweisungen lediglich zu dem Zwecke

verwendet , um als Unterlage eines kurzfristigen Darlehens

zu dienen , so können sie in demjenigen Betrage ausgestellt

werden , der erforderlich ist , um die nach Abs . 1 zu deckenden

Summen zu beschaffen.

Soweit sich die erforderlichen Mittel nicht auf dem

im Abs . 1 und 2 bezeichnten Wege beschaffen lassen , kann

die Staatsregierung unter angemessenen , der Lage des

Geldmarktes entsprechenden Bedingungen , kurzfristige An¬

leihen aufnehmen.

8 2 .

Die Staatsregierung wird ermächtigt , zur Deckung von

Ausgaben
1 . des Landesbaufonds des Landes¬

teils Oldenburg die Summe von 12 994 900

2 . des Siedlungsamts des Landes¬

teils Oldenburg die Summe von 2 000 000

3 . des Landesteils Lübeck die Summe

von . — .—

4 . des Landesteils Birkenfeld die
Summe von . — .—

zu beschaffen und zu diesem Zwecke durch -Ausgabe von

Schuldverschreibungen oder durch langfristige Darlehen gegen

Schuldscheine Anleihen zu Lasten des Freistaats Oldenburg

aufzunehmen.

8 3.

Die Anleihen (K 2) sind für den Gläubiger unkündbar.

Der Staatsregierung bleibt das Recht Vorbehalten , sie sowohl

in ihrem Gesamtbeträge wie in ihren einzelnen Teilen und

in Teilbeträgen davon zur Einlösung gegen Barbezahlung

des Nennwerts der Schuldverschreibungen mit einer Frist

von mindestens drei Monaten zu kündigen . Auf dieses Recht
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kann sie für den Zeitraum von längstens dreißig Jahren
verzichten . Auch kann sie die Verpflichtung übernehmen,
die Anleihe in mindestens zehn Jahren durch Auslosung zu
tilgen oder den Gläubigern das Recht einräumen , die Rück¬
zahlung nach einem Zeitraum von mindestens zehn Jahren
zu verlangen.

Die Staatsregierung kann für einen Teil der im Z 2
genannten Beträge auch langfristige Darlehen gegen Schuld¬
schein zu Zins - und Tilgungsbcdingungen aufnehmen , die
der Lage des Geldmarktes entsprechen.

Die Staatsregierung wird ermächtigt , falls sich durch
die Zusammenfassung der Anleihe mit den Anleihen anderer
deutscher Länder oder von deutschen Gemeinden und Ge¬
meindeverbänden bessere Bedingungen erzielen lassen , die
Anleihe in Gemeinschaft mit diesen Körperschaften aufzu¬
nehmen und gleichzeitig die Mithaft für deren Anleihen zu
übernehmen.

§ 4.

Falls und soweit sich die Anleihen (Z 2 ) in der vor¬
gesehenen Art nicht unter angemessenen Bedingungen auf¬
nehmen lassen , können die Mittel nach Z 1 beschafft werden.

8 5.
Derjenige Landesteil , zu dessen Gunsten die Mittel

beschafft werden , übernimmt den beiden andern Landesteilen

gegenüber die Gewähr , daß sie in keiner Weise jemals aus
Anlaß dieser Anleihe in Anspruch genommen werden.

8 6.
Die Staatsregierung bestimmt den Zeitpunkt des In¬

krafttretens dieses Gesetzes.

8 7.

Das Ministerium der Finanzen erläßt die näheren

Bestimmungen über die Einrichtung der Schuldverschreibungen
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und Schatzanweisungen , über die Festsetzung des Zins¬
fußes und das sonst zur Vollziehung des Gesetzes Er¬
forderliche.

8 8.
Auf Grund des Anleihegesetzes für den Freistaat

Oldenburg vom 14 . Juli 1924 dürfen fernerhin keine An¬
leihen mehr ausgenommen werden.

Oldenburg , den 5 . September 1925.

Staatsministerium.

(Siegel ) v. Finckh . vr . Millers.

Münzebrock.

Druckfehlerberichtigung.
Im Gesetz für den Landesteil Oldenburg vom 2. September 1925,.

betreffend die Abänderung und Verlängerung der Geltungsdauer des
Gesetzes vom 5. Dezember 1924 , betreffend die Erhebung einer Steuer
vom bebauten Grundbesitz (O .G .Bl . Bd . XI4V , Stück 59, Nr . 84) ist
auf Seite 274 , 1. Zeile , statt „mit dringlich privatrechtlichen Lasten "'
zu fetzen „mit dinglich privatrechtlichen Lasten " .
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Gesetzblatt
für dm

Freiftaat Oldenburg.
Landesteil Oldenburg.

XOIV . Band . (Ausgegeben den 18. Septbr . 1925.) 62 . Stück.

Inhalt:
Nr . 91 . Gesetz für den Freistaat Oldenburg vom 11 . September 192S

zur Änderung des Gesetzes vom 12 . Juli 1924 zur Aus¬
führung des Finanzausgleichsgesetzes.

Nr . 92 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 14 . September
1925 , betreffend Gesetz für den Freistaat Oldenburg zur
Ausführung des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen
Reich , Ländern und Gemeinden (Finanzausgleichsgesetz ) .

Nr. 91.
Gesetz für den Freistaat Oldenburg zur Änderung des Gesetzes vom

12 . Juli 1924 zur Ausführung deS Finanzausgleichsgefetzes.

Oldenburg , den 14 . September 1925.

Das Staatsministerium verkündet mit Zustimmung des
Landtags als Gesetz für den Freistaat Oldenburg , was folgt;

1.

Die auf Grund des 8 37 der Verfassung für den
Freistaat Oldenburg vom 17 . Juni 1919 vom Staatsministe¬
rium erlassene Verordnung für den Freistaat Oldenburg vom
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11 . Mai 1925 — Gesetzbl . Bd > 44 S . 155 — über die

Änderung des Gesetzes für den Freistaat Oldenburg zur

Ausführung des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen

Reich , Ländern und Gemeinden (Finanzausgleichsgesctz ) vom

12 . Juli 1924 in Verbindung mit dem Gesetz vom 13 . De¬

zember 1924 wird bestätigt.

In Ziffer 5 der Notverordnung vom 11 . Mai 1925

ist das Wort „vorläufig " zu streichen.

Ferner erhält die Ziffer 5 folgende Zusatzabsätze:

Diejenigen Gemeinden , die gegenüber dem Rechnungs¬

jahr 1924/25 einen geringeren Staatszuschuß zu den Lehrer¬

besoldungen nach den Vorschriften der Notverordnung vom

11 . Mai 1925 erhalten , erhalten auf Antrag  einen weiteren

Staatszuschuß in Höhe von 50 o/„ dieses Ausfalls , es sei

denn , daß bei weiterer Anspannung aller Steuermöglich¬

keiten dieser Ausfall hätte vermieden werden können.

Der Anspruch gemäß vorstehendem Absatz erstreckt sich

jedoch nicht auf den Ausfall an Staatszuschuß der einzelnen

Gemeinden , soweit er durch das Mehr der Gemeindeanteile

an der Reichseinkommen - und Körperschaftssteuer infolge

Verteilung dieser Steuer gemäß Ziffer 1 dieser Notverord¬

nung gegenüber der Verteilung nach Maßgabe der Rcchnungs-

anteile gemäß 8 1 Abs . 2 des Finanzausgleichsgesetzes vom

12 . Juli 1924 ausgeglichen wird.

2.

Die Gültigkeitsdauer des Gesetzes für den Freistaat

Oldenburg zur Ausführung des Finanzausgleichsgesetzes vom

12 . Juli 1924 wird bis zum 31 . März 1926 verlängert.

3.

An Stelle des durch Verordnung des Staatsministeriums

vom 11 . Mai 1925 — Gesetzbl . Bd . 44 , S . 155 — auf¬

gehobenen 8 10 des Gesetzes für den Freistaat Oldenburg
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zur Ausführung des Finanzausgleichsgesetzes vöml2 . Juli192^
tritt folgender neuer 8 10:

8 10.
Die Gemeinden und Gemeindeverbände — im Landes¬

teil Virkenfeld die Bürgermeistereien — sind berechtigt , für
die Zeit vom 1 . April 1925 bis 31 . März 1926 Zuschläge
zu der Steuer vom bebauten Grundbesitz zu erheben , und
zwar je in Höhe bis zu 50 °/o der jeweilig zur Hebung
kommenden staatlichen Steuer nach Maßgabe der Gesetze,
betreffend die Erhebung einer Steuer vom bebauten Grund¬
besitz für die drei Lantesteile . Sie können auch beschließen,
daß dabei die landwirtschaftlichen und gewerblichen Betriebs¬
gebäude von den Zuschlägen befreit bleiben.

Zuschlagsfrei sind jedoch Eigentümer von Gebäuden und
Gebäudeteilen , die nach dem 1. Juli 1918 mit Beihilfen
aus öffentlichen Mitteln ausgeführt und bezugsfertig
geworden sind.

Die Gemeinden und Gemeindeverbände sind berechtigt,
die im Eigentum des Reichs stehenden Gebäude , soweit sie
nicht öffentlichen Zwecken dienen , mit den gleichen Hundert¬
sätzen zu den Sätzen zu besteuern , mit denen der Staat
diese Gebäude gemäß dem Gesetz, betreffend die Erhebung
einer Steuer vom bebauten Grundbesitz , veranlagt haben
würde , wenn sie nicht befreit sein würden.

Die Bestimmungen der Gesetze für die drei Landesteile,
betreffend die Erhebung einer Steuer vom bebauten Grund¬
besitz, sind entsprechend anzuwenden.

Soweit der Gemeindeverband keinen Zuschlag oder dett
Zuschlag nicht in voller Zuschlagshöhe erhebt , und der
Amtsrat oder Landesausschuß oder Bürgermeistereirat einen
entsprechenden Beschluß in erster Lesung nicht spätestens
innerhalb vier Wochen nach Inkrafttreten dieses Gesetzes
gefaßt hat , können die Gemeinden selbst bis zur Höchstgrenze
von 100 °/g der staatlichen Steuer erheben.

i*
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Im Landesteil Birkenfeld fließt von dem Aufkommen

der nach 8 7 des Gesetzes , betreffend die Erhebung einer

Steuer vom bebauten Grundbesitz , für die Landeskaffe er¬

hobenen Steuer ein Sechstel in die Kaffe des Landesverbandes.

4.

Das Staatsministerium wird ermächtigt / den Text des

Ausführungsgesetzes , wie er sich aus diesem Gesetz ergibt,

in den Gesetzblättern zu veröffentlichen.

Oldenburg , den 14 . September 1925.

Staatsministerium.

(Siegel ) v . Finckh . Dr . Millers.

Or . Ost mann.

Nr. 92.
Bekanntmachung des <Ltaatsministenums , betreffend Gesetz für den

Freistaat Oldenburg zur Ausführung des Gesetzes über den

Finanzausgleich zwischen Reich , Ländern und Gemeinden (Finanz¬

ausgleichsgesetz ) .

Oldenburg , den 14 . September 192S.

Auf Grund der Ermächtigung in Ziffer 4 des Gesetzes

für den Freistaat Oldenburg vom 14 . September 1925 zur

Änderung des Gesetzes vom 12 . Juli 1924 zur Ausführung

des Finanzausgleichsgesetzes wird nachstehend der Text dieses

Gesetzes , wie er sich aus den vom Landtage beschlossenen

Änderungen ergibt , als Gesetz zur Ausführung des Gesetzes

über den Finanzausgleich zwischen Reich , Ländern und Ge¬

meinden (Finanzausgleichsgesetz ) bekannt gemacht.

Oldenburg , den 14 . September 1925.

Staatsministerium.

v. Finckh . vr . Millers.
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8 i.
Die nach dem Finanzausgleichsgesetz und dem Reichs¬

gesetz vom 23. Juni 1923 zur Änderung des Landessteuer-
gesetzes in der Fassung des ArtikelsV der dritten Steuer¬
notverordnung vom 14. Februar 1924 (R.G.Bl. S . 74)
auf den Freistaat Oldenburg entfallenden Anteile an dem
Aufkommen an Einkommensteuer und an Körperschaftssteuer
werden für die Landeskassen vereinnahmt.

Von den eiukommenden Beträgen verbleiben drei
Siebentel den Landeskassen, die übrigen vier Siebentel
bilden den Gsmeindeanteil. Der Gemcindeanteil wird nach
dem Jstaufkommen der einzelnen Finanzamtsbezirke zerlegt
und der hiernach errechnte Gemeindeanteil auf die Gemeinden
des einzelnen Bezirks nach dem Maßstabe der Rechnungs¬
anteile gemäß tz 22 Abs. 1 Satz 3 des Finanzausgleichs¬
gesetzes und Z 40 Nr. 2 der dritten Stcuernotverordnung
vorläufig verteilt.

8 2.

Das nach dem Finanzausgleichsgesetz auf den Freistaat
Oldenburg entfallende Aufkommen an Grunderwerbssteuer
wird für die Landeskassen vereinnahmt und von diesen im
Landesteil Oldenburg zur Hälfte den Gemeinden und in
den Landesteilen Lübeck und Birkenfeld je zu einem Viertel
dem Landesverband und den Gemeinden zugeführt.

Die Gemeinden des Landesteils Oldenburg sowie die
Landesverbände der Landesteile Lübeck und Virkenfeld können
einen Zuschlag zur Grunderwerbssteuer erheben, der2 v. H.,
und wenn eine Wertzuwachssteuer nicht erhoben wird,
4- v. H. des steuerpflichtigen Wertes nicht übersteigen darf.

Der Zuschlag wird durch Beschluß der Gemeindever¬
tretung oder des Landesausschusses festgesetzt.



8 3.

Die dem Freistaat Oldenburg nach dem Finanzaus¬

gleichsgesetz in der Fassung des Artikels V der dritten

Steuernotverordnung zufließenden Anteile an der Umsatz¬

steuer (§ 38 ), der Rennwettsteuer (Z 46 ) und der Börsen¬

steuer (Z 46 a.) sind nach dem in den angeführten Para¬

graphen angegebenen Verhältnis an die Landeskassen ab¬

zuführen.

8 4.

Von den Eingängen an Umsatzsteuer verbleiben zwei

Fünftel den Landeskassen , die übrigen drei Fünftel bilden
den Gemeindeanteil . Der Gemeindeanteil wird vom

Ministerium des Innern zur Hälfte nach dem Verhältnis

der Bevölkerungszahl und zur Hälfte nach dem Verhältnis

des Sollaufkommens im Rechnungsjahre 1922 auf die Ge¬

meinden und Gemeindeverbände verteilt , und zwar erhalten

im Landesteil Oldenburg die Amtsverbände und in den

Landesteilen Lübeck und Birkenfeld der Landesverband ein

Drittel und die Gemeinden zwei Drittel,

8 5.

Die Gemeinden sind berechtigt , Zuschläge zur Grund¬

steuer bis zum Dreifachen und zur Gebäudesteuer bis zum

Einfachen des Grundbetrages der staatlich veranlagten

Steuer nach Goldwert zu erheben mit der Maßgabe , daß

der nach dem Grundsteuergesetz in Reichsmark zu ent¬

richtende Betrag als Goldmarkbetrag gelten soll.

8 6 .

Die nach dem 1 . Januar 1914 in Kultur genommenen

Flächen , soweit sie in landwirtschaftlichen Betrieben in der

Größe von unter 15 cha landwirtschaftlichen Kulturlandes
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bewirtschaftet werden , sind auf den Antrag des Steuer¬

pflichtigen von den Gemeindezuschlägen zur Grundsteuer
freizustellen.

Der Antrag muß innerhalb einer von der Gemeinde

zu setzenden Frist gestellt werden , die mindestens 14 Tage,
vom Tage der Bekanntmachung an gerechnet , betragen muß.

8 7.

Die Gemeinden sind berechtigt , Zuschläge zur Gewerbe¬
steuer bis zum Dreifachen der staatlichen Steuer nach Maß¬

gabe des Gesetzes über die vorläufige Regelung der für das

Steuerjahr 1924/25 zu entrichtenden Gewerbesteuer nach
Goldwert zu erheben.

Die Gemeinden sind berechtigt , durch Statut besondere
Gewerbesteuern einzuführen:

1. für fabrikmäßige Unternehmungen , in deren Be¬
triebe in der Regel mindestens 30 Arbeiter und
Angestellte beschäftigt werden,

2 . für zur Ausübung des stehenden Gewerbebetriebes
unterhaltene Betriebsstätten (im Sinne des 8 10
des Finanzausgleichsgesetzes ) von Betrieben , deren

Hauptsitz außerhalb des Landesteils liegt , und die
nicht zu einer Steuer nach Ziffer 1 herangezogen
werden.

Steuerpflichtige , die zu einer besonderen Gewerbe¬
steuer herangezogen werden , sind von der Zahlung von Zu¬
schlägen zur Gewerbesteuer befreit.

8 8.

Bei der Erhebung von Zuschlägen zu den Steuern vom
Grundvermögen und vom Gewerbe darf die Gewerbesteuer,
nach Hundertsätzen der staatlich veranlagten Steuer berechnet,
höchstens doppelt so stark herangezogen werden wie die Grund¬
steuer und umgekehrt , und die Gebändesteuer darf nicht
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höher als zu einem Drittel im Verhältnis zur Grundsteuer
herangezogen werden . Werden keine Zuschläge zur Ge¬
werbesteuer gehoben , so darf an Zuschlägen zur Grundsteuer
nicht über 100 v. H . erhoben werden.

Ausnahmen können aus besonderen Gründen vom
Staatsministerium zugelassen werden.

Für die Landesteile Lübeck und Birkenfcld kann das
Staatsministerium das Recht zur Erteilung dieser Ge¬
nehmigung den Regierungen übertragen.

8 9.

Wenn die Gemeinden an Stelle der Zuschläge zur
Grundsteuer oder zur Gebäudesteuer oder zur Gewerbe¬
steuer oder neben solchen Zuschlägen besondere Steuern vom
Grundbesitz oder besondere Gewerbesteuern erheben , so
gelten die in den ZZ 5 , 7 und 8 vorgeschriebencn Höchst¬
grenzen für das Jahresaufkommen der besonderen Steuer
oder für den Betrag , der sich aus der Zusammenrechnung
des Jahresaufkommens der besonderen Steuer und der Zu¬
schläge ergibt . Das Staatsministerium bestimmt bei der
Entscheidung über die Genehmigung der Steuerordnung , ob
und wie weit die Höchstgrenze unter Berücksichtigung der
Vorschriften des § 8 des Finanzausgleichsgesctzcs und
der besonderen Verhältnisse der Gemeinde überschritten
werden darf.

8 10.
Die Gemeinden und Gemeindeverbände — im Landes¬

teil Birkenfeld die Bürgermeistereien — sind berechtigt , für
die Zeit vom 1. April 1925 bis 31 . März 1926 Zuschläge
zu der Steuer vom bebauten Grundbesitz zu erheben , und
zwar je in Höhe bis zu 50 °/o der jeweilig zur Hebung
kommenden staatlichen Steuer nach Maßgabe der Gesetze,
betreffend die Erhebung einer Steuer vom bebauten Grund-



besitz, für die drei Landesteile . Sie können auch be¬
schließen , daß dabei die landwirtschaftlichen und gewerblichen
Betriebsgebäude von den Zuschlägen befreit bleiben.

Zuschlagsfrei sind jedoch Eigentümer von Gebäuden
und Gebäudeteilen , die nach dem 1. Juli 1918 mit Bei¬
hilfen aus öffentlichen Mitteln ausgeführt und bezugfertig
geworden sind.

Die Gemeinden und Gemeindeverbände sind berechtigt,
die im Eigentum des Reichs stehenden Gebäude , soweit sie
nicht öffentlichen Zwecken dienen , mit den gleichen Hundert-
fätzen zu den Sätzen zu besteuern , mit denen der Staat
diese Gebäude gemäß dem Gesetz, betreffend die Erhebung
einer Steuer vom bebauten Grundbesitz , veranlagt haben
würde , wenn sie nicht befreit sein würden.

Die Bestimmungen der Gesetze für die drei Landestelle,
betreffend die Erhebung einer Steuer vom bebauten Grund¬
besitz, sind entsprechend anzuwenden.

Soweit der Gemeindeverband keinen Zuschlag oder den
Zuschlag nicht in voller Zuschlagshöhe erhebt , und der
Amtsrat oder Landesausschuß oder Bürgermeistereirat einen
entsprechenden Beschluß in erster Lesung nicht spätestens
innerhalb 4 Wochen nach Inkrafttreten dieses Gesetzes gefaßt
hat , können die Gemeinden selbst bis zur Höchstgrenze von
100 °/o der staatlichen Steuer erheben.

Im Landesteil Birkenfeld fließt von dem Aufkommen
der nach § 7 des Gesetzes , betreffend die Erhebung einer
Steuer vom bebauten Grundbesitz , für die Landcskasse er¬
hobenen Steuer ein Sechstel in die Kasse des Landesver¬
bandes.

8 11.

Beschlüsse der Gemeinde nach § 2 Abs . 3 , Z 5 , H 7
Abs. 1 und Z 10 müssen unter Beobachtung der Vorschriften
des Artikels 27 der Gemeindeordnung für die Landesteile
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Oldenburg und Lübeck und des Artikels 43 der Gemeindc-
ordnung für den Landesteil Birkenfeld gefaßt werden.

8 12.

Die Erhebung von Zuwachsstencr für die Gemeinden
oder Landesverbände auf Grund des Reichs -Zuwachssteuer-
gesctzes vom 14 . Februar 1911 und des Reichsgesetzes über
Änderungen im Finanzwesen vom 3 . Juli 1913 und von

Zuschlägen dazu fällt für alle nach dem 1. April 1924 ein¬
tretenden Fälle der Steuerpflicht weg . Die Gemeinden
können jedoch eine Wertzuwachssteuer erheben , wenn sie eine
die Zuwachssteuer selbständig regelnde Steuerordnung be¬
schließen , die der Vorschrift des § 16 Finanzausgleichsgesetzes
in der Fassung des § 39 Nr . 1 der dritten Steuernotver¬
ordnung entspricht , wonach die Kaufkraft der Mark die
Grundlage der Wertbemesfung zur Feststellung des steuer¬
baren Wertzuwachses bilden muß.

8 13.

Die Gemeinden sind verpflichtet , zu Zwecken der öffentlich-
rechtlichen Wegeunterhaltung eine durch Statut einzuführende
Steuer für die Benutzung der Wege durch Fahrzeuge (Wege-
fteuer ) zu erheben . In Amtsbezirken , in denen Amtswege
vorhanden sind , haben die Amtsverbände hinsichtlich ihrer
Wege diese Verpflichtung , ebenso die Landesverbände in den
Landesteilen Lübeck und Birkenfeld . Die Gemeinden inner¬
halb dieser Amtsverbände und der Landesverbände sind be¬
rechtigt , hinsichtlich ihrer Wege die Steuer einzuführen.

Die Steuer ist in den Landesteilen Oldenburg und
Lübeck nach den Bestimmungen der Wegeordnungen dieser
Landesteile über die Verteilung der Kosten der Unterhaltung
der befestigten Gemeindewege umzulegen mit der Maßgabe,
daß an Stelle der Gesamtsteuer die Grund - und Gebäude-
fteuer tritt . Auch im Landesteil Birkenfeld ist die Steuer
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nach der Grund - und Gebäudcsteuer umzulegen . Die Steuer
ist bei landwirtschaftlichen Betrieben dem dem Inhaber des

Betriebes zu entrichten.

Bei gewerblichen und anderen nicht landwirtschaftlichen
^ Betrieben , in denen Fahrzeuge gehalten werden , ist die

Steuer nach Fahrzeugen oder nach Zugtieren umzulegen.
Das Gleiche gilt für gewerbliche Nebenbetriebe der Land¬

wirtschaft , wie Ziegeleien , Brennereien , Molkereien , Torf-

gräbereien usw ., sowie für Privatpersonen , die Fahrzeuge

oder Zugtiere halten.

In den Landesteilen Lübeck und Birkenfcld sowie in

denjenigen Amtsbezirken , in denen die Wegesteuer von den
Amtsverbänden erhoben wird , sind die Gemeinden auf Ver¬

langen der Gemeindeverbände zur unentgeltlichen Mitwirkung

bei der Verwaltung der Steuer und zu ihrer Hebung ver¬

pflichtet.
Die Reichskraftfahrzeugsteuer fließt im Landesteil Olden¬

burg der Landeskasse und in den Landestcilen Lübeck und

Birkenfcld den Landesverbänden zu.

An ihren Erträgnissen werden die Amtsverbände und

Gemeinden beteiligt , die die vom Ministerium des Innern

als Durchgangsstraßc festgestellten Chausseestrecken zu unter¬
halten haben , und zwar nach dem Verhältnis der Länge

dieser Strecken zur Länge der Staats -(Landes -)Chausseen.

8 14.

Die Amtsverbände einschließlich der einen eigenen Amts-
Verband bildenden Städte und die Landesverbände sind ver-

» pflichtet , Vergnügungssteuern gemäß Artikel III 8 14 der

vom Reichsrat erlassenen Bestimmungen über die Vergnü¬

gungssteuer (Bekanntmachung des Reichsministers der Fi¬

nanzen vom 7 . Juli 1923 (R .G .Vl . I S . 583 ) zu erheben.

Sie haben ihre Gemeinden mit zwei Dritteln des örtlichen

Aufkommens zu beteiligen.



Die Gemeinden sind verpflichtet , bei der Verwaltung
und Hebung der Steuern unentgeltlich mitzuwirken.

8 15.

Die Amtsverbände einschließlich der einen eigenen Amts¬
verband bildenden Städte und die Landesverbände sind be¬
rechtigt , die Erhebung von Getränkesteuern gemäß K 14 des
Finanzausgleichsgesetzes durch Statut zu beschließen . Sie
haben ihre Gemeinden am Ertrage der Getränkesteuern mit
zwei Dritteln des örtlichen Aufkommens zu beteiligen.

Die Gemeinden sind verpflichtet , bei der Verwaltung
und Hebung der Steuern unentgeltlich mitzuwirken.

8 16.

Die Gemeinden sind berechtigt , vorbehältlich der in den
88 5 und 7 dieses Gesetzes gegebenen Einschränkungen,
Steuern , Beiträge , Gebühren jeder Art , Naturaldienste und
Kurtaxen durch Statut zu beschließen.

Die Amtsverbände und Landesverbände können die

Leistung von persönlichen und Naturaldiensten zur Aus¬
führung von Arbeiten für den Amtsverband oder Landes¬
verband unter Wahrung der Grundsätze der Nachbargleichheit
abweichend von den Bestimmungen der Artikel 51 und 52
der Gemeindeordnungen für die Landesteile Oldenburg und
Lübeck oder des Artikels 72 der Gemeindeordnung für den
Landesteil Birkenfeld sowie abweichend von den Vorschriften
der Wegeordnungen für die Landesteile Oldenburg und
Lübeck oder des Wegegesetzes für den Landcsteil Birkenseld
durch Statut regeln.

8 17.

Die Vorschriften der bestehenden Gesetzgebung über die
Umlegung von Steuern durch Gemeindeverbände über Ge¬
meinden bleiben unberührt mit der Maßgabe , daß , soweit
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Ilmlagen nach der Gcsamtsteuer vorgeschrieben sind , an Stelle

der oldenburgischen staatlichen Einkommensteuer Vs der auf

die betreffende Gemeinde nach dem Rechnungsanteil gemäß

8 22 Abs . 1 Satz 3 des Finanzausgleichsgesetzes und § 40

Nri 2 der dritten Steuernotverordnung entfallenden Reichs¬

einkommen - und Körperschaftssteuer (Landes - und Gemeinde-

atttcil ) tritt , und daß auch ohne das Vorliegen besonderer

Gründe mit Genehmigung des Ministeriums des Innern

(der Regierung ) ein besonderer Verteilungsmaßstab beschlossen
werden kann.

Von dem der Gemeinde nach Z 1 Abs . 2 dieses Ge¬

setzes zufließenden Anteil an der Reichseinkommen - und

Körperschaftssteuer ist auf Antrag des Amtsvorstandes vom

Ministerium der Finanzen ein Teil zur Deckung der vöm

Amtsrat beschlossenen Umlage zu kürzen und an die Amts¬

verbandskaffe abzuführen . Dieser Teil wird nach dem Ver¬

hältnis bestimmt , in welchem im Vorjahre die Höhe der von

der Gemeinde an den Amtsverband abzusührenden Umlage-

beträge zu der Höhe der durch die Überweisungen des

Reiches und durch Steuern zu deckenden Ausgaben der Ge¬

meinde steht.
8 18.

Die durch Gesetz vom 17 . August 1920 zur vorläufigen

Ausführung des Landessteuergesetzes aufgehobenen Vor¬

schriften , nach denen Gemeindeausgaben durch Steuern be¬

stimmter Art zu decken waren , soweit sie nicht die Deckung

von Ausgaben durch Steuern vom Grundbesitz oder nach

dem Viehbestand vorschreiben , bleiben aufgehoben.

8 19.

Die Gemeinden sind verpflichtet , die ihnen zur Ver¬

fügung stehenden Steuern nach Maßgabe ihres Steuerbedarfs

unter Vermeidung von unverhältnismäßigen Belastungen

einzelner Steuern auszunutzen.



Beschlüsse , die dem Abs . 1 zuwiderlaufen , können als
gesetzwidrig beanstandet werden.

8 20.

Zu den Ausgaben für das Dicnsteinkommen der Volks¬
schullehrer und der Lehrer an Volksschulerweiterungsklassen
und für an nicht vollbeschäftigte technische Lehrpersonen zu
zahlende Vergütungen werden allen Gemeinden , in denen
diese Ausgaben 75 v. H . des der Gemeinde nach Z 1 Abs . 2
dieses Gesetzes zufließenden Anteils an der Reichseinkommen¬
steuer und Körperschaftssteuer übersteigen , zur vollen Deckung
des überschießenden Betrages aus der Landeskasse Beihilfen
gewährt , soweit die Ausgaben nicht durch Schulen oder
Klassen entstanden sind , die nicht von der oberen Schul¬
behörde genehmigt oder nachträglich als notwendig an¬
erkannt sind . Außerordentliche Bewilligungen seitens einer
Gemeinde kommen nur insoweit , als sie vom Ministerium
der Kirchen und Schulen genehmigt sind , in Betracht . Die¬
jenigen Gemeinden , die gegenüber dem Rechnungsjahre
1924/25 einen geringeren Staatszuschuß zu den Lehrer¬
besoldungen nach den Vorschriften der Notverordnung vom
11 . Mai 1925 erhalten , erhalten auf Antrag einen weiteren
Staatszuschuß in Höhe von 50 °/o dieses Ausfalls , es sei
denn , daß bei weiterer Anspannung aller Steuermöglich¬
keiten dieser Ausfall hätte vermieden werden können.

Der Anspruch gemäß vorstehendem Absatz erstreckt sich
jedoch nicht auf den Ausfall an Staatszuschuß der einzelnen
Gemeinden , soweit er durch das Mehr der Gemeindeanteile
an der Reichseinkommen - und Körperschaftssteuer infolge
Verteilung dieser Steuern gemäß Ziffer 1 dieser Not¬
verordnung gegenüber der Verteilung nach Maßgabe der
Rechnungsanteile gemäß § 1 Abs . 2 des Finanzausgleichs¬
gesetzes vom 12 . Juli 1924 ausgeglichen wird.

In die Voranschläge der Landeskassen sind zum Lasten¬
ausgleich bezüglich der Kosten für die höheren Schulen,



305

höheren Bürgerschulen und Mittelschulen und der Volks¬

schulhausbauten Beträge einzustellen , die nach den dafür

aufzustellenden Grundsätzen zu ermitteln sind.

8 21.

In den Steuerstatuten kann bestimmt werden , daß die

8Z 162 — 216 der Reichsabgabenordnung oder einzelne Vor¬

schriften aus ihnen sinngemäß Anwendung finden sollen.

Wegen Steuerhinterziehung (8 359 Reichsabgabenord¬

nung ) können Geldstrafen bis zum fünffachen Betrage der

hinterzogenen Steuer angedroht werden . Auf das Strafrecht

und das Strafverfahren müssen die Vorschriften der 88 355

bis 442 für entsprechend anwendbar erklärt werden.

Hinsichtlich der Verjährung von Steueransprüchen
müssen die Vorschriften der 88 120 — 126 der Reichsabgaben¬

ordnung für ensprechend anwendbar erklärt werden.

8 22.

Dieses Gesetz gilt für die Zeit vom 1. April 1925 bis

31 . März 1926.

8 23.

Das Staatsministerium erläßt die zur Durchführung

dieses Gesetzes erforderlichen Bestimmungen.
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1861 und dem 8 43 Abs . 2 des Gewerbesteuergesetzes vom 27 . August

1920 für das Rechnungsjahr 1. April 1924/31 . Mürz 1925 zu

entrichtenden Rekognition.

Oldenburg , den 15 . September 1925.

Das Staatsministerium verkündet mit Zustimmung

des Landtages als Gesetz für den Landesteil Oldenburg,

was folgt:

Die Verordnung des Staatsministeriums für den
Landesteil Oldenburg vom 8 . August 1924 über die vor¬

läufige Regelung der für das Rechnungsjahr 1 . April
1924/31 . März 1925 zu entrichtenden Rekognition wird

in folgenden Punkten geändert:

Artikel 1.

Im 8 2 ist hinter „1924/25 " einzufügen .»und das

Rechnungsjahr 1925/26 " . Als Absatz 2 ist dem 8 2 hin¬

zuzufügen:

„Auf die bereits erfolgten und noch zu leistenden

Vorauszahlungen finden die Vorschriften des Steuerüber¬

leitungsgesetzes vom 29 . Mai 1925 entsprechende An¬

wendung ."

Artikel 2-

8 3 erhält folgende Fassung:

Die Vorauszahlungen betragen 30 v. H . des Betrages,

der nach den 88 5 und 12 des Artikels I der zweiten
Reichssteuernotverordnung und der zu ihrer Abänderung,

Ergänzung und Durchführung ergangenen oder ergehen¬
den Bestimmungen insbesondere nach dem künftigen Neichs-

einkommensteuer - und Körperschaftssteuergesetz für das

Einkommen aus rekoguitionspflichtigen Betrieben als

Vorauszahlung auf die Reichseinkommen - oder Körper¬

schaftssteuer . zu zahlen ist . Der Mindestsatz der zu

leistenden Vorauszahlungen beträgt jährlich 5
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Die Bestimmungen in den W 3— 9 des Gesetzes für den

Freistaat Nienburg über die vorläufige Regelung der für

das Steuerjahr 1924/25 nach den Gewerbesteuergesetzen

für die drei Landestnle vom 27 , August 1920 zu ent¬

richtenden Gewerbesteuer finden entsprechende Anwendung.

Artikel 3.

Dieses Gesetz tritt mit Rückwirkung vom 1 , April 1925

in Kraft . Mit dem gleichen Tage tritt der Artikel 2 der

Verordnung des Staatsministeriums vom 2 . April 1925,

betreffend Verlängerung des Gesetzes für den Freistaat

Oldenburg vom 15 . Juli 1924 über die vorläufige Re¬

gelung der für das Steuerjahr 1924/25 nach den Gewerbe¬

steuergesetzen für die drei Landesteile vom 27 . August 1920

zu entrichtenden Gewerbesteuer usw ., außer Kraft.

Oldenburg , den 15 . September 1925.

Staatsministerium.
(Siegel ) v. Finckh . Or . Millers.

Münzebrock.

Nr. 94.

Gesetz für den Freistaat Oldenburg , betreffend Änderung des Gesetzes

vom 15 . Juli 1921 über die vorläufige Regelung der für das

Steuerjahr 1924/25 nach den Gewerbesteuergesetzen für die drei

Landes teile vom 27 . August 1920 zu entrichtenden Gewerbesteuer.

Oldenburg , den 15 . September 1925.

Das Staatsministerium verkündet mit Zustimmung

des Landtags als Gesetz für den Freistaat Oldenburg

was folgt:
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Das Gesetz vom 15. Juli 1924 über die vorläufige
Regelung der für das Steuerjahr 1924/25 nach den Ge-
werbesteuergesctzen für die drei Landesteile vom 27. August
1920 zu entrichtenden Gewerbesteuer wird in folgenden
Punkten geändert:

Artikel 1.

Im K1 Abs. 2 Satz 1 ist hinter „1924/25" einzufügen
„und das Steuerjahr 1925/26". Als Absatz3 ist dem
8 1 hinzuzufügen:

„Auf die bereits erfolgten und noch zu leistenden Vor¬
auszahlungen finden ferner die Vorschriften des Steuer-
überleitv.ngsgesetzes vom 29. Mai 1925 entsprechende An¬
wendung."

Artikel 2.

Im § 2 Satz 2 ist statt „5 Goldmark" zu setzen
„3 Reichsmark".

Artikel 3.

In Z 3 Abs. 1 Satz 1 ist statt „7^2 v. H." zu setzen
„10 v. H.". Ferner ist in diesem Satz hinter den Worten
„ergehenden Bestimmungen" einzufügen „insbesondere nach
dem Steuerüberleitungs-, Reichseinkommensteuer- und Körper¬
schaftssteuergesetz". In Absatz2 und 3 ist statt „10 v. H."
zu setzen„12 v. H".

Artikel 4.

Der 8 5 erhält folgenden Wortlaut:
„Die Vorauszahlungen sind in Reichsmark zu leisten.

Die geleisteten Vorauszahlungen werden bei der endgültigen
Veranlagung der Steuer angerechnet. Überzahlungen werden

erstattet."



Artikel 5.

In 8 8 Abs . 2 Ziffer 2 ist statt „ März 1924 " zu

setzen „ März 1925 " .

Artikel 6.

Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1925 in Kraft.

Artikel 7.

Der Artikel 1 der Verordnung vom 2 . April 1925,

betreffend Verlängerung des Gesetzes für den Freistaat
Oldenburg vom 15 . Juli 1924 über die vorläufige Rege¬
lung für das Steuerjahr 1924/25 nach den Gewerbesteuer¬
gesetzen für die drei Landesteile vom 27 . August 1920 zu
entrichtenden Gewerbesteuer usw ., tritt mit dem 30 . Juni
1925 außer Kraft.

Oldenburg , den 15 . September 1925.

Staatsministerium.
(Siegel .) v . Finckh . vr . Millers.

Münzebrock.

Nr. 95.
Verordnung für den Freistaat Oldenburg zur Änderung des Gesetzes

für den Freistaat Oldenburg vom 15 . September 1925 , betreffend

Änderung des Gesetzes vom 15 . Juli 1924 über die vorläufige

Regelung der für das Steuerjahr 1924/25 nach den Gewerbe¬

steuergesetzen für die drei Landcsteile vom 27 . August 1920 zu

entrichtenden Gewerbesteuer.

Oldenburg , den 15 . September 1925.

Auf Grund des § 37 der Verfassung für den Freistaat

Oldenburg vom 17 . Juni 1919 wird bestimmt:
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8 1-

Im Artikel 3 des Gesetzes für den Freistaat Oldenburg
vom 1b . September 1925 zur Änderung des Gesetzes vom
15 . Juli 1924 über die vorläufige Regelung der für das
Steuerjahr 1924/25 nach den Gewerbesteuergesetzen für die
drei Landesteile zu entrichtenden Gewerbesteuer sind die
Worte : „In Abs . 2 und 3 ist statt „ 10 v. H . " zu setzen
„12 v. H . " zu streichen.

8 2.

Diese Verordnung tritt mit dem 1. Juli 1925 in Kraft.

Oldenburg , den 15 . September 1925.

Staatsministerium.

(Siegel .) v. Finckh . Do . Willers.

Münzebrock.
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Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg.
Landesteil Oldenburg.

XOIV. Band. (Ausgegeben den 22.Septbr. 1925.) 64. Stück.

Inhalt:
Nr. SS. Bekanntmachung des Ministeriums des Innern vom 18. Sep¬

tember 1925 zur Ausführung, des Rindviehzuchtgesetzes.

Nr. 96.
Bekanntmachung des Ministeriums des Innern zur Ausführung des

Rindviehzuchtgesetzes.
Oldenburg, den 18. September 1925.

Auf Grund des Z 49 Abs. 2 des Rindviehzuchtgesetzes
vom 5. Juli 1924 wird für das Zuchtgebiet Süd-Olden¬
burg auf Vorschlag der Rindviehzuchtkommission dieses
Zuchtgebietes der niedrigste Satz des Deckgeldes auf 5
festgesetzt.

Oldenburg, den 18. September 1925.

Ministerium des Innern.
I . V-:

Or. Millers.
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Gesetzblatt
für den

Freistaat OldeUhmrA«
Landesterl Oldenburg.

XOIV . Band . (Ausgcgeben den 24 . Septbr . 1925 .1 65 . Ltück.

Inhalt:
Nr . 97 . Finanzgesetz für das Jahr 1925 vom 4 . September 1925.

Nr . 97.

Finanzgesetz für das Jahr 1925.

Oldenburg , den 4. Sepiember 1925.

Das Siaatsmünsterüim verkündet mit Zustimmung des
Landtags als Finanzgesetz für das Rechnungsjahr 1925,
was folgt:

Artikel 1.

Nachdem die Haushalte
7̂ .. für den Freistaat Oldenburg,
L . für den Landesteil Oldenburg,
0 . für den Landesteil Lübeck,
v . für den Landesteil Birkenfeld,

wie die Anlagen ergeben , für das Rechnungsjahr 1925 fest¬
gestellt sind , soll danach verfahren werden.

Artikel 2.

Wegen Einhaltung der einzelnen Ausgabetitel und Ver¬
wendung von Ersparungen sind die Bestimmungen , welche
bei Feststellung der Haushalte getroffen worden sind , maß¬
gebend.
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Artikel 3.

Jnbetreff der Grund - und Gebäudesteuer wird für

das Rechnungsjahr 1925 folgendes bestimmt:

1 . Im Landesteil Oldenburg erfolgt die Erhebung der

Grund - und Gebäudesteuer unter Abänderung des

Artikels 2 Ziffer 2 des Gesetzes vom 5 . Juli 1924,

betr . Abänderung des Grundsteuergesetzes für den

Landesteil Oldenburg vom 16 . Juni 1922 (O . G .Vl.

Bd . 43 S . 374 ) bis zum 31 . März 1926 nach den

bisherigen Bestimmungen . Die Grundsteuer ist mit

dem doppelten und die Gebäudesteuer mit dem ein¬

fachen Betrage der vollen Jahressteuer in Reichsmark

zu erheben.
Ein Viertel der Grund - und Gebäudesteuer bleibt

ungehoben , bis der Landtag bei seinem Zusammen¬

tritt im Januar / Februar 1926 erneut über die

Hebung beschlossen hat.

2 . Im Landesteil Lübeck ist die Grund - und Gebäude¬

steuer je mit dem einfachen Betrage der vollen Jahres¬

steuer in Reichsmark zu erheben.

3 . Im Landesteil Birkenfeld sind an Grund - und Ge¬

bäudesteuer 75 v . H . der vollen Jahressteuer in

Reichsmark zu erheben.

Artikel 4.

8 1.

1 . Die nicht planmäßigen Beamten erhalten zu ihrer

Vergütung einen Zuschlag in der Höhe , daß ihre Vergütung

folgende Hundertsätze des Gehalts eines planmäßigen Be¬

amten der ersten Gehaltsstufe ihrer Gehaltsgruppe erreicht:

u) bei Zivilanwärtern
95 v . H . im 1 . Diätariendienstjahre,

95 v. H . im 2 . „ ,
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98 v. H . im 3 . Diätariendienstjahre,
100 v. H . im 4.
100 v. H . im 5 . „ ,

d ) bei Militäranwärtern

95 v . H . im 1. Diätariendienstjahre,
98 v. H . im 2 . „

100 v. H . im 3.
100 v . H . im 4 . „

2 . Die nach Z 29 Abs . 1 Satz 1 des Volksschullehrer-
dicnsteinkommensgesetzes vom 12 . Juli 1921 besoldeten Lehrer
und Lehrerinnen erhalten zu ihrer Vergütung einen Zuschlag
in der Höhe , daß ihre Vergütung folgende Hundertsätze des
Gehalts der ersten Gehaltsstufe der Gruppe 1 (§ 1 des
Volksschullehrerdiensteiukommensgesetzes ) erreicht:

95 v. H . im 1. und 2 . Dienstjahre,
98 v. H . im 3 . „ ,

100 v. H . im 4 . bis 8 . „

Die nach Z 29 Abs . 1 Satz 2 des angezogenen Ge¬
setzes, in der Fassung des Gesetzes vom 20 . August 1925,
besoldeten Lehrer erhalten zu ihrer Vergütung einen Zuschlag
in der Höhe , daß ihre Vergütung folgende Hundertsätze des
Gehalts der ersten Gehaltsstufe der Gruppe 2 (Z 1 des
Volksschullehrerdiensteinkommensgesetzes ) erreicht:

95 v . H . im 1. und 2 . Dienstjahre,
98 v . H . im 3. „ ,

100 v. H . im 4 . bis 6 . „

8 2.

Soweit für Orte mit besonders schwierigen wirtschaft¬
lichen Verhältnissen vom Reich örtliche Sonderzuschläge fest¬
gesetzt sind oder werden , werden diese in gleicher Höhe und
nach den gleichen Bestimmungen auch den Landesbeamten,
Angestellten und Volksschullehrern gewährt.
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8 3.

Die Bestimmungen in § 2 finden auf die Wartegelds-
nnd Nuhegehaltsempfängersowie auf die sonstigen Ver-
sorgungsberechtigten entsprechende Anwendung.

8 4.
Das Staatsministerium wird ermächtigt, die in den

Haushalten vorgesehenen Aufwandsentschädigungen(auch für
den Ministerpräsidenten) und Ministerialzulagen entsprechend
zu verändern, wenn solches für die Reichsbeamtcn geschieht.

Ferner wird das Staatsministerium ermächtigt, falls
die Veamtenbesoldungsvorschriften des Reichs durch Ge¬
währung von Teuerungszuschlägen oder in anderer Weise
abgeändert oder ergänzt werden, den oldenburgischen Be¬
amten, Angestellten und Volksschullehrern die entsprechenden
Bezüge zu gewähren.

Artikel 5.

Unter Bezugnahme auf die Begründung zur Ausgabe
Kapitel VIII 2 Titel 2 des Haushalts für den Landesteil
Oldenburg und mit Rücksicht auf die Fassung des Artikels4
des Gesetzes vom 23. April 1873 über die Konsolidation
verschiedener Anleihen des Herzogtums Oldenburg wird be¬
stimmt, daß im Rechnungsjahre 1925 die Aufnahme von
90000 ^ zur Tilgung der konsolidierten Schulden in den
Haushalt des Landcsteils Oldenburg zu unterbleiben hat.

Oldenburg, den 4. September 1925.

Staatsministerium.
(Siegel.) v. Finckh. Or. Millers.

Münzebrock.



Haushalt
der Zentrallrasse des Freistaats Oldenburg für das

Rechnungsjahr 1925.

Kap. Tit.

Betrag
für das

Rechnungs¬
jahr 1925

Reichsmark

Einnahmen.

1 — Zinsen für Kapitalien . . . — —

2 — Mieteinnahmen. 300
3 — Lotterieeinnahmcn. 46 000
4 1/3 Gebühren. 5 600
5 1/3 Beiträge der drei Landesteile. 1 107 400
6 — Erstattung von Versorgungsgebührnissen aus

anderen Kassen. 5 800
7 Vermischte Einnahmen . . . . . . . 8 800

Summe 1 173 900

Ausgaben.

1 1/6 Der Landtag des Freistaats und die Landes
ausschüsse für Lübeck und Birkenfeld . . 132 600

2 1 Beiträge. 184 800
3 1/3 Vertretung bei der Reichsregierung . . . 45 800
4 1/3 Oberverwaltungsgericht . . . . . . 38 500
5 1/3 Oberversicherungsamt. 25 900
6 1/2 Versorgungsgericht. 12 000
7 1/4 Landesarchiv. 18 100
8 1/4 Statistisches Landesamt . . . . . . . 91100
9 1/3 Gesetzliche Wartegelder , Ruhegehälter und

Hinterbliebenenbezüge . 331600
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Kap. Tit.

Betrag
für das

Rechnungs¬
jahr 1925
Reichsmark

10

11

1/5

k/9

Verschiedene Versorgungsbezüge, Unterstützun¬
gen usw.

Verschiedenes.
Summe

181300
112 200

1 173SOO

Abschluß.
Summe der Einnahmen
Summe der Ausgaben.

1 173 900
1 173 900
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ir . Haushalt
-es Landesteils Oldenburg für das Rechnungsjahr 1925.

Abteilung Allgemeiner Fonds.

Ab¬
schnitt Kap. Tit.

Betrag
für daS

Rechnungs¬
jahr 1925
Reichsmark

Ordentlicher Haushalt.

I . Einnahmen.

I Allgemeines.
1 1/2 Staatsministerium. 194 800
2 — Bon den Oldenburgischen Anzeigen und

dem Gesetzblatt. 18 600
2s, — Umlage nach der Grundsteuer zur Del-

kung der Zinsbeihilfen für Staats-
gutskrcdite. 60 000

1 — Vermischte Einnahmen. 11300

Summe I 284 700

II Innere Verwaltung.
1 1/3 Öffentliche Ordnung und Sicherheit . 1 002 000
2 1/4 Ämter. 154 000

3 1/b Landwirtschaft . 44 200

4 1/3 Ertrag von den Gewässern . . . . 5 000

5 1/2 Wegesachen . 305 400

6 — Einnahmen der Hafenanstalten . . . 107 100

7 1 Museen . 2 000

8 — Gebühren für Eichungen. 46 000

9 1 Sonstiges . 14 500

Summe II 1 680 200



Ab¬
schnitt Kap. Tit.

Betrag
für das

Rechnungs¬
jahr tS25
Reichsmark

III Handel und Gewerbe.
1 — Vermischte Einnahmen. — —

Summe III — —

IV Verkehr.
1 — Gebühren des Wasserschouts und der

Seemannsämter. 5 400
2 — Einnahmen der Seefahrtschule in Elsfleth 9 100
3 — Anteil an den Schiffsvermesfungs-

gebühren . . 200
4 — Vermischte Einnahmen. — —

Summe IV 14 700

V Soziale Fürsorge.
1 — Gebühren des Gewerbeamts . . . . 60 000
2 — Gebühren und erstattete Kosten des

Landesarbeitsamts. 13 700
3 '- Einnahmen aus der Hebammenlehranstalt

in Oldenburg. 68 900
4 — Einnahmen aus der Heil - und Pflege-

anstatt Wehnen. 255 000
5 — Einnahmen aus dem Peter -Friedrich-

Ludwig -Hospital. 155 600
6 — Erstattete Kosten der Hauptfürsorgestelle 2 000
7 — Vermischte Einnahmen. — —

Summe V 555 200



Ab¬
schnitt Kap. Tit.

Betrag
für das

Rechnungs¬
jahr 1925
Reichsmark

VI Justiz.
1 1/3 Gebühren. 1050 000
2 — Strafgelder. 168 000
3 1/3 Gefangenanstalten . . 125 500
4 — Erstattete Kosten der Standesämter . 2 700
5 — Vermischte Einnahmen. — —

Summe VI 1 346 200

VII Kirchen und Schulen.
1 — Gebühren der Obeüschulkollegien . . 400
2 (1/7) >Staatliche höhere Lehranstalten mit Ein-

(1/4) schluß der Lehrerseminare . . . 317 500
3 1 Taubstummenanstalt Wildeshausen . . 12 800
4 2 Landesorchestec. 50 000
5 — Vermischte Einnahmen. 1500

Summe VII 382 200

VIII Finanzen.
1 1/12 Einnahmen aus dem Staatsgut . . . 1 877 000
2 1 Kapitalbeteiligung des Staates . . . 40500
3 — Ertrag aus den Eisenbahnen . . . — —

4 — Rente für den Übergang eines Teils
der oldenburgischen Wasserstraßen
auf das Reich. 100

5 1/2 Gebühren. 50 000
6 1/7 Landessteuern. 5 601 100
7 1/6 Anteile an den Reichssteuern . . . 7 282 500
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Ab¬
schnitt Kap. Tit.

B etrag
für das

Rechnungs¬
jahr 1025
Reichsmark

8 Erstattung v'on Versvrgungsbezügen aus
anderen Kassen. 36 700

9 — Vermischte Einnahmen. 20 000

Summe VIII 14 907 900

II . Ausgabe » .
I Allgemeines.

1 1/3 Staatsministerium. 757 900
2 — Kosten der Oldenburgischen Anzeigen

und des Gesetzblattes. 20 800
3 — Umzugskosten und Kosten doppelten

Haushalts. 20 000
4 — Einstweilige Verwaltungen und Ver-

tretungen. 2 000
4k — Zinsbeihilfen für Saatgutkredite . . 60 000
4b — Zinsbeihilfeu für Nothilfekredite . . 90 000
5 — Vermischte Ausgaben . . . . . . 18 500

Summe I 969 200

II Innere Verwaltung.
1 — Landeshoheit. 500
2 1/3 Polizeidirektion. 17 900
3 1/3 Gendarmerie. 512 200
4 1/4 Ordnungspolizei. 1 227 500
5 1/4 Ämter . . 618100
6 1/16 Landwirtschaft. 157 200
7 1/4 Siedlungsamt . . . . . . . . 388 700
8 1/3 Körungskommission . . . . . . . 5 800
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Ab¬
schnitt Kap. Tit.

Betrag
für das

Rechnungs¬
jahr 1925
Reichsmark

9 1/4 Veterinärwesen. 108 200
10 1/4 Sonstige Ausgaben für Landwirtschaft 4100
11 1/3 Weg- und Wasserbauämter . . . . 175 100
12 1/5 Wasserbau und Meliorationswasserbau 198 400
13 1/4 Wegebauwesen. 1 078 800
14 1/3 Hafenanstalten. 347 100
15 1/3 Landesmuseum in Oldenburg . . . 58 200
16 1/3 Naturhistorisches Museum . . . . 6 900
17 1/2 Denkmal - und Kunstpflege . . . . 26 900
18 1/3 Eichwesen. 36 000
19 1/6 Vermischte Ausgaben. 35 000

Summe II 5 002 600

III Handel und Gewerbe.
1 1/4 Berufsvertretungen und Berufsförderung 18 500
2 — Vermischte Ausgaben. 500

Summe III 19 000

IV Verkehr.
1 1/3 Wasserschout und Seeamt. 12100
2 1/3 Seefahrtschule in Elsfleth . . . . 57 900
3 1/6 Vermischte Ausgaben. 25 800

Summe IV 95 800

V Soziale Fürsorge.
1 1/3 Gewerbeamt. 67 600

2 1/3 Landesarbeitsamt. 19 100

3 1/11 Medizinalwesen . . . . . . . . 188 000
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Ab¬
schnitt Kap. Tit.

B etrag
für das

Rechnungs¬
jahr 1925
Reichsmark

4 1/3 Hebammenlehranstalt in Oldenburg 93 900
5 1/3 Heil- und Pflegeanstalt Wehnen . . 376 000
6 1/2 Peter -Friedrich-Lndwig-Hospital . . . 178 600
7 1/3 Allgemeine Fürsorge. 186 200
8 1/3 Hauptfürsorgestelle. 8 200
9 1/4 Wohnungswesen. 330 000

10 1/2 Erwerbslosenfürsorge. 950 000
11 1/3 Berufsschulwesen. 180 400
12 1/7 Vermischte Ausgaben. 158 200

Summe V 2 736 200

VI Justiz.
1 1/3 Oberlandesgericht. 98100
2 1/3 Landgericht. 203 500
3 1/2 Staatsanwaltschaft. 67 700
4 1/3 Amtsgerichte. 1 032 200
5 1/3 Straf - und Zwangsarbeitsanstalt Vechta 498 800
6 1/3 Gefängnisanstalt in Oldenburg . . . 83 300
7 1/3 Gerichtsgefänqnisse. 61 800
8 — Standesämter. 5 200
9 — Vermischte Ausgaben. 3 000

Summe VI 2 053 600

VII Kirchen und Schulen.
1 1/3 Kirchenwesen. 75 300
2 1/3 Oberschulkollegien. 143 800
3 1/3 Staatliche höhere Lehranstalten mit Ein-

schluß der Lehrerseminare . . . . 1071500
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Betrag
Ab¬

schnitt Kap. Tit.
für das

Rechnungs¬
jahr 1925
Reichsmark

4 Zuschüsse zu höheren Lehranstalten der
Gemeinden. 363 700

5 1/2 Zuschüsse zu sonstigen höheren und
mittleren Lehranstalten . . . . 133 800

6 1/3 Sonstige Zuschüsse. 29 800
7 1/8 Volksschulwesen. . 1 835 300
8 1/3 Öffentliche Bibliothek in Oldenburg . 26 800
9 — Zuschuß an die Stadt Oldenburg zur

Verwaltung des Landestheaters . 100 000
10 1/2 Landesorchester. 175 000
11 '— Vermischte Ausgaben. 2 000

Summe VII 3 956 700

Bemerku ng.
Zu Ausg. Kap. VII 1 Tit . 1 und 2

ist der evangelischen Kirche eine jährliche
Bauschsumme von 48 600 der ka¬
tholischen Kirche eine Bauschsumme von
jährlich 22 700 unter folgenden
Bestimmungen zugestanden:
a) der evangelischen Kirche sowie dem

Landtage bleibt eine Kündigung von
9 Jahren , vom 1. Januar 1888 an
gerechnet, Vorbehalten; erfolgt eine
solche Kündigung nicht, so wird der
Kündigungstermin von 9 zu 9 Jahren
verlängert;

6) für den Fall , daß das Abkommen
mit der evangelischen Kirche auf die
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Ab¬
schnitt Kap. Tit.

Betrag
für das

Rechnungs¬
jahr 1925
Reichsmark

eine oder andere Weise endigen
sollte, so fällt damit auch zugleich
die bewilligte Vauschsumme für die
katholische Kirche weg und tritt für
beide Kirchen dasselbe Verhältnis
wieder ein, wie es vor dieser Ver¬
einbarung bestanden hat.

VIII Finanzen.
1 1/6 Staatliches Hebungswesen. . . . . 152 500

2 1/3 Verwaltung der Landesschuld . . . 458 000

3 — Beitrag zur Zentralkasse des Freistaats 874 800

4 1/8 Verwaltung des Staatsguts . . . . 377 500

5 1/8 Bauliche Unterhaltung der Staats¬
gebäude . 397 500

6 1/5 Forstwesen . . 391500

7 1/3 Kataster-, Vermessungs- u. Abschätzungs¬
wesen . 292 900

8 Gesetzliche Wartegelder, Ruhegehälter
und Hinterbliebenenbezüge fürBcamte
und Volksschullehrer. 2 319 500

9 1/3 Verschiedene Versorgungsbezüge, Unter¬
stützungen usw. 39 900

10 1/5 Vermischte Ausgaben. 43 200

Summe VIII 5 347 300



Ab¬
schnitt Kap. Tit.

Betrag
für das

Rechnungs¬
jahr 1925
Reichsmark

Wiederholung.

Ordentlicher Haushalt.

I . Einnahmen.
I Allgemeines . . . 284 700

II Innere Verwaltung . . 1680 200
III Handel und Gewerbe . . . . . . —

IV Verkehr. 14 700
V Soziale Fürsorge . . 555 200

VI Justiz . . 1 346 200
VII Kirchen und Schulen. 382 200

VIII Finanzen. 14 907 900

Summe 19171100

II . Ansgaben.
I Allgemeines . . . 969 200

II Innere Verwaltung. 5 002 600
III Handel und Gewerbe. 19 000
IV Verkehr. 95 800
V Soziale Fürsorge. 2 736 200

VI Justiz . . . 2 053 600
VII Kirchen und Schulen. 3 956 700

VIII Finanzen. 5 347 300

Summe 20 180 400
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Ab¬
schnitt Kap. Tit.

Betrag
für das

Rechnungs¬
jahr 1925
Reichsmark

IX Außerordentlicher Haushalt.
I . Einnahmen.

1 — Rückzahlungen von Baudarlehen . . , 15 000
2 — Kassenüberschuß, hier nach dem Abschluß

des Jahres 1923 . 1 200 000
3 — Vermischte Einnahmen. — —

Summe 1 215 000

II . Ausgaben.
1 1/2 Wohnungsbau. 1 215 000
2 — Allgemeine Fürsorge. 10 000
3 — Zuschuß an den Butjadinger Zu-

Wässerungs-Kanalverband zur bestick-
mäßigen Instandsetzung des Stad-
lander Kanals. 20 000

4 — Entschädigung an die Landesteile Lübeck
und Birkenfeld. 18 400

5 — Vermischte Ausgaben. 1 600
6 — Ausbau des Peter - Friedrich - Ludwig-

Hospitals und für innere Einrich-
jungen desselben (I . Teilzahlung ) . 43 000

Summe 1 308 000

Abschluß.
Summe der ordentlichen und außer-

ordentlichen Einnahmen . . . . 20 386100

Summe der ordentlichen und außer-
ordentlichen Ausgaben. 21488 400
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Abteilung « Landesbaufonds.

Ab¬
schnitt Kap. Tit.

Betrag
für das

Rechnungs¬
jahr 1925
Reichsmark

I . Einnahmen.
1 — Langfristige Anleihen. 6 390 900
2 1/2 Nothilfekredite. 2 310 000

Summe 8 700 900

II . Ausgaben.
1 —

Zuschuß zur Herstellung des Großschiff-
fahrtsweges von Oldenburg nach
Campe. 1200 000

2 — Anlegung eines Wasserkraftwerkes an
der oberen Hunte. - -

3 1/3 Förderung öffentlicher Notstandsarbeiten 3 865 000
4 — Förderung kommunaler oder privater

Meliorationsarbeiten. - -
5 1/2 Besondere Aufwendungen für die Staats-

straßen. 562 000
6 - Erwerb von Aktien der Staatsmoor-

gesellschaft. 70 000
7 —

Erweiterungsbau des Reform -Realgym-
nasiums in Oldenburg . . . . 131 700

8 —
Erweiterungsbau des Mariengymnasiums

in Jever . . . . . . . . . 82 200
8a —

Neubau des Gymnasiums in Vechta 170 000
9 1/3 Nothilfekredite . . . . . . . . 2 300 000
9a —

Abträge auf die Anleihe für Nothilfe-
kredite . . . . . 10 000

2



Ab¬
schnitt Kap. Tit.

Betrag
für das

Rechnungs¬
jahr 1925
Reichsmark

10 Erwerb von Aktien der Wilhelmshaven-

Rustringer Jndustriehafen - u . Lager-

hausgesellschaft . . . 10000

11 — Zur Aufrechterhaltung der Fleischmehl-

fabriken. 300 000

Summe 8 700 900

Abschluß.

Summe der Einnahmen. 8 700 900

Summe der Ausgaben. 8 700 900



333

Haushalt
des Landesteils Lübeck für das Rechnungsjahr 1925.

Ab¬
schnitt Kap. Tit.

Betrag
für das

Rechnungs¬
jahr 1925
Reichsmark

Ordentlicher Haushalt.

I . Einnahmen.

I Allgemeines.
1 — Vermischte Einnahmen. 100

Summe 100
II Innere Verwaltung.

1 1/6 Gebühren . . 28 400
2 — Erstattete Kosten der Spruchkammer des

Oberversicherungsamts . . . . 2 000
3 — Strafgelder . . . . . . . . . 200
4 — Anteil an der Nennwettsteuer . . . 2 600
5 — Vermischte Einnahmen. 100

Summe 33 300

III Handel und Gewerbe.
1 — Vermischte Einnahmen . . 100

Summe 100

IV Soziale Fürsorge.
— — Fürsorgeerziehung Minderjähriger . . 500

Summe 500

2*
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Ab¬
schnitt Kap. Tit.

Betrag
sür das

Rechnungs¬
jahr 1925
Reichsmark

V Justiz.
1 — Gebühren der Amtsgerichte . . . . 130 000

2 Strafgelder. 15 000

3 — Anteil an den Notariatsgebühren . . 10 000

4 — Eigene Einnahmen der Gefangenen-
anstalten. 200

5 — Zu Erstattung kommende Strafvollstrck-
kungskosten. 200

6 — Erstattete Kosten der Standesämter . 100

7 — Vermischte Einnahmen . . 100

Summe 155 600

VI Kirchen und Schulen.

1 — Gymnasium und Reform -Rcalgymna-
sium in Eutin . . . 86 300

2 — Vermischte Einnahmen.
— —

Summe 86 300

VII Finanzen.
1 1/9 Einnahmen aus dem Staatsgut . . . 490 900

2 1/3 Kapitalbeteiligung des Staates . . . 11300

3 1 Gebühren . . 6 000

4 1/9 Landessteuern. ! 553 300

5 1/6 Anteile an den Reichssteuern . . . 799 200

6 — Vermischte Einnahmen . . . . . . 300

Summe ^ 1 861000
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kap. Tit.

Betrag
für das

Rechnungs¬
jahr 1925
Reichsmark

II . Ausgabe « .

Allgemeines.
1 — Einstweilige Verwaltungen und Ver-

tretungen . . 1000
2 - Umzugskosten und Kosten doppelten

Haushalts. 2 000

3 — Leistungen des Staates in Anlaß der
Unfallversicherung. 4 000

4 — Verwischte Ausgaben. 100

Summe 7100

Innere Verwaltung.
1 1/4 Negierung. 125100
2 1/3 Staatliche Polizei . . 85 300

3 1/8 Landwirtschaft. 21 200

4 1/3 Veterinärwesen. 10 400

5 1/3 Wegebauwesen. 24 200

6 — Eichwesen. 2 300

7 1/9 Sonstige Ausgaben. 17 800

Summe 286 300

Handel und Gewerbe.
1 1/2 Berufsvertretungcn und Berufsförde-

rungen. 5 500

2 — Vermischte Ausgaben. 600

Summe 6 100
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Ab¬
schnitt Üap. Tit.

Betrag
für das

Rechnungs-
sahr 1925

Reichsmark

IV Soziale Fürsorge.
1 1/8 Medizinalwesen. 24 400
2 1/2 Allgeweine Fürsorge. 6 300
3 1/4 Wohnungswesen. 27 000
4 1/2 Erwerbslosenfürsorge. 5 000
5 1/2 Berufsschulen. 12 500
6 — Gründung von Jugendherbergen . . 2 000
7 — Jugendpflege . . 2 000
8 — Anteil an den Kosten des Landesarbeits -'

amts Oldenburg (Landesamt für
Arbeitsvermittlung ) . 900

9 — Fürsorgeerziehung Minderjähriger . . 12 000
10 — Vermischte Ausgaben. 800

Summe 92 900

V Justiz.
1 — Beitrag zu den Kosten des Landgerichts

der freien und Hansestadt Lübeck
und des Landesteils Lübeck . . . 30 000

2 !l/3 Amtsgerichte. 193 600
3 !l/3 Gefängnisse. 7 900
4 — Strafvollstreckungskosten. 10 000
5 — Standesämter. 800
6 — Vermischte Ausgaben. 300

Summe 242 600

VI Kirchen und Schulen.
1 1/2 Kirchenwesen . . 22 600

2 1/3 Regierung als obere Schulbehörde . . 9 700



337

Ab¬
schnitt Kap. Tit.

Betra  g
für das

Rechnungs¬
jahr 1625
Reichsmark

3 1/3 Gymnasium und Reform -Realgynasium 198 400

4 1/2 Zuschüsse an höhere Lehranstalten der
Gemeinden. 42 500

5 — Volkshochschule in Eutin und zur Für-
derung der allgemeinen Volksbildung 1000

6 1/5 Volksschulwesen. 312 400

7 1/5 Sonstige Zuschüsse. 8 200

8 — Oeffentliche Bibliothek. 2 600

9 — Zur Förderung von Volksbüchereien . 500

10 — Vermischte Ausgaben. 400

Summe 598 200

VII Finanzen.

1 1/5 Staatliches Hebungswesen. 36 000

2 — Verzinsung der Landesschuld . . . . 5 000

3 — Beitrag zur Zentralkasse des Freistaats 133 000

4 1/2 Aufwand für das Staatsgut . . . . 23 400

5 1/6 BaulicheUnterhaltung der Staatsgebäude 79 430

6 1/4 Forstwesen. 184 900

7 1/3 Kataster - und Vermessungswesen . . 24 800

8 — Gesetzliche Wartegelder , Ruhegehälter
undHinterblicbenenbezügefürBeamte
und Volksschullehrer. 303 800

9 1/3 Verschiedene Versorgungsbezüge , Unter-
stützungen usw. 4 400

10 1/6 Vermischte Ausgaben. 10 600

Summe 805 330
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Ab¬
schnitt Kap. Tit.

Betrag
für das

Rechnungs¬
jahr 1925
Reichsmark

Wiederholung.

Ordentlicher Haushalt.
I . Einnahmen.

I Allgemeines. 100

II Innere Verwaltung. 33 300

III Handel und Gewerbe. 100

IV Soziale Fürsorge. 500

V Justiz. 155 600

VI Kirchen und Schulen. 86 300

VII Finanzen. 1 861 000

Summe 2 136 900

II . Ausgaben.
I Allgemeines. 7 100

II Innere Verwaltung. 286 300

III Handel und Gewerbe. 6 100

IV Soziale Fürsorge . . . . . . . 92 900

V Justiz. 242 600

VI Kirchen und Schulen . . . . . . 598 200

VII Finanzen. 805 330

Summe 2 038 530
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Ab¬
schnitt Kap, Tit.

Betrag
für das

Rechnungs¬
jahr 1025
Reichsmark

VIII Außerordentlicher Haushalt.
I . Einnahmen.

1 — Anleihen. — —

2 — Kassenüberschuß , hier nach dem Abschluß
des Jahres 1923 . 220 000

3 — Rückzahlung von Baudarlehen . , . — —

4 — Aus der Landeskasse des Landcsteils
Oldenburg. 10 500

5 — Vermischte Einahmen . . . . . . 500

Summe 231000

H . Ausgaben.

1 — Schuldeuabtrag. 20 000

2 1/2 Wohnungsbau. 150 000

3 — Vorarbeiten der Eisenbahn Eutin -Bvsau 12 000

4 — Vorarbeiten der Eisenbahn Ahrensbök-
Gnissau. 6 000

5 — An den Betriebsfonds. 150 000

6 — Vermischte Ausgaben. 6 000

Summe 344 000

Abschluß.
Summe der ordentlichen und außer-

ordentlichen Einnahmen . . . . 2 367 900

Summe der ordentlichen und außer-
ordentlichen Ausgaben. 2 382 530
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V Haushalt
des Lalldesteils Virkenfeld für das Rechnungsjahr 1925.

Ab¬
schnitt Kap. Tit.

Betrag
für das

Rechnungs¬
jahr 1925
Reichsmark

Ordentlicher Haushalt.
I . Einnahmen.

I Allgemeines.
1 — Amts- und Gesetzblatt. — —-
2 — Vermischte Einnahmen. — —

Summe — —

II Innere Verwaltung.
1 1/8 Gebühren. 29 200
2 — Strafgelder. 500
3 — Anteil an der Rennwettsteuer . . . 2 500
4 — Vermischte Einnahmen. 9 000

Summe 41200

III Handel und Gewerbe.
1 — Vermischte Einnahmen. — —

Summe — —

IV Soziale Fürsorge.
1 — Einnahmen des Landesarztcs. . . . 100
2 — Erstatteter Teil der Kosten für ärztliche

Untersuchung der Schulkinder . . 4 800
3 — Vermischte Einnahmen. 700

Summe 5 600



Ab¬
schnitt Kap. Tit.

Betrag
für das

Rechnungs¬
jahr 1025
Reichsmark

V Justiz.

1 — Gebühre » der Amtsgerichte . . . . 120 000

2 — Strafgelder. 7 000

3 — Eigene Einnahmen der Gefangenenan-
stalten. 2 000

4 — Erstattete Kosten der Standesämter . 200

5 — Vermischte Einnahmen . . . . . . — —

Summe 129 200

VI Kirchen und Schule » .

1 — Gymnasium in Birkenfeld. 35 300

2 — Vermischte Einnahmen. — —

Summe 35 300

VII Finanzen.

1 1/5 Einnahmen aus dem Staatsgut . . . 342 600

2 1/2 Gebühren. 21000

3 1/9 Landessteuern. 280 800

4 1/6 Anteile an Reichssteuern. 1361000

5 — Forstbesoldungsbeiträge. 16 8L0

6 — Vermischte Einnahmen. 45 000

Summe 2 067 200



Ab¬
schnitt Kap Tit.

Betrag
für das

Rechnungs¬
jahr 1925
Reichsmark

II . Ausgaben.

I Allgemeines.
1 — Amts- und Gesetzblatt. 1 500

2 — Einstweilige Verwaltungen und Vertre-
tungen. 1000

3 — Umzugskosten, Mietentschädigungcn und
Kosten doppelten Haushalts . . . 1500

4 1/2 Vermischte Ausgaben. 2 000

Summe 6 000

II Innere Verwaltung.
1 1/6 Regierung. 133 900

2 1/3 Staatliche Bürgermeistereien. . . . 86 600

3 1/3 Staatliche Polizei. 44 500

4 1/6 Landwirtschaft . . 25 000

5 1/4 Veterinärwesen. 13 400

6 1/6 Bauwesen. 44 600

7 — Eichwesen. .5 600

8 1/6 Vermischte Ausgaben. 3 900

Summe 357 500

III Handel und Gewerbe.
1 1/3 Berufsvertretungen und Verufsförderung 11800

2 — Vermischte Ausgaben. 500

Summe 12 300



Ab¬
schnitt Kap. Ti «.

Betrag
für das

Rechnungs¬
jahr 1925

Reichsmark

IV Soziale Fürsorge.

1 1/6 Medizinalwesen. 38100
2 — Beaufsichtigung des Gewerbes . . . 1000
3 — Förderung der Jugendpflege . . . . 3 000
4 — Fürsorgeerziehung Minderjähriger . . 7 500
5 1/2 Berufsschulwesen. 100 500
6 1/4 Allgemeine Fürsorge. 11000
7 1/3 Wohnungswesen. 30 000
8 — Erwerbslosenfürsorge. 75 000
9 — Vermischte Ausgaben. 900

Summe 267 000

V Justiz.

1 — Beitrag zu den Kosten des Landgerichts
in Koblenz . . 6 000

2 1/4 Amtsgerichte . . . 204 200
3 1/3 Gefangennnstalten. 14100
4 — Standesämter. 600
5 — Vermischte Ausgaben. 900

Summe 225 800

VI Kirchen und Schulen.

1 1/8 Kirchenwesen. 57 800
2 1/3 Regierung als obere Schulbehörde . . 8 300
3 1/3 Gymnasium in Birkenfeld . . . . 87 600
4 1/3 Zuschüsse zu höheren Lehranstalten der

Gemeinden. 63 000
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Ab¬
schnitt

Kav. Tit.

Betra  g
für das

Rechnungs¬
jahr 1925
Reichsmark

5 1/5 Bolksschulwesen. 258 400
6 l/2 Sonstige Zuschüsse. 4 400
7 — Landcsbibliothek. . . . . . . . 500
8 — Vermischte Ausgaben. 1800

Summe 481 800

VII Finanzen.
1 1/5 Staatliches Hebungswesen . . . . 35 700
2 — Verzinsung der Landesschuld. . . . 1000
3 — Beitrag zur Zentralkasse des Freistaats 99 600
4 1/3 Verwaltung des Staatsguts . . . . 9 200
5 1/5 Bauliche Unterhaltung der Ätaatsgebände 46 300
6 1/5 Forstwesen. 197 400
7 1/3 Katasterwesen. 75 200
8 — Gesetzliche Wartegelder, Ruhegehälter und

Hinterblicbenenbezüge für Beamte und
Volksschullehrer. 338 000

S 1/3 Verschiedene Versocgungsbezüge, Unter-
stützungen ujw. 6 500

10 1/4 Vermischte Ausgaben. 6 000

Summe 814 900

Wi eder hol u« g.
I . Einnahmen.

I Allgemeines. — —

II Innere Verwaltung. 41200
III Handel und Gewerbe.



Ab¬
schnitt Kap. Tit.

Betrag
für das

Rechnungs¬
jahr 1925
Reichsmark

IV Soziale Fürsorge. 5 600
V Justiz . . 129 200

VI Kirchen und Schulen . . . . . . 35 300
VII Finanzen. 2 067 200

Summe 2 278 500

It . Ausgaben.
I Allgemeines. 6 000

II Innere Verwaltung . . . 357 500
III Handel und Gewerbe. 12 300
IV Soziale Fürsorge. 267 000
V Justiz. 225 800

VI Kirchen und Schulen. 481 800
VII Finanzen. 814 900

Summe 2 165 300

VIII Außerordentlicher Haushalt.

I . Einnahmen.
1 — Anleihen. - —

2 — Rückzahlung von Baudarlchen . . . — —
3 — Entschädigung aus 'der Landeskasse in

Oldenburg. 7 900
4 — ! Vermischte Einnahmen. 500
5 — Kassenüberschuß nach dem Abschluß des

! Jahres 1923 . - — —

Summe ! 8 400
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Ab¬
schnitt Kap. Tit.

Betrag
für das

Rechnungs¬
jahr 1925

Reichsmark

n . Ausgaben.
1 — Schuldenabtrag. — —
2 1/2 Wohnungsbau. 300 000
3 — Kosten der Ausgewiesenenfürsorge. 13 000
4 — Vermischte Ausgaben. 400
5 — Fehlbetrag nach dem Abschluß des

Jahres 1923 . 50 000
Summe 363 400

Abschluß.
Summe dcr ordentlichen und außer-

ordentlichen Einnahmen . . . . 2 286 900
Summe der ordentlichen und außer-

ordentlichen Ausgaben. 2 528 700
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Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg,
Laudesteil Oldenburg.

H ÎV . Band. Ausgegeben denI. Oktober 19253 66. Stück.

Inhalt:
Nr . 98. Verordnung für die Landesteile Oldenburg und Birkenseld

vom 29 . September 1925 zur Änderung des Gesetzes vom
30. Dezember 1899 , betreffend die Gerichtskosten sowie die
Gebühren der Zeugen und Sachverständigen.

Ar. 98.
Verordnung für die Landesteile Oldenburg und Birkenfeld zur Ände -̂

rung des Gesetzes vom 30 . Dezember 1899, betreffend die Gerichts¬
kosten sowie die Gebühren der Zeugen und Sachverständigen.

Oldenburg , den 29 . September 1925.

Auf Grund des Z37 der Verfassung für den Freistaat
Oldenburg vom 17. Juni 1919 wird bestimmt:

Artikel I.

Hinter Z 114 des Gesetzes vom 30. Dezember 1899^
betreffend die Gerichtskosten usw., wird folgender§ 114s.
eingefügt:

Gebührenfrei sind ferner Eintragungen im Gruudbuche,
wenn sie betreffen:

s.) die Eintragung des gesetzlichen Aufwertungsbetrags von
Hypotheken, Grundschulden, Rentenschulden und Real-̂
lasten;
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Ist die Wiedereintragung gelöschter Hypotheken , Grund¬
schulden , Renienschuldeu und Reallasten in Höhe des
gesetzlichen Aufwertungsbetrags;

«) die Eintragung der Befugnis des Eigentümers , an der
vorbehaltenen Stelle eine Hypothek oder Grundschuld
eintragen zu lassen , und die Eintragung des Verzichts
auf diese Befugnis - (K 7 Abs . 3 und 5 des Auf¬
wertungsgesetzes vom 10 . Juli 1925 — R .G .Bl . I
S . 117 — ). . . ' '

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Eintragungen
im Schiffsregister.

Z 114 Abs . 2 findet entsprechende Anwendung.

Artikel II.

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 15 . Juli 1925
in Kraft.

Oldenburg , den 29 . September 1925.

Staatsministermm.

<Siegel ) v . Finckh . Or . Driver.

Köster.
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Gesetzblatt
für den

Freiftaat Oldenbttvg.
LandesLeil Oldenburg.

xnv . Band . (Ausgegeben den 5. Oktober 1825.) 67 . Stück.

Inhalt:
Nr . 99 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 4 . Oktober 1925

zur Ausführung des Z 2 des Gesetzes vom 15 . Mai 1899
zur Ausführung des Bürgerlichen Gesetzbuches in der Fassung
des Gesetzes vom 18 . Mai 1908.

Nr. 99.
Bekanntmachung des Staatsministeriums zur Ausführung des Z 2 des

Gesetzes vom 15 . Mai 1899 zur Ausführung des Bürgerlichen-

Gesetzbuches in der Fassung des Gesetzes vom 18 . Mai 1908.

Oldenburg , den 4 . Oktober 1925.

Zur Ergänzung der Bekanntmachung des Staatsmini-
steriums vom 18 . Mai 1908 wird bestimmt , daß zur Vor¬
nahme der Beurkundung eines Vertrages , durch den sich der
eine Teil verpflichtet , das Eigentum an einem im Gebiet des
Landesteils Oldenburg liegenden Grundstücke zu übertragen,
auch der Reichssinanzminister und der Präsident des Landes¬
finanzamts Oldenburg befugt sind , wenn einer der Vertrag¬
schließenden durch sie vertreten wird.

Oldenburg , den 4 . Oktober 1925.
Staatsmimsterium.

Or . Driver.

vr . Christians.
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Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg.
Landesteil Oldenburg.

H -IV. Band. (Ausgegeben den7. Oktober 1925.) 68. Stück.

Inhalt:
Nr. 100. Gesetz für den Freistaat Oldenburg vom 30. September

1925, betreffend die Aufwandsentschädigung der Abgeordneten
zum Landtage.

Nr. 100.
Gesetz für den Freistaat Oldenburg, betreffend die Aufwandsentschädi¬

gung der Abgeordneten zum Landtage.
Oldenburg, den 30. September 1925.

Das Staatsministerium verkündet mit Zustimmung
des Landtags als Gesetz für den Freistaat Oldenburg,
was folgt:

8 1.

Die Abgeordneten zum Landtag erhalten von dem
Tage des ersten Zusammentritts des Landtages bis zu dem
Tage, an dem der Landtag aufgelöst wird oder seine Wahl¬
dauer abläuft, eine Aufwandsentschädigung für die Zeit,
in der Sitzungen des Landtages oder eines Ausschusses
stattfinden.
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Die Aufwandsentschädigung wird nach dem Monats-
bctrag der jeweils den Mitgliedern des Reichstags zustehen¬
den Aufwandsentschädigung bemessen und beträgt hiervon
für jeden vollen Tagungsmonat (nicht Kalendermonat ) :

o) für die in der Stadt Oldenburg wohnhaften Ab¬
geordneten 40 v. H . ;

ll ) für die außerhalb der Stadt Oldenburg im Landes¬
teil Oldenburg wohnhaften Abgeordneten 75 v. H . ;

o) für die in den Landcsteilen Lübeck und Birkenfeld
wohnhaften Abgeordneten 90 v. H.

Der Monatsbetrag der Aufwandsentschädigung wird
auf volle 5 ^ nach unten abgerundet.

§ 2 .

Der Tagungsmonat beginnt mit dem Tage , an dem
sich der Landtag versammelt , und endigt mit dem Ablauf
desjenigen Tages des nächsten Monats , der dem Tage vor¬
hergeht , der durch seine Zahl dem Anfangstage der Frist
entspricht . Fehlt in einem Monat der für den Ablauf der
Frist maßgebende Tag , so endigt die Frist mit dem Ablauf
des letzten Tages dieses Monats.

8 3.

Soweit ein voller Tagungsmonat nicht erreicht wird,
werden Tagegelder in Höhe von der im H 1 Abs . 2
unter s,— 6 bestimmten Sätze gewährt , abgerundet auf volle
Mark nach unten.

8 4.

Die Mitglieder des Gesamtvorstandes beziehen Tage¬
gelder gemäß Z 3 noch für drei Tage nach dem Schluß der
Versammlung , falls sie noch Landtagsgeschäfte zu erledigen
haben.
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8 5.
Der Präsident des Landtags erhält eine besondere Zu¬

lage von 10 v. H . der jeweils den Mitgliedern des Reichs¬
tags zustehenden monatlichen Aufwandsentschädigung , abge¬
rundet auf volle 5 nach unten,

8 6.

Für jeden Tag , an dem ein Abgeordneter der Sitzung
des Landtags oder eines Ausschusses ferngeblieben ist , erfolgt
ein Abzug in Höhe von der im Z 1 Abs . 2 unter u — o
bestimmten Sätze , abgerundet auf volle Mark nach unten.
Der Abzug findet nicht statt , wenn das Fernbleiben durch
Geschäfte im Aufträge des Landtages veranlaßt war.

8 7.

Die Abgeordneten erhalten , wenn sie außerhalb der
Tagung von dem Ministerium oder dem Präsidenten des
Landtags zu einer Besprechung oder Besichtigungsreise ein¬
geladen oder sonst im Austrage des Landtags oder auf Er¬
suchen des Präsidenten des Landtages tätig werden , Tage¬
gelder nach Maßgabe des Z 3.

Die Tagegelder gemäß Abs . 1 stehen den Abgeordneten
auch für den Tag vor oder nach einer Versammlung des
Landtages zu , wenn sie vor oder nach dem Zeitpunkt des
Beginns oder der Beendigung der Versammlung diesen Tag
zur Reise benutzen (Reisetagegeld ).

8 8.

Der Präsident des Landtages erhält , wenn er außer¬
halb einer Versammlung des Landtags am Orte der Ver¬
sammlung in Landtagsangelegenheiten tätig ist , Tagegeldes

nach Maßgabe des H 3.



Die Aufwandsentschädigung und die Tagegelder sind
am Schluß jeden Tagungsmonats zahlbar, bei vorzeitigem
Ausscheiden am Tage des Ausscheidens, bei Vertagung,
Schluß oder Auflösung des Landtages am Schluß der
Tagung, in den Fällen des 8 4, des 8 7 Abs. 1 und des
8 8 mit der Beendigung der Tätigkeit.

8 10.

Abgeordnete, die zugleich Mitglieder des Reichstags
sind, erhalten für die Zeit, in der der Reichstag und der
Landtag gleichzeitig versammelt sind, eine Aufwandsentschädi¬
gung nur insoweit, als sie Sitzungen des Landtages oder
eines Ausschusses beigewohnt haben und ihnen ein Abzug
an der ihnen als Mitglieder des Reichstags zustehenden Ent¬
schädigung gemacht wird.

8 11.

Die Anwesenheit der Abgeordneten in den Sitzungen
wird durch Eintragung in eine Liste, anderweitige Tätigkeit
(88 4 und 7 Abs. 1) durch den Präsidenten des Landtags
festgestellt.

8 12-
Den Abgeordneten steht für die Dauer der Zugehörig¬

keit zum Landtag und für die folgenden acht Tage freie
Fahrt in beliebiger Wagenklasse auf allen im Freistaat
Oldenburg befindlichen Eisenbahnen mit Ausnahme der
Straßenbahnen zu. Das Recht freier Eisenbahnfahrt steht
den Abgeordneten auch auf denjenigen außerhalb des Landes¬
teils Oldenburg befindlichen Reichsbahnstrccken zu, die vor



dem Übergang der oldenburgischen Staatsbahnen auf das
Reich der oldenburgischen Verwaltung unterstanden.

Ferner erhalten die Abgeordneten für die Reisen vor
Beginn und nach Schluß der Versammlung freie Fahrt in
beliebiger Wagenklasse zum Tagungsort und zurück, außer¬
dem neben dem Reisetagegeld gemäß Z 7 Abs. 2 Ersatz der
sonstigen mit der Beförderung verbundenen baren Auslagen.

Den Abgeordneten aus den Landesteilen Lübeck und
Birkenfeld stehen freie Fahrt in beliebiger Wagenklasse nach
ihrer Heimat und zurück sowie Ersatz der sonstigen mit der
Beförderung verbundenen baren Auslagen auch dann zu,
wenn sie während der Dauer der Versammlung nach ihrer
Heimat beurlaubt werden.

8 13.

Die im Landesteil Oldenburg wohnhaften Abgeordneten
erhalten während einer Wahlperiode jährlich einmal das
Recht zu freier Eisenbahnfahrt2. Klasse nach den Landes¬
teilen Lübeck und Virkenfeld und zurück. Das gleiche gilt
entsprechend für die in den Landesteilen Lübeck und Birken¬
feld wohnhaften Abgeordneten für eine Fahrt nach dem
Landesteil Birkenfeld bezw. Lübeck.

8 14.

Ein Verzicht auf die Aufwandsentschädigung oder die
Tagegelder ist unzulässig.

Der Anspruch auf die Aufwandsentschädigung, die Tage¬
gelder und die freie Bahnfahrt ist nicht übertragbar.

8 15-
Ist im Falle des Todes eines Abgeordneten ein Ehegatte

hinterblieben, so kann die Zahlung an diesen auch ohne den
Nachweis des Erbrechts erfolgen.
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8 16.

Dieses Gesetz hat vom 1. Juni 1925 an rückwirkende
Kraft . Mit dem gleichen Tage gilt das Gesetz für den
Freistaat Oldenburg vom 22 . April 1924 , betreffend die
Tagegelder und Reisekosten der Abgeordneten zum Landtage,
als aufgehoben.

Oldenburg , den 30 . September 1925.

Staatsministerium.
(Siegel .) v . Finckh . Or . Driver.

Ott.
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Gesetzblatt
für Leu

Fveiftaat Oldenburg«
Laudesteil Oldenburg»

XI ÎV. Band. (Ausgegeben den IS.Oktüber 1S2S.) 69. Stück,

Inhalt:
Nr. 101. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 7. Oktober

1925, betreffend die bei Hochbauten zulässige Beanspruchung
und Berechnung von Konstruktionsteilen aus Flußstahl und
hochwertigem Baustahl sowie aus Gußeisen, Stahlguß (Stahl¬
formguß) und geschmiedetem Stahl.

Nr. 101.
Bekanntmachung des Staatsministeriums, betreffend die bet Hochbauten

zulässige Beanspruchung und Berechnung von Konstruktionsteilen
aus Flußstahl und hochwertigem Baustahl sowie aus Gußeisen,
Stahlguß (Stahlformguß) und geschmiedetem Stahl.

Oldenburg, den 7. Oktober 1925.

Auf Grund des Artikels9 Z 6 des Gesetzes vom
5. Dezember 1868, betreffend die Organisation des Staats¬
ministeriums, bestimmt das Staatsministerium:

Für die zulässige Beanspruchung und Berechnung von
Konstruktionsteilen aus Flußstahl und hochwertigem Bau¬
stahl, sowie aus Gußeisen, Stahlguß (Stahlformguß) und
geschmiedetem Stahl in Hochbauten finden die in der Anlage
enthaltenen Bestimmungen Anwendung.

Übertretungen dieser Anordnung werden mit Geldstrafe
bis zu 150 bestraft.
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Die Abschnitte VI und II a der Bekanntmachung des
Staatsministeriums vom 13 . April 1920 , betreffend die
bei Hochbauten anzunehmenden Eigengewichte , Belastungen
und die zulässigen Beanspruchungen der Baustoffe werden
aufgehoben.

Oldenburg , den 7 . Oktober 1925.

Staatsministerium.
vr . Driveri
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Anlage.

Bestimmungen über die Zulässige Beanspru^
chung und Berechnung von Konstruktions^
teilen aus Zlußstahl und hochwertigem
Baustahl sowie aus 6ußeisen , Stahlguß
(Stahlformguß ) und geschmiedetem Stahl

in Hochbauten.

/V Allgemeines»

1. Zulässige Beanspruchungen -- in  KZ/oir ? (vergl . d»
folg . Tab .)

«) für Flußstahl St . 37 , bisher Flußeisen ge¬
nannt , mit einer Zugfestigkeit von 3 700 - - 4 500 KZ/on ? ,

ss) für hochwertigen Baustahl  St . 48 mit
einer Zugfestigkeit von 4 800 — 5 800 und einer
Bruchdehnung beim Langstab von mindestens 18 °/ ».



Tabelle

Verwendungsform
Art der

Beanspruchung

Beansp

«) Fluß¬
stahl

St . 37

cuchung
Oll?

ßshochw.
Baustahl
St . 48

Bemerkungen

a)inWalzprofilen gegliedertenBauteilen,Stützenu.dgl. Biegung und Zug
Schub

1 200
1 000

1 560
1 300

Die Berechnung der
Druckstäbe insbesondere
Stützen in Geschoßbau-
ten vgl . 0 .

o) Niete und eingepaßte Schraubenbolzen

s) Gewöhnliche Schraubenbolzen(rohe Schrauben)
l') » » » »

Abscheren
Lochleibungsdruck
Abscheren
Lochleibungsdruck

1000
2 000

800
1 600

1 300
2 600
1 040
2 080

Für Niete und einge¬
paßte Schraubenbolzen
ist der Vohrungsdurch-
messer , für rohe Schrau¬
ben der Schafldurch-
messer in Rechnung zu
stellen.

^Ankerschraubenu.Anker(Rund-,Flach-u.Prosileisen) Zug 800 1 040 Für Schrauben gilt
der Kernqüerschnitt.

lr) Altes wieder zu verwendendes Eisen
Die Beanspruchung ist je nach Beschaffenheit des Eisens und Schwächung

durch Rost anzusetzen . Liegt bereits Ueberschreitung der Streckgrenze vor,
z. B . bei vorhandenen Knickstellen oder starken Durchbiegungen , so darf das
Eisen nur nach Untersuchung in anrtl . Prüfungsanftalten unter entsprechender
Herabsetzung der Beanspruchung wieder verwendet werden.

i) Schweißeisen Sollte ausnahmsweise noch Schweißetsen verwendet werden , so sind die
Beanspruchungen um 10 v. H. zu ermasiigen.

Elastizitätsmaß für
Flußstahl St .37 u.
St . 48
für Schweißeisen

2100000
2000000
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2 . Zulässige Beanspruchungen für Guß¬
eisen und Stahl in

u) Gußeisen , Achsrechter Druck . 600
b) „ Flächendruck in Lagern . . . 1000
0 ) „ Zug bei Biegung . 300

ä ) „ Druck bei Biegung . 600
s) „ Zug und Schub . 250
1) Stahlguß (Stahlformguß ) Biegung . . . 1 200
Z) „ Achsrechter Druck 1500
ll ) Geschmied . Stahl Biegung . 1 400
1) „ „ Achsrechter Zug und Druck 1 700

IZ Elastizitätsmaß für Gußeisen . . . . 1000 000
„ „ Stahlguß . . . 2 150 000
„ „ geschmiedeten Stahl 2 100 000

3 . Bei Verwendung des hochwertigen Baustahls
gilt als Voraussetzung,

s>) daß die Abnahme durch einen erfahrenen Fachmann
gemäß den anerkannten Lieferungsbedingungen
(vlidl 1000 ) ausgeführt und die einwandfreie Be¬
schaffenheit und Gleichartigkeit des Baustoffes ge¬
währleistet wird , wobei für die Güteprüfung die Vor¬
schriften der Deutschen Reichsbahn für die Lieferung
von Eisenbauwerken aus hochwertigem Baustahl,
die durch Verfügung vom 10 . November 1924 —
82 v . 14 859 — genehmigt wurden , nebst etwaigen
Nachträgen sinngemäß Anwendung finden,

d ) daß alle Bauglieder durch eine Markenlinie , die
beim Walzen einem jeden Stücke in ganzer Länge
eingepreßt wird , gekennzeichnet sind , und daß die
Setzköpfe der Niete bezw. die Schraubenbolzen mit
einem stark erhabenen Zeichen H versehen sind.
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4 . Die vorstehenden Beanspruchungen gelten
unter der Voraussetzung,

daß die Eisenkonstruktionen ausreichend und dauernd gegen
Verrosten geschützt und sachgemäß unterhalten werden.
Höhere Beanspruchungen sind zulässig , wenn die unter L
angegebenen Voraussetzungen zutreffen.

5 . Qnerschnittsabmessungen.

Führen Festigkeitsberechnungen bei verbundenen Eisen¬
bauteilen zu sehr kleinen Blech - oder Profildicken , so sind
bei Haupttragteilen aus praktischen Gründen nur Quer¬
schnitte zu verwenden , deren kleinste Abmessung 4 rrrirr nicht
unterschreitet und deren Anschlußseiten so breit sein müssen,
daß sie ordnungsmäßig genietet oder verschraubt werden
können . Dies gilt nicht sür Bauwerke von untergeord¬
neter Art , wie Gartenzelte , Vorgartenüberdeckungen , Ein¬
friedigungen u . dgl.

6 . Durchbiegungen.

Die Einhaltung eines bestimmten Höchstmaßes für die
Durchbiegung von Trägern aus Flußstahl und hochwertigem
Baustahl ist nicht allgemein vorgeschrieben , wird aber in
besonders gearteten Fällen zu verlangen sein , so insbesondere
bei stark beanspruchten Transmissionsträgern sowie bei den
über 7 irr langen Trägern und Unterzügen , die ein Ge¬
bäude aussteisen und an Stelle der sonst vorhandenen
Quer - und Längswände treten . In solchen Fällen soll die
Durchbiegung der Stützweite nicht überschreiten.

7 . Stützweiten.

Bei der Berechnung der Angriffsmomente eines Trä¬
gers ist als Stützweite die Entfernung der Auflagermitten
einzuführen . Bei Lagerung unmittelbar auf dem Mauer¬
werk gilt als Stützweite die um mindestens vergrößerte
Lichtweite,
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8 . Delastungsannahmen und rulässige

Spannungserhöhung.

1 . Die unter ^ . 1 und 2 aufgeführten zulässigen Be¬

anspruchungen gelten bei gleichzeitiger ungünstigster
Wirkung der ständigen Last , der Verkehrslast und der

Schneelast , wobei Bremswirkung oder Schrägzug,

soweit sie von einem  Kran herrühren , Riemenzug

u . dgl . der Verkehrslast zuzurechnen sind (erster Be¬

lastungsfall ).
2 . Bei Berücksichtigung gleichzeitiger ungünstigster Ein¬

wirkung von Windlast , Wärmeschwankungen sowie der

Bremskräfte usw . von mehr als einem Kran und der

unter 1 genannten Lasten dürfen die zulässigen Be¬

anspruchungen um ein Sechstel erhöht werden (zweiter

Belastungsfall ) .

3 . u) Ist für eine den strengsten Anforderungen genü¬

gende Durchbildung , Berechnung und Ausführung
unter Zugrundelegung des Abschnitts II der Normal¬

bedingungen für die Lieferung von Eisenbauwerken
(DM 1000 ) volle Sicherheit gewährleistet und wird

die Bauausführung durch einen zuverlässigen , mit

der Standsicherheitsberechnung vertrauten Ingenieur
überwacht und die Lastwirkung des ersten Belastungs¬

salles vorausgesetzt , so ist die Erhöhung der unter H. 1

und 2 aufgeführten zulässigen Beanspruchungen um

ein Sechstel zulässig . Hinsichtlich der Mittelstützen

in Geschoßbauten vgl . 0 . III . 1 . b.

d ) Falls auch die unter 2 genannten , also sämtliche

möglichen Einwirkungen berücksichtigt werden , dürfen

die unter ^ . 1 und ^ 2 aufgeführten Beanspruchungen
um ein Drittel gesteigert werden . Dies gilt nicht

für Deckenträger in Geschoßbauten , für die eine

höhere Beanspruchung als 1400lrA/oiu ^(Belastungs-
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fall 1 in Verbindung mit Bedingung 3s .) unzulässig
ist . Hinsichtlich der Berechnung der Druckstäbe vgl.
unter 0 . 1. 2.

4 . Maßgebend für die Querschnittsbestimmung ist stets
derjenige Belastungsfall , der den größten Querschnitt
ergibt.

L . Berechnung von vruckftäben.

I. Allgemeines.

1. Freie Knicklänge

a) Bei den Gurtstäben , wozu auch die Endstreben
von trapezförmigen Hauptträgern gehören , ist als
freie Knicklänge die Länge ihrer Netzlinien anzu¬
nehmen . Bei den Füllungsstäben (Streben und
Pfosten ) ist für das Ausknicken aus der Trägerebene
im allgemeinen als freie Knickiänge ebenfalls die
Länge der Netzlinien , für das Ausknicken in der
Trägerebene im allgemeinen als sreieKnicklänge derAb-
stand der nach der Zeichnung geschätzten Schwerpunkte
der beiderseitigen Anschlußnietgruppen des Stabes
einzuführcn . Bei sich kreuzenden Stäben , von denen
der eine Druck , der andere Zug erhält , ist der
Kreuzungspunkt als ein in der Trägerebene und
rechtwinklich dazu festliegender Punkt vorauszusetzen,
falls die sich kreuzenden Stäbe dort mit mindestens
zwei Nieten (bei zweiteiligen Stäben in jedem Teil)
miteinander verbunden sind . Die Enden der freien
Knicklänge sind als gelenkig geführt anzusehen,

d ) Stehen Stützen in mehreren Stockwerken überein¬
ander und werden sie durch anschließende Decken¬
träger unverrückbar gehalten , so ist die Geschoßhöhe
als Knicklänge anzunehmen.
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2 . Die unter L , 3d zugelassene Erhöhung der Bean¬
spruchungen kommt bei der Berechnung von Druckstäben
nicht in Betracht.

3 . Stäbe mit einem größeren Schlankheitsgrad 1. —

als 150 sind unzulässig.

II . Berechnung bei mittigem Kraftangriff.

1. Für Flußstahl und hochwertigen Baustahl.

a ) Nach dem « -Verfahren.
Die Druckstäbe sind fortan nach dem « -Verfahren

gegen Knicken zu berechnen . Hierbei wird die Druck¬
kraft mit einem Beiwert w, der sogenannten Knickzahl,

die sich nach dem Schlankheitsgrad und dem Baustoff
richtet , multipliziert und im übrigen der Stab wie ein

Zugstab , jedoch ohne Nietabzug berechnet . Im ein¬
zelnen ist wie folgt zu verfahren . Ist ck das kleinste
Trägheitsmoment , I " der unverschwächte Stabquer-

schnitt , 1 — ^ b' , der Trägheitshalbmesser , so wird

zunächst der Schlankheitsgrad ermittelt und für

diesen und den fraglichen Baustoff in der folgenden
Tabelle die Knickzahl « ausgesucht und näher festgestellt.
Mit dieser wird die errechnte Druckkraft 1? multipli¬

ziert und das Produkt ? - c» durch den gewählten
^ ' (O

Stabquerschnitt l? dividiert . Der erhaltene Wert

darf nicht größer als die oben vorgeschriebene Bean¬
spruchung für den betreffenden Belastungsfall
und Baustoff sein.



Tabelle

1 2 3 4 5 6 7

Flußstahl hochwertiger Baustahl

Schlank¬
heitsgrad

r

Knickspannung
—0 bis 60, — 2400

^ 60 " 100,
oL - -- 2890 , 5—8, 175X

100 bis 150.

Knick¬
zahl

(U

— 8120
Knickspannung
X---- 0 bis 60,
), ^ 60 '' 100,

2L --- 4690, 5—26, 175 X
^ — 100 bis 150,

Knick¬
zahl

0

10

20

30

2 400

1,00

1,01

102

1,06

0.001

0,001

0,004

0,004

3 120

1,00

1,01

1,03

1,06

0,001

0,002

0,003

0,006

366



40 1,10

50 ) 2 400 1,17

60
!
j 1,26

70 2 318 1,39

80 2 237 1,59

90 2 155 1,88

100 2 073 2,36

110 1 713 2,86

120 1 439 3,41

130 1 226 4,00

140 1057 4,64

150 921 5,32

0 007

0,009

0,013

0,020

0,029

0,048

0,050

0,055

0,059

0,064

0,068

Zwischenwerte sind geradlinig einzuschalten.
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d) Mit Gebrauchsformeln.
Neben dem cv-Berfahren können die Druckstäbe

im unelastischen Bereich , 7- < 100 auch nach Gebrauchs¬
formeln für den erforderlichen Querschnitt berechnet
werden .*) Die in der Tabelle für <v angegebenen Werte
entsprechen folgenden Gebrauchsformeln für den un¬
elastischen Bereich.

1. Bei Flußstahl St . 37

«) im 1. Belastungsfall (vgl.L , 1)1? ^ — 0.577L -

Kim 2. „ (vgl. L,2 )IVk - ^ ^ 0 .577L -8^

2 . Bei hochwertigem Baustahl St . 48

«) im 1. Belastungsfall 0,675

K im 2. -- - ^ st- 0 .675

Für den elastischen Bereich ). > 100 gilt wie bisher die

Eulerformel , v .^  Demnach:

3 . Bei Flußstahl St . 37 uud hocknv. Baustahl St . 48
«) im 1. Belastungsfall (v - - 4,08 ) cksre--- 1,97 ? s

oder auch rd . 2 l? -

K im 2. Belastungsfall (v --- 3,5 ) ^ 1,69 l? - s
oder auch rd . 1,7 ? - s

*) Vgl . Professor Dr .-IrrZ . W . Gehler , Vorschlag einer Gebrauchs¬
formel für Knickung. Die Baunormung , Beiblatt des Bauingenieurs,
Nr . 11 vom 15. 11. 1923 und Nr . 3 vom 15. 3. 1924 , und Ober-
regierungs - und Baurat vr .-InA . Kommerell , Berechnung von Druck¬
stäben Gebrauchsformel für Knickung, Der Bauingenieur , Nr . 6
Vom 31 . 3. 1924.
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An allen Formeln ist?  in t , in tu auszü-
drücken, um Psre in oru ^, llsre in oiu ^ zu erhalten.

L ist der Profilwert - - bzw . der sich nur

langsam mit dem Querschnitt ändert . Für ihn sind
zunächst Näherungswerte einzusetzen (z. B . nach
Hütte 24 . Ausl . Bd . I S . 623 ).

Sind die Querschnitte nach Gebrauchsformeln ge¬
funden , so ist stets noch eine Untersuchung nach den
-»- Verfahren anzustellcn.

2 . Für Gußeisen.

Neben der Schwerpunktsbeanspruchung auf reinen Druck
ist nach der Euler - Formel eine sechsfache Sicherheit der guß¬
eisernen Säulen gegen Knicken nachzuweisen . Danach gilt

llsre — 6 ? - s wobei U in t , 8^ in ui auszudrücken ist.

III. Berechnung bei außermittigem Kraftangriff.
1 . Für Flußstahl und hochwertigen Baustahl,

a ) Die gedachten Randspannungen , die nach der Formel
^ - ll) ^

v -- - zu ermittteln sind , dürstn nicht größer

sein als 2 (vgl . auch 0 I 2 ).
Im elastischen Bereich (für >- > 100 ) können zur

Querschnittsermittlung auch die Beziehungen dienen *) :

im 1 . Belastungsfall (v - 4,08 ) 1,97 ? -

im 2 . Velastungsfall (v — 3,5 ) llsre — 1,69 8^

worin u den Abstand der äußersten gedrückten Faser von
der maßgebenden Schwerachse bedeutet . Über die für

*) Vgl . Ministerialrat Dr .- luZ . Ellerbeck, Erläuterungen zu den
preußischen Hochbaubelastungsvorschriften 1919 , 2 . Ausl . Berlin 1921.
Verlag von Wilhelm Ernst L Sohn-
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k und 8^ einzuführenden Benennungen vgl . unterOII 2,
im übrigen sind die Größen auf em und zu beziehen,

d ) Werden in Geschoßbauten zur Erzielung größerer Quer-
steisigkeit dir Träger unmittelbar an die Mittelstützen
biegungsfest ohne Zentriervorrichtung und symmetrisch
zu beiden Stützachsen angcschlossen , so kann im all¬
gemeinen von der Berücksichtigung außermittigen Kraft¬
angriffs abgesehen werden . In diesem Fall darf aber
die größte Beanspruchung der Stütze für Flußstahl
St . 37 1200 KZ/orr ? bzw . für hochwertigen Baustahl
St . 48 1560 lrS/on ? nicht überschreiten,

cr) Bei Stützen in besonders schwer belasteten Ge¬
bäuden  mit der Möglichkeit starker einseitiger Be¬
lastung (z. B . Druckereien ) ist der dadurch hervor¬
gerufene außermittige Kraftangriff zu berücksichtigen.

2 . Für Gußeisen.

Die Randspannungen sind nach der Formel o ---

^ -ff ^ < o snl nachzuweisen . Daneben ist nachzu¬

weisen , daß ckE > 6 l? 8^ -ff Dabei sind die

Größen wie oben unter 6III 1a , zu benennen.

IV . Sondervorschriften für mehrteilige Druckstäbe aus
Flußstahl bzw. hochwertigem Baustahl.

Bei mehrteiligen Druckstäben darf der Schlankheitsgrad
der einzelnen Stäbe nicht größer als der des ganzen Stabes
und nicht größer als 30 sein . Wird der Schlankheitsgrad
der einzelnen Stäbe ausnahmsweise größer als 30 gewählt,
so ist die Tragfähigkeit des Stabes rechnerisch nachzuweisen
(z. B . nach dem Verfahren von Engesser , Krohn , Müller-
Breslau ). Als freie Knicklänge der Einzelstäbe kann sowohl



bei Vergitterungen als auch bei Bindeblechen der Abstand
der inneren Anschlußniete gewählt werden . Die Abmessungen
und Anschlüsse der Vergitterungen oder der Bindebleche sind
für eine Querkraft , die gleich 2 v. H : der größten Druckkraft
des Gesamtstabes ohne Multiplikation mit der Knickzahl c»
anzunehmen isst zu berechnen , falls die Querkraft nicht rech¬
nungsmäßig ermittelt wird . Für die Vergitterungen und
Bindebleche sind die angegebenen Werte von c, maßgebend.
Der Abstand der Einzelstäbe ist so zu wählen , daß das
Trägheitsmoment des Gesamtstabes in bezug auf die material-
freie Achse größer ist als in bezug auf die Materialachse:
Bindebleche sind mit mindestens zwei Nieten an jeden Einzel¬
stab anzuschließen . Sowohl bei Vergitterungen als auch bei
Bindeblechen sind an beiden Stabenden besonders kräftige,
zur Aufnahme der Scherkräfte ausreichende Bindebleche vor¬
zusehen.

L>. Berechnung eiserner Träger,

Eiserne Träger sind , je nach der konstruktiven Anordnung
ihrer Auflager , als frei aufliegend , durchlaufend oder bei
Anordnung von Gelenken , deren Wirksamkeit nicht behindert
ist , z. B . bei Dachpfetten , als durchlaufende Geleukträger
zu berechnen.

Sind dagegen eiserne Träger , die zur Unterstützung von
Decken und Wänden in Geschoßbauten dienen , an andere
gleichgerichtete Träger oder an Stützen unter Verwendung
nachstehender Konstruktionsmittel so angeschlossen , daß eine
teilweise Einspaunung entsteht , so ist die Annahme verringerter
Feldmomente unter folgenden Bedingungen und in folgendem
Umfange zulässig:

1 . Die Träger sind bei Anschluß an andere Träger außer
durch die übliche Stegverlaschung noch auf der Zugseite
durch aufgelegte Platten von dem 0,8fachen Nutzquer¬
schnitt des Träzerflansches und durch Schrauben von
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einer Anzahl und Dicke, die der zu übertragenden Zugs
kraft entsprechen , untereinander zu verbinden.

Bei Anschluß an durchgehende Stützen ist die er¬
forderliche teilweise Einspannung noch durch gut an¬
geschlossene Winkel oberhalb und unterhalb der Träger-
flanschcn möglichst mit Versteifungsblechen konstruktiv
sicherzustellen.

2 . Die Kräfte im Druckflansch müssen durch eingelegte und
der Zwischenfuge angepaßte Druckplatten oder durch
Ausfüllung der Zwischenfuge mittels Schweißung nach
neuzeitlichem Verfahren oder bei Stützen durch fest-
angeschlossene , versteifte Winkel übertragen werden.

3 . Die konstruktive Durchbildung und Ausführung der¬
artiger Trägeranschlüsse darf nur von als zuverlässig
geltenden Bauflrmen und bei ständiger Überwachung der
Bauausführung durch geeignete Ingenieure vorgenommen
werden.

4 . Die größten Biegungsmomente können bei gleichmäßig

verteilter Last <2 in den Mittelfeldern bis zu in

in den Endfeldern bis zu ^ ^ herabgesetztwerden . Bei
anderen Belastungsarten dürfen die größten Feld¬
momente mit Hilfe des bei freier Auflagerung im Felde
entstehenden größten Biegungsmomentes No und der
bei völliger Einspannung an den beiden Enden auf¬

tretenden Einspannungsmomente N ^ und N ^ nach der

Formel

berechnet werden.
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Nr . 102.

Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Änderung der
Flußlotsgebührenordnung.

Oldenburg , den 22 . Oktober 1L25.

Auf Grund einer Ermächtigung des Herrn Reichs¬
verkehrsministers wird mit sofortiger Wirkung die Flußlots¬
gebührenordnung vom 30 . April 1924 (Gesetzbl . S . 180)
in der Fassung der Bekanntmachung des Staatsministeriums
vom 14 . Mai 1925 (Gesetzbl . S . 157 ) wie folgt geändert:

Der Z 11 erhält folgende Fassung:

Der Gesamtbetrag der in den 2 , 3 , 4 und 5 fest¬

gesetzten Sätze wird bei Schiffen
von 1 — 3000 Brutto -Register -Tons mit 0,75>
über 3000 „ „ „ ,, 0,6L

multipliziert.
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Der sich danach ergebende Betrag ist in Reichsmark
oder in der Währung der Vereinigten Staaten von Nord¬
amerika zu zahlen , wobei eine Reichsmark — Dollar
zu rechnen ist . Das Gleiche gilt für die Gebühr
des § 6.

Oldenburg , den 22 . Oktober 1925.

Ministerium des Verkehrs.
Dr . Driver.

Ar. 103.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Änderung der

Seelotsgebührenordnung.
Oldenburg , den 22 . Oktober 1925.

Auf Grund einer Ermächtigung des Herrn Reichs¬
verkehrsministers wird mit sofortiger Wirkung die Seelots¬
gebührenordnung vom 30 . April 1924 (Gesetzbl . S . 187)
in der Fassung der Bekanntmachung des Staatsministeriums
vom 14 . Mai 1925 (Gesetzbl . S . 159 ) wie folgt geändert:

Der K 15 erhält folgende Fassung:
Der Gesamtbetrag der in dem Z 2 festgesetzten Sätze

wird bei Schiffen
von 1 — 1000 Brutto -Register -Tons mit 0,96
., 1001 - 2000 ,. „ „ 0,79
„ 2001 — 3000 . 0,71

über 3000 „ „ „ „ 0,66
multipliziert.

Der sich danach ergebende Betrag ist in Reichsmark
oder in der Währung der Vereinigten Staaten von Nord¬
amerika zu zahlen , wobei eine Reichsmark — Dollar
zu rechnen ist . Das Gleiche gilt für die Gebühren der
M 9 und 13.

-. Oldenburg , den 22 . Oktober 1925.

Ministerium des Verkehrs.
Dr . Driver.
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Nr . 105. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 28 . Oktober
1925 , betreffend Abänderung der Wahlordnung für die Wahlen
zu der oldenburgischen Landwirtschastskammervom 3. August
1922.

Nr . 106 . Bekanntmachung des Ministeriums des Innern vom 29. Ok¬
tober 1925 zur Ausführung des Rindviehzuchtgesetzes.

Nr. 104.
Bekanntmachung des Staatsministeriums zur Ausführung der Reichs¬

verordnung über die Aufstellung von Warnungstafeln für den
Kraftfahrzeugverkehr vom 25. April 1925.

Oldenburg, den 28 . Oktober 1925.

Auf Grund des Z 7 der Verordnung über die Auf¬
stellung von Warnungstafeln für den Kraftfahrzeugverkehr
vom 25. April 1925 (R.G.Bl. I S . 51) wird bestimmt, daß
unter der Bezeichnung„Behörden" in dieser Verordnung



im Landesteil Oldenburg das Ministerium des Innern und
in den Landesteilen Lübeck und Birkenfeld die Regierungen
Zu verstehen sind.

Oldenburg , den 28 . Oktober 1925.

Staatsmittisteriuril.

Or . Driver.

Nr . 105.

Bekanntmachung des Staatsmmisteriums , betreffend Abänderung der
Wahlordnung für die Wahlen zu der oldenburgischen Landwirt¬
schaftskammer vom 3. August 1922.

Oldenburg , den 28 . Oktober 1925.

Auf Grund des Artikel 16 des Landwirtschaftskammer¬
gesetzes für den Landesteil Oldenburg vom 22 . Juni 1922
hat das Staatsministerium bestimmt , daß die Wahlordnung
für die Wahlen zu der oldenburgischen Landwirtschaftskammer
vom 3 . August 1922 , wie folgt , geändert wird:

8 1-

Im Z 16 Abs . 2 der Wahlordnung werden in Satz 1
am Ende nachgefügt die Worte : „und der Wahlgruppe an¬
gehören , für welche der Wahlvorschlag bestimmt ist " .

8 2.
Im ß 30 erhält Satz 2 folgende Fassung : „Die Wahl¬

handlung beginnt um 2 Uhr nachmittags und endet um 6 Uhr
nachmittags . "

Im Z 38 Satz 1 werden die Worte „5 Uhr " ersetzt
durch „6 Uhr " .



8 3.

Im Z 54 Abs . 2 wird der letzte Satz gestrichen.

Im Z 60 Abs . 1 Satz 1 werden die Worte : „auf
Beschluß der Landwirtschaftskammer " und im Z 60 Abs . 1
Satz 2 werden die Worte : „auf Grund des Beschlusses"
gestrichen.

8
Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage der Verkündung

in Kraft.

Oldenburg , den 28 . Oktober 1925.

Staatsministerium.

v. Finckh . Or . Driver.

Nr . 106.
Bekanntmachung des Ministeriums des Innern zur Ausführung des

Rindviehzuchtgesetzes.

Oldenburg , den 29 . Oktober 1825.

Auf Vorschlag des Vereinsausschusses des Jeverläudischen
Herdbuchvereins als Rindviehzuchtkommission für das Zucht-
gebict Jeverland wird der niedrigste Satz des Deckgeldes,
welches für jedes von einem angekörten Bullen belegte Rind
zu entrichten ist , auf Grund des Z 49 Abs . 2 des Rindvieh¬
zuchtgesetzes für den Landesteil Oldenburg vom 5 . Juli 1924
für das Zuchgebiet Jeverland auf 7 festgesetzt.

Oldenburg , den 29 . Oktober 1925.

Ministerium des Innern.

Or . Driver.
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Nr . 108 . Ministerialbekanntmachung vom 25 . Oktober 1925 , betreffend
die Ordnung der Schlnßprüfung an den Nichtvollanstalten.

Rr. 107.
Ministerialbekanntmachung , betreffend die Ordnung der Reifeprüfung

an den Gymnasien , Realgymnasien , Oberrealschulen , OLerlyzeen und
deutschen Oberschulen des Freistaats Oldenburg.

Oldenburg , den 25 . Oktober 1925.

Unter Aufhebung der bisher geltenden Bestimmungen
wird nachstehende Ordnung der Reifeprüfung für die Gym¬
nasien , Realgymnasien , Oberrealschulen , Oberlyzeen und Deut¬
schen Oberschulen erlassen.

Oldenburg , den 25 . Oktober 1925.

Ministerium der Kirchen und Schulen,
v. Finckh.

Or . Weßner.
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Ordnung der Reifeprüfung

kn den Gymnasien , Realgymnasien , Oberrealschulen,

Oberlyzeen und deutschen Oberschulen.

8 1-
Zweck der Prüfung.

Zweck der Reifeprüfung ist , zu ermitteln , ob der Schüler
diejenige Reife erlangt hat , die den Zielforderungen der von
ihm besuchten höheren Lehranstalt entspricht.

8 2.

Maßstab zur Erteilung des Reifezeugnisses.

Neben sittlicher und allgemeiner geistiger Reife werden
bestimmte Kenntnisse und Leistungen verlangt , die der Schüler
teils im Unterrichte , teils in der Prüfung nachzuweisen hat.
Den Maßstab für die Beurteilung bilden Re Zielfordernngen
der Lehrpläne.

8 3-

Zusammensetzung des Prüfungsausschusses.

1 . Der Prüfungsausschuß besteht aus dem Regierungs¬
vertreter als Vorsitzendem , dem Direktor der Anstalt
und denjenigen Lehrern , die in der obersten Klasse mit
dem Unterrichte in den wissenschaftlichen Fächern betraut
sind . Bei den Schulen , für die das Zeichnen zu den
Pflichtfächern der Oberstufe gehört , kommt der Lehrer
hinzu , der den Zeichenunterricht in der obersten Klasse
erteilt.

2 . Bei städtischen Lehranstalten ist der Schulvorstand
befugt , aus seiner Mitte einen Vertreter zum Mit-
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gliede des Prüfungsausschusses zu ernennen. Dieses
ist stimmberechtigt bei der Prüfung von Schülern der
Anstalt. Die Ernennung erfolgt jedesmal für die
Amtsdauer des Schulvorstandes und ist dem Mini¬
sterium rechtzeitig anzuzeigen.

3. Das Ministerium kann den Direktor der Anstalt zum
Regierungsvertreter bestellen; in diesem Falle hat er
bei seiner Unterschrift auch den besonderen Auftrag
zu vermerken.

4. Die Mitglieder des Prüfungsausschussesund alle als
Zuhörer anwesenden Lehrer sind hinsichtlich sämtlicher
Prüfungsverhandlungenzur Amtsverschwiegenheit ver¬
pflichtet.

8 4.

Meldung und Zulassung zur Prüfung.
1. Der Reifeprüfung dürfen sich die Schüler in der Regel

nicht früher als gegen den Schluß des zweiten Halb¬
jahres ihrer Zugehörigkeit zum obersten Jahreskurse
(Oberprima) unterziehen.

2. Ausnahmsweise kann die Zulassung zur Prüfung nach
anderthalbjährigem Besuche der Unterprima im ersten
Halbjahre des Besuchs der Oberprima erfolgen.

3. Schüler aus anderen Ländern des Deutschen Reiches,
die später als mit dem Beginn des drittobersten Jahr¬
gangs (Obersekunda) in eine Vollanstalt des Freistaats
eintreten, ohne durch die Staatsangehörigkeitoder durch
den jeweiligen Wohnort ihrer Eltern oder deren Stell¬
vertreter darauf angewiesen zu sein, hat der Direktor
schon vor dem Eintritte in die Anstalt darauf auf¬
merksam zu machen, daß sie die dem Reifezeugnisse
verliehenen Berechtigungen nur dann durch die Ab¬
legung der Prüfung erwerben, wenn ihnen von der
Unterrichtsverwaltung des Landes, dem sie angehören,

1*
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Vorher die Erlaubnis dazu erteilt worden ist . Diese
Erlaubnis ist rechtzeitig einzuholen ; ein Vermerk über

ihre Erteilung ist in das Reifezeugnis aufzunehmen
(8 13 , 6) .

4 . Wenn ein Primaner die Anstalt wechselt , so entscheidet
das Ministerium , ob ihm für die Meldung zur Reife¬

prüfung das Halbjahr , in welches oder an dessen
Schluß der Wechsel der Anstalt fällt , auf die Lehrzeit
der Prima anzurechnen ist . Diese Entscheidung ist
unmittelbar beim Eintritt des Schülers in die neue

Schule durch deren Direktor unter Darlegung der für
den Wechsel geltend gemachten Gründe zu beantragen.

Die Anrechnung ist zu versagen , wenn der Primaner
die Anstalt gewechselt hat , um sich einer Schulstrafe
zu entziehen , oder wenn er wegen Übertretung der
Schulordnung von der Anstalt entfernt worden ist.
In dem zuletzt bezcichneten Falle darf jedoch ausnahms¬
weise , auf einstimmigen Antrag des Direktors und der

zum Prüfungsausschuß gehörenden Lehrer , die An¬
rechnung durch das Ministerium nachträglich genehmigt
werden , wenn der Primaner sich seit dem Wechsel der

Anstalt in jeder Hinsicht tadellos geführt hat und auch
sonst über seine Reife keinerlei Zweifel bestehen.

5 . Hat ein Primaner den Besuch derselben Anstalt zeit¬
weilig unterbrochen oder tritt ein Schüler später als

mit Beginn des Lehrgangs der Prima in diese ein,
so ist gleichzeitig mit der Genehmigung zum Wieder¬
eintritt oder Eintritt die Entscheidung des Ministeriums
darüber einzuholen , wann er sich frühestens zur Reife¬
prüfung melden darf.

6 . Die Meldung zur Reifeprüfung hat rechtzeitig vor dem
Schlüsse des Schulhalbjahrs beim Direktor zu erfolgen.

7 . In einer Sitzung , die von dem Direktor mit den dem
Prüfungsausschuß angehörenden Lehrern abzuhalten ist,

werden die Urteile über die Klassenleistungen der Schüler,
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die sich gemeldet haben , in sämtlichen Lehrgegenständen
unter Verwendung der für die Prüfungslcistungen vor-
gcschriebenen Zeugnisgrade (A 8 , 1) zusammengestellt,
die Urteile , die in die Reifezeugnisse unter Betragen
und Fleiß ausgenommen werden sollen , entworfen und
Gutachten darüber abgefaßt , ob diese Schüler nach

ihren Leistungen und nach ihrer sittlichen Haltung den
Zielforderungen der Anstalt entsprechen . In den Gut¬
achten soll die Persönlichkeit der Schüler soweit als

möglich gewürdigt werden ; insbesondere sind hervor¬
ragende Eigenschaften und besondere Leistungen auf dem
Gebiete der künstlerischen und technischen Fächer und der

Leibesübungen hervorzuheben ; gehören die Fachlehrer
dem Prüfungsausschüsse nicht an , so haben sie ihm ein
schriftliches Gutachten für diesen Zweck einzureichen.

8 . Hat ein Schüler nach einstimmigem Urteile die erforder¬
liche Reife in geistiger oder sittlicher Hinsicht noch nicht
erreicht , so ist er von der Reifeprüfung zurückzuweisen.
Die Begründung dieses Beschlusses ist in die Nieder¬
schrift aufzunehmen.

9 . Bei den anderen Schülern ist das Gutachten mit der

bestimmten Angabe abzuschließen , ob ihre Reife als
„zweifellos " oder „nicht zweifellos " anzusehen ist.

10 . Der Direktor hat dem Ministerium bei Osterprüfnngen
spätestens bis zum 15 . Januar , bei Herbstprüfungen
spätestens bis zum 15 . Juli cinzureichen;
s.) ein Verzeichnis aller Schüler , die nach ihrem Klasfeu-

alter zur Meldung befugt sind,
d ) ein Verzeichnis derjenigen Schüler , die sich gemeldet

haben , mit den erforderlichen Angaben über ihre

Person (s. Z . 11 ) und dem Gutachten gem . Z . 7 — 9,
o) eine Übersicht der Urteile über Klassenleistungen,

Handschrift , Betragen und Fleiß,
ä ) die Niederschrift über die Sitzung des Prüfungs¬

ausschusses gem. Z . 7.
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Findet keine Prüfung statt , so ist dies bis zu dem¬
selben Zeitpunkt dem Ministerium anzuzeigen.

11 . In dem Verzeichnisse (Z . 10 d ) sind zu dem Namen

jedes Schülers folgende Spalten auszufüllen : Tag und
Ort der Geburt , Bekenntnis (oder Religion ), Stand

und Wohnort des Vaters ( bei Nichtoldenburgern mit

Angabe des Landes ) , Dauer des Aufenthaltes auf der
Schule überhaupt und in der Prima und Oberprima
insbesondere (bei Schülern , die erst in die Prima ein¬

getreten sind , Angaben über ihre Vorbildung ) , der
Beruf , den der Schüler zu erwählen gedenkt . Handelt

es sich um eine Wiederholung der Prüfung , so ist das

hervorzuheben ; ebenso ist unter Bezugnahme auf die

betreffenden Verfügungen anzugeben , ob der in Z . 3 , 4

oder 5 vorgesehene Fall vorliegt.
In der Übersicht (Z . 10 o) ist (gegebenenfalls zu

vermerken , aus welchem Grunde der Schüler an einem

Unterrichtsfache nicht ieilgenommen hat.

12 . Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet das Mini¬
sterium.

s 5.

Art und Gegenstände der Prüfung.

1 . Die Reifeprüfung zerfällt in einen schriftlichen und
einen mündlichen Teil.

2 . Zur schriftlichen Prüfung gehören bei allen Anstalten
ein deutscher Aufsatz und die Bearbeitung von vier
Aufgaben aus verschiedenen Gebieten der Mathematik.

Dazu kommen
u) bei den Gymnasien:  eine Übersetzung aus dem

Lateinischen und entweder eine Übersetzung aus dem
Griechischen oder eine Übersetzung aus dem Eng¬
lischen (Französischen ) oder die Bearbeitung einer
Ausgabe aus dem Gebiete der Naturwissenschaften;
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d ) bei den Realgymnasien : entweder je eine Arbeit

in englischer und in französischer Sprache oder an

Stelle einer dieser Arbeiten entweder eine Über¬

setzung aus dem Lateinischen oder die Bearbeitung

einer Aufgabe aus dem Gebiete der Naturwissen¬

schaften;

o) bei den Oberrealschulen , Oberlyzeen und

Deutschen Oberschulen  eine Arbeit in englischer

oder in französischer Sprache und die Bearbeitung

einer Aufgabe aus den Naturwissenschaften.

Die Auswahl der nicht allgemein verbindlichen schrift¬

lichen Prüfungsfächer richtet sich nach den von den

Schülern gewählten Pflichtlehrgängen . Die Aufgaben

sollen nach Inhalt und Anforderungen der Art des

Lehrganges Rechnung tragen . In der Mathematik sind,

wenn diese Gegenstand des Pflichtlehrganges ist , wenig¬

stens zwei von den vier Aufgaben aus den im Lehr¬

gang behandelten Gebieten zu stellen . Gehört der

Pflichtlehrgang dem Gebiete der Naturwissenschaften an,

so können an den Oberrealschulen statt einer größeren

Aufgabe aus einem Gebiet auch zwei kleinere Aufgaben

aus verschiedenen Gebieten bearbeitet werden ; an die

Stelle einer rein schriftlichen Arbeit kann auch ein

selbständiger Versuch mit knapper schriftlicher Darstellung

treten . An den Gymnasien können für Schüler , die

am lateinischen Pflichtlehrgange teilgenommen haben,

auch Arbeiten in lateinischer Sprache (Übertragung eines

deutschen Originaltextes oder freie Arbeit über einen

im Lehrgang behandelten Gegenstand ) vorgeschlagen

werden.

3 . Zu den unter 2 genannten Arbeiten kommen noch Über¬

setzungen aus den wahlfreien Fremdsprachen hinzu,

falls der Schüler ein Zeugnis über seine Leistungen

in dem betreffenden Wahlfache wünscht.
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4 . Gegenstände der mündlichen Prüfung sind an allen
Anstalten christliche Religionslehre , Geschichte , Erdkunde,
Mathematik und Naturwissenschaften ; außerdem

a) an den Gymnasien:  Lateinisch , Griechisch und
Englisch (Französisch ),

d ) an den Realgymnasien:  Lateinisch , Englisch und
Französisch,

o) an den Oberealschulen und Oberlyzeen:
Englisch und Französisch,

ci) an den Deutschen Oberschulen:  Englisch und
Lateinisch.

Dazu kommen gegebenfalls die unter 3 bezeichnetcn
Fächer.

Der Regierungsvertreter kann außerdem auch in
einem Fache , für das nur eine schriftliche Prüfung
vorgeschrieben ist , eine mündliche Prüfung anordnen,
falls die Prüfungsarbeit mit den Klassenleistungen nicht
übereinstimmt oder überhaupt ein Zweifel über den zu
erteilenden Zeugnisgrad besteht.

5 . An den Gymnasien , Realgymnasien und Oberrealschulen
ist bei den Fächern , aus denen ein Schüler den Pslicht-
lehrgang gewählt hat , das im Lehrgänge behandelte Ge¬
biet besonders zu berücksichtigen.

6 . Die Prüfung in der Religionslehre beschränkt sich auf
die Schüler , die an dem von der Schule eingerichteten
Religionsunterrichte der Oberprima teilgenommen haben.

7 . An den Gymnasien , Realgymnasien und Oberrealschulen
kann an die Stelle der mündlichen Prüfung in der¬

jenigen neueren Fremdsprache , in der nicht schriftlich
geprüft wird , mit Genehmigung des Regierungsvertreters
die mündliche Prüfung aus einem Gebiete treten , das
Gegenstand eines Lehrganges von wenigstens einjähriger
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Dauer gewesen ist , aber nicht zu den Pflichtfächern der

Schulart gehört . Die Prüfung erstreckt sich auf den

im Lehrgänge behandelten Stoff.

8 . Ist im Lehrpläne der Oberstufe einer Schule das Eng¬

lische oder das Französische durch eine andere neuere

Fremdsprache ersetzt , so tritt diese auch in der Prüfung

überall an die Stelle der ersetzten Sprache.

8 6.

Schriftliche Prüfung.

Stellung der Aufgaben.

1 . Im Deutschen werden drei Aufgaben zur Wahl gestellt;

in den Naturwissenschaften kann es ebenfalls geschehen.

Im übrigen erhalten alle Schüler , die nur am Kern-

unterrichte eines Faches teilgenommen haben , dieselben

Aufgaben . Das Gleiche gilt für alle Schüler , die einem

Lehrgänge angehört haben , sofern sie in diesem Fache eine

schriftliche Prüfungsarbeit anzufertigen verpflichtet sind

(s . 8 5 , 2 dritter Absatz ) .

2 . Die Aufgaben sind so zu bestimmen , daß sie in Art

und Schwierigkeit die Klassenaufgaben der Prima im

Kernunterricht oder in den Lehrgängen in keiner Weise

überschreiten ; sie dürfen aber nicht einer der bereits

bearbeiteten Aufgaben so nahe stehen , daß ihre Be¬

arbeitung aufhört , den Wert einer selbständigen Leistung

zu haben . Stehen sie in näherer Beziehung zu den

in der Klasse gelesenen Schriftwerken , so ist jedesmal

anzugeben , wann das betreffende Schriftwerk gelesen

worden ist.

3 . Für die Übersetzungen aus den Fremdsprachen sind

aus den als Lesestoff der Prima im Kernunterricht

oder in den Lehrgängen geeigneten Schriftwerken Ab¬

schnitte zu wählen , die in der Schule nicht gelesen und



von besonderen Schwierigkeiten frei sind . Für die
schriftliche Prüfung in den wahlfreien Fremdsprachen
(tz 5 , 3) sind leichtere , noch nicht gelesene Abschnitte
aus geeigneten Schriftwerken (für Hebräisch aus dem
Alten Testamente ) zu wählen . Vei allen Übersetzungen
aus einer Fremdsprache ist die sprachliche Erklärung
(Satzbau , Einzclformen ) von etwa 8 bis 10 Stellen
zu verlangen , die in den Vorschlägen für die Aufgaben
zu bezeichnen sind.

Für den deutschen Aufsatz und gegebenenfalls für die
naturwissenschaftliche Arbeit sind sechs Aufgaben aus
wenigstens drei verschiedenen Gebieten , für die mathe¬
matische Arbeit drei Gruppen von je vier Aufgaben,
für alle übrigen Arbeiten je drei Aufgaben , und zwar
in allen Fächern , in denen Gruppen mit verschiedenen
Lehrzielen gebildet sind , für jede Gruppe vorzuschlagen.
Für die Teilnehmer an Pflichtlehrgängen macht der
Fachlehrer , der sie abgchalten hat , die Vorschläge,
gegebenenfalls (vergl . 8 5 , 2 dritter Absatz) in Ge¬
meinschaft mit dem Fachlehrer , der den Kernunterricht
erteilt hat . Hilfen , die den Prüflingen gegeben werden
sollen , sind am Rande anzugeben . Die Fachlehrer der
obersten Klaffe haben ihre Vorschläge mit Namens¬
unterschrift dem Direktor vorzulegcn . Nachdem dieser
sie genehmigt und ebenfalls unterschrieben hat , sendet
er sie spätestens vierzehn Tage vor Beginn der von
ihm anberaumten schriftlichen Prüfung dem Regierungs-
Vertreter ein . Dabei sind die Aufgaben für jedes Fach
in einen offenen Briefumschlag aus undurchsichtigem
Papier zu legen , der den Namen der Anstalt , die Be¬
zeichnung des Faches und gegebenenfalls den Vermerk,
ob die Aufgaben für Schüler oder Nichtschüler bestimmt
sind , enthalten muß ; die einzelnen Umschläge sind in
versiegeltem Umschläge , auf dem der Name der Anstalt
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und der Beginn der schriftlichen Prüfung angegeben

sein muß , einzusenden.

5 . Rechtzeitig vor Beginn der schriftlichen Prüfung sendet

der Regierungsvertreter die Aufgaben mit Bezeichnung

der von ihm getroffenen Wahl zurück , für jedes Fach

unter besonderem Verschlüsse , der erst unmittelbar vor

Anfertigung der einzelnen Prüfungsarbeiten vor den

Augen der Prüflinge zu lösen ist.

6 . Der Regierungsvertreter ist befugt , statt aus den vor¬

geschlagenen Aufgaben zu wählen , andere Vorschläge

einzufordern oder auch selbst Aufgaben zu stellen.

7 . Es ist Pflicht des Prüfungsausschusses , insbesondere

der die Aufgaben stellenden Fachlehrer und des Direktors,

dafür zu sorgen , daß die Aufgaben für die schriftliche

Prüfung den Schülern erst beim Beginn der betreffenden

Arbeit bekannt werden ; jede vorherige Andeutung über

die Aufgaben ist streng zu vermeiden.

8 7.

Bearbeitung der schriftlichen Aufgaben.

1 . Die Bearbeitung der Aufgaben erfolgt nach Anordnung

des Direktors in einem geeigneten Raume der Anstalt

unter der ständigen Aufsicht von Lehrern , die dem

Prüfungsausschuß angehören . Diese haben über den

Verlauf der schriftlichen Prüfung eine Niederschrift

aufzunehmen (s. ß 12 , 3).

2 . Für den deutschen Aufsatz und für die mathematische

Arbeit werden je fünf und eine halbe , für die Arbeiten

aus dem Gebiete der Fremdsprachen und der Natur¬

wissenschaften , soweit diese Fächer Gegenstand eines Pflicht¬

lehrgangs gewesen sind , je vier Vormittagsstunden , für alle

anderen schriftlichen Arbeiten je drei Stunden bestimmt;

tritt an die Stelle einer rein schriftlichen Naturwissenschaft-
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lichen Arbeit ein selbständiger Versuch mit schriftlicher
Darstellung (tz 5 , 2 Abs . 3), so werden hierfür fünf
Stunden gewährt.

Die Arbeitszeit ist im allgemeinen von dem Abschlüsse
der Niederschrift der Aufgaben an zu rechnen ; beim
deutschen Aufsatz und gegebenenfalls bei der naturwissen¬
schaftlichen Arbeit wird für die Wahl der Aufgabe
eine Viertelstunde Zeit gewährt , die nicht in die Arbeits¬
zeit einzurcchnen ist ; bei deren Beginn ist dem beauf¬
sichtigenden Lehrer von jedem Prüfling anzugeben,
welche Aufgabe er gewählt hat , und ein entsprechender
Vermerk in die Niederschrift aufzunehmen.

3 . Die Arbeitszeit (Z . 2) darf nicht durch eine Pause
unterbrochen werden.

4 . In den Arbeitsraum dürfen keine anderen als die
folgenden Hilfsmittel mitgebracht werden : für die Arbeiten
aus dem Gebiete der Fremdsprachen ein Wörterbuch
(jedoch kein deutsch -fremdsprachliches ), für die mathe¬
matischen und naturwissenschaftlichen Arbeiten die im
Unterrichte benutzten Logarithmentafeln , Formelsamm¬
lungen und Tabellen und für alle Arbeiten in deutscher
Sprache das amtliche Regel - und Wörterverzeichnis.
Die für die deutschen Aufsätze aus der Literatur und
die etwa für fremdsprachliche Arbeiten nötigen Text-
ausgabcn sind bei Beginn dev betreffenden Arbeit vom
Fachlehrer auszugeben.

5 . Die Texte für die Übersetzungen in die Fremdsprachen
sind zu diktieren , die für die Übersetzungen aus den
Fremdsprachen sind den Prüflingen im Druck oder in
geeigneter Vervielfältigung vorzulegen und dazu nur
die vom Regierungsvertretcr genehmigten Übersetzungs¬
hilfen zu diktieren.

6 . Werden während der Bearbeitung der Ausgaben noch
weitere Hilfen gegeben , so ist das in der Niederschrift
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(8 12 , 3) anzumerken und die gegebene Hilfe am Rande
der Aufgabe nachzutragen.

7 . Wer mit seiner Arbeit fertig ist, hat sie dem beaufsich¬
tigenden Lehrer abzugeben und den Arbeitsraum zu
verlassen.

Wer nach Ablauf der vorschriftsmäßigen Zeit mit
seiner Arbeit nicht fertig ist , hat sie unvollendet abzu¬
geben.

In jedem Falle ist von den fertigen wie von den
unvollendeten Arbeiten außer der Reinschrift der Ent¬

wurf abzuliefern.
8 . Wer bei der schriftlichen Prüfung sich der Benutzung

unerlaubter Hilfsmittel , einer Täuschung oder eines
Täuschungsversuchcs schuldig macht oder anderen dazu
behilflich ist , wird von der weiteren Prüfung aus¬
geschlossen ; erfolgt die Entdeckung erst nach Vollendung
der Prüfung , so wird ihm das Prüfungszeugnis vvr-
euthalten . Auch kann von dem Prüfungsausschuß
das bereits übergebene Prüfungszeugnis zurückgenommen
oder für ungültig erklärt werden . Die in solcher Weise
Bestraften sind hinsichtlich der Wiederholung der Prüfung
denjenigen gleichzustellen , die die Prüfung nicht be¬
standen haben (Z 14 ). Wer sich einer Täuschung oder
eines Täuschungsversuchs auch bei der Wiederholung
der Prüfung schuldig macht , kann von der Zulassung
zur Reifeprüfung überhaupt ausgeschlossen werden.

9 . Wenn eine Täuschung oder ein Täuschungsversuch vor¬
zuliegen scheint , so ordnet zunächst der Direktor im
Einvernehmen mit den dem Prüfungsausschuß ange¬
hörenden Lehrern das Erforderliche an . Bestätigt sich
der Verdacht , so ist sofort der Antrag auf Ausschluß
des Schülers bei dem Regieruugsvertreter zu stellen.
Wird der Antrag nicht genehmigt , so hat der gesamte
Ausschuß die schließliche Entscheidung vor der münd¬
lichen Prüfung zu treffen (8 9 , 4) . Soll ein Schüler
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von der Zulassung zur Reifeprüfung überhaupt aus¬
geschlossen werden , so ist die Entscheidung des Mini¬
steriums einzuholen.

10 . Auf die Vorschriften der Z . 8 hat der Direktor die
Schüler vor dem Beginn der schriftlichen Prüfung
ausdrücklich aufmerksam zu machen.

8 8.

Beurteilung der schriftlichen Arbeiten.

1. Jede Arbeit wird zunächst von dem Fachlehrer , der
die Aufgabe vorgeschlagen hat , durchgesehen und be¬
urteilt . Fehler werden am Rande (nicht durch Ände¬
rungen in der Arbeit ) nach ihrer Art und dem auf sie
zu legenden Gewichte bezeichnet , und es wird über den
Wert der Arbeit im Verhältnisse zu den Prüfungs¬
forderungen unter Berücksichtigung der Mängel und
der Vorzüge ein Urteil abgegeben , das nach der er¬
forderlichen Begründung schließlich in einen der vier
Grade : sehr gut , gut , genügend , nicht genügend,
zusammenzufassen ist . Hinzuzufügen ist die Angabe
über die Beschaffenheit der entsprechenden schriftlichen
Klassenleistungen des letzten Schuljahrs , doch darf durch
das Urteil über diese die Beurteilung der Prüfungs¬
arbeit nicht beeinflußt werden.

2 . Nachdem die Arbeiten bei den dem Prüfungsausschuß
angehörenden Lehrern umgelaufen sind , werden in einer
vom Direktor anzuberaumenden Sitzung die Vorschläge
für die den einzelnen Arbeiten zu erteilenden Grade
zusammengestellt . Erscheint eine Änderung der Urteile
über Betragen und Fleiß (Z 4 , 7) angemessen , so wird
darüber beschlossen ; auch kann das Urteil über die
Klassenleistungen in einzelnen Fächern geändert werden,
falls jetzt wesentlich besser oder schlechter geurteilt werden
muß , jedoch darf hierbei das Ergebnis der schriftlichen
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schlossen, ob und für welche Prüflinge die Ausschließung
von der mündlichen Prüfung (s. 8 9 , 5) oder die Be¬
freiung von der ganzen mündlichen Prüfung oder von
der in einzelnen Fächern (s. Z 9 , 7 u . 8) zu beantragen
ist (vergl . ß 9 , 4 ).

3 . Entstehen bei der Durchsicht der Arbeiten erhebliche
Zweifel über die Selbständigkeit einer Leistung , ohne
daß sich eine Täuschung Nachweisen läßt , so ordnet der

Direktor nach Beratung mit den dem Prüfungsausschuß
angehörenden Lehrern die Anfertigung einer weiteren
Prüfungsarbeit an , wobei eine der vom Regierungs¬
vertreter nicht gewählten Aufgaben (8 6 , 4 u . 5) zu
stellen ist.

4 . Der Direktor hat schließlich die Arbeiten nebst den

Entwürfen und dem vollständigen Texte der Prüfungs¬
aufgaben rechtzeitig vor dem Zeitpunkte der mündlichen
Prüfung dem Regierungsvertreter zuzustellrn . Am
Rande der Texte für die Übersetzungen müssen alle den

Prüflingen vor und während der Prüfung gegebenen
Übersetzungshilfen ausgezeichnet sein . Gleichzeitig ist

die Niederschrift über die schriftliche Prüfung (8 7 , 1
u . A 12 , 3) und über die Sitzung nach Z . 2 sowie eine
Übersicht über die für die Arbeiten vorgeschlagenen
Grade cinzureichen.

5 . Der Regierungsvertretec kann bei erheblichen Zweifeln
an der Selbständigkeit von Prüfungsarbeiten neue

Arbeiten anfertigen lassen . Hat er Bedenken gegen die

Ausführung der Korrektur oder gegen die Beurteilung
der Prüfungsarbeiten , so bringt er sie vor dem Eintritt
in die mündliche Prüfung (8 9 , 4 ) zur Sprache ; nötigen¬
falls ist er befugt , den für eine Prüfungsarbeit vor¬

geschlagenen Grad zu ändern . Macht er von diesen
Befugnissen Gebrauch , so ist es in der Niederschrift zu
vermerken.
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8 9.

Mündliche Prüfung.

Vorbereitung.

1. Den Zeitpunkt der mündlichen Püfung , die innerhalb
der letzten sechs Wochen des Schulhalbjahrs vorzu-
nehmen ilt , bestimmt der Regierungsvertreter.

2 . Für den Tag der mündlichen Prüfung sind in dem
Prüfungsraume bereitzuhalten:
s) die Personalbogen der Prüflinge mit den Zensuren,

die sie während ihres Schulbesuchs erhalten haben;
von Schülern , die einen Teil des Primalehrgangs
auf einer anderen Schule zugebracht haben , auch
deren Abgangszeugnisse;

l >) sämtliche schriftlichen Arbeiten aus Oberprima;
o) etwa während des Aufenthalts in Prima augefertigte

größere selbständige Arbeiten;
cl) bei den Schulen , für die Zeichnen Pflichtfach der

Oberstufe ist , auch die in Prima angefertigten Zeich¬
nungen.

3 . Bei der mündlichen Prüfung haben , abgesehen von den
Herbstprüfungen , außer den dem Prüfungsausschuß an¬
gehörenden auch alle übrigen wissenschaftlichen Lehrer
der Anstalt anwesend zu sein . Bei einer mehrtägigen
Dauer der Prüfung gilt diese Bestimmung nur für den
ersten Tag.

4 . Vor Beginn der Prüfung wird auf Grund der Urteile
über Betragen , Fleiß , Klassenleistungen und schriftliche
Prüfungsarbeiten darüber beraten und beschlossen , ob
einzelne Prüflinge von der mündlichen Prüfung auszu¬
schließen (Z . 5 und 8 7, 8 und 9) oder von ihr
ganz oder teilweise zu befreien sind (Z . 7 u . 8 und Z 8,2 ).

5 . Ein Schüler , dessen schriftliche Prüfungsarbeiten sämt¬
lich oder der Mehrzahl nach den Grad „nicht genügend"
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erhalten haben , ist von der mündlichen Prüfung aus¬
zuschließen , wenn bereits in dem Gutachten (Z 4 , 9) der
Zweifel an seiner Reife Ausdruck gefunden hat . Ist
dies nicht geschehen, so hat der Ausschuß zu erwägen,
ob ihm geraten werden soll , von der mündlichen Prü¬
fung zurückzutreteu.

6 . Die Zurückweisung von der mündlichen Prüfung
während des Verlaufs der schriftlichen oder der münd¬
lichen Prüfung ist dem Nichtbestehen gleich zu achten,
ebenso der Rücktritt , wenn er nicht durch Krankheit
oder außerordentliche Veranlassungen begründet erscheint.

7. Ein Schüler kann von der ganzen mündlichen Prüfung
auf Beschluß des Ausschusses unter Zustimmung des
Regierungsvertreters befreit werden , wenn er nach seinen
Leistungen in der Klasse (vergl . 8 4 , 7 und § 9 , 4) und
in der schriftlichen Prüfung sowie nach seiner ganzen
Persönlichkeit dieser Auszeichnung würdig erscheint.

8 . Befreiung von der mündlichen Prüfung in einzelnen
Fächern kann auf einen vom Direktor im Einverständnis
mit den betreffenden Fachlehrern gestellten Antrag vom
Regierungsvertreter zugelassen werden , wenn die Klaffen¬
leistungen und , soweit solche vorgeschrieben sind , die
Prüfungsarbeiten wenigstens als „ gut " bezeichnet sind
(doch siehe ß 11 , 4 am Schluß ).

9 . Bei der ersten Reifeprüfung an einer Anstalt ist eine
Befreiung von der mündlichen Prüfung weder im ganzen
noch teilweise zulässig.

8 10.

Ausführung.

1 . Mehr als zehn Schüler sollen in der Regel nicht an
einem Tage geprüft werden . Die Prüfung jeder Gruppe
soll tunlichst an demselben Tage zu Ende geführt werden.

2
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Z. Der Negierungsvertreter bestimmt die Folge der Prü¬

fungsgegenstände und die jedem zu widmende Zeit.
Er ist befugt , die Prüfung in einzelnen Fächern abzu¬

kürzen oder ganz wegfallen zu lassen.

3 . Die Schüler dürfen keine Bücher zur Prüfung mit¬

bringen.

4 . Für etwaige Täuschungen oder Täuschungsversuche bei

der mündlichen Prüfung gelten die Bestimmungen des

Z 7 , 8.

6 . Zu prüfen hat in jedem Gegenstände dessen Lehrer in

der obersten Klasse ; haben Schüler in einem Fache an

einem besonderen Lehrgänge teilgenommen , so prüft

dessen Leiter . Eine etwa notwendig werdende Ver¬

tretung hat der Regierungsvertreter oder mit dessen

Genehmigung der Direktor anzuordnen.

6 . Der Regierungsvertreter ist befugt , seinerseits Fragen

an die Schüler zu richten und in einzelnen Fällen die

Prüfung selbst zu übernehmen.

7 . In der Religionslehre ist nur über die Lchraufgaben

zu prüfen , die in der Prima eingehender behandelt

worden sind.

8 . Bei der Prüfung in den fremden Sprachen ist zu

ermittteln , wie weit die Schüler in das Geistes - und

Kulturleben des betreffenden Volkes eingedrungen sind.

Werden ihnen Abschnitte aus Schriftwerken zum Übersetzen

oder zur freien Jnhaltswiedergabe vorgelegt , so sind

solche Schriftsteller zu wählen , die in der Prima ge¬

lesen werden oder dazu geeignet sein würden . Die Aus¬

wahl der Stellen unterliegt der Genehmigung des Ne¬

gierungsvertreters , der auch befugt ist , sie selbst zu

treffen . Bei der Prüfung in den neueren Sprachen
ist an allen Schulen mit Ausnahme der Gymnasien die

Geübtheit der Schüler im mündlichen Gebrauche der

fremden Sprache zu ermitteln.
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9 . Bei der Prüfung in der Geschichte ist besonderes Ge¬
wicht auf das Verständnis für die großen Zusammen¬
hänge zu legen ; auch ist die Staatsbürgerkunde zu berück¬
sichtigen.

10 . Die Prüfung in den Naturwissenschaften erstreckt sich
auf diejenigen Gebiete , die zu den Lehraufgaben , der
Prima gehören.

11 . Im Verlaufe der mündlichen Prüfung sind auf Vor¬
schlag der prüfenden Fachlehrer vom Ausschuß die
Zeugnisgrade festzustellen , die jedem Prüfling in den
einzelnen Gegenständen auf Grund der mündlichen
Prüfungsleistungen zuzuerkennen sind.

8 11.

Feststellung des Urteils.

1 . Nach Beendigung der mündlichen Prüfung berät der
Prüfungsausschuß über das Ergebnis der gesamten
Prüfung . Der Regierungsvertreter bestimmt den Gang
der Verhandlung.

2 . Bei der Feststellung des Gesamturteils für jedes Fach
sind neben den Leistungen in der schriftlichen und münd¬
lichen Prüfung die Urteile über die Klassenleistungen
(8 4 , 7 und 8 9 , 4) in Betracht zu ziehen . Auch etwaige
größere selbständige Arbeiten (§ 9 , 2 o) sind zu berück¬
sichtigen.

3 . Die Prüfung ist als bestanden zu erachten , wenn das
Gesamturteil in allen verbindlichen wissenschaftlichen
Lehrgegenständen mindestens „genügend " lautet.

4 . Eine Abweichung hiervon mit Rücksicht auf den vom
Schüler gewählten Beruf ist nicht zulässig . Dagegen
ist es ausnahmsweise zulässig , daß ein Zurückbleiben
in einem Gegenstand durch desto befriedigendere Lei¬
stungen in einem anderen als ausgeglichen erachtet

2*



wird ; jedoch können , mit Ausnahme des Zeichnens an
den Schulen , für die es Pflichtfach der Oberstufe ist,
nur solche Fächer zum Ausgleiche herangezogen werden,
die Gegenstand der Prüfung gewesen sind.

5 . Die dem Prüfungsausschuß angehörenden Lehrer haben
sich der Abstimmung bei solchen Schülern zu enthalten,
die an ihrem Unterrichte in der Oberprima nicht teil¬
genommen haben-

6 . Bei Stimmengleichheit entscheidet der Regierungsver-
treter , dem auch das Recht des Einspruches gegen den
Beschluß des Prüfungsausschusses zustcht ; macht er
von diesem Rechte Gebrauch , so entscheidet das Mini¬
sterium.

7 . Nachdem die Beratung abgeschlossen und die Nieder¬
schrift von sämtlichen Mitgliedern des Ausschusses unter¬
zeichnet ist , verkündigt der Regierungsvertrcler den
Prüflingen das Gesamtergebnis der Prüfung . Den
Schülern , die von der ganzen mündlichen Prüfung
befreit worden sind (Z 9 , 7), kann er es nach Befinden
schon vor Beginn der mündlichen Prüfung mitteilen.

8 . Gegen die Entscheidung des Prüfungsausschusses findet
eine Berufung nicht statt.

8 12 .

Niederschrift über die Prüfung.

1. Über die gesamten Vorgänge der Prüfung ist eine
Niederschrift aufzunehmen , die binnen vier Wochen dem
Ministerium einzureichen ist . War der Direktor der
Anstalt zum Regierungsvertreter bestellt (§ 3,3 ), so
hat er einen Bericht über den Gesamteindruck und über
etwaige besondere Wahrnehmungen beizufügen.

2 . Zu der Niederschrift über die Sitzung gemäß § 4 , 7
gehören als Beilagen das in Z 4 , 10b bezeichnet «: Ver-
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zeichnis mit Gutachten und die Verfügung über die
Zulassung zur Prüfung (8 4,12 ).

3 . In der Niederschrift über die schriftliche Prüfung (Z 7)
ist zu verzeichnen , wann jede einzelne Arbeit begonnen
ist , wie lange die Arbeitszeit dauert (8 7 , 2 u . 3),
welche Lehrer die Aufsicht geführt haben , welche Schüler,
wann und wie lange sie den Raum während der
Arbeitszeit verlassen haben , welche Hilfen etwa noch
gegeben worden sind (Z 7 , 6), wann jeder seine Arbeiten
abgegeben hat ; außerdem ist jedes Vorkommnis zu ver¬
zeichnen , das eine Täuschung (ß 7, 8) ' vermuten läßt.

4 . Am Anfänge dieser Niederschrift ist zu vermerken , daß
der Direktor den Schülern die in 8 7 , 10 vorgeschrie¬
bene Eröffnung gemacht hat ; am Schluffe hat der
Direktor entsprechenden Falles zu bezeugen , daß wäh¬
rend der schriftlichen Prüfung nichts vorgekommen ist,
was eine Täuschung oder einen Täuschungsversuch ver¬
muten ließe.

5 . Es folgt die Niederschrift über die Beratung nach der
schriftlichen Prüfung (8 8 , 2) und

6 . die Niederschrift über die mündliche Prüfung . Diese
hat zu enthalten die Vorberatung (8 9 , 4) , die Namen
der Prüfenden , den Inhalt der Fragen und die Be¬
schaffenheit der Antworten , sowie die für die mündlichen
Prüfungsleistungen erteilten Zeugnisgrade (8 10 , 11 ),
endlich die Schlußberatung (Z 11 ).

Beizufügen ist eine Übersicht über die den Prüflingen
für die Leistungen in der Klasse und in der Prüfung
erteilten Grade mit Angaben über Befreiung (8 9 , 7
u . 8), Erlaß der Prüfung (8 10 . 2) , Bestehen (ge¬
gebenenfalls mit welchem Ausgleich , 8 11 , 4) oder Nicht¬
bestehen der Prüfung.

7 . Die Niederschriften nebst Anlagen werden mit Aus¬
nahme der in Z . 6 bezeichneten Übersicht dem Direktor
hex Anstalt zur Aufbewahrung zurückgegeben.



Zeugnis.

1 . Wer die Prüfung bestanden Hai , erhält ein Reifezeugnis
nach dem Muster der Anlage

2 . Für jeden einzelnen Lehrgegenstand der Oberprima ist
das Verhältnis der Klaffen - und Prüfungsleistungen

zu den Zielforderungen der Schule zu bezeichnen und

das sich daraus ergebende Gesamiurteil in einem der

vier in Z 8 , 1 bezeichneten Grade auszudrücken , der
durch die Schrift hervorzuheben ist.

3 . Für die Lehrfächer der Oberprima , die nicht Gegen¬
stand der Prüfung gewesen sind , ist der auf Grund
der Klafsenleistungen festgestellte Grad in das Zeugnis
aufzunehmen ; bei der Beurteilung der Handschrift sind
außer den Klassenleistungen auch die Prüfungsarbeiten
zu berücksichtigen.

4 . Die Befreiung von der mündlichen Prüfung oder deren
Erlaß in einzelnen Fächern (Z 9 , 8 und 10 , 2) ist bei
dem betreffenden Lehrgegenstand zu vermerken , die Be¬
freiung von der ganzen mündlichen Prüfung (ß 9 , 7)
unmittelbar nach dem Urteil über Betragen und Fleiß.

5 . An Anstalten mit freierer Unterrichtsgestaltung ist unter¬
halb der Personalangaben einzutragen , an welchen Lehr¬
gängen der Schüler teilgenommen hat (mit Angabe der
Dauer der Teilnahme ) .

6 . Liegt der im Z 4 , 3 vorgesehene Fall vor , so ist aus¬
drücklich zu bezeugen , daß dem Prüflinge die Erlaubnis
zur Ablegung der Reifeprüfung an der Anstalt von
der Unterrichtsverwaltung des Landes , dem er angehört,
erteilt worden ist . Dabei ist der Tag der Verfügung
anzugeben.

7 . Dem Regierungsvertreter sind Entwürfe der Reife¬
zeugnisse und Vordrucke für die Reinschrift bei der



401

Prüfung zur Unterschrift vorzulegen. Sie müssen be¬
reits den Namen und die Personalverhältnisse der ab¬
gehenden Schüler und die Unterschrift des Direktors
enthalten.

8. Die Entwürfe und die Reinschriften sind auf Grund
des gesamten Prüfungsergebnisses unter der Verant¬
wortlichkeit des Direktors fertigzustellen und von sämt¬
lichen Mitgliedern des Prüfungsausschusses zu unter¬
zeichnen.

9. Den Zeitpunkt der Aushändigung der Zeugnisse und
der Entlassung der Prüflinge bestimmt der Direktor.

8 14-
Verfahren , wenn die Reifeprüfung nicht

bestanden  ist.

1. Wer die Reifeprüfung einmal nicht bestanden hat (s.
auchZ 9, 6), darf zu ihrer Wiederholung, mag er ferner
eine höhere Lehranstalt besuchen oder nicht, höchstens
zweimal zugelassen werden.

2. Schüler, die die Reifeprüfung nicht bestanden haben
und am Unterrichte bis zum Schluß des Schuljahrs
weiter teilnehmen, erhalten dann ein gewöhnliches Schul¬
zeugnis mit einem Vermerk über das Nichtbestehen der
Prüfung.

3. Schüler, die abgehen, ohne die Reifeprüfung bestanden
zu haben, erhalten ein gewöhnliches Abgangszeugnis,
in dem das ungenügende Ergebnis der Reifeprüfung
zu erwähnen ist.

8 15.

Reifeprüfung von Nichtschülern.
1. Wer, ohne Schüler einer Vollaustalt zu sein, die an

die Reifeprüfung einer solchen geknüpften Berechtigungen
erwerbm will, hat unter Nachweisung seines Bildungs-
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ganges und unter Ausweis über sein sittliches Verhalten
das Gesuch um Zulassung zur Prüfung an das Mini¬
sterium zu richten und wird , sofern die Nachweisungeu
als ausreichend befunden sind , einer Anstalt zur Prü¬
fung überwiesen.

Zugelasfen wird in der Regel nur , wer dem Frei¬
staate Oldenburg angehört oder wessen Eltern oder
gesetzliche Vertreter im Freistaate Oldenburg wohnen.
Andere deutsche Reichsangehörige werden nur in be¬
sonders begründeten Fällen zugelassen und erwerben
die an die Ablegung der Prüfung geknüpften Be¬
rechtigungen nur daun , wenn sic dazu die Erlaubnis
der Unterrichtsverwaltung des Landes , dem sie ange¬
hören , vor der Prüfung eingeholt haben . Ein Vermerk
hierüber ist in das Zeugnis aufzunehmen.

2 . Das Gesuch um Zulassung zur Prüfung ist drei Mo¬
nate vor dem Schlüsse des Schulhalbjahres einzureichen.

3 . Der Nachweisung des Bildungsganges sind die letzten
Schul - oder Privatzeugnisse über den empfangenen
Unterricht und , wenn der Bewerber früher eine öffent¬
liche höhere Lehranstalt besucht hat , das Abgangszeugnis
beizufügen . Auch ist anzugeben , ob und wo schon
früher der Versuch gemacht worden ist , das Reife¬
zeugnis zu erwerben . Auf Verlangen ist auch ein
amtlich beglaubigtes Lichtbild des Bewerbers vorzulegen.

Das Gesuch wird nebst den Anlagen im Falle
der Genehmigung dem Regierungsvertreter überwiesen,
der nach der Prüfung die Anlagen , soweit nötig , dem
Prüfling wieder zustellt.

4 . Wer früher die Prima oder Obersekunda einer Voll¬
anstalt besucht hat , darf zur Prüfung erst zugelassen
werden , wenn mit Ablauf des Halbjahres , in dem er
sich meldet , mindestens ein Jahr verflossen ist , seitdem
seine Versetzung in die Oberprima erfolgt ist oder



möglich gewesen wäre . Hierbei finden die Bestimmungen

des Z 4 , 4 sinngemäße Anwendung.

5 . Für die Prüfung sind die 88 2 bis 14 maßgebend,

soweit im folgenden nichts anderes bestimmt ist.

6 . Für die schriftlichen Prüfungsarbeiten sind andere Auf¬

gaben zu stellen , als die Schüler der betreffenden An¬

stalt erhalten.

7 . Eine Ausschließung von der mündlichen Prüfung auf

Grund des Ergebnisses der schriftlichen Prüfung findet

nicht statt , doch kann der Rat zum Rücktritt erteilt

werden , wenn die schriftlichen Prüfungsarbeiten sämtlich

oder der Mehrzahl nach den Grad „nicht genügend"

erhalten haben.

8 . Die mündliche Prüfung ist getrennt von derjenigen

der Schüler der Anstalt abzuhalten ; 8 9 , 3 findet

keine Anwendung . Eine Befreiung von der mündlichen

Prüfung ist weder im ganzen noch teilweise zulässig.

9 . Die Prüfung erstreckt sich auf alle für dis Reifeprüfung

der Schüler der betreffenden Anstalt vorgeschriebenen

Gegenstände (8 5 , 2 ; 4 und 6) ; in jedem Falle tritt

noch eine mündliche Prüfung in der deutschen Literatur

hinzu.
An einer Schule mit freierer Unterrichtsgestaltung

hat der Prüfling nach seiner Wahl entweder in einer

lehrplanmäßigen Fremdsprache oder in der Mathematik

oder in den Naturwissenschaften die Prüfung nach den

Bestimmungen abzulegen , die für die Teilnehmer an

einem Pflichtlehrgange in dem betreffenden Fache gelten

(8 5 , 2 und 5). An die Stelle der Prüfung im Eng¬

lischen oder Französischen kann die in einer anderen

neuen Fremdsprache treten , falls ein geeigneter Fach¬

lehrer vorhanden ist.

10 . Bei der Prüfung an einer Anstalt , für die das Zeichnen

zu den Pflichtfächern der Oberstufe gehört , ist auch die
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Fertigkeit in diesem Fache durch Vorlage beglaubigter
eigener Arbeiten und durch Lösung einer vom Zeichen¬
lehrer gestellten Aufgabe nachzuweisen . Hierbei sind
die ZZ 6 bis 8 sinngemäß anzuwenden ; an Zeit sind
drei Stunden zu gewähren.

11 . Ein Ausgleich für nicht genügende Leistungen in den
wissenschaftlichen Fächern (Z 11 , 4) ist nur dann zu¬
lässig , wenn diese Leistungen nicht unter das Maß
hinabgehen , das in dem betreffenden Fache für die
Versetzung nach Prima gefordert wird.

12 . Die Niederschrift über die Prüfung ist getrennt von
der über die Prüfung der Schüler der Anstalt zu halten.

13 . Das Reifezeugnis ist nach dem Muster der Anlage L
auszustellen . Das darin aufzunchmende Urteil über
das sittliche Verhalten ist auf Grund der beigebrachten
Nachweisungcn (Z . 1) und unter Berufung auf sie
abzufassen.

14 . Wird die Prüfung nicht bestanden , so darf sie in der
Regel nur noch einmal wiederholt werden . Der Aus¬
schuß ist berechtigt , zu bestimmen , daß die Wieder¬
holung erst nach Ablauf eines Jahres stattfinden darf.

15 . Die jeweils vom Ministerium festgesetzten Prüfungs¬
gebühren sind vor dem Beginn der schriftlichen Prüfung
an die Schulkasse zu entrichten und für die Schul¬
bücherei zu verwenden . Eine Bescheinigung darüber,
daß sie rechtzeitig eingezahlt worden sind , ist in die
Niederschrift über die schriftliche Prüfung anfzunehmen.

8 16.

Ergänzungsprüfungen von Inhabern des Reife¬
zeugnisses eines Realgymnasiums , einer Oberreal¬

schule oder eines Oberlyzeums.

1 . Die Bestimmungen des ß 15 finden auch auf diejenigen
jungen Leute sinneutsprechende Anwendung , die die Reife-



Prüfung an einer Oberrealschule , an einem Oberlyzeum

oder an einem Realgymnasium bestanden haben und

sich die mit dem Reifezeugnisse eines Realgymnasiums

oder Gymnasiums verbundenen Berechtigungen er¬
werben wollen.

2 . Die Meldung hat unter Vorlegung des erworbenen

Reifezeugnisses in der Urschrift beim Ministerium zu

erfolgen . Dieses bestimmt die Anstalt , an der die

Prüfung abgelegt werden soll.
Haben sich Schüler einer Oberrealschule , eines

Oberlyzeums oder eines Realgymnasiums auf die Er¬

gänzungsprüfung vorbereitet , so kann diese in unmittel¬

barem Anschluß an die Reifeprüfung und gegebenenfalls

an derselben Anstalt abgelegt werden . Die Meldung

hat dann gleichzeitig mit der zur Reifeprüfung (8 4 , 6)

zu erfolgen.
3 . Wer das Reifezeugnis einer Oberrealfchule oder eines

Oberlyzeums besitzt , erwirbt das Reifezeugnis eines

Realgymnasiums durch Ablegen einer Prüfung im

Lateinischen ; wer das Reifezeugnis einer Oberrealschule,

eines Oberlyzeums oder eines Realgymnasiums besitzt,

erwirbt das Reifezeugnis eines Gymnasiums durch Ab¬

legen einer Prüfung im Lateinischen und im Griechischen;

auf Antrag kann die Ergänzungsprüfung auch auf das

Hebräische ausgedehnt werden.

4 . Hat der Inhaber des Reifezeugnisses eines Real¬

gymnasiums nach Ausweis dieses Zeugnisses als Schüler

des Realgymnasiums sowohl in den Klassenleistungen

als auch in der Reifeprüfung den Anforderungen im

Lateinischen ohne jede Einschränkung genügt , so ist bei

ihm von einer Prüfung in diesem Fache abzusehen.

5 . Die Ergänzungsprüfung ist teils schriftlich , teils münd¬

lich . Sie besteht , wenn das Reifezeugnis eines Real¬

gymnasiums erstrebt wird , in einer schriftlichen Über¬

setzung aus dem Lateinischen mit sprachlicher Erklärung
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6.

7.

8.

9.

(s. § 6 , 3 letzter Satz ) ; in der mündlichen Prüfung
sind leichtere Stellen solcher lateinischer Schriftwerke
zum Übersetzen vorzulegen , die in der Prima des Real¬
gymnasiums gelesen werden . Wird das Reifezeugnis
eines Gymnasiums erstrebt , so besteht die schriftliche
Prüfung aus je einer Übersetzung aus dem Lateinischen
und aus dem Griechischen , beide mit sprachlicher Er¬
klärung (s. 8 6 , 3 letzter Satz ) ; die mündliche Prüfung
erstreckt sich auf die Übersetzung einfacher Stellen des
Livius und des Horaz , sowie eines leichten attischen
Prosaikers und des Homer . Über die schriftliche Prüfung
im Hebräischen vergl . 8 5 , 3 , 8 6 , 3 und 8 7, 4 ; bei der
mündlichen Prüfung ist entsprechend zu Verfahren.
Eine Ausschließung oder eine Befreiung von der münd¬
lichen Prüfung findet nicht statt.
Ist die Prüfung bestanden , so wird darüber ein Zeug¬
nis nach dem Muster der Anlage 0 ausgestellt.
Die Prüfung darf nur einmal wiederholt werden . Der
Prüfungsausschuß ist berechtigt , zu bestimmen , daß die
Wiederholung erst nach Ablauf eines Jahres statt¬
finden darf.
Die jeweils vom Ministerium festgesetzten Prüfungs¬
gebühren sind vor dem Beginn der schriftlichen Prüfung
an die Schulkasse zu entrichten und für die Schul¬
bücherei zu verwenden . Eine Bescheinigung darüber,
daß sie rechtzeitig eingezahlt worden sind , ist in die
Niederschrift über die schriftliche Prüfung aufzunehmen.

Im Falle der Z . 2 Absatz 2 werden keine Prüfungs¬
gebühren erhoben.

8 17.
Die vorstehenden Bestimmungen kommen zu Ostern 192tz

zum ersten Male zur Anwendung,
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Anlage 4
(Bezeichnung der Anstalt nebst Angabe des Ortes .)

Reifezeugnis.
14. 14. >)

geboren den . ten . 1. zu-) . ,
wohnhaft zu ") . , war . Jahre auf de.

und zwar . Jahre in Prima ? )
0 ) Sämtliche Vornamen anzugeben , Rufname zu unterstreichen ; 2) Geburtsort

und -Land ; 3) Wohnort des Vaters oder dessen Stellvertreters ; )̂ falls der Schüler
(die Schülerin ) vorher schon die Prima einer anderen Anstalt besucht hat , ist hinzu-
zufügen : vorher . . . Jahre in der Prima de . zu.

Hat der Schüler (die Schülerin ) die Prüfung an einer Anstalt mit freierer
Untercichtsgestaltung abgelegt , so ist hier cinzntragen : Er (Sie ) hat an besonderen
Lehrgängen in . (jedesmal Angabe der Dauer ) teilgenommen.

Liegt der in Z4,3 vorgesehene Fall vor , so ist nach Z 13 , 6 hier einzutragen : Die
erforderliche Erlaubnis zur Ablegung der Prüfung ist ihm (ihr ) von der . . . . .
Unterrichtsverwaltung unter dem . . . ten . 19 . . . erteilt worden .)

I . Betragen und Fleiß.
(Hier ist einzutragen , wenn der Schüler (die Schülerin ) von der

ganzen mündlichen Prüfung befreit worden ist .)

II . Kenntnisse und Leistungen.
Religionslehre *), Deutsch , Geschichte , Erdkunde , Lateinischs ) , Griechisch "),

^ Englisch *), Französisch ") Mathematik , Physik , Chemie , Biologie,
Zeichnen "), Musik , Leibesübungen *), Handschrift.

? ) Bei Nichtteilnahme am Religionsunterrichte ist dies durch einen Strich an
Stelle des Zeugnisgrades kenntlich zu machen ; )̂ fällt weg bei Oberealschulen und
Oberlyzeen ; )̂ nur bei Gymnasien ; *) fällt weg bei Gynnasien mit verbindlichem
Französisch auf der Oberstufe ; fällt weg bei Gymnasien mit verbindlichem Englisch
auf der Oberstufe ; °j ist bei den Gymnasien unter die Wahlfächer zu setzen ; ^ Ver-
merk über etwaige Befreiung vom Unterrichte . S . auch 8 5, 8.

Am Schluffe sind die Wahlfächer  anzusügen.
Über die Eintragung der Zeugnisgrade und sonstigen Vermerke siehe Z 13 .)

Der Unterzeichnete Prüfungsausschuß hat ihm (ihr ) demnach das
Zeugnis der Reife  zuerkannt.

. . . . , den *). teil , . 19.
? ) Tag der mündlichen Prüfung .)

Staatlicher Prüfungsausschuß.
(Siegel des Regierungsvertreters .) R . di ., Regierungsverlreter.

U . Ilt , Vertreter des Schulvorstandes.
(Siegel der Anstalt .) U . U ., Oberstudiendirektor.

U . U ., (Ober - ) Studienrat usw.
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Anlage « .
Für Nichtschüler.

(Bezeichnung der Anstalt nebst Angabe des Ortes .)

Reifezeugnis.

N. N?)
geboren den . ten . 1 zu *). - ,

wohnhaft zub ) . . ist durch Verfügung des Mini¬

steriums der Kirchen und Schulen vom . . ten . . . 19 ,

nachdem die von ihm (ihr ) über seinen (ihren ) Bildungsgang gegebenen

Nachweisungen als ausreichend befunden worden sind , zur Reifeprüfung

zugelassen worden.

(r) bis b) vergl . Anlage an «stelle des Wohnortes des Vaters oder dessen Stell¬
vertreters ist gegebenenfalls der des Prüflings cinzutragen.

Ist die Prüfung an einer Anstalt mit freierer Unterrichtsgestaltung abgelegt
worden , so ist gegebenenfalls anzusiigen:

Er (Sie ) ist mit erhöhten Zielforderungen in . .. geprüft
worden.

Hat der Prüfling der Erlaubnis der Unterrichtsverwaltung seines Heimatlandes
bedurft (Z 15,1 ), so ist der erforderliche Vermerk hier einzutragen , vergl . Anlage ^ .)

I . Sittliches Verhalten.
(Vergl . Z 15, 13.)

II . Kenntnisse und Leistungen.
(Vergl . Anlage ^ .)

Der Unterzeichnete Prüfungsausschuß hat ihm (ihr ) demnach das

Zeugnis der Reife  zuerkannt.

. .. .. „ .... .. , den Z - ... ten . 19.
(i ) Tag der mündlichen Prüfung .)

Staatlicher Prüfungsausschuß.
(Siegel des Regierungsvertreters .) H . N ., Regierungsvertreter.
(Siegel der Anstalt .) ' N . Oberstudiendirektor.

U . N ., (Ober -) Studienrat usw.
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Anlage O.
Für Inhaber des Reifezeugnisses einer Oberrealschule, eines OLerlyzeums
oder eines Realgymnasiums, die eine Ergänzungsprüfung für das Real¬

gymnasium oder Gymnasium bestanden haben.
(Bezeichnung der Anstalt nebst Angabe des Ortes.)

Reifezeugnis.
N. N?)

geboren den . ten . 1. zû ). ,
wohnhaft zl?) . , ist durch Verfügung des Mini¬
steriums der Kirchen und Schuten vom . len . 19.
zur Ergänzungsprüfung zugelassen worden?)
sh bis h vergl. Anlage und Anlage U. h Im Falle des 8 l 6, 2 Abs. 2 ist unter
das Reifezeugnis des Realgymnasiums(der Oberrealschule, des Oberlyzeums) zu setzen:
Der Inhaber (Die Inhaberin) vorstehenden Reifezeugnisses ist durch Verfügung usw.)

I. Sittliches Verhalten.
sVergl. 8 15, 13,)

II. Kenntnisse und Leistungen.
Nachdem. an dem Realgymnasium
(der Oberrealschule, dem Oberlyzeum) zu . . . .
unter dem. ten . .. 19. das beigeheftete Reifezeugnis
erworben hat, ist unter Bezugnahme auf dessen Inhalt, der einen Teil
des vorliegenden Zeugnisses bildet, auf Grund von Z 16, 3 (16, 3 und 4)
der Prüfungsordnung die Prüfung auf . . .
beschränkt worden?) Sie hat folgendes Urteil über die Kenntnisse und
Leistungen des Prüflings begründet:
sh Liegt der Fall des 8 IS, 2 Abs. 2 vor, so fällt I weg; II erhält die Fassung:
Diese ist auf Grund von 8 tS, 3 (16, 3 und l ) der Prüfungsordnung auf.
beschränkt worden)

(Folgt das Urteil über die Leistungen
in den Gegenständen der Prüfung wie nach Anlage L,.)

Er (Sie) hat die Prüfung bestanden und sich damit das Reife¬
zeugnis eines Gymnasiums (Realgymnasiums)  erworben.

. . , der?) . ten . . .. 19.
sh Tag der mündlichen Prüfung)

Staatlicher Prüfungsausschuß.
(Siegel des Regierungsvertreters.) 14. 14., Regierungsvertrcter.
(Siegel der Anstalt.) 14. 14., Oberstudiendirektor.

14. 14., (Ober-) Studienrat usw.
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Ar . 108.

Ministerialbekanntmachung , betreffend die Ordnung der Schlnßprüfung
an den Nichtvollanstaltcu.

Oldenburg , den 25 . Oktober I92S.

Unter Aufhebung der Schlußprüfungsordnung vom
17 . April 1916 wird die nackstehende Ordnung der Schluß-
Prüfung an den Nichtvollanstalten erlassen.

Oldenburg , den 25 . Oktober 1925.

Ministerium der Kirchen und Schulen.

v. Finckh . _
Teping.

Ordnung der SchlusMüfung
an den Nichtvollanstalten.

8 1-
Zweck der Schlußprüfung an den Nichtvollanstalten

ist , zu ermitteln , ob der Schüler das Lehrziel der Unter¬
sekunda erreicht hat.

8 2.
Die Zielforderungen ergeben sich aus den Lehrplänen

der einzelnen Schularten.

8 3.

1. Der Prüfungsausschuß besteht aus dem Regierungs¬
vertreter als Vorsitzendem , dem Direktor der Anstalt und
den Lehrern , die in der Untersekunda den Unterricht in den
wissenschaftlichen Lehrfächern und im Zeichnen erteilen . An



den Lyzeen kommt , sofern die Untersekunda in eine und
U -Abteilung gegabelt ist , die Nadelarbeitslehrerin hinzu , dis
bei den Schülerinnen der L -Abteilung stimmberechtigt ist.

2 . Bei städtischen Lehranstalten ist der Schulvorstand
befugt , aus seiner Mitte einen Vertreter zum Mitglieds des
Prüfungsausschusses zu ernennen ; der Name des ernannten
Mitgliedes ist dem Ministerium der Kirchen und Schulen
anzuzeigen . Der Vertreter ist bei der Prüfung von Schülern
der Anstalt stimmberechtigt.

2 . Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und alle
als Zuhörer anwesenden Lehrer sind hinsichtlich sämtlicher
Prüfungsverhandlungen zur Amtsverschwiegenheit verpflichtet.

8 4.

1 . Eine Schlußprüfung findet für Schüler einer Nicht¬
vollanstalt nur solange statt , bis ihr vom Ministerium der
Kirchen und Schulen die Anerkennung und damit die Be¬
rechtigung verliehen ist , Schlußzeugnisse ohne besondere
Prüfung auszustellen.

2 . Zur Schlußprüfung sind alle Schüler zugelassen,
die der Untersekunda mindestens im zweiten Halbjahre
angehören.

Z ö.

Der Direktor hat bei Osterprüfungen bis zum 15 . Januar,
bei Herbstprüfungen bis zum 15 . Juli dem Ministerium der
Kirchen und Schulen ein Verzeichnis aller zu prüfenden
Schüler einzureichen , in dem zu dem Namen jedes Schülers
folgende Spalten auszufüllen sind : Tag und Ort der Ge¬
burt , Bekenntnis oder Religion , Stand und Wohnort des
Vaters (bei Nichtoldenburgern mit Angabe des Landes ) ,
Dauer des Aufenthalts auf . der Schule überhaupt und in
der Untersekunda insbesondere , der Beruf , den der Schüler
zu wählen gedenkt . Handelt es sich um eine Wiederholung



der Prüfung , so ist dies anzugeben . Beizufügen ist eine
Übersicht der Urteile über Klasscnleistungen , Handschrift,
Betragen und Fleiß.

8 6.
1 . Die Schlußprüfung besteht aus einer schriftlichen

Prüfung und einer mündlichen Prüfung.

2 . Zur schriftlichen Prüfung gehören ein deutscher
Aufsatz und die Bearbeitung von vier mathematischen Auf¬
gaben aus verschiedenen Gebieten , entsprechend dem Lehrplan
der Anstalt ; ferner zwei Arbeiten aus dem Gebiete der
beiden ersten Fremdsprachen der Anstalt.

3 . Die mündliche Prüfung umfaßt christliche Rcligions-
lehre , Geschichte , Erdkunde , die Fremdsprachen , Mathematik,
Physik , Chemie und Biologie.

8 7.

1. Für die schriftliche Prüfung werden im Deutschen
drei Aufgaben zur Wahl gestellt ; im übrigen sind die Auf¬
gaben für alle gleichzeitig die Prüfung ablegenden Schüler
dieselben . Sie sollen sich soweit als möglich dem Lehrgang
einfügen und die Klassenarbeiten nach Art , Umfang und
Schwierigkeit in keiner Weise überschreiten ; sie dürfen aber
nicht einer der bereits bearbeiteten Aufgaben so nahe stehen,
daß ihre Bearbeitung aufhört , den Wert einer selbständigen
Leistung zu haben.

2 . Die Aufgaben werden vom Direktor und den übrigen
Fachlehrern gestellt . Die Fachlehrer haben für den deutschen
Aufsatz sechs Aufgaben aus verschiedenen Gebieten , für die
mathematische Arbeit -zwei Gruppen von je vier Aufgaben
und für die Fremdsprachen je zwei Vorschläge dem Direktor
zur Auswahl vorzulegen . In den neueren Fremdsprachen
sind entweder kurze Ausarbeitungen , d. h . freie Nach¬
erzählungen und freie Arbeiten über Gegenstände innerhalb
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des Anschauungskreises und der Erfahrung der Prüflinge,

oder leichtere Übersetzungen in die Fremdsprachen zu ver¬

langen . Der Direktor ist berechtigt , für die ihm ungeeignet

erscheinenden Aufgaben andere einzufordern . Die Vorschläge

der Fachlehrer sind von ihnen mit Namensunterschrift zu

versehen . Etwaige Hilfen , die den Prüflingen gegeben

werden sollen , sind am Rande anzugeben.

3 . Der Direktor und die Fachlehrer haben dafür zu

sorgen , daß die gewählten Aufgaben erst bei Beginn jeder

einzelnen Arbeit bekannt werden . Den Schülern gegenüber

ist jede vorherige Andeutung über die Aufgaben streng zu
vermeiden.

8 8 .

1. Für die schriftliche Prüfung finden die Vorschriften

der Rcifeprüfungsordnung (8Z 7 und 8) sinngemäße An¬

wendung , soweit im folgenden nichts anderes bestimmt ist.

2 . Für den deutschen Aufsatz und für die mathematische

Arbeit sind je fünf Vormittagsstunden zu bestimmen , für

fremdsprachliche Ausarbeitungen je drei Stunden , für Ueber-

fetzungen je zwei Stunden.

3 . Hat sich ein Schüler einer Täuschung schuldig

gemacht , so bestimmt der Prüfungsausschuß je nach der

Schwere des Falles , ob er von der weiteren Prüfung aus-

zuschließeu ist oder ob er eine Ersatzarbeit anzufertigen hat.

Wer von der Prüfung ausgeschlossen wird , ist so zu behandeln,

als ob er die Prüfung nicht bestanden hätte (Z 12 , 2).

Erfolgt die Entdeckung erst nach der Prüfung , so kann das

Zeugnis vorenthalten oder als ungültig wieder eingezogen
werden.

4 . Das Urteil über jede schriftliche Arbeit ist nach der

erforderlichen Begründung in einen der fünf Grade : sehr

gut , gut , genügend , mangelhaft , ungenügend zusammenzu¬
fassen.
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5 . Ein Schüler , dem auch bei günstigem Ausfall der
mündlichen Prüfung die Reife für Obersekunda nicht zuerkannt
werden kann , ist auf Beschluß des Prüfungsausschusses von
der mündlichen Prüfung zurückzuweifen und hat nicht be¬
standen ; unter derselben Voraussetzung ist eine Schülerin
der L -Abteilung eines Lyzeums zurückzuweisen , der das
Schlußzeugnis nicht zuerkannt werden kann . Ein solcher
Beschluß bedarf der Bestätigung des Regieruugsvertreters.

8 9.

1 . Für die mündliche Prüfung finden die Vorschriften
der Reiseprüfungsordnung (889 — 11 ) sinngemäßeAnwendung,
soweit im folgenden nichts anderes bestimmt ist.

2 . Die mündliche Prüfung findet im März (September)
statt ; der Tag wird vom Regierungsvertreter bestimmt.

3 . Eine Befreiung von der mündlichen Prüfung sowie
ein Erlaß der mündlichen Prüfung in einzelnen Fächern
findet nicht statt.

4 . Die Prüfung hat sich im wesentlichen aus die Lehr¬
aufgaben der Untersekunda zu beschränken.

8 10.
Die Prüfung ist bestanden , wenn das Gesamturteil in

allen verbindlichen wissenschaftlichen Unterrichtsfächern , bei
der L -Abteilung der Lyzeen auch in Nadelarbeit , mindestens
genügend lautet . Ueber mangelhafte Leistungen in höchstens
zwei wissenschaftlichen Fächern kann hinweggesehen werden , )
wenn das Mangelhaft in wenigstens einem dieser Fächer !
durch gute Leistungen in einem anderen wissenschaftlichen j
Fache ausgeglichen wird und wenn nach dem Urteil der ;
Lehrer die Persönlichkeit und das Streben des Schülers M
seine Gesamtreife gewährleistet . Hierbei darf auch auf
Leistungen in den verbindlichen nicht wissenschaftlichen
Unterrichtsfächern und im wahlfreien Unterricht entsprechend
Rücksicht genommen werden . Wenn das Urteil aber in einem
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der Fächer Deutsch , Lateinisch , Englisch , Französisch , Mathe¬

matik ungenügend oder in mehr als einem dieser Fächer

mangelhaft lautet , so findet in der Regel ein solcher Aus¬

gleich nicht statt , und die Prüfung ist nicht bestanden.

8 11.

Über die gesamten Vorgänge der Prüfung ist eine

Niederschrift aufzunehmen , für die die Vorschriften der Reife¬

prüfungsordnung (Z 12 ) sinngemäße Anwendung finden.

8 12 .

1. Wer die Prüfung bestanden hat , erhält ein Zeugnis

nach dem angefügten Muster.
2 . Wer die Prüfung nicht bestanden hat , darf sie,

sofern eine Wiederholung überhaupt in Frage kommt (vergl.

Z 4 , 1 .), höchstens zweimal wiederholen , jedoch immer

erst nach Ablauf eines halben Jahres . Eine Wiederholungs¬

prüfung nach mehr als zweijährigem Besuche der Klasse ist

nur ausnahmsweise und mit Zustimmung des Prüfungs¬

ausschusses gestattet.

8 13.

Auf die Schlußprüfung von Nichtschülern finden außer

den vorstehenden Bestimmungen die Vorschriften der Reife¬

prüfungsordnung (8 15 ) sinngemäße Anwendung ; jedoch

werden Bewerber , die die Abschlußprüfung gemäß der Be¬

kanntmachung des Ministeriums der Kirchen und Schulen

vom 7 . Juni 1923 , betreffend Abhaltung einer Abschluß¬

prüfung , nicht bestanden haben , frühestens nach Ablauf

eines Jahres zugelassen . Nichtschüler haben sich auch einer

mündlichen Prüfung im Deutschen zu unterziehen . Für die

Schlußprüfung von Nichtschülern kann das Ministerium der

Kirchen und Schulen , sofern die Nichtvollanstalt , an der die

Prüfung abgelegt werden soll , gemäß 8 4 anerkannt ist,

den Direktor zum Regierungsvertreter bestellen , der in diesem
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Falle bei seiner Unterschrift auch den besonderen Auftrag zu
vermerken hat.

8 14.

1 . Die Schlußprüfungsordnung findet auf die Schluß¬
prüfung von Mädchen , die die Untersekunda einer an¬
erkannten höheren Mädchenschule mit Erfolg besucht haben
und die mit dem Schlußzeugnis eines Lyzeums verbundenen
Berechtigungen erwerben wollen (vgl . Ministerialbekannt¬
machung vom 17 . März 1925 , betr . das höhere Bildungs¬
wesen für die weibliche Jugend ), sinngemäße Anwendung,
soweit nicht im folgenden etwas anderes bestimmt ist.

2 . Dem Verzeichnis der Schülerinnen , die geprüft zu
werden wünschen , ist außer der Übersicht der Urteile (K 5)
ein Gutachten über ihre Begabung anzulegen.

3 . Die Aufgaben für die schriftliche Prüfung werden
vom Regierungsvertreter aus den Vorschlägen der Fachlehrer
(-innen ) ausgcwählt . Der Regierungsvertreter ist befugt,
andere Vorschläge einzufordern oder auch selbst Aufgaben
zu stellen.

4 . Sämtliche Schülerinnen sind auch im Deutschen
mündlich zu prüfen . Der Regierungsvertreter ist , abgesehen
von der ersten Prüfung , befugt , einer Schülerin in Religion,
Geschichte, Erdkunde und Naturwissenschaften die mündliche
Prüfung ganz oder teilweise zu erlassen , wenn sie in der
schriftlichen Prüfung und bei der mündlichen Prüfung in
den in Z 10 bezeichneten Fächern überall durchaus genügt
und ihre Leistungen in dem Fache , für das eine Erleichterung
zugelasfen werden soll , mindestens als gut beurteilt worden
sind , und wenn sie nach Begabung und Fleiß eine solche
Erleichterung verdient.

8 15.

Die vorstehenden Bestimmungen kommen Ostern 192tz
zum ersten Male zur Anwendung.
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Anlage.
(Reichsformat .)

(Bezeichnung der Anstalt und Angabe des Ortest

Zeugnis
über die bestandene Schlußprüfung.

(Prüfung der Reife für Obersekunda .) )̂

(die Vornamen sind sämtlich anzugeben , der Rufname

ist zu unterstreichen ) , geboren den . . . ten . 19 . . .

zu . . (Angabe des Bekenntnisses oder der

. Sohn . ,
. . " T ^ r̂ ^ . .

AU. (Stand , Name, Wohnort des Vaters ), hat

. . . Jahre d . . . . . . .zu . . besucht

und nach . . . . jährigem Besuch der . . . . . . . . ? ) sich

der Schlußprüfung unterzogen.
(Falls der Schüler vorher schon die Untersekunda einet

anderen Anstalt besucht hat , ist die Dauer des Aufenthalts itt

dieser Klasse anzugeben .)

i . Betragen und Fleiß.
II . Kenntnisse und Leistungen . Religionslehre )̂ ,

Deutsch , Geschichte , Erdkunde , Lateinischs , Englisch , Frau --

zösisch, Mathematik , Physik , Chemie , Biologie , Freihand¬

zeichnen , Linearzeichnen , Musik )̂ , Leibesübungen )̂, Radel¬

arbeit )̂ , Handschrift.

Es wird die Reife für die Obersetunda einer Öber-

realschule (eines Oberlyzeums , einer Mädchenöberrealschule)
zuerkannt.

. . . . . . . . den (Tag der mündlichen Prüfung ) . . . . . . 19 . -

Staatlicher Prüfungsausschuß.
(Unterschriften vgl . Anlage ^ zur Ordnung der Reifeprüfung .) ^
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Bemerkung : 7) Bei anerkannten höheren Mädchenschulen ist
darunter zu setzen: „Anerkannt als höhere Mädchenschule mit dem
Lehrplan eines Lyzeums durch Ministcrialverfügung vom . "

2) Bei Schülerinnen der L-Abteilung der Lyzeen zu streichen.
3) Bei Lyzeen Angabe, ob die Schülerin die ^ .-Abteilung oder

die 8 -Abteilung besucht hat.
4) Vermerk über etwaige Befreiung.
5) Soweit es lehrplanmäßiges Unterrichtsfach ist.
°) Nur bei Schulen , die von Mädchen besucht werden.
7») Für Schülerinnen der L -Abteilung der Lyzeen stait dessen:

„Es wird ihr das Schlußzeugnis des Lyzeums zuerkannt."
?b) Bei anerkannten höheren Mädchenschulenstatt dessen: „Ans

Grund der schriftlichen und mündlichen Schlußprüfung, die unter dem
Vorsitz eines vom Ministerium der Kirchen und Schulen ernannten
Regierungsvertreters gemäß der Ministerial -Bekanntmachung vom
17. März 1925, betreffend das höhere Bildungswesen für die weibliche
Jugend , abgehalten wurde, ist der Schülerin die Reife für die Ober¬
sekunda eines Oberlyzeums sowie einer Mädchenoberrealschule zu¬
erkannt worden.

8) Bei anerkannten höheren Mädchenschulen:
. . den . . 19 . . .

Der Regierungsvertreter : Der Direktor (Die Leitelin) :



Gesetzblatt
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Freistaat Oldenburg.
Landesteil Oldenburg.

HIV . Band. (Ausgegeben den5. November 1925.) 73. Stück.

Inhalt:
Nr . 109 . Verordnung für den Landesteil Oldenburg vom 31 . Oktober

1925, betreffend Enteignungen zu Schulzwecken in der Stadt¬
gemeinde Cloppenburg.

Nr. 109.
Verordnung für den Landesteil Oldenburg, betreffend Enteignungen

zu Schulzwecken in der Stadtgemeinde Cloppenburg.
Oldenburg, den 31. Oktober 1925.

Das Staatsministerium verordnet auf Grund des Ent¬
eignungsgesetzes vom 21. April 1897, Artikel 2 und 6,
was folgt:

Das angeführte Gesetz findet Anwendung auf den
Neubau eines Schulhauses und die Anlegung des dazu er¬
forderlichen Spielplatzes und Schulgartens für die katholische
Volksschule in der Stadtgemeinde Cloppenburg.

Entschädigungsverpslichtet ist die Stadtgemeinde
Cloppenburg.

Als Enteignungsbehörde wird das Amt Cloppenburg
bestellt.



416

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung
in Kraft.

Oldenburg , den 31 . Oktober 1925.

Staatsministerium.

v. Finckh . vr . Driver.(Siegel)

Ott.
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Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg.
Lattdesteil Oldenburg.

HIV . Band . (Ausgegeben den 11. November 1925.) 74 . Stück.

Inhalt:
Nr. 110. Gesetz für den Freistaat Oldenburg vom 5. November 1925

wegen Abänderung des Beamtendiensteinkommensgesctzesvom
11. August 1920.

— Drncksehlerberichtignng.

Nr . 110.
Gesetz für den Freistaat Oldenburg wegen Abänderung des Beamten¬

diensteinkommensgesetzes vom 11. August 1920.
Oldenburg, den 5. November 1925.

Das Staatsministerium verkündet mit Zustimmung
des Landtags als Gesetz für den Freistaat Oldenburg,
was folgt:

Das Beamtendiensteinkommensgesetzvom 11. August
1920 in der durch die Bekanntmachung des Staatsmini¬
steriums vom 17. Juli 1923 bekanutgegebenen und durch
die Bekanntmachungen des Staatsministeriums vom 17. Juli
1923 und 18. Dezember 1923, durch die Verordnung des
Staatsministeriums vom 25. Januar 1924, durch das
Gesetz vom 26. Mai 1924 sowie durch die Bekanntmachung
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des Staatsministeriums vom 26 . Mai 1924 und 19 . De¬

zember 1924 geänderten Fassung wird , wie folgt , geändert:

Artikel 1.

Dem § 8 wird am Schluß folgender Absatz nach¬

gefügt:
Das Staatsministerium ist ermächtigt , abweichend von

den in den Absätzen 1 und 2 getroffenen Bestimmungen das
Gehalt und das Besoldungsdienstalter der Angehörigen der
Ordnungspolizei in Anlehnung an die jeweils für die An¬
gehörigen der Wehrmacht des Reichs geltenden entsprechenden
Bestimmungen sestzusetzen.

Artikel 2.

Im 8 32 wird dem Absatz 3 folgende Bestimmung
hinzugefügt:

Das Gleiche gilt für die nach dem Inkrafttreten des
Gesetzes angenommenen nicht planmäßigen Beamten.

Artikel 3.

Die dem Beamtendiensteinkommensgesetz als Anlage 1
beigefügte Gehaltsordnung pird , wie folgt , geändert:

8 1.
Zn der Gruppe II wird

„Gerichtsvollziehergehilfen " gestrichen.

In der Gruppe III wird
vor „Amtsobergehilfen " eingeschoben
„Amtsvollziehungsgehilfen " und
vor „Justizwachtmeister " eingeschoben
„Gerichtsvollziehergehilfen " .



8 2 .
In der Gruppe IX wird

„Gendarmerieoberinspektor " gestrichen.

8 3.

In der Gruppe V wird
„Technische Assistenten " ersetzt durch
„Regierungsbauassistenten ".

In der Gruppe VI wird
„Technische Sekretäre " ersetzt durch
„Regierungsbausekretäre " und
„Gerichtsvollzieher 2)" ersetzt durch
„Obergerichtsvollzieher 2) " .

Ju der Gruppe VII wird
„Technische Regierungsobersekretäre , soweit nicht in

Gruppe VIII " ersetzt durch
„Regierungsbauobersekretäre , soweit nicht in

Gruppe VIII " .

In der Gruppe VIII wird
„Technische Regierungsobersekrctäre , soweit nicht in

Gruppe VII " ersetzt durch
„Regierungsbauobersekretäre , soweit nicht in

Gruppe VII " ,
„Technische Regierungsinspcktoren " ersetzt durch
„Regierungsbauinspektoren " und
„Technische Ministerialinspektoren " ersetzt durch
„Ministerialbauinspektoren " .

In der Gruppe IX wird
„Technische Ministerialoberinsprktorcn " ersetzt durch
„Ministerialbauoberinspektoren " ,
„Technische Regierungsobersekretäre an wichtigen Bau¬

ämtern " ersetzt durch
„Regierungsbauobersekretäre an wichtigen Bauämtern " ,
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„Seefahrtlehrer , soweit nicht in Gruppe X " ersetzt
durch

„Seefahrtoberlehrer , soweit nicht in Gruppe X ",
„Hafeninspektoren " ersetzt durch
„Hafenoberinspektoren " ,
„Ordentliche Lehrer an den Lehrerseminaren , soweit

nicht in Gruppe X " ersetzt durch
„Scminaroberlehrer , soweit nicht in Gruppe X " und
„Technische Oberinspektoren " ersetzt durch
„Regiernngsbauoberinspektoren " .

In der Gruppe X wird
„Polizcihauptärzte , soweit nicht in Gruppe XI"

ersetzt durch
„Polizeimediziualräte , soweit nicht in Gruppe XI " ,
„Seefahrtlehrer , soweit nicht in Gruppe IX " ersetzt

durch
„Seefahrtoberlchrer , soweit nicht in Gruppe IX " ,
„Kreisschulräte , soweit nicht in Gruppe XI " ersetzt

durch
„Schulräte , soweit nicht in Gruppe XI " ,
„Ordentliche Lehrer an den Lehrerseminaren , soweit

nicht in Gruppe IX " ersetzt durch
„Seminaroberlchrer , soweit nicht in Gruppe IX " .

In der Gruppe XI wird
„Polizeihauptärzte , soweit nicht in Gruppe X " ersetzt

durch
„Polizeimediziualräte , soweit nicht in Gruppe X ",
„Regierungsschulräte , soweit nicht in Gruppe XI11 )"

ersetzt durch
„Regierungsschulräte 1)" und
„Kreisschulräte , soweit nicht in Gruppe X " ersetzt

durch
„Schulräte , soweit nicht in Gruppe X " .

In der Gruppe XII wird
„Direktor der Heil - und Pslegeanstalt " ersetzt durch
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„Obermedizinalrat als Direktor der Heil - und Pflege¬
anstalt " ,

vor „Amtsgerichtsdirektoren " eingeschoben
„Oberstaatsanwalt " ,
„Regierungsschulräte , soweit nicht in Gruppe XI"

ersetzt durch
„Oberschulräte " und
vor „Oberforstmeister " eingeschoben
„Oberstudiendirektoren " .

In der Gruppe XIII wird
„Stellvertretender Generalstaatsanwalt " ersetzt durch
„Generalstaatsanwalt " .

Artikel 4.

Von diesem Gesetz treten Artikel 1 mit Wirkung vom
1. März 1925 , Artikel 2 mit Wirkung vom 1. April 1920,
Artikel 3 ZH 1 und 3 mit Wirkung vom 1. April 1925 und
Artikel 3 8 2 mit Wirkung vom 1. April 1923 in Kraft.

Oldenburg , den 5 . November 1925.

Staatsmimstenilm.
(Siegel .) v Finckh . Or . Millers.

Münzebrock.

Druckfehlerberichtigung.
In Z 16 der Bekanntmachung des Staatsministerinms zur Aus¬

führung des Gesetzes vom 19 . Juli 1922 für den Freistaat Oldenburg,
betreffend die Neubeordnung der Staatlichen Kreditanstalt (Gesetzblatt
Band 41 , Seite 1200 ), ist „ unbewegliche " an Stelle von „bewegliche"
zu setzen.
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für den

Freistaat Oldenburg.
Landesteil Oldenburg.

HIV - Band. (Ausgegeben den 16. November 1925.) 75. Stück.

Inhalt:
Nr . 111. Bekanntmachung des Ministeriums des Innern vom 10. No-

vember 1925 , betreffend Änderung der für den Amtsverbands-
bezirk Elsfleth erlassenen Ziegenbockkörungsordnung.

Rr . 112 . Bekanntmachung des Ministeriums des Innern vom 12. No-
> vember 1925 , betreffend Änderung der Ziegenbockkörungs¬

ordnung für den Amtsverband Wildeshausen.

Nr. 111.
Bekanntmachung des Ministeriums des Innern , betreffend Änderung

der für den Amtsverbandsbezirk Elsfleth erlassenen Ziegenbock¬
körungsordnung.

Oldenburg , den 10. November 1825.

Die Ziegenbockkörungsordnungfür den Amtsverbands¬
bezirk Elsfleth vom 26. Mai 1909 / 14. November 1918
wird auf Antrag des Amtsrats geändert wie folgt:

1. Die im Artikel5 Z 2 Abs. 1 und2 genannte Ord¬
nungsstrafe beträgt drei Reichsmark;

2. Artikel 10 Z 1 erhält folgende Fassung: „Für die
erstmalige Ankörung bei der Hauptkörung und für
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jede Nachkörung wird eine Gebühr von 2 /̂s Reichs¬
mark erhoben . Alle weiteren Ankörnngen bei der
Hauptkörung sind gebührenfrei.

Oldenburg , den 10 . November 1925.

Ministerium des Innern,
vr . Driver.

Nr. 112.
Bekanntmachung des Ministeriums des Innern , betreffend Änderung

der Ziegenbockkörungsordnung für den Amtsverband Wildeshausen.

Oldenburg , den 12 . November 1925.

Die Ziegenbockkörungsordnung für den Amtsverband
WildeShausen vom 14 . Oktober 1908 / 17 . August 1912 in
der Fassung der Bekanntmachung vom 12 . April 1924 wird
auf Antrag des Amtsrats geändert wie folgt:

Artikel 12 erhält folgende Fassung : „Der niedrigste
Satz des Deckgeldes soll nicht weniger als 2 Reichsmark
betragen . "

Oldenburg , den 12 . November 1925.

Ministerium des Innern.
I . V.

v. Finckh.
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Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg.
Landesteil Oldenburg.

HiIV . Band. (Ausgegeben den 19. November 192S.) 76. Stück.

Inhalt:
Nr. 113. Gesetz für den Freistaat Oldenburg vom 13. November 192b

zur Änderung des Gesetzes vom 31. März 1923. betreffend
die Öffentliche LebensversicherungsanstaltOldenburg.

Nr . 114. Bekanntmachungdes Staatsministeriums vom 16. November
1925 zur Abänderung der Gebühren des Mahn- und Voll¬
streckungsverfahrensin Verwaltungssachen.

Nr. 113.
Gesetz für den Freistaat Oldenburg zur Änderung des Gesetzes vom

31. März 1923, betreffend die Öffentliche Lebensversicherungs¬
anstalt Oldenburg.

Oldenburg, den 13. November 1925.

Das Staatsministerium verkündet mit Zustimmung
des Landtags als Gesetz für den Freistaat Oldenburg,
was folgt:

Der tz 14 des Gesetzes vom 31. März 1923, betreffend
die Öffentliche LebensversicherungsanstaltOldenburg, erhält
folgende Fassung:
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Die Anstalt wird mit einem Stammkapital von einer

Million Reichsmark ausgestattet.
Für diesen Betrag hat die Zentralkasse des Freistaats

Oldenburg der Anstalt ein Schuldversprechen im Sinne des
Z 780 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu geben , das sie auf

Erfordern der Anstalt jederzeit ganz oder teilweise einzu¬
lösen verpflichtet ist . Die Einlösung kann durch Hingabe
von Schuldverschreibungen des Freistaats erfolgen , die mit
den bei ihrer Ausgabe landesüblichen Zinsen auszu¬
statten sind.

Die Anstalt hat dem Freistaat die von ihm gezahlten

Zinsen zu vergüten.

Oldenburg , den 13 . November 1925.

StaatsMinisterium.

(Siegel ) v. Finckh . Or . Driver.

vr . Fischer.

Nr . 114.

Bekanntmachung des Staatsministeriums zur Abänderung der Ge¬
bühren des Mahn - und Vollstreckungsderfahrens in Verwal¬

tungssachen.
Oldenburg , den 16 . November 1925 . .

Auf Grund des Artikels 12 Z 2 des Gesetzes vom

14 . April 1882 , betreffend die Zwangsvollstreckung wegen
Geldforderungen in Verwaltungssachen , wird folgendes an¬

geordnet:
Artikel 1.

Die Bekanntmachung des Staatsministeriums vom

28 . Februar 1925 zur Abänderung der Bekanntmachung



vom 1. November 1899 , betreffend das Verfahren bei den
von den Verwaltungsbehörden durchzuführenden Zwangsvoll¬
streckungen wegen Gcldforderungeu , wird wie folgt geändert:

1 . Im 8 69 erhält der Absatz 2 folgende Fassung:
„Die Mahngebühr beträgt

von dem Betrage (Z 74 ) bis zu
100  Reichsmark einschließlich. 1 vom Hundert,
von dem Mehrbeträge . . . vom Hundert,

mindestens jedoch 20  Reichspfennig ."
2. Im Z 71 erhält der Absatz 1 folgende Fassung:

„Die Pfändungsgebühr (ß 70 Nr . 1) beträgt
von dem Betrage (8  74 ) bis zu

100  Reichsmark einschließlich . lO /2  vom Hundert,
von dem Mehrbeträge . . . b/4  vom Hundert,

mindestens jedoch 60 Reichspfennig ."

Z . Im Z 72 erhält der Absatz 1 folgende Fassung:
„Die Versteigerungsgebühr (8  70 Nr . 2) beträgt

von dem Betrage (8  74 ) bis zu
100  Reichsmark einschließlich . 2 vom Hundert,
von dem Mehrbeträge . . . 1 vom Hundert,

mindestens jedoch 60 Reichspfennig ."

Artikel 2.

Die im Artikel 1 bestimmten Gebührensätze finden bei
solchen Mahn - und Vollstreckungsgebühren Anwendung , bei
denen die Gebührenschuld nach dem 20 . November 1925
entsteht.

Oldenburg , den 16 . November 1925.

Staatsministerium.

vr . Millers.
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Gesetzblatt
für den

Fre i st aat Oldenburg.
Landesteil Oldenburg.

HIV . Bänd . (Ausgegeben den 1. Dezember 1925.) ' 77 . Stück.

Inhalt:
Nr . 115. Verordnung des Staatsministeriums vom 30 . November 1825,

betreffend Mietzinsbildung . .
Nr7 116 .' Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 30. November

' 1925 Wegen Inkraftsetzung des Anleihegesetzes vom 5. Sep-
^ - tember 1925 .- -

Ar. 115
Verordnung des Staatsministeriums , betreffend Mietzinsbildung.

Oldenburg , den 30. November 1925.

Das. Staatsministerium verordnet für den Landesteil
Oldenburg auf Grund der HZ 21 und 22 des Reichsmieten¬
gesetzes vom 24. März 1922 (R.G.Bl. S . 273), sowie der
ZH 27 und 31 der Dritten Steuernotverordnung vom 14. Fe¬
bruar 1924 (R.G.Bl. S . 74) in der Fassung des Artikels II
des Gesetzes vom 10. August 1925 (R.G.Bl. I S . 254)-
das Folgende:

Die Verordnung des Staatsministeriums vom 26. Juni
1925, betreffend Mietzinsbildung (Gesetzblatt Bd. XDIV.
S . 191) wird wie folgt geändert:
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1. Im 8 2 wird die Zahl „80 " durch die Zahl „85"
ersetzt.

2 . Im Z 3 wird die Zahl „50 " durch die Zahl „20"
ersetzt.

3 . Im 8 5 werden in Zeile 1 die Worte „den Mietern
^ oder ihren Bevollmächtigten " ersetzt durch die Worte

„der Gemeindebehörde auf deren Verlangen " . In
Zeile 7 und in Zeile 13 werden die Worte „den
Mietern " ersetzt durch die Worte „der Gemeinde¬
behörde " .

Die Änderungen zu 1 . und 2 . treten am 1. Dezember
1925 in Kraft.

Oldenburg , den 30 . November 1925.

Staatsmimstermm.

(Siegel .) v. Finckh . Or . Millers.

Münzebrock.

Nr. 116.
Bekanntmachung des Staatsministeriums wegen Inkraftsetzung des

Anleihegesetzes vom 5. September 1925.

Oldenburg , den 30 . November 1925.

Auf Grund des 8 6 des Gesetzes für den Freistaat
Oldenburg vom 5 . September 1925 wird bestimmt , daß das
genannte Gesetz mit dem 25 . Oktober 1925 in Kraft tritt.

Oldenburg , den 30 . November 1925.

Staatsmimstermm.

Dr . Millers.
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Gesetzblatt
für den

Freiftaat Oldenburg.
Landesteil Oldenburg.

HiIV . Band . (Ausgegeben den 14. Dezember 1825.) 78 . Stück.

Inhalt:
Nr . 117 . Bekanntmachung des Staatsministeriums fir den Landesteil

Oldenburg vom 7 . Dezember 1825 . betreffend Abänderung
der mit Bekanntmachung , vom 10 . Juli 1805 erlassenen
Bestimmungen , betreffend den Verkehr mit Sprengstoffen.

Nr. 117.
Bekanntmachung des Staatsministeriums sür den Landesteil Oldenburg

betreffend Abänderung der mit Bekanntmachung vom 10 . Juli 1305
erlassenen Bestimmungen , betreffend den Verkehr mit Sprengstoffen.

Oldenburg , den 7 . Dezember 1825.

Einziger Artikel.

Der 8 25 der mit Bekanntmachung des Staats¬
ministeriums vom 10 . Juli 1905 erlassenen Bestimmungen,
betreffend den Verkehr mit Sprengstoffen (Ges .-Bl . Bd . 35,
S . 377 ff .) erhält folgenden zweiten Absatz:

Die Bestimmungen des ersten Absatzes gelten auch
sür An - und Verkäufe von mehr als 1 Kilogramm feuchter
Nitrozellulose , die entweder bei einem Stickstoffgehalt bis zu
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12,6 v>H . mindestens 35 Gewichtsteile Wasser auf 6b Gewichts-
leile trockener Nitrozellulose enthält oder bei einem Stick¬
stoffgehalt von 11,5 bis 12,3 v. H . statt der erwähnten
mindestens 35 Gewichtsteile Wasser die gleiche Gewichtsmenge
Alkohol oder eines Gemisches aus gleichen Teilen Wasser
und Kampfer oder Alkohol und Kampfer enthält . Bei der
Buchführung ist außer dem Namen des Käufers die Bezeich¬
nung von dessen Betrieb und die Angabe seines Wohnortes
einzutragen.

Oldenburg , den 7. Dezember 1925.

Ministerium des Innern.
Or . Driver.
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Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg.
Landesteil Oldenburg.

H -IV. Band. (Ausgegeben den 16.Dezember 1925.) 7 l̂ Stück.

Inhalt:
Nr. 118. Bekanntmachung des Ministeriums der Kirchen und Schulen

vom 8. Dezember 1925, betreffend Änderung der Bekannt¬
machung des Ministeriums der Kirchen und Schulen vom
7. Juni 1923, betreffend Abhaltung einer Abschlußprüfung.

Nr . 119. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 10. Dezember
1925 zur Abänderung der Bekanntmachung des Staats-
Ministeriums vom 15. Januar 1895> betreffend das Ber¬
steigerungswesen. (Oldenb. Gesetzblatt Bd. 30, S . 598.)

Ar. 118.
Bekanntmachung des Ministeriums der Kirchen und Schulen, betreffend

Aenderung der Bekanntmachung des Ministeriums der Kirchen und
Schulen vom 7. Juni 1923, betreffend Abhaltung einer Abschluß¬
prüfung.

Oldenburg, den 8. Dezember 1925.

Die Bekanntmachung des Ministeriums der Kirchen und
Schulen vom 7. Juni 1923, betreffend Abhaltung einer
Abschlußprüfung wird, wie folgt, geändert:



Hinter 8 14 wird folgender Paragraph hinzugefügt:

8 15.

„Im Bedarfsfälle kann auch in Rüstringen eine Ab¬

schlußprüfung abgehalten werden . In diesem Falle gehört

statt des Direktors des staatlichen Reformrealgymnasiums
in Oldenburg der Direktor des Staatlichen Reformreal¬

gymnasiums in Rüstringen dem Prüfungsausschuß an und
kann als Regierungsvertreter bestellt werden " .

Oldenburg , den 8 . Dezember 1925.

Mivisterim der Kirchen und Schulen,
v. Finck h.

Teping.

Nr. 119.

Bekanntmachung des Staatsministeriums zur Abänderung der Bekannt¬

machung des Staatsministeriums vom 15. Januar 1895 , betreffend

das Versteigerungswesen (Oldbg . Gesetzbl. Bd . 30 , S . 598 ) .

Oldenburg , den 19 . Dezember 1925.

Auf Grund des 8 36 Abs . 1 und des 8 38 Abs. 1

-er Gewerbeordnung für das Deutsche Reich und des Art . 3

H 2 des Gesetzes vom 15 . Januar 1895 , betreffend das

Versteigerungswesen (Oldbg . Gesetzblatt Bd . 30 , S . 593)
wird für den Landesteil Oldenburg folgendes bestimmt:

Der 8 7 Abs. 2 der Bekanntmachung des Staats¬

ministeriums vom 15 . Januar 1895 , betreffend das Ber¬

steigerungswesen , erhält als Satz 3 den folgenden Zusatz:

„Nach dem Ermessen des Ministeriums des Innern
kann auch Kautionsleistung durch Einzahlung einer
Summe baren Geldes angeordnet werden , über deren
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Verzinsung das Erforderliche zu bestimmen ist ; in diesem
Falle ist , solange die Zahlung nicht verlangt und ge¬
leistet wird , die Erfüllung der Verpflichtung durch Ein¬

tragung einer dem Ministerium des Innern genügend
erscheinenden Hypothek sicherzustellen ".
Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage der Ver¬

kündung in Kraft.

Oldenburg , den 10 . Dezember 1925.

Ministerium der Justiz und Ministerium des Innern,
v. Finckh . vr . Driver.

-
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Inhalt:
Nr. 120. Bekanntmachung des Staatsministenums vom 17. Dezember

1925 zur Änderung der Bekanntmachung vom 23. Juli
1921 zur Ausführung des Reichsgesetzes vom 11. März
1921 zur Entlastung der Gerichte usw.

— Druckfehlerberich ägung.

Nr. 120.
Bekanntmachung des Staatsministeriums zur Änderung der Bekannt¬

machung vom 23. Juli 1921 zur Ausführung des Reichsgesetzes
vom 11. März 1921 zur Entlastung der Gerichte usw.

Oldenburg, den 17. Dezember 1925.

In Abänderung der Bekanntmachung des Staats¬
ministeriums vom 23. Juli 1921 zur Ausführung des
Reichsgesetzes vom 11. März 1921 zur Entlastung der
Gerichte usw. wird folgendes bestimmt:

Artikel 1.
8 1.

Im K1 wird hinter III 4st der Bekanntmachung vom
23. 7. 1921 folgendes eingefügt:
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„5 . Geschäfte der Aufwertungsstelle,

a ) Erteilung der Bescheinigungen gemäß Artikel 126
der Verordnung vom 29 . 11 . 1925 (R .G .Bl . I
S . 392 fg .) ;

d ) die Kostenfestsetzung.
o) die Bearbeitung der Anmeldungen lM 16 . 17 , 31,

78 Aw .G .) bis zum Eingang des Einspruchs , ein¬
schließlich der Abgabe der Akten an das Grundbuch¬
amt , wenn ein Einspruch nicht eingelegt und die
Wiedereintragung der Hypothek , Grundschuld oder
Rentenschuld beantragt ist;

ä ) die Ermittelung des Wehrbeitraqswertes (Z 70
Nr . 1 Aw .G .).

In den unter o) und ä ) aufgeführten Angelegenheiten
hat jedoch der Gerichtsschreiber die Sache in zweifelhaften
Fällen dem Richter vorzulegen . "

8 2.
Im Z 1 III letzter Absatz der Bekanntmachung werden

hinter III die Worte „Ziffer 1— 4 " eingefügt.

Artikel 2.

Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage der Ver¬
kündung in Kraft.

Oldenburg , den 17 . Dezember 1925.

Ministerium der Justiz.

v. Finckh.

Druckfehlerberichtigung.
Das Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg , Landesteil Olden¬

burg , X4 .IV . Band , Seite 438 , ausgegeben den 16 . Dezember 1925,
enthaltend die Ministerialbekanntmachungen Nr . 118 und 119 , ist nicht
das „78 ." sondern das „79 . " Stück.
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